Vermogens- & Einkommensplan

Versicherungsbedingungen
Allgemeine Informationen

AUS VERSICHERUNG ESkigur)t

WIRD VERBESSERUNG GENERALI

Diese Versicherungsprodukte der Generali
erhalten Sie exklusiv bei der

v Deutsche
Vermogensberatung

Generali Deutschland Lebensversicherung AG
Adenauerring 7, 81737 Miinchen
www.generali.de

AG400



GENERALI

Versicherungsbedingungen

und Informationen fiir den Versicherungsnehmer

Seite
Allgemeine Versicherungsbedingungen 3
fur den Vermogens- & Einkommensplan
Besondere Bedingungen fir die Investition von Anlagebetragen in Gold bei 21
Rentenversicherungen nach Tarif VEPN
Informationen fir den Versicherungsnehmer 24
zum Vermogens- & Einkommensplan
Fondsspezifische Informationen fir den Versicherungsnehmer 34
Ubersicht der sonstigen Kosten 47
Generali Deutschland Gruppe — Informationen flir unsere Kunden tber Mal3- 48
nahmen zum Umgang mit und zur Vermeidung von Interessenkonflikten
Umgang mit und Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken 49
Datenschutzhinweise 50
Verhaltensregeln fir den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die 52
deutsche Versicherungswirtschaft (Code of Conduct)
Ubersicht der Dienstleister der Generali Deutschland 63
Lebensversicherung AG
Anlage zur Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklarung 65

Liste der Dienstleister



£

GENERALI

Allgemeine Versicherungsbedingungen

fur den Vermogens- & Einkommensplan

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit diesen Versicherungsbedingungen wenden wir uns an Sie als unseren Versicherungsnehmer und Ver-

tragspartner.

Leistung

Welche Leistungen erbringen wir?

Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?

Wann beginnt lhr Versicherungsschutz?

Was ist zu beachten, wenn eine Leistung verlangt wird?
Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein?

Wer erhalt die Leistung?

Beitrag

Wie verwenden wir Ihren Einmalbeitrag sowie Sonderzahlungen?
Was mussen Sie bei der Beitragszahlung beachten?

Was geschieht, wenn Sie den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig zahlen?
Kdénnen Sie die Leistungen durch Sonderzahlungen erhdhen?

Besonderheiten der Fondsanlage

Wie berechnet sich der Wert der auf das renditeorientierte Guthaben Ihres Versicherungsver-
trags entfallenden Anteileinheiten?

Kdénnen Sie die Aufteilung des Anlagebeitrags auf renditeorientiertes und sicherheitsorientiertes
Guthaben andern oder Guthaben umschichten? Was bedeutet das Fonds-Einstiegsmanagement
oder Fonds-Ausstiegsmanagement?

Koénnen Sie die Aufteilung der renditeorientierten Anlagebetrage (Fonds-Anlagesplitting) andern
oder renditeorientiertes Guthaben Ubertragen (Fondswechsel)?

Was geschieht, wenn eine Fondsgesellschaft einen Fonds schlie3t und/oder die Ausgabe oder
die Ricknahme von Anteilen einstellt?

Kiindigung

Wann kénnen Sie lhren Versicherungsvertrag ganz oder teilweise kiindigen und welche
Leistungen erbringen wir?

Wie werden die Kosten lhres Versicherungsvertrags verrechnet?
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GENERALI
Sonstige Vertragsbestimmungen
Was ist bei Auslandsaufenthalten zu beachten? §17
Was gilt bei einer Anderung lhrer Postanschrift und Ihres Namens? §18
Welche weiteren Auskunftspflichten haben Sie? §19
Welche Kosten stellen wir Ihnen gesondert in Rechnung? § 20
Koénnen Steuern und 6ffentliche Abgaben anfallen? §21
Welches Recht findet auf Ihren Versicherungsvertrag Anwendung? § 22
Wo ist der Gerichtsstand? § 23
An wen kdnnen Sie sich bei Fragen oder Beschwerden wenden? §24
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Kurze Erlauterung einiger wichtiger Begriffe

Vorab erlautern wir Ihnen kurz die wichtigsten in diesen Versicherungsbedingungen verwendeten Begriffe.
Diese Erlauterung ist nicht abschlieBend. Fiir den Vertragsinhalt sind nur die Versicherungsbedingungen maRBgeblich.

Allgemeine Begriffe:

Beitragszahler

Beitragszahler ist grundsatzlich der Versicherungsnehmer.
Zahlt eine dritte Person die Beitrage, erwirbt diese hierdurch
keine Rechte aus dem Versicherungsvertrag.

Bewertungsreserven

Als Bewertungsreserven bezeichnet man den Wert der Kapital-
anlagen eines Lebensversicherungsunternehmens, der zusatz-
lich entsteht, wenn der Marktwert der Kapitalanlagen tber dem
Wert liegt, mit dem sie in der Bilanz gemafR Handelsgesetzbuch
(HGB) auszuweisen waren.

Bezugsberechtigte Person

Bezugsberechtigte Person ist die vom Versicherungsnehmer
benannte Person, die die Leistung erhalten soll. Grundséatzlich
kann jede beliebige Person benannt werden.

Direktgutschrift

Die Direktgutschrift ist neben der Entnahme aus der Rickstel-
lung flr Beitragsriickerstattung (s. u.) eine Form der Zuteilung
von Uberschussen. Bei ihr wird den Versicherungsvertragen
die Beteiligung an den Uberschlissen des Unternehmens di-
rekt in dem Jahr gutgeschrieben, in dem sie tatsachlich auch
entstanden sind.

Rechnungsgrundlagen

Rechnungsgrundlagen sind die Basis fur die Kalkulation des
Rentenversicherungsvertrags. Diese sind in der Regel die An-
nahmen zur Lebensdauer und zur Entwicklung der Zinsen und
der Kosten.

Rechnungszins

Mit dem Rechnungszins werden der sicherheitsorientierte Teil
des Guthabens sowie das eventuelle Sicherungskapital bei
renditeorientierter Rentenzahlung garantiert verzinst. Der
Rechnungszins betragt bei dieser Rentenversicherung im Ver-
maogens- und im Einkommenstopf 0 %. Das bedeutet, dass wir
im Vermoégens- und im Einkommenstopf den Werterhalt des si-
cherheitsorientierten Teils des Guthabens garantieren, soweit
wir es nicht fur die Erbringung von vertraglichen Leistungen o-
der fir von uns einbehaltene Kostenbestandteile bendtigen.
Fir das eventuelle Sicherungskapital bei der renditeorientier-
ten Rentenzahlung und wahrend der Schlussphase betragt der
Rechnungszins ebenfalls jahrlich garantiert 0 %.

Riickstellung fiir Beitragsriickerstattung

Die Entnahme aus der Ruckstellung fiir Beitragsriickerstat-
tung (RfB) ist neben der Direktgutschrift eine weitere Form fiir
die Zuteilung von Uberschussen. Die RfB ist ein Posten in der
Bilanz eines Versicherungsunternehmens, der die Betrage
umfasst, die grundséatzlich fir die Ausschuttung an die Versi-
cherungsnehmer reserviert sind. Die Rickstellung fur Bei-
tragsriickerstattung dient dazu, Schwankungen der Uber-
schisse auszugleichen.

Uberschussbeteiligung

Die Beitrage mussen vorsichtig kalkuliert werden. Deswegen
kdénnen sich Uberschiisse ergeben, an denen die Versiche-
rungsnehmer zu wesentlichen Teilen beteiligt werden. Die Be-
teiligung an den Bewertungsreserven (s. 0.) gehort ebenfalls
zur Uberschussbeteiligung.

Versicherte Person
Versicherte Person ist die Person, auf deren Leben der Versi-
cherungsvertrag abgeschlossen ist.

Versicherungsnehmer

Der Versicherungsnehmer ist unser Vertragspartner. Die
Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag betreffen vorrangig
den Versicherungsnehmer. Der Versicherungsnehmer ist
grundsatzlich auch Beitragszahler.

Versicherungsschein

Ein Versicherungsschein dokumentiert einen zustande gekom-
menen Versicherungsvertrag und wird vom Versicherungsun-
ternehmen regelmafig als Urkunde ausgestellt.

Produktspezifische Begriffe:

Altersriickstellung

Die Altersriickstellung wird bei einer vorgezogenen (Teil-)Ren-
te vor dem Beginn der Schlussphase — also bis zum Alter der
versicherten Person von 90 Jahren — aus dem Einkommens-
topf monatlich aufgebaut und dient der lebenslangen Zahlung
der Rente. Die Kapitalanlage der Altersriickstellung erfolgt
stets sicherheitsorientiert.

Anlagestock

Die auf das renditeorientierte Guthaben des Versicherungsver-
trags entfallenden Anteileinheiten der gewahlten Fonds und
der eventuellen Goldanlage fuhren wir jeweils in einer geson-
derten Abteilung unseres Sicherungsvermdgens, dem soge-
nannten Anlagestock. Mit Beginn einer Rentenzahlung entneh-
men wir die hierfur bendtigten, auf den Versicherungsvertrag
entfallenden Anteileinheiten den vorhandenen Anlagestdcken.
Fir eine sicherheitsorientierte Rentenzahlung uberfihren wir
den Wert der Anteileinheiten aus dem Sondervermdgen in das
sonstige Sicherungsvermoégen. Im Falle einer vorgezogenen
renditeorientierten Rentenzahlung berfiihren wir den Wert der
im Vermdgenstopf gebildeten Anteileinheiten in Anteileinheiten
anderer Fonds (der Garantiefonds), fir die wir ebenfalls eigene
Anlagestocke flihren.

Einmalbeitrag / Anlagebeitrag

Mit einem Einmalbeitrag wird der Beitrag fiir die gesamte Ver-
sicherungsdauer im Voraus entrichtet. Von |hrem Einmalbei-
trag behalten wir die zur Deckung unserer Abschlusskosten
und des bei Vertragsbeginn falligen Teils der Verwaltungskos-
ten vorgesehenen Betrage ein. Der Anlagebeitrag entspricht
dem Einmalbeitrag, soweit dieser nicht zur Deckung der ge-
nannten Kosten vorgesehen ist. Den Anlagebeitrag fihren wir
entsprechend der vereinbarten prozentualen Aufteilung dem
renditeorientierten (= fondsgebundenen) und dem sicherheits-
orientierten (= nicht fondsgebundenen) Guthaben im Vermo-
genstopf lhres Versicherungsvertrags zu.

Gesamtguthaben

Das Gesamtguthaben ist das vor dem Beginn der Schluss-
phase vorhandene Vertragsguthaben. Es teilt sich auf in den
Vermogenstopf und den Einkommenstopf. Das Gesamtgut-
haben ist abhangig von der Wertentwicklung der im Vertrag
vorhandenen Vermdgenswerte. Soweit es sich hierbei um ren-
diteorientiertes Guthaben handelt, ist insbesondere die Wert-
entwicklung der Anlagestécke, also der gewahlten Fonds,
mafgebend.

¢ Vermogenstopf, Vermdgensphase

Im Vermogenstopf befindet sich das Guthaben, das noch
nicht fur die Bildung vorgezogener (Teil-)Renten oder statt-
dessen fiir deren Kapitalabfindung in Anspruch genommen
wurde. Der Vermoégenstopf besteht — je nach Ausrichtung
der Kapitalanlage — aus einem sicherheitsorientierten
(nicht fondsgebundenen) und einem renditeorientierten
(fondsgebundenen) Teil.

¢ Renditeorientiertes Guthaben (Fondsguthaben)

Das renditeorientierte Guthaben ist ein Fondsguthaben
und wird in Wertpapieren der vereinbarten Investment-
fonds oder in unserem internen Fonds fir die Goldan-
lage angelegt. Es entspricht dem Geldwert des auf |h-
ren Vertrag entfallenden Teils der Anlagestécke. Bei
mehreren Anlagestdcken ist es aufgeteilt in entspre-
chende Teil-Fondsguthaben.

¢ Sicherheitsorientiertes Guthaben
Das sicherheitsorientierte Guthaben wird in unserem
sonstigen Sicherungsvermdgen angelegt und mit dem
Rechnungszins des Vermdgenstopfes verzinst.

Vermogensphase ist der Zeitraum vom Versicherungsbe-
ginn bis zur vollstandigen Auflésung des Vermdgenstopfs
durch Verrentung oder Kapitalabfindung; sie dauert langs-
tens bis zum Beginn der Schlussphase mit der Vollendung
des 90. Lebensjahres der versicherten Person. Wéahrend
der Vermdgensphase kann der Versicherungsnehmer im
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Rahmen dieser Versicherungsbedingungen Uber das vor-
handene Gesamtguthaben verfigen.

¢ Einkommenstopf, Einkommensphase

Mit Beginn einer vorgezogenen (Teil-)Rente wird das hier-
fur benotigte Guthaben aus dem Vermdgenstopf in den Ein-
kommenstopf Ubertragen. Damit beginnt fir diese Rente
die Einkommensphase. Sie endet mit Vollendung des
90. Lebensjahres der versicherten Person. Dem Einkom-
menstopf entnehmen wir wahrend der Einkommensphase
monatlich Betrage fur die Rente sowie zur Bildung der Al-
tersriickstellung fur die lebenslange Weiterzahlung der
Rente in der an die Einkommensphase anschlielenden
Schlussphase. Der Einkommenstopf besteht — je nach der
von lhnen gewiinschten Ausrichtung der Kapitalanlage —
aus einem sicherheitsorientierten (nicht fondsgebundenen)
Teil fur die sicherheitsorientierte Rentenzahlung und einem
renditeorientierten (fondsgebundenen) Teil mit Kapitalsi-
cherung fir die renditeorientierte Rentenzahlung (Renten-
splitting).

o Sicherheitsorientiertes Guthaben
Das sicherheitsorientierte Guthaben wird in unserem
sonstigen Sicherungsvermdgen angelegt und mit dem
Rechnungszins des Einkommenstopfes verzinst.

¢ Renditeorientiertes Guthaben (Fondsguthaben) mit
Kapitalsicherung
Das renditeorientierte Guthaben im Einkommenstopf ist
grundsatzlich ein Fondsguthaben und wird in Wertpa-
pieren der vereinbarten, fiir den Rentenbezug verfligba-
ren Garantiefonds angelegt. Es entspricht dem Geld-
wert des auf |hren Vertrag entfallenden Teils der ent-
sprechenden Anlagestocke. Bei mehreren Anlagesto-
cken ist es aufgeteilt in entsprechende Teil-Fondsgut-
haben. Je nach Wertentwicklung dieser Fonds wird das
renditeorientierte Guthaben nach einem versicherungs-
mathematischen Verfahren zwischen diesen Fonds und
dem Sicherungskapital umgeschichtet (Kapitalsiche-
rung). Das Sicherungskapital filhren wir in unserem
sonstigen Sicherungsvermogen und verzinsen es mit
dem Rechnungszins des Einkommenstopfes. Durch
dieses Verfahren ist sichergestellt, dass wir auch bei der
renditeorientierten Rentenzahlung die jeweilige Rente
lebenslang bzw. bis zum vereinbarten Ende einer Zeit-
rente mindestens in Hohe der zugehdrigen Sockelrente
erbringen kénnen.

Wahrend der Einkommensphase kénnen Sie lGber das im
Einkommenstopf fur die kinftigen Rentenzahlungen noch
vorhandene Guthaben auch vorzeitig verfliigen. In diesem
Fall reduzieren sich die kiinftigen Rentenzahlungen oder
entfallen ganz.

Rentenfaktor

Ein Rentenfaktor gibt an, welche lebenslange Rente sich fir
die versicherte Person zu einem bestimmten Zeitpunkt des
Rentenbeginns je 10.000 € Guthaben im Vermdgenstopf, je-
doch ohne eine evtl. Ruckstellung fir noch zu verrechnende
Abschlusskosten, ergibt. Neben dem Alter der versicherten
Person zum Beginn der jeweiligen Rentenzahlung ist die Hohe

des Rentenfaktors davon abhéngig, ob Sie die sicherheitsori-
entierte oder die renditeorientierte Form der Rentenzahlung
haben mdchten. Der Rentenfaktor fur die renditeorientierte
Rentenzahlung ist niedriger als der fiir die sicherheitsorien-
tierte Rentenzahlung. Naturlich kdbnnen Sie auch beide Ren-
tenzahlungsformen kombinieren.

Rentensplitting

Mit Rentensplitting bezeichnen wir die Aufteilung eines zu ver-
rentenden Guthabens auf seine teilweise Verwendung fir eine
sicherheitsorientierte Rentenzahlung und eine teilweise Ver-
wendung fiir eine renditeorientierte Rentenzahlung.

Schlussphase

Die Schlussphase beginnt am Monatsersten nach der Vollen-
dung des 90. Lebensjahres der versicherten Person bzw. mit
der Vollendung des 90. Lebensjahres, wenn der Geburtstag
auf einen Monatsersten fallt. In der Schlussphase sind samtli-
che Rentenzahlungen sicherheitsorientiert, auch wenn sie aus
einer in der Einkommensphase renditeorientiert gezahlten
Rentenzahlung hervorgehen.

Schlussrente

Die Schlussrente wird aus dem zum Beginn der Schlussphase
im Vermogenstopf noch vorhandenen Guthaben gebildet. Die
Schlussrente wird wahrend der Schlussphase bis zum Tod der
versicherten Person gezahlt, sofern der Versicherungsnehmer
nicht stattdessen die Kapitalabfindung wahlt. Die Schlussrente
erfolgt stets als sicherheitsorientierte Rentenzahlung.

Sockelrente

Jede renditeorientierte Rente hat eine fiir sie festgelegte Min-
desthohe, die Sockelrente. Unter diese Sockelrente kann die
jeweilige renditeorientierte Rente nicht fallen. Die Sockelrente
entspricht etwa 75 % der anfénglichen sicherheitsorientierten
Rente (ohne Rentenzuschlag aus der Uberschussbeteiligung),
die wir aus dem gleichen zu verrentenden Kapital wie die ren-
diteorientierte Rente zahlen kénnten. Die Sockelrente ist zu je-
dem Zeitpunkt gesichert. Falls die Entwicklung des oder der
zugrunde liegenden Garantiefonds es erforderlich macht,
schichten wir dazu gegebenenfalls Guthaben aus diesen
Fonds in Sicherungskapital um.

Vorgezogene (Teil-)Rente(n)

Wahrend der Vermdgensphase kdnnen eine vorgezogene
Rente oder mehrere vorgezogene Teilrenten oder stattdessen
deren Kapitalabfindung(en) in Anspruch genommen werden.
Die Aufteilung einer vorgezogenen (Teil-)Rente auf sicherheits-
orientierte Rentenzahlung und renditeorientierte Rentenzah-
lung (Rentensplitting) erfolgt geman der mit Ihnen getroffenen
Vereinbarung.

Zeitrente

Eine Zeitrente zahlen wir unabhangig von Leben oder Tod ei-
ner versicherten Person fir die in Jahren und Monaten verein-
barte Dauer. Auch die Aufteilung einer Zeitrente auf sicher-
heitsorientierte Rentenzahlung und renditeorientierte Renten-
zahlung (Rentensplitting) erfolgt gemaf der mit lhnen getroffe-
nen Vereinbarung.
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b)

Beim Vermdgens- & Einkommensplan handelt es sich um
eine

Rentenversicherung gegen Einmalbeitrag mit flexib-
ler Vermdgensphase und lebenslanger monatlicher
Rentenzahlung oder einmaliger Kapitalabfindung,
Recht auf vorgezogene (Teil-)Renten vor Rentenbe-
ginn sowie Kapitalleistung bei Tod vor Beginn der
Schlussphase (Tarif VEPN)

Vorgezogene (Teil-)Renten

Wahrend der Vermdgensphase kdnnen Sie vorgezogene
(Teil-)Renten in Anspruch nehmen. Diese kdnnen Sie mit
Frist von einem Monat jeweils zum Monatsanfang bean-
tragen. Nehmen Sie eine vorgezogene (Teil-)Rente in An-
spruch, Ubertragen wir zum jeweiligen Beginn einer (Teil-
)Rente (Teilrententermin) den gewtiinschten Betrag als zu
verrentendes Guthaben aus dem Vermdgenstopf in den
zugehorigen Einkommenstopf und zahlen lhre (Teil-)
Rente. Diese konstante Rente zahlen wir grundsatzlich
lebenslang; eine Schlussrente gemal Absatz 2 wird aus
dem in den Einkommenstopf Uberfuhrten Guthaben nicht
mehr fallig. Die Verrentungsmaglichkeit kdnnen Sie bis zu
neun Mal fiir Teilrenten in Anspruch nehmen. Das Gutha-
ben im Vermogens- und Einkommenstopf setzt sich zu-
sammen aus dem Geldwert des Fondsguthabens, einer
goldgebundenen Anlage (Absatz 3b) sowie dem Gutha-
ben in unserem sonstigen Sicherungsvermdgen (sicher-
heitsorientiertes Guthaben) (Absatz 3a). Die monatliche
Teilrente muss mindestens 25 € betragen. Wenn die ver-
sicherte Person den jeweiligen Beginn der (Teil-)Rente
erlebt, zahlen wir die (Teil-)Renten bis zum Tod der ver-
sicherten Person, sofern Sie nicht stattdessen eine zeit-
lich befristete Rente (Zeitrente) beantragt haben. Die
Laufzeit der Zeitrente muss mindestens ein Jahr betra-
gen. Nach Inanspruchnahme einer Zeitrente miissen im
Vermogenstopf mindestens 1.500 € verbleiben.

Schlussrente

Erlebt die versicherte Person den Beginn der Schluss-
phase, zahlen wir aus dem noch nicht verrenteten Vermo-
genstopf eine lebenslange, konstante Rente. Die monat-
liche Schlussrente muss mindestens 25 € betragen. Mit
Beginn der Schlussrente legen wir den Geldwert des noch
vorhandenen Fondsguthabens und den Geldwert der
goldgebundenen Anlage neben dem sicherheitsorientier-
ten Guthaben in unserem sonstigen Sicherungsvermé-
gen an und zahlen daraus eine sicherheitsorientierte le-
benslange Rente. Bereits laufende Teilrenten zahlen wir
weiter.

Renditeorientiertes Guthaben (Fondsguthaben) und
sicherheitsorientiertes Guthaben im Vermogenstopf

Wahrend der Vermdgensphase sind Rentenversicherun-
gen nach Tarif VEPN mit ihnrem renditeorientierten Gutha-
ben unmittelbar an der Wertentwicklung eines oder meh-
rerer besonderer Vermogen (Anlagestock/Anlagestocke)
entsprechend der mit Ihnen getroffenen Vereinbarung be-
teiligt. Die Anlagestdcke werden in einer oder mehreren
gesonderten Abteilungen unseres Sicherungsvermodgens
gesondert von unserem sonstigen Sicherungsvermogen
Uberwiegend in Wertpapieren angelegt und in Anteilein-
heiten aufgeteilt. Dieses Fondsguthaben lhres Versiche-
rungsvertrags ergibt sich aus dem Wert der auf Ihren Ver-
trag entfallenden Anteileinheiten pro Anlagestock (Teil-
Fondsguthaben). Soweit von lhnen gewahlt, werden Bei-
tragsteile in unserem sonstigen Sicherungsvermégen an-
gelegt (sicherheitsorientiertes Guthaben, siehe § 7). Hier-
fur garantieren wir eine Verzinsung von jahrlich 0,0 %
(Rechnungszins).

Neben der Anlage in Investmentfonds (= renditeorien-
tierte Anlage) oder der Anlage in unserem sonstigen Si-
cherungsvermdgen (= sicherheitsorientierte Anlage) kén-
nen Sie bestimmen, dass wir die Anlagebetréage Ihres

(4)

Versicherungsvertrags wahrend der Vermdgensphase
ganz oder teilweise fur den Erwerb von physischem Gold
verwenden (goldgebundene Anlage). Unseren entspre-
chenden Goldbestand flihren wir in einem besonderen
Vermdgen (Gold-Anlagestock) als internen Fonds, ge-
trennt von unserem sonstigen Sicherungsvermdogen
(siehe § 1 der Besonderen Bedingungen fiir die Investi-
tion von Anlagebetragen in Gold bei Rentenversicherun-
gen nach Tarif VEPN (GGAB VEPN)).

Renditeorientiertes Guthaben (fondsgebundenes
Guthaben mit Kapitalsicherung) und sicherheitsori-
entiertes Guthaben im Einkommenstopf

Mit Beginn einer vorgezogenen Rentenzahlung wird das
darauf entfallende Guthaben dem Vermdégenstopf ent-
nommen und in den Einkommenstopf Gberfihrt. Dabei er-
folgt die Entnahme des fir eine vorgezogene Teil- bzw.
Zeitrente bendtigten Kapitals aus dem sicherheitsorien-
tierten Guthaben und den einzelnen Fonds des rendite-
orientierten Guthabens des Vermdgenstopfs lhres Ver-
trags zu Beginn der Teil- bzw. Zeitrente im dann aktuellen
Verhaltnis der Geldwerte dieser Teilguthaben. Dem Ein-
kommenstopf entnehmen wir wahrend der Einkommens-
phase monatlich die Betrage fir die Rente sowie — wenn
es sich nicht um eine Zeitrente handelt — die Betrage zur
Bildung der Altersrickstellung fiir die lebenslange Weiter-
zahlung der Rente in der anschlielenden Schlussphase.

Sofern von Ihnen nicht anders gewlinscht, erfolgt die Ka-
pitalanlage fir den Einkommenstopf in unserem sonsti-
gen Sicherungsvermogen (sicherheitsorientiert). Hieraus
zahlen wir eine sicherheitsorientierte Rente. Sie kdnnen
uns jedoch abweichend davon bei Beantragung einer
Rentenzahlung auch eine andere Vorgabe fir das Ren-
tensplitting machen, also fiir die Aufteilung des zu verren-
tenden Guthabens zu Beginn der Rentenzahlung fir die
Bildung eines sicherheitsorientierten und eines renditeori-
entierten Teils der Rente (siehe c)

Bei einer renditeorientierten Rentenzahlung legen wir das
hierfir vorgesehene Kapital wahrend der Einkommens-
phase im Rahmen einer fondsgebundenen Anlage mit
Kapitalsicherung unter unmittelbarer Beteiligung an der
Wertentwicklung eines oder mehrerer Sondervermdogen
(Anlagestock / Anlagestocke) an. Diese Anlagestdcke
werden — basierend auf der mit Ihnen getroffenen Verein-
barung zur Aufteilung der fondsgebundenen Anlagebe-
trage im Einkommenstopf am Beginn einer Rentenzah-
lung und vorbehaltlich von § 14 — gesondert von unserem
sonstigen Vermodgen bis auf Weiteres in Anteilen des
Fonds ,DWS Funds Invest ZukunftsStrategie“ und/oder
des Fonds ,DWS Funds Invest NachhaltigkeitsStrategie
Aktien Global” (im Folgenden als die ,Garantiefonds* be-
zeichnet) gefihrt und in Anteileinheiten aufgeteilt (fonds-
gebundenes Guthaben). Sofern Sie uns flr die Garantie-
fonds vor Beginn der jeweiligen Rentenzahlung kein an-
deres von Ihnen gewilnschtes Aufteilungsverhaltnis mit-
teilen, erfolgt die Aufteilung der fondsgebundenen Anlage
zu Beginn der Rentenzahlung je zur Halfte in den beiden
oben genannten Garantiefonds (siehe hierzu auch § 13
Abs. 5). Soweit und nur solange es nach dem fiir die
Dauer bis zum Beginn Schlussphase bzw. bis zum jewei-
ligen Ende der Zeitrente festgelegten versicherungsma-
thematischen Verfahren zur Sicherstellung der in der je-
weiligen Rentenzahlung enthaltenen Sockelrente (siehe
Absatz 5 und Absatz 6 f) erforderlich ist (Kapitalsiche-
rung), werden vom gebildeten Fondsguthaben im jeweils
aktuellen Verhaltnis des Geldwertes der zugrunde liegen-
den Fondsguthaben Teile entnommen und in unserem
sonstigen Vermogen angelegt (Sicherungskapital) oder
von dort wieder in die Garantiefonds umgeschichtet. Be-
achten Sie bitte, dass eine ganz oder teilweise renditeori-
entierte Rentenzahlung frihestens nach Ablauf von
24 Monaten seit Vertragsbeginn maglich ist.
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Kapitalanlagerisiko beim renditeorientierten Gutha-
ben (Fondsguthaben) einschlieBlich der goldgebun-
denen Anlage

Soweit es sich beim Guthaben |hres Versicherungsver-
trags um renditeorientiertes Guthaben, also Fondsgutha-
ben einschliellich der goldgebundenen Anlage handelt,
tragen Sie das damit verbundene Kapitalanlagerisiko bis
hin zum Totalverlust. Da die Entwicklung der Werte der
Anlagestocke nicht vorauszusehen ist, kdnnen wir hierzu
eine Mindesthéhe der vorgezogenen (Teil-)Rente(n) und
der Schlussrente vor ihrem jeweiligen Beginn nicht garan-
tieren. Sie haben die Chance, bei Kurssteigerung der
Wertpapiere der Anlagestdcke einen Wertzuwachs zu er-
zielen; bei Kursriickgangen tragen Sie im Gegenzug auch
das Risiko der Wertminderung. Wertminderungen bis hin
zum Totalverlust kdnnen auch bei unplanmagigen Veran-
derungen der Fonds (siehe § 14) entstehen, beispiels-
weise kann die Kapitalanlagegesellschaft die Ricknahme
der Anteile aussetzen. Die jeweilige Rente wird bei einer
guten Fondsentwicklung héher sein als bei einer weniger
guten Fondsentwicklung. Bei einer unglnstigen Fonds-
entwicklung ist nicht ausgeschlossen, dass das rendite-
orientierte Guthaben die Summe der hierauf entfallenden
Anlagebetrdge nicht erreicht. Es sind jederzeit Kurs-
schwankungen mdglich, die die Hohe des renditeorien-
tierten Guthabens und damit der Versicherungsleistun-
gen erheblich beeinflussen kdnnen. Einfluss auf das ren-
diteorientierte Guthaben hat auch unsere monatliche
Kostenentnahme (siehe § 7 Abs. 2 und 3). Auch mit der
goldgebundenen Anlage ist ein Kapitalanlagerisiko fir Sie
verbunden. Naheres hierzu finden Sie in §3 GGAB
VEPN. Ab Beginn einer renditeorientierten Rentenzah-
lung ist allerdings mindestens die Zahlung der in der Ren-
tenzahlung enthaltenen Sockelrente lebenslang (bei einer
Zeitrente: fur deren vereinbarte Dauer) garantiert.

Hohe der Versicherungsleistungen und Ausmab ihrer
Garantie

Der im Antrag bzw. im Versicherungsschein fur das si-
cherheitsorientierte Guthaben genannte garantierte Be-
trag zum beispielhaften Beginn der Rentenzahlung sowie
zum Beginn der Schlussphase bleibt nur giiltig, wenn Sie
bis dahin keine Umschichtung von Guthaben geman
§ 12 Abs. 2 vornehmen und wenn Sie bis zum jeweiligen
Termin weder eine (Teil-)Rente, das Fonds-Einstiegsma-
nagement (siehe § 12 Abs. 3) noch das Fonds-Ausstiegs-
management (siehe § 12 Abs. 3) in Anspruch nehmen.

Die Hohe der Schlussrente wird aus dem zum Beginn der
Schlussphase vorhandenen Vermdgenstopf, zuzlglich
des Uberschussanteils zum Rentenbeginn geman
§ 2 Abs. 5, des Schlussuberschussanteils gemal § 2
Abs. 7 sowie der ggf. zugeteilten Bewertungsreserven
gemal § 2 Abs. 2c bzw. § 2 Abs. 8, ermittelt. Die Hohe
einer wahrend der Vermégensphase beginnenden vorge-
zogenen (Teil-)Rente wird entsprechend dem gewahlten
Betrag zum jeweiligen Teilrentenbeginn (Absatz 1) ermit-
telt, jedoch ohne eine evtl. Riickstellung fir noch zu ver-
rechnende Abschlusskosten. Die Hohe des garantierten
Teils der Rente, die sich dabei ergibt, ist vom vereinbarten
Rentensplitting (siehe Absatz 4 b) abhangig. Je héher der
fur eine renditeorientierte Rentenzahlung zu verwendende
Teil des Vermdgenstopfes ist, desto geringer ist der in der
anfanglichen Rentenzahlung enthaltene garantierte Betrag
der Rente, also der Teil, der wahrend der gesamten Zah-
lungsdauer dieser Rente nicht unterschritten wird.

Die ab Beginn einer Rentenzahlung in dieser enthaltene
garantierte Rente bei sicherheitsorientierter Rentenzah-
lung bzw. die enthaltene Sockelrente bei renditeorientier-
ter Rentenzahlung erreichen mindestens 85 % des Betra-
ges, der sich ergibt, wenn wir bei ihrer Ermittlung die glei-
chen Annahmen Uber die kiinftige Lebenserwartung wie
bei Vertragsbeginn zugrunde legen. Das gilt jeweils ge-
trennt fur die sicherheitsorientierte und die renditeorien-
tierte Form der Rentenzahlung. Liefern die Annahmen zur
kiinftigen Lebenserwartung, die wir bei Beginn der Ren-
tenzahlung fur neu abzuschlieRende gleichartige Renten-

f)

versicherungen zugrunde legen, eine héhere Rente, so
gilt fir lhren Versicherungsvertrag diese hohere Rente.
Auch das gilt jeweils getrennt fir die sicherheitsorientierte
und die renditeorientierte Form der Rentenzahlung.

Soweit wir ab dem jeweiligen Beginn der Rentenzahlung
eine sicherheitsorientierte Rente zahlen, hat diese min-
destens die Hohe, die sich aus dem hierfir zu verrenten-
den Betrag und der bereits zu Beginn des Versicherungs-
vertrags garantierten Rente je 10.000 € im Vermdgen-
stopf fir die sicherheitsorientierte Rente (Rentenfaktor fiir
die sicherheitsorientierte Rente) ergibt. Soweit wir ab Be-
ginn der Rentenzahlung eine renditeorientierte Rente
zahlen, hat diese mindestens die Hohe, die sich aus dem
hierfir zu verrentenden Betrag und der bereits zu Versi-
cherungsbeginn garantierten Rente je 10.000 € im Ver-
mogenstopf fur die renditeorientierte Rente (Rentenfaktor
fur die renditeorientierte Rente) ergibt. Im Antrag fur einen
Vermogens- & Einkommensplan (nachfolgend ,Antrag®
genannt) nennen wir die Rentenfaktoren fiir eine sicher-
heitsorientierte bzw. renditeorientierte Rentenzahlung fir
einen beispielhaft angegebenen Beginn der Rentenzah-
lung sowie fir den Beginn der Schlussphase. Die Hohe
dieser Rentenfaktoren ist unterschiedlich fiir die sicher-
heitsorientierte und die renditeorientierte Rentenzahlung.
Die Rentenfaktoren sind auch abhangig vom Alter der
versicherten Person zum jeweiligen Beginn der Renten-
zahlung. Fir andere Rentenbeginntermine innerhalb der
Vermdgensphase garantieren wir ebenfalls ab Versiche-
rungsbeginn Rentenfaktoren. Diese Rentenfaktoren tei-
len wir lhnen auf Wunsch gerne mit.

Bei der sicherheitsorientierten Rentenzahlung kann sich
eine begonnene Rentenzahlung durch die wahrend des
Rentenbezugs anfallende Uberschussbeteiligung (siehe
§ 2) erhdhen. Soweit Uberschussanteile fir einen Ren-
tenzuschlag verwendet werden (siehe § 2 Abs. 6) und
sich die hierfir maRgebenden Uberschussanteil-Satze
wahrend des Rentenbezugs mindern oder sich die An-
nahmen Uber die kiinftige Lebenserwartung andern, kann
eine erreichte HOhe der sicherheitsorientierten Rente
auch wieder sinken. Die Rentenhohe, die sich aus dem
fur die sicherheitsorientierte Rente verrenteten Kapital
und dem hierfir maRgebenden Rentenfaktor nach Ab-
satz 6 d ergibt (garantierte sicherheitsorientierten Rente),
kann aber nicht unterschritten werden. Das gilt auch fir
die HOhe der bereits laufenden Rente ab Beginn der
Schlussphase.

Bei der renditeorientierten Rentenzahlung hat die Rente
zu Beginn die gleiche H6he, wie eine entsprechende, aus
einem gleich hohen Kapital gebildete sicherheitsorientier-
te Rente einschlielich ihres eventuellen Rentenzu-
schlags aus der Uberschussbeteiligung nach § 2 Abs. 6 a
sie hatte. MalRgebend ist dabei die anfangliche Hohe des
Rentenzuschlags, die sich aus unseren bei Beginn der
Rentenzahlung mafigebenden Uberschussanteilsatzen
ergabe. Die Entwicklung einer begonnenen renditeorien-
tierten Rentenzahlung hangt jedoch in erster Linie von der
Entwicklung des bzw. der von lhnen fir die renditeorien-
tierte Rentenzahlung gewahlten Investmentfonds in der
Einkommensphase ab, also von der Entwicklung der Ga-
rantiefonds. In Abhangigkeit von dieser Wertentwicklung
wird die H6he einer begonnenen renditeorientierten Ren-
tenzahlung zu den Anpassungszeitpunkten neu festge-
setzt. Anpassungszeitpunkte sind bei lebenslangen Ren-
ten die Beginne der Kalendermonate, die unmittelbar auf
die Vollendung eines Lebensjahrs der versicherten Per-
son folgen bzw. mit ihr zusammenfallen, friihestens je-
doch zwodlf Monate nach Beginn der jeweiligen Renten-
zahlung. Bei Zeitrenten sind die Anpassungszeitpunkte
jeweils die Jahrestage ihres Rentenbeginns. Dadurch
wird die renditeorientierte Rente steigen oder — wenn die
Wertentwicklung im zurlckliegenden Zeitraum seit der
letztmaligen Festsetzung der Rentenhdhe nicht die erfor-
derliche Mindesthdhe erreicht — auch sinken. Die Renten-
hohe, die sich aus dem fiir die renditeorientierte Rente
verrenteten Kapital und dem hierfiir magebenden Ren-
tenfaktor nach Absatz 6 d ergibt (Sockelrente der rendite-
orientierten Rente), kann aber nicht unterschritten
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werden. Das gilt auch fiir die Héhe der bereits laufenden
Rente ab Beginn der Schlussphase. Sollte die renditeori-
entierte Rente wahrend der Einkommensphase einmal
auf die Sockelrente fallen, kann sie sich von dort nur in-
folge der Uberschussbeteiligung wieder erhdhen (siehe
§ 2 Abs. 6 b). In der Schlussphase entwickelt sich die
Rente stets wie eine sicherheitsorientierte Rente weiter.

Bei einer begonnenen renditeorientierten Rentenzahlung
koénnen wir die neuen Rentenhdhe erst nach dem jeweili-
gen Anpassungszeitpunkt (siehe Absatz 6 f) ermitteln.
Deshalb zahlen wir zum Anpassungszeitpunkt noch eine
Rente in der bisherigen H6he. Unsere Rentenzahlung im
darauffolgenden Monat erhéhen oder vermindern wir
dann zusatzlich um den Betrag der Rente, den wir zum
Anpassungszeitpunkt zu wenig bzw. zu viel gezahlt ha-
ben.

Kapitalabfindung

Anstelle der Rentenzahlungen leisten wir zu einem Teil-
rententermin auf Antrag jeweils eine einmalige Kapitalab-
findung in Hohe des entsprechenden zu verrentenden
Guthabens (Absatz 1), wenn die versicherte Person den
Teilrententermin erlebt. Anstelle der Rentenzahlungen
leisten wir zum Beginn der Schlussphase auf Antrag eine
einmalige Kapitalabfindung, wenn die versicherte Person
diesen Termin erlebt. Bei einer vollstandigen Kapitalab-
findung zum Beginn der Schlussphase zahlen wir das im
Vermdgenstopf noch vorhandene Guthaben aus. Eine
Auslibung des Kapitalwahlrechts (= Antrag auf Kapitalab-
findung) ist mit Frist von einem Monat zu einem ge-
winschten Rentenbeginntermin moéglich. Wird von dem
zu verrentenden Guthaben nur ein Teil als Kapitalabfin-
dung gezahlt (Teilkapitalabfindung), so wird aus dem rest-
lichen Teil zum gleichen Termin eine Rente gemal Ab-
satz 4 bzw. Absatz 6 b gebildet. Im Falle einer Teilkapital-
abfindung mussen vor Beginn der Schlussphase grund-
satzlich mindestens 1.500 € im Vermdégens- und Einkom-
menstopf zusammen verbleiben. Eine Teilkapitalabfin-
dung muss in jedem Fall mindestens 250 € betragen.

Todesfall-Leistung

Stirbt die versicherte Person vor Beginn der Schluss-
phase, zahlen wir als Todesfall-Leistung das in Einkom-
menstopf und/oder Vermdgenstopf vorhandene Gesamt-
guthaben. Gleichzeitig enden mit dem Tod der versicher-
ten Person lebenslange (Teil-)Renten. Stirbt die versi-
cherte Person wahrend der Schlussphase, wird keine
weitere Leistung féllig. Zeitrenten werden jedoch in jedem
Fall bis zum vereinbarten Ablauf der jeweiligen Teilrente
weitergezahlt.

Auszahlungsform fiir die Todesfall-Leistung

Auf Antrag der anspruchsberechtigten Person bilden wir
aus der Todesfall-Leistung gemal Absatz 8 in einem
neuen Vertrag eine sofort beginnende Rente auf ihr Le-
ben, sofern die Rente einen jahrlichen Mindestbetrag von
300 € erreicht. Bei der Berechnung dieser Rente werden
wir den Rechnungszins sowie die Annahmen Uber die
kinftige Lebenserwartung zugrunde legen, die wir bei Be-
ginn dieser Rentenzahlung bei neu abzuschlielenden
Rentenversicherungen ansetzen.

Leistung in Wertpapieren, Lieferung von physi-
schem Gold

Die bei Tod wahrend der Vermdgensphase féllige Todes-
fall-Leistung sowie die Kapitalabfindung bzw. Teilkapital-
abfindung erbringen wir — soweit es sich hierbei um ren-
diteorientiertes Guthaben, also Fondsguthaben, im Ver-
mogenstopf handelt — nach Wahl der anspruchsberech-
tigten Person als Geldleistung oder in Wertpapieren der
Anlagestdocke. Bei einer Ubertragung von Wertpapieren
ist fur die Bemessung der Anzahl der Wertpapiere der
Geldwert des zu Ubertragenden Fondsguthabens (siehe
§ 11) malRgebend. Dieser Wert verringert sich noch um
die Ubertragungskosten in Hoéhe von 25€. Ein

(1)

(2)

a)

Fondsguthaben bis zu einem Wert von 500 € erbringen
wir als Geldleistung. Zur Ausiibung seines Wahlrechts
werden wir die anspruchsberechtigte Person auffordern.
Wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach Zugang un-
serer Aufforderung die Leistung in Wertpapieren verlangt,
zahlen wir die Leistung als Geldbetrag aus. Bei der gold-
gebundenen Anlage ist anstelle der Geldleistung eine Lie-
ferung von physischem Gold mdglich (siehe § 2 Abs. 4
GGAB VEPN), jedoch keine Leistung in Form von Wert-
papieren.

Hinweis: Diese Klausel wird hinsichtlich einer goldgebun-
denen Anlage erganzt mit den Besonderheiten des § 6
GGAB VEPN.

Worauf basiert die Uberschussbeteiligung?

Soweit es sich um renditeorientiertes Guthaben handelt,
ist fir den Ertrag des Versicherungsvertrages vor Beginn
der Schlussphase die Entwicklung der Sondervermégen
(Anlagestock/Anlagesttcke) entscheidend, an der Sie un-
mittelbar beteiligt sind (siehe § 1 Abs. 3). Dariiber hinaus
beteiligen wir Sie und die anderen Versicherungsnehmer
gemaR § 153 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG)
in der jeweils geltenden Fassung an den Uberschiissen
und an den Bewertungsreserven (Uberschussbeteili-
gung). Auf renditeorientiertes Guthaben (Fondsguthaben)
fallen keine Bewertungsreserven an.

Die Uberschiisse und die Bewertungsreserven ermitteln
wir nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und
stellen sie jahrlich im Rahmen unseres Jahresabschlus-
ses fest. Die zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Bewer-
tungsreserven weisen wir dabei im Anhang des Ge-
schéftsberichtes aus. Der Jahresabschluss wird von ei-
nem unabhangigen Wirtschaftsprifer geprift und ist un-
serer Aufsichtsbehorde einzureichen. Nachfolgend erlau-
tern wir lhnen,

o wie wir die Uberschussbeteiligung fiir die Versiche-
rungsnehmer in ihrer Gesamtheit ermitteln (Absatz 2),

¢ wie die Uberschussbeteiligung lhres konkreten Ver-
trags erfolgt (Absatz 3),

¢ wie die Uberschussanteile vor Beginn einer Renten-
zahlung (fir den Vermdgenstopf) ermittelt und ver-
wendet werden (Absatz 4 bzw. 5),

¢ wie die Uberschussanteile nach Beginn einer Renten-
zahlung (fir den Einkommenstopf und in der Schluss-
phase) ermittelt und verwendet werden (Absatz 6),

e wann ein Schluss-Uberschussanteil fallig werden
kann (Absatz 7),

e wann eine Beteiligung an den Bewertungsreserven
fallig werden kann (Absatz 8),

e warum wir die Héhe der Uberschussbeteiligung nicht
garantieren kdnnen (Absatz 9).

Wie ermitteln wir die Uberschussbeteiligung der Ver-

sicherungsnehmer in ihrer Gesamtheit?

Dazu erklaren wir lhnen

e aus welchen Quellen die Uberschiisse stammen (a),

¢ wie wir mit diesen Uberschiissen verfahren (b) und

e wie Bewertungsreserven entstehen und wie wir diese
zuordnen (c).

Anspriiche auf eine bestimmte Héhe der Beteiligung lhres
Vertrages an den Uberschissen und den Bewertungsre-
serven ergeben sich hieraus noch nicht.

Uberschiisse kdnnen aus drei verschiedenen Quellen
entstehen:
o den Kapitalertragen (aa),

e dem Risikoergebnis (bb) und
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e dem Ubrigen Ergebnis (cc).

Wir beteiligen unsere Versicherungsnehmer in ihrer Ge-
samtheit an diesen Uberschiissen; dabei beachten wir die
Verordnung uber die Mindestbeitragsriickerstattung in
der Lebensversicherung (Mindestzufiihrungsverordnung)
in der jeweils geltenden Fassung.

(aa) Kapitalertrage

Sofern Guthaben in unserem sonstigen Sicherungsver-
mogen angelegt wird (sicherheitsorientiertes Guthaben
und eventuelles Sicherungskapital bei der renditeorien-
tierten Rentenzahlung) sowie wahrend der Schlussphase
stammen die Uberschisse zu einem groen Teil aus den
Ertragen der Kapitalanlagen des sonstigen Sicherungs-
vermogens (siehe § 1 Abs. 3). Von den Nettoertragen der
nach der Mindestzufihrungsverordnung mafgeblichen
Kapitalanlagen erhalten die Versicherungsnehmer in ihrer
Gesamtheit mindestens den dort genannten Anteil. In der
derzeitigen Fassung der Mindestzuflihrungsverordnung
ist grundséatzlich vorgeschrieben, dass den Versiche-
rungsnehmern in ihrer Gesamtheit mindestens 90 % der
Nettoertrége zugutekommen. Aus dem Betrag, der den
Versicherungsnehmern in ihrer Gesamtheit zugute-
kommt, werden zunachst die Mittel entnommen, die fir
die garantierten Leistungen bendtigt werden. Den restli-
chen Teil des Betrags, der den Versicherungsnehmern in
ihrer Gesamtheit zugutekommt, verwenden wir fur die
Uberschussbeteiligung der Versicherungsnehmer. Das
renditeorientierte Guthaben ist nicht in unserem sonsti-
gen Sicherungsvermégen angelegt, sondern in einer oder
mehreren besonderen Abteilungen unseres Sicherungs-
vermogens, den Anlagestocken (siehe § 1 Abs. 3 und
4 c). Deshalb entfallen auf das renditeorientierte Gutha-
ben keine Uberschiisse aus den Ertragen unserer Kapi-
talanlagen. Mit Beginn einer Rentenzahlung wird das
hierfiir aus den vorhandenen Anlagestocken des Vermo-
genstopfs bendtigte Guthaben diesen entnommen und
der Wert in unserem sonstigen Sicherungsvermdogen
bzw. in den Anlagestdcken des Einkommenstopfs (den
Garantiefonds, siehe § 1 Abs. 4 c) angelegt. Im Einkom-
menstopf kdnnen Uberschisse aus den Kapitalertragen
des sonstigen Sicherungsvermdgens entstehen.

(bb) Risikoergebnis

Weitere Uberschiisse entstehen insbesondere, wenn die
tatsachliche Lebensdauer der versicherten Personen kuir-
zer ist als die bei der Tarifkalkulation zugrunde gelegte. In
diesem Fall missen wir weniger Renten als urspringlich
angenommen zahlen und kénnen daher die Versiche-
rungsnehmer wahrend des Bezugs lebenslanger Renten
in der Schlussphase an dem entstehenden Risikoergeb-
nis beteiligen. An diesen Uberschiissen werden die Ver-
sicherungsnehmer nach der derzeitigen Fassung der
Mindestzufiihrungsverordnung grundsatzlich zu mindes-
tens 90 % beteiligt.

(cc) Ubriges Ergebnis

Am Ubrigen Ergebnis werden die Versicherungsnehmer
nach der derzeitigen Fassung der Mindestzufiihrungsver-
ordnung grundsatzlich zu mindestens 50 % beteiligt.
Uberschisse aus dem Ubrigen Ergebnis kénnen bei-
spielsweise entstehen, wenn

e die Kosten niedriger sind als bei der Tarifkalkulation
angenommen,

e wir andere Einnahmen als aus dem Versicherungsge-
schaft haben, z. B. Ertrage aus Dienstleistungen, die
wir fir andere Unternehmen erbringen.

")

Eine Deckungsrickstellung missen wir bilden, um zu jedem
Zeitpunkt den Versicherungsschutz gewahrleisten zu kdnnen.
Der Zinssatz fir die Berechnung der Deckungsrickstellung be-
tragt jahrlich garantiert 0,0 % (Rechnungszins). Die Kalkulation
der bei Vertragsabschluss garantierten Leistungen basiert auf
Sterbewahrscheinlichkeiten der Sterbetafeln der Deutschen Ak-
tuarvereinigung  (DAV) 2004 R  (Manner/Frauen) fir

b) Die auf die Versicherungsnehmer entfallenden Uber-
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schusse flihren wir der Riickstellung fiir Beitragsriicker-
stattung (RfB) zu oder schreiben sie unmittelbar den iber-
schussberechtigten Versicherungsvertrégen gut (Direkt-
gutschrift). Die RfB dient dazu, Schwankungen der Uber-
schisse auszugleichen. Sie darf grundsatzlich nur fir die
Uberschussbeteiligung der Versicherungsnehmer ver-
wendet werden. Nur in Ausnahmeféllen und mit Zustim-
mung der Aufsichtsbehdérde kénnen wir hiervon nach
§ 140 Abs. 1 des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG)
abweichen. Dies duirfen wir, soweit die RfB nicht auf be-
reits festgelegte Uberschussanteile entfallt. Nach der der-
zeitigen Fassung des § 140 Abs. 1 VAG kénnen wir im In-
teresse der Versicherungsnehmer die RfB heranziehen,
um

e einen drohenden Notstand abzuwehren,

e unvorhersehbare Verluste aus den uberschussbe-
rechtigten Vertrdgen auszugleichen, die auf allge-
meine Anderungen der Verhéltnisse zurtckzufihren
sind, oder

o die Deckungsriickstellung*) zu erhdéhen, wenn die
Rechnungsgrundlagen aufgrund einer unvorherseh-
baren und nicht nur voriibergehenden Anderung der
Verhaltnisse angepasst werden missen.

Wenn wir die RfB zum Verlustausgleich oder zur Erh6-
hung der Deckungsrickstellung heranziehen, belasten
wir die Versichertenbestande verursachungsorientiert.

Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der
Kapitalanlagen uber dem Wert liegt, mit dem die Kapital-
anlagen in der Bilanz gemafR Handelsgesetzbuch (HGB)
auszuweisen waren. Bei der vorliegenden Versicherung
entstehen Bewertungsreserven hdchstens, soweit und
solange wir Teile des Guthabens in unserem sonstigen
Sicherungsvermdgen anlegen. Soweit Bewertungsreser-
ven, die nach gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vor-
schriften fiir die Beteiligung der Vertrage zu beriicksichti-
gen sind, entstehen, ermitteln wir diese monatlich neu
und ordnen sie den Vertrdagen nach einem verursa-
chungsorientierten Verfahren (Absatz 8a) anteilig rechne-
risch zu.

Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung Ihres Versiche-
rungsvertrags?

Wir haben gleichartige Versicherungen (z. B. Rentenver-
sicherungen, Risikoversicherungen) zu Bestandsgruppen
zusammengefasst. Innerhalb der Bestandsgruppen bil-
den wir Gewinnverbande, um die Unterschiede bei den
versicherten Risiken zu berilicksichtigen. Die Uber-
schisse verteilen wir auf die einzelnen Bestandsgruppen
bzw. Gewinnverbande nach einem verursachungsorien-
tierten Verfahren, und zwar in dem Mal}, wie die Be-
standsgruppen bzw. Gewinnverbénde zur Entstehung
von Uberschissen beigetragen haben. Hat ein Gewinn-
verband nicht zur Entstehung von Uberschiissen beige-
tragen, bekommt er keine Uberschlsse zugewiesen. |hr
Versicherungsvertrag erhélt Anteile an den Uberschis-
sen desjenigen Gewinnverbandes, der in Ihrem Versiche-
rungsschein genannt ist. Die Mittel fiir die Uberschussan-
teile werden bei der Direktgutschrift zu Lasten des Ergeb-
nisses des Geschéaftsjahres finanziert, ansonsten der
Ruckstellung flr Beitragsriickerstattung enthnommen. Die
Héhe der Uberschussanteilsatze legen wir jedes Jahr
fest. Wir veréffentlichen die Uberschussanteilsatze in un-
serem Geschéftsbericht. Diesen kénnen Sie bei uns an-
fordern. Sie finden ihn auch auf unserer Internetseite:
www.generali.de.

Versicherungen mit iberwiegendem Erlebensfallcharakter (Ba-
sistafel mit Trendfunktion) ohne weitere Zu- und Abschlage, we-
gen der gesetzlichen Anforderung, Beitrdge und Leistungen un-
abhangig vom Geschlecht zu berechnen, ausgehend von einem
Verhaltnis 48 % Manner und 52 % Frauen gewichtet zu einer
,mittleren Sterbewahrscheinlichkeit.
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Wie werden die Uberschussanteile fiir den Vermo-
genstopf ermittelt?

Vor dem Rentenbeginn erhalten Sie — fiir den Teil des si-
cherheitsorientierten Guthabens Ihres Versicherungsver-
trags im Vermdgenstopf — als Uberschussbeteiligung mo-
natliche Zins-Uberschussanteile. Die Zins-Uberschuss-
anteile teilen wir zum Ende eines jeden Versicherungs-
monats zu. Der Zins-Uberschussanteil wird im Verhaltnis
zum Uberschussberechtigten Guthaben bemessen. Als
Uberschussberechtigtes Guthaben gilt grundsatzlich das
zum Ende des Vormonats vorhandene sicherheitsorien-
tierte Guthaben, ohne eine etwaige Kirzung bzw. Erho-
hung um den aktuellen Umschichtungsbetrag geman
§ 12 Abs. 2.

Auf das renditeorientierte Guthaben lhres Versicherungs-
vertrags im Vermogenstopf erhalten Sie als Uberschuss-
beteiligung monatliche Kosten- Uberschussanteile. Die
Kosten-Uberschussanteile teilen wir zum Ende eines je-
den Versicherungsmonats zu. Der Kosten- Uberschus-
santeil wird im Verhaltnis zu dem zum Zuteilungszeit-
punkt vorhandenen renditeorientierten Guthaben bemes-
sen.

Wie werden die Uberschussanteile fiir den Vermo-
genstopf verwendet?

Die monatlichen Uberschussanteile gemaR Absatz 4a)
werden verzinslich angesammelt (Ansammlungsgutha-
ben) und dem sicherheitsorientierten Guthaben zuge-
rechnet. Die monatlichen Uberschussanteile gemay Ab-
satz 4b rechnen wir entsprechend der fir das Fonds-An-
lagesplitting vereinbarten prozentualen Aufteilung (siehe
§ 13 Abs. 1) in Anteileinheiten der zugehdrigen Anlage-
stdcke um und schreiben sie dem renditeorientierten Gut-
haben Ihres Vertrags gut, wobei wir die am Stichtag des
Monats festgestellten Werte der Anteileinheiten zugrunde
legen (siehe § 11 Abs. 1). Der monatliche Uberschussan-
teil gemaR Absatz 4b zum Beginn der Schlussrente wird
nicht mehr in Anteileinheiten umgerechnet, soweit Sie
nicht eine Kapitalabfindung in Wertpapieren (siehe
§ 1 Abs. 10) verlangen.

Wie werden die Uberschussanteile fiir eine laufende
Rentenzahlung ermittelt und verwendet?

bei der sicherheitsorientierten Rentenzahlung in der
Einkommensphase und der Schlussphase

Fir jede sicherheitsorientierte Zeitrente erhalten Sie am
Ende des jeweiligen Rentenbezugsjahres einen Zins-
Uberschussanteil. Fur jede sicherheitsorientierte lebens-
lange (Teil-)Rente erhalten Sie einen Zinsuberschussan-
teil am Ende eines jeden Lebensjahres der versicherten
Person — erstmals, nachdem die jeweilige (Teil-)Rente fir
ein volles Lebensjahr gezahlt wurde. Nach Beginn der
Schlussphase kommt bei lebenslangen Rentenzahlungen
ein Risikolberschussanteil hinzu. Die Uberschussanteile
werden im Verhaltnis zum Mittelwert der Deckungskapi-
tale zum Zuteilungszeitpunkt und der elf vorangegange-
nen Monatsenden bemessen. Bei der ersten Uberschuss-
zuteilung nach Beginn der jeweiligen Rentenzahlung ist
der Mittelwert der bisherigen monatlichen Deckungskapi-
tale nach Beginn dieser Rentenzahlung mafigebend.
Diese Uberschussanteile werden zum einen Teil zur Bil-
dung eines Rentenzuschlags und zum anderen Teil zur
Bildung von Rentenerhdhungen oder stattdessen — so-
fern vereinbart — zur Bildung von alleinigen jahrlichen
Rentenerhéhungen verwendet. Ein Wechsel zwischen
den vorgenannten Uberschussverwendungsarten kann
bis zu drei Monate vor dem Beginn der jeweiligen Ren-
tenzahlung beantragt werden. Der evtl. Rentenzuschlag
setzt mit Beginn der jeweiligen Rentenzahlung ein. Zu-
kinftige — aber noch nicht zugeteilte — Uberschussanteile
werden dabei unter der Annahme, dass die mafigeben-
den Uberschussanteil-Satze unverandert bleiben, so auf-
geteilt, dass sich eine Uber die Rentenzahlungsze|t
gleichbleibende Rente aus diesen Uberschussanteilen
ergibt. Der Rentenzuschlag bleibt solange unverandert,
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wie sich die maRgebenden Uberschussanteil-Satze und
Annahmen Uber die kiinftige Lebenserwartung nicht an-
dern. Bei einer spateren Reduzierung der Uberschussan-
teil-Satze oder Anderung der Annahmen Uber die kiinftige
Lebenserwartung kann der urspriinglich festgesetzte
Rentenzuschlag reduziert werden. Das bedeutet, dass
die gesamte Rentenzahlung auch sinken kann. Die Ren-
tenerhéhungen beginnen jeweils bei Zuteilung der Uber-
schussanteile. Die jeweiligen Rentenerhéhungen bleiben
in ihrer Hohe unverandert. Neu hinzukommende Renten-
erhdhungen flihren somit in der Einkommensphase und
der anschlieBenden Schlussphase grundsatzlich zu einer
jahrlich steigenden Gesamtrente. Bei der Berechnung der
jeweiligen Rentenerhéhungen werden wir die gleichen
Annahmen Uber die kiinftige Lebenserwartung zugrunde
legen, die wir zum Zeitpunkt der jeweiligen Rentenerhd-
hung bei neu abzuschlieRenden gleichartigen Rentenver-
sicherungen ansetzen.

bei der renditeorientierten Rentenzahlung in der Ein-
kommensphase

Die Entwicklung einer laufenden Rente bei einer rendite-
orientierten Rentenzahlung héngt in erster Linie von der
Wertentwicklung der von lhnen fiir die Einkommensphase
gewahlten Investmentfonds ab (Garantiefonds, siehe § 1
Abs. 4 c). Uberschusszuteilungen kénnen die aus dieser
Wertentwicklung resultierenden Rentensteigerungen ver-
gréRern, die infolge der Wertentwicklung erforderlichen
Rentenriickgdnge mindern oder verhindern (sieche § 1
Abs. 6 f). FUr jede renditeorientierte (Teil-)Rente und jede
renditeorientierte Zeitrente erhalten Sie am Ende des je-
weiligen Monats des Rentenbezugs einen Kostenulber-
schussanteil im Verhaltnis zum Geldwert des/der auf
diese Rentenzahlung entfallenden Garantiefonds (soweit
vorhanden) zum Zuteilungszeitpunkt und einen Zinslber-
schussanteil im Verhaltnis zum Sicherungskapital (soweit
vorhanden) der jeweiligen Rentenzahlung zum Zeitpunkt
eines Monats vor der Uberschusszuteilung. Diese Uber-
schusszuteilungen sammeln wir nicht separat an, son-
dern fihren sie dem renditeorientierten Guthaben mit Ka-
pitalsicherung zu. Sie bewirken damit einen starkeren An-
stieg bzw. geringeren Riickgang der renditeorientierten
Rentenzahlung ab ihrem nachsten Anpassungszeitpunkt
(siehe § 1 Abs. 6f). Dabei nutzen wir die genannten
Uberschussanteile mit zur Sicherstellung der Zahlung
mindestens der Sockelrente, um ein méglichst hohes An-
lagevolumen im renditeorientierten Guthaben (Fondsgut-
haben) zu ermdglichen. Bei sehr schlechter Wertentwick-
lung der zugrunde liegenden Anteileinheiten ist jedoch
maoglich, dass wir keine héhere Rente als die Sockelrente
zahlen kdnnen. Sofern es sich bei der renditeorientierten
Rentenzahlung nicht um eine Zeitrente handelt, erhalten
Sie ferner am Ende eines jeden Lebensjahres der versi-
cherten Person — erstmals, nachdem die jeweilige (Teil-)
Rente fir ein volles Lebensjahr gezahlt wurde — einen
Zinslberschussanteil auf die zu dieser Rente gebildete
Altersriickstellung fir die Weiterzahlung der Rente in der
Schlussphase. Mit diesem Uberschussanteil erhéhen wir
die Altersriickstellung fir die Zahlung der Rente ab Be-
ginn der Schlussphase.

bei der zundchst renditeorientierten Rentenzahlung
in der anschlieBenden Schlussphase sowie fiir die
Schlussrente

Mit Ausnahme eventuell weiterlaufender renditeorientier-
ter Zeitrenten sind die renditeorientiert begonnenen le-
benslangen Rentenzahlungen in der Schlussphase stets
sicherheitsorientiert (siche § 1 Abs. 6 f). Das gilt auch fir
die Schlussrente (sieche § 1 Abs. 2) selbst. Fir jede le-
benslange (Teil-)Rente erhalten Sie am Ende eines jeden
Lebensjahres der versicherten Person in der Schluss-
phase einen Zinsiberschussanteil und einen Risiko-
Uberschussanteil. Die Uberschussanteile werden im Ver-
héltnis zum Mittelwert der jeweiligen Deckungskapitale
zum Zuteilungszeitpunkt und der elf vorangegangenen
Monatsenden bemessen. Diese Uberschussanteile wer-
den zum einen Teil zur Bildung eines Rentenzuschlags
und zum anderen Teil zur Bildung von Renten-
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erhdhungen oder stattdessen — sofern vor dem urspriing-
lichen Beginn der Rentenzahlung vereinbart — zur Bildung
von alleinigen jahrlichen Rentenerh6hungen verwendet.
Der evtl. Rentenzuschlag setzt mit Beginn der Schluss-
phase ein. Zuklnftige — aber noch nicht zugeteilte — Uber-
schussanteile werden dabei unter der Annahme, dass die
mafRgebenden Uberschussanteil-Satze unverandert blei-
ben, so aufgeteilt, dass sich eine Uber die Schlussphase
gleichbleibende Rente aus diesen Uberschussanteilen
ergibt. Der Rentenzuschlag bleibt solange unverandert,
wie sich die maRgebenden Uberschussanteil-Satze und
Annahmen (ber die kiinftige Lebenserwartung nicht an-
dern. Bei einer spateren Reduzierung der Uberschussan-
teil-Satze oder Anderung der Annahmen tber die kinftige
Lebenserwartung kann der urspriinglich festgesetzte
Rentenzuschlag reduziert werden. Das bedeutet, dass
die gesamte Rentenzahlung auch sinken kann. Die Ren-
tenerhéhungen beginnen jeweils bei Zuteilung der Uber-
schussanteile. Die jeweiligen Rentenerhéhungen bleiben
in ihrer Héhe unverandert. Neu hinzukommende Renten-
erhohungen flihren somit grundsatzlich zu einer jahrlich
steigenden Gesamtrente. Bei der Berechnung der jewei-
ligen Rentenerh6hungen werden wir die gleichen Annah-
men Uber die kiinftige Lebenserwartung zugrunde legen,
die wir zum Zeitpunkt der jeweiligen Rentenerhéhung bei
neu abzuschlieBenden gleichartigen Rentenversicherun-
gen ansetzen.

Wann kann ein Schluss-Uberschussanteil fallig wer-
den?

Bei Inanspruchnahme des fiir die Verrentung verfligbaren
Vermogenstopfs sowie bei vorheriger Beendigung der
Vermogensphase durch Tod oder Kiindigung kann — fri-
hestens nach Ablauf des ersten Versicherungsmonats — zu
den Leistungen aus der laufenden Uberschussbeteiligung
ein Schluss-Uberschussanteil hinzukommen. Dieser
Schluss-Uberschussanteil bemisst sich nach dem mittle-
ren bisherigen monatlichen sicherheitsorientierten Gutha-
ben im Vermégenstopf. Der ggf. fallige Schluss-Uber-
schussanteil wird zusammen mit dem auf die Versiche-
rung entfallenden Anteil an den Bewertungsreserven ge-
mafR Absatz 8a verrentet (siehe § 1 Absatz 6a) oder aus-
gezahlt. Fir die Ermittlung der Rentenhdéhe aus dem
Schlussiiberschussanteil und dem zeitgleich falligen An-
teil an den Bewertungsreserven gelten § 1 Abs. 6 d bis f.

Wann kann eine Beteiligung an den Bewertungsre-
serven féllig werden?

Bei vollstéandiger Inanspruchnahme des Vermdégenstopfs,
bei vorherigem Tod der versicherten Person sowie bei ei-
ner Kiindigung mit vollstadndiger Auszahlung des Auszah-
lungsbetrags (§ 15 Abs. 2) gilt Folgendes: Wir teilen Ih-
rem Vertrag dann den fir diesen Zeitpunkt zugeordneten
Anteil an den Bewertungsreserven gemaf der jeweils gel-
tenden gesetzlichen Regelung zu; derzeit sieht § 153 Ab-
satz 3 VVG eine Beteiligung in Héhe der Halfte der zuge-
ordneten Bewertungsreserven vor. Der auf lhren Versi-
cherungsvertrag entfallende Teilbetrag wird verrentet
(siehe § 1 Absatz 6a) oder ausgezahlt. Eine Beteiligung
an den Bewertungsreserven wird aber nur fallig, sofern
Teile des Guthabens in unserem sonstigen Sicherungs-
vermogen vorhanden sind oder waren. Voraussetzung ist
ferner, dass sich fiir unsere Kapitalanlagen am mafge-
benden Stichtag positive Bewertungsreserven ergeben;
der malRgebende Stichtag ist in unserem Geschaftsbe-
richt genannt. Aufgrund aufsichtsrechtlicher Regelungen
kann die Beteiligung an den Bewertungsreserven ganz o-
der teilweise entfallen. Wahrend des Rentenbezugs wird
unter den gleichen Voraussetzungen am Ende eines je-
den Lebensjahres der versicherten Person — bei Zeitren-
ten am Ende des jeweiligen Rentenbezugsjahres — eine
Beteiligung an den Bewertungsreserven fallig. Den auf |h-
ren Versicherungsvertrag entfallenden Teilbetrag ver-
wenden wir bei der sicherheitsorientierten Rentenzahlung
zur Bildung einer zusatzlichen Rentenerh6hung geman
Absatz 6 a, bei der renditeorientierten Rentenzahlung
verwenden wir ihn wie einen zum gleichen Zeitpunkt
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falligen Uberschussanteil gemaR Absatz6b bzw. Ab-
satz 6 c.

Der Vorstand unseres Unternehmens kann nach dem
gleichen Verfahren wie dem fir die Ermittlung des
Schluss-Uberschussanteils (Absatz 7) vor dem Renten-
beginn fir jeden Vertrag einen Mindestwert fiir die Betei-
ligung an den Bewertungsreserven bestimmen. Dieser
Mindestwert wird auf den nach dem vorstehenden Ver-
fahren fir Ihren Versicherungsvertrag ermittelten Anteil
an den Bewertungsreserven angerechnet.

Warum konnen wir die Hohe der Uberschussbeteili-
gung nicht garantieren?

Die Hoéhe der Uberschussbeteiligung hangt von vielen
Einfliissen ab, die nicht vorhersehbar und von uns nur be-
grenzt beeinflussbar sind. Wichtigster Einflussfaktor vor
Rentenbeginn ist die Entwicklung der Kosten. Sofern si-
cherheitsorientiertes Guthaben vorhanden ist, treten die
Ertrdge aus dem sonstigen Sicherungsvermdgen hinzu.
Nach Rentenbeginn ist aber auch die Entwicklung des
versicherten Risikos von Bedeutung. Die H6he der kiinf-
tigen Uberschussbeteiligung kann also nicht garantiert
werden. Sie kann auch null Euro betragen. Uber die Ent-
wicklung lhrer Uberschussbeteiligung werden wir Sie
jahrlich unterrichten.

Ihr Versicherungsschutz beginnt, wenn Sie den Versiche-
rungsvertrag mit uns abgeschlossen haben. Jedoch be-
steht vor dem mit lhnen vereinbarten, im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginn kein Versi-
cherungsschutz. Allerdings kann unsere Leistungspflicht
entfallen, wenn Sie den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig
zahlen (siehe § 8 Abs. 2 und § 9).

Wird eine Leistung aus dem Vertrag beansprucht, kbnnen
wir verlangen, dass uns der Versicherungsschein und ein
Zeugnis Uber den Tag der Geburt der versicherten Person
sowie die Auskunft nach § 19 vorgelegt werden.

Vor jeder Zahlung einer lebenslangen (Teil-)Rente oder
Kapitalauszahlung kénnen wir auf unsere Kosten eine
amtliche Bescheinigung daruber verlangen, dass die ver-
sicherte Person noch lebt.

Der Tod der versicherten Person muss uns unverziglich
(d. h. ohne schuldhaftes Zégern) mitgeteilt werden. Au-
Rerdem muss uns eine amtliche Sterbeurkunde mit An-
gabe von Alter und Geburtsort vorgelegt werden.

Wir kénnen weitere Nachweise und Auskiinfte verlangen,
wenn dies erforderlich ist, um unsere Leistungspflicht zu
klaren. Die Kosten hierfir muss diejenige Person tragen,
die die Leistung beansprucht.

Unsere Leistungen werden fallig, nachdem wir die Erhe-
bungen abgeschlossen haben, die zur Feststellung des
Versicherungsfalls und des Umfangs unserer Leistungs-
pflicht notwendig sind. Wenn eine der in den Abséatzen 1
bis 4 genannten Pflichten nicht erfillt wird, kann dies zur
Folge haben, dass wir nicht feststellen kdnnen, ob oder in
welchem Umfang wir leistungspflichtig sind. Eine solche
Pflichtverletzung kann somit dazu fihren, dass unsere
Leistung nicht fallig wird.

Bei Uberweisung von Leistungen in Lander auRerhalb
des Europaischen Wirtschaftsraumes tragt die empfangs-
berechtigte Person die damit verbundene Gefahr. Bei
Leistungen in Wertpapieren hat uns der Empfangsbe-
rechtigte ein Depot mitzuteilen, auf das wir die Anteile
Ubertragen konnen. Bei einer Ubertragung von
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Wertpapieren in Lander auferhalb des Europaischen
Wirtschaftsraumes tragt die empfangsberechtigte Person
die damit verbundene Gefahr.

Wir Ubermitteln Ihnen den Versicherungsschein in Papier-
form. Damit liegt dann eine Urkunde vor.

Den Inhaber der Urkunde kénnen wir als berechtigt anse-
hen, Gber die Rechte aus dem Vertrag zu verfligen, ins-
besondere Leistungen in Empfang zu nehmen. Wir kén-
nen aber verlangen, dass uns der Inhaber der Urkunde
seine Berechtigung nachweist.

Leistungsempfinger

Als unser Versicherungsnehmer kdnnen Sie bestimmen,
wer die Leistung erhalt. Wenn sie keine Bestimmung tref-
fen, leisten wir an Sie.

Bezugsberechtigung

Sie kénnen uns widerruflich oder unwiderruflich eine an-
dere Person benennen, die die Leistung erhalten soll (be-
zugsberechtigte Person). Wenn Sie ein Bezugsrecht wi-
derruflich bestimmen, erwirbt die bezugsberechtigte Per-
son das Recht auf die Leistung erst mit dem Eintritt des
jeweiligen Versicherungsfalls. Deshalb kénnen Sie lhre
Bestimmung bis zum Eintritt des jeweiligen Versiche-
rungsfalls jederzeit widerrufen. Wenn wir Renten zahlen,
tritt mit jeder Falligkeit einer Rente ein eigener Versiche-
rungsfall ein. Sie kdnnen ausdriicklich bestimmen, dass
die bezugsberechtigte Person sofort und unwiderruflich
das Recht auf die Leistung erhalt. Sobald uns |hre Erkla-
rung zugegangen ist, kann dieses Bezugsrecht nur noch
mit Zustimmung der unwiderruflich bezugsberechtigten
Person geéndert werden.

Abtretung und Verpfandung

Sie kdnnen das Recht auf die Leistung bis zum Eintritt des
jeweiligen Versicherungsfalls grundséatzlich ganz oder
teilweise an Dritte abtreten und verpfanden, soweit derar-
tige Verfliigungen rechtlich méglich sind.

Anzeige

Die Einrdumung und der Widerruf eines Bezugsrechts
(Absatz 2) sowie die Abtretung und die Verpfandung (Ab-
satz 3) sind uns gegeniiber nur und erst dann wirksam,
wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten in Textform
(z. B. Papierform oder E-Mail) angezeigt worden sind. Der
bisherige Berechtigte sind im Regelfall Sie als unser Ver-
sicherungsnehmer. Es kénnen aber auch andere Perso-
nen sein, sofern Sie bereits zuvor Verfligungen (z. B. un-
widerrufliche Bezugsberechtigung, Abtretung, Verpfan-
dung) getroffen haben.

Aufteilung der Anlagebeitrage

Von lhrem Einmalbeitrag sowie von jeder Sonderzahlung
gemal § 10 behalten wir die zur Deckung unserer Ab-
schlusskosten und des bei Vertragsbeginn bzw. Zugang
jeder Sonderzahlung falligen Teils der Verwaltungskosten
(siehe § 16 Abs. 2) vorgesehenen Betrage ein. Wir flihren
Ihren Einmalbeitrag sowie jede Sonderzahlung, soweit
diese nicht zur Deckung dieser Kosten vorgesehen sind
(Anlagebeitrag), entsprechend der von lhnen gewiinsch-
ten prozentualen Aufteilung dem renditeorientierten Gut-
haben und dem sicherheitsorientierten Guthaben im
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Vermogenstopf lhres Vertrags zu. Den fiir das renditeori-
entierte Guthaben bestimmten Teil fihren wir den Anla-
gestocken (siehe § 1 Abs. 3 bzw. GGAB VEPN) zu. Den
fur das renditeorientierte Guthaben bestimmten Anlage-
beitrag rechnen wir entsprechend der von Ihnen gewahl-
ten prozentualen Aufteilung fiir das fondsgebundene An-
lagesplitting (siehe § 12) unter Zugrundelegung der am
Stichtag des Vormonats festgestellten Werte der Anteil-
einheiten (siehe § 11 Abs. 1) in Anteileinheiten der zuge-
hérigen Anlagestdcke der Investmentfonds um. Bei die-
ser Umrechnung wird kein Ausgabeaufschlag berechnet.
§ 14 bleibt unberihrt. Sofern Sie die goldgebundene An-
lage wahlen, fallen im Rahmen des Versicherungsver-
trags jedoch zusatzlich Kosten durch einen Zuschlag fir
den Kauf fir hinzukommende Anteileinheiten am internen
Fonds an, siehe § 4 Abs. 1 GGAB VEPN.

Monatliche Kostenentnahme

Zu Beginn eines jeden Monats entnehmen wir die erfor-
derlichen Betrage fiir die gemaR § 16 Abs. 2 liber die Ver-
tragslaufzeit zu verteilenden Kosten sowohl dem rendite-
orientierten als auch dem sicherheitsorientierten Gutha-
ben. Fiur die Entnahme der Kosten aus diesen Teilen le-
gen wir die nach Absatz 1 von lhnen gewahlte bzw. nach
einer Guthabenumschichtung (siehe § 12) malRgebende
prozentuale Aufteilung auf renditeorientiertes und sicher-
heitsorientiertes Guthaben zugrunde. Den auf das rendi-
teorientierte Guthaben entfallenden Teil entnehmen wir
den Anlagestocken im Verhaltnis der Geldwerte der ein-
zelnen renditeorientierte Teildeckungskapitale zum Ent-
nahmezeitpunkt. Durch die monatliche Kostenentnahme
kann beim Fonds-Einstiegsmanagement bzw. Fonds-
Ausstiegsmanagement schon vor dem Ablauf des hierflr
festgelegten Zeitraums kein umzuschichtendes Gutha-
ben mehr vorhanden sein. Das Fonds-Einstiegsmanage-
ment bzw. Fonds-Ausstiegsmanagement endet in diesem
Fall vorzeitig (siehe § 12 Abs. 3). Die Kostenentnahme er-
folgt jeweils separat fir die aus dem Einmalbeitrag und
jeder Sonderzahlung resultierenden Vertragsteile.

Kostenentnahme und ungiinstige Wertentwick-
lung der Anlagestocke

Eine ungunstige Entwicklung der Werte der Anlagestdcke
im Vermdgenstopf kann dazu flihren, dass der renditeori-
entierte Teil des Guthabens der aus dem Einmalbeitrag
und jeder Sonderzahlung resultierenden Vertragsteile
durch die monatliche Kostenentnahme (Absatz 2) vor Be-
ginn der Rentenzahlung aufgebraucht sind. Der Versiche-
rungsschutz erlischt damit fir den jeweiligen renditeorien-
tierten Teil. Der sicherheitsorientierte Vertragsteil bleibt
weiter bestehen. Ist das Vertragsguthaben im Vermégen-
stopf vollstdndig in Fonds und der goldgebundenen An-
lage investiert, wird der komplette Vertrag bis auf evtl. be-
reits laufende Teilrenten oder Zeitrenten ohne weitere An-
spriche beendet, sofern das Guthaben aller Vertragsteile
im Vermdgenstopf aufgebraucht ist. Bei laufenden Ren-
tenzahlungen behalten wir aus dem hierfir vorhandenen
Guthaben monatlich einen Kostenanteil ein. Er ist bei den
von uns genannten Renten bereits berucksichtigt.

Zahlungsweise

Zu Ilhrem Vertrag ist ein einziger Betrag (Einmalbeitrag)
zu entrichten.

Beitragsfalligkeit
Den Einmalbeitrag missen Sie unverzuglich (d. h. ohne
schuldhaftes Zogern) nach Abschluss des Vertrags zah-

len, jedoch nicht vor dem mit Ihnen vereinbarten, im Ver-
sicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn.
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Ubermittlung des Beitrags

Sie haben den Einmalbeitrag rechtzeitig gezahlt, wenn
Sie bis zum Falligkeitstag (Absatz 2) alles getan haben,
damit der Beitrag bei uns eingeht. Wenn die Einziehung
des Einmalbeitrags von einem Konto vereinbart wurde
(SEPA-Lastschriftmandat), gilt die Zahlung in folgendem
Fall als rechtzeitig:

o Der Beitrag konnte am Falligkeitstag eingezogen wer-
den und

e Sie haben einer berechtigten Einziehung nicht wider-
sprochen.

Konnten wir den falligen Beitrag ohne lhr Verschulden
nicht einziehen, ist die Zahlung auch dann noch rechtzei-
tig, wenn sie unverziglich (d. h. ohne schuldhaftes Z6-
gern) nach unserer Zahlungsaufforderung erfolgt. Sie
mussen den Einmalbeitrag auf Ihre Gefahr und lhre Kos-
ten zahlen.

Wenn Sie den Einmalbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, kén-
nen wir — sofern Sie den Vertrag nicht fristgerecht wider-
rufen haben und solange die Zahlung nicht bewirkt ist —
vom Vertrag zuriicktreten. Wir sind nicht zum Rucktritt be-
rechtigt, wenn uns nachgewiesen wird, dass Sie die nicht
rechtzeitige Zahlung nicht zu vertreten haben.

Ist der Einmalbeitrag bei Eintritt des Versicherungsfalles
noch nicht gezabhlt, sind wir nicht zur Leistung verpflichtet.
Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in
Textform (z. B. Papierform, E-Mail) oder durch einen auf-
falligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese
Rechtsfolge aufmerksam gemacht haben. Unsere Leis-
tungspflicht besteht jedoch, wenn Sie uns nachweisen,
dass Sie das Ausbleiben der Zahlung nicht zu vertreten
haben.

Sie haben vor Beginn der Schlussphase das Recht, die
vereinbarten Leistungen lhres Vertrags zu jedem kunfti-
gen Monatsersten durch eine Sonderzahlung in Hohe von
jeweils mindestens 250 € zu erhdhen. Voraussetzung ist,
dass wir den lhrem Vertrag zugrunde liegenden Tarif
auch im Zeitpunkt lhrer jeweiligen Sonderzahlung noch
fur neue Versicherungsvertrdge anbieten. Die Leistungs-
anpassung erfolgt grundsatzlich — soweit tariflich und auf-
grund der gesetzlichen Rahmenbedingungen mdglich
und zulassig — innerhalb Ihres bestehenden Vertrags. In
diesem Fall bilden wir aus einer Sonderzahlung eine Er-
héhungsversicherung entsprechend dem Tarif der Grund-
versicherung, deren Dauer bis zum Beginn der Schluss-
phase mit der restlichen Dauer bis zum vereinbarten Be-
ginn der Schlussphase der Grundversicherung Uberein-
stimmt. Die Aufteilung des Anlagebeitrags in einen rendi-
teorientierten und / oder sicherheitsorientierten Anteil
bzw. das Fonds-Anlagesplitting nehmen wir entspre-
chend lhrer Festlegung gemaR §§ 12 und 13 vor.

Die Leistungen aus der Erhéhungsversicherung ergeben
sich aus dem am Erhdéhungstermin erreichten Alter der
versicherten Person sowie der restlichen Dauer bis zum
Beginn der Schlussphase. Bei der Berechnung der Versi-
cherungsleistungen aus einer Erhéhungsversicherung,
insbesondere bei der Berechnung der Rentenfaktoren fur
die sicherheitsorientierte und die renditeorientierte Ren-
tenzahlung, werden wir die gleichen Annahmen Uber die
kiinftige Lebenserwartung und zum Rechnungszins zu-
grunde legen, die wir zum Zeitpunkt der Erhéhung bei neu
abzuschlieRenden gleichartigen Rentenversicherungen
ansetzen. Mit der Erhéhungsversicherung sind entspre-
chende Kosten verbunden, wie sie § 16 vorsieht.
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Der Wert einer Anteileinheit pro Anlagestock richtet sich
nach der Wertentwicklung des entsprechenden Anlage-
stocks. Den Wert einer Anteileinheit ermitteln wir dadurch,
dass der gesamte Geldwert des Anlagestocks am Stich-
tag eines Monats durch die Zahl der zu diesem Zeitpunkt
vorhandenen Anteileinheiten des Anlagestocks geteilt
wird. Als Stichtag gilt der letzte Borsentag des entspre-
chenden Monats. Investmentfondsanteile werden mit
dem Rucknahmepreis angesetzt. Die Wertermittlung der
goldgebundenen Anlage finden Sie in § 2 GGAB VEPN.

Die von den Fondsgesellschaften ausgeschutteten Er-
trage aus den in den Anlagestécken enthaltenen Vermo-
genswerten flieBen unmittelbar den jeweiligen Anlagesto-
cken zu und ergeben damit zusatzliche Anteileinheiten.
Soweit die Ertrage aus den im Anlagestock enthaltenen
Vermdgenswerten nicht ausgeschittet werden, flieBen
sie unmittelbar dem Anlagestock zu und erhéhen damit
den Wert der Anteileinheiten.

Den Geldwert des renditeorientierten Guthabens lhres
Vertrags ermitteln wir dadurch, dass die jeweilige Zahl der
hierauf entfallenden Anteileinheiten des jeweiligen Fonds
mit dem am Stichtag des Vormonats ermittelten Wert ei-
ner Anteileinheit des entsprechenden Anlagestocks mul-
tipliziert wird; § 13 Abs. 2 Satz 4 bleibt unberihrt.

Endet lhr Vertrag durch Kapitalabfindung oder Kiindi-
gung, legen wir zur Ermittlung des Geldwertes des rendi-
teorientierten Guthabens den Stichtag des letzten Versi-
cherungsmonats zugrunde. Endet der Vertrag durch Tod
der versicherten Person, wird der Stichtag des Monats
herangezogen, der dem Todesfall vorangegangen ist.

Wenn der Anspruchsberechtigte von uns Geldleistungen
erhalt (siehe § 1), behalten wir uns vor, den Wert des ren-
diteorientierten Guthabens erst dann zu ermitteln, wenn
wir Vermdgensgegenstande der zugrunde liegenden An-
lagestécke an die Fondsgesellschaft veraufiern kénnen.
Eine entsprechende VerduRerung nehmen wir — unter
Wahrung der Interessen aller unserer Versicherungsneh-
mer — unverzuglich vor. In diesem Fall finden die Bestim-
mungen Uber den Stichtag fir die Berechnungen des
Geldwertes des renditeorientierten Guthabens in Ab-
satz 3 und 4 keine Anwendung.

Sie erhalten von uns jahrlich eine Mitteilung, der Sie
— neben dem Wert des sicherheitsorientierten Guthabens
— die Anzahl und den Wert der Anteileinheiten sowie den
Wert des renditeorientierten Guthabens entnehmen kén-
nen; der Wert des renditeorientierten Guthabens wird in
Anteileinheiten und als (Geld-)Betrag aufgefiihrt. Auf
Wunsch teilen wir lhnen den Wert Ihres Guthabens jeder-
zeit mit.

Hinweis: Diese Klausel wird hinsichtlich der goldgebun-
denen Anlage erganzt mit den Besonderheiten des § 5
GGAB VEPN.

Anderung der Aufteilung des Anlagebeitrags

Fir jede Sonderzahlung gemaR § 10 kdnnen Sie grund-
satzlich die prozentuale Aufteilung des Anlagebeitrags
auf das renditeorientierte und das sicherheitsorientierte
Guthaben |hres Vertrags andern. Fir die Aufteilung sind
alle ganzzahligen Prozentsatze zulassig.
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Umschichtung von Guthaben

a) Guthabenumschichtungen

b)

innerhalb des Vermogenstopfs

Sie kdnnen grundsétzlich jederzeit innerhalb des Vermo-
genstopfs renditeorientiertes Guthaben in sicherheitsori-
entiertes Guthaben oder umgekehrt umschichten. Bei der
Umschichtung von sicherheitsorientiertem Guthaben in
renditeorientiertes Guthaben wird der Betrag dem sicher-
heitsorientierten Guthaben des Vermdgenstopfs entnom-
men und in Anteileinheiten der von lhnen bestimmten An-
lagestocke — soweit und solange hierfiir Fondsanteile zur
Verfugung stehen — umgerechnet. Bei der Umrechnung
wird kein Ausgabeaufschlag berechnet. Fir die Festle-
gung der Fonds und deren Anzahl gelten die Vereinba-
rungen wie bei einem Fondswechsel (siehe § 13 Abs. 2
und 4). Bei der Umschichtung von renditeorientiertem
Guthaben in sicherheitsorientiertes Guthaben wird der
Geldwert des renditeorientierten Guthabens entspre-
chend lhrer Festlegung den Anlagestdcken entnommen
und dem sicherheitsorientierten Guthaben zugefiihrt. So-
wohl bei der Ermittlung des Geldwertes des umzuschich-
tenden renditeorientierten Guthaben als auch bei der Er-
mittlung der Anzahl der Anteileinheiten der Anlagestdcke
legen wir abweichend von § 11 Abs. 1 und 3 als Stichtag
grundsatzlich den von lhnen gewilinschten Termin fir die
Umschichtung, jedoch friihestens den zweiten Bérsentag,
der auf den Eingang lhres Antrags auf Guthabenum-
schichtung bei uns, der Generali Deutschland Lebensver-
sicherung AG, folgt, zugrunde. Abweichend hiervon gilt
fur die goldgebundene Anlage § 5 Abs. 2 GGAB VEPN.
Bei einer Guthabenumschichtung bleiben die Daten zu Ih-
rem Vertrag (Vertragsbeginn und Beginn der Schluss-
phase) unverandert. Wir behalten uns jedoch vor, eine
Umschichtung aus dem renditeorientierten Guthaben erst
dann durchzufiihren, wenn wir Vermdgensgegenstande
der zugrunde liegenden Anlagestdcke an die Fondsge-
sellschaft verauflern kdnnen. Eine entsprechende Verau-
Rerung nehmen wir — unter Wahrung der Interessen aller
unserer Versicherungsnehmer — unverziglich vor. § 14
bleibt unberihrt.

Guthabenumschichtungen
innerhalb des Einkommenstopfs

Sofern Sie wahrend der Einkommensphase eine rendite-
orientierte Rentenzahlung erhalten, kénnen Sie zu jedem
kinftigen Monatsende das hierauf entfallende renditeori-
entierte Guthaben mit Kapitalsicherung in sicherheitsori-
entiertes Guthaben umschichten. Daraus bilden wir eine
ab diesem Zeitpunkt fallige sicherheitsorientierte Rente.
Bei der Umschichtung des renditeorientierten Guthabens
mit Kapitalsicherung in sicherheitsorientiertes Guthaben
wird der Geldwert des renditeorientierten Guthabens ent-
sprechend lhrer Festlegung den Anlagestécken der Ga-
rantiefonds enthommen und dem sicherheitsorientierten
Guthaben zugefiihrt. Bei der Ermittlung des Geldwertes
des umzuschichtenden renditeorientierten Guthabens le-
gen wir den Stichtag gemaf § 13 Abs. 1 und 3 zugrunde,
der auf den Eingang lhres Antrags auf Guthabenum-
schichtung bei uns, der Generali Deutschland Lebensver-
sicherung AG, folgt. Bei lebenslangen Renten wird die be-
reits aufgebaute Altersriickstellung der renditeorientierten
Rente dabei ebenfalls mit umgeschichtet, und zwar in die
Altersriickstellung der aus dem Umschichtungsbetrag zu
bildenden sicherheitsorientierten Rente, so dass bei einer
vollstdndigen Umschichtung die renditeorientierte Ren-
tenzahlung erlischt. Bei einer Guthabenumschichtung an-
dert sich die Hohe der Rente. Wir behalten uns vor, eine
Umschichtung aus dem renditeorientierten Guthaben erst
dann durchzufiihren, wenn wir Vermoégensgegenstande
der zugrunde liegenden Anlagestécke an die Fondsge-
sellschaft verauRern kdnnen. Eine entsprechende Verau-
Rerung nehmen wir — unter Wahrung der Interessen aller
unserer Versicherungsnehmer — unverzuglich vor. § 14
bleibt unberihrt. Die Umstellung einer bereits laufenden
sicherheitsorientierten Rente in eine renditeorientierte
Rentenzahlung ist nicht mdglich.
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Fonds-Einstiegsmanagement oder Fonds-Ausstiegs-
management innerhalb des Vermogenstopfes

Vor dem Ablauf der Vermégensphase und friihestens
nach Ablauf eines Monats nach dem Versicherungsbe-
ginn kénnen Sie fir den Vermdgenstopf lhres Vertrags
das Fonds-Einstiegsmanagement oder das Fonds-Aus-
stiegsmanagement in Anspruch nehmen. Dabei wird
nach dem in den Abséatzen 3 b und 3 c beschriebenen
Verfahren nach lhrer Auswahl entweder sicherheitsorien-
tiertes Guthaben in renditeorientiertes Guthaben (Fonds-
Einstiegsmanagement — Absatz 3 b) oder umgekehrt ren-
diteorientiertes Guthaben in sicherheitsorientiertes Gut-
haben (Fonds-Ausstiegsmanagement — Absatz 3 ¢) mo-
natlich umgeschichtet. Dies erfolgt wahrend des von
Ihnen festgelegten Zeitraums, der mindestens zwolf und
langstens 60 Monate betragt. Geht Ihr Antrag auf Einrich-
tung des Fonds-Einstiegsmanagements oder Fonds-Aus-
stiegsmanagements spatestens zwei Tage vor dem
Stichtag (letzter Borsentag) eines Monats bei uns ein,
werden wir zum unmittelbar folgenden Monatsbeginn mit
dem Umschichten nach |Ihren Vorgaben beginnen, an-
sonsten erst zum darauf folgenden Monatsbeginn. Bei
der Einrichtung des Fonds-Einstiegsmanagements oder
Fonds-Ausstiegsmanagements muss das fur die Um-
schichtung zur Verfigung stehende Guthaben mindes-
tens 2.500 € betragen. Durch die individuelle Umschich-
tung von Guthaben (Absatz 2), Fondswechsel (siehe
§ 13) oder Inanspruchnahme von Teilrenten bzw. Teilka-
pitalabfindungen (siehe § 1 Abs. 1, 6) sowie die monatli-
che Kostenentnahme (siehe § 7 Abs. 2) kann schon vor
dem Ablauf des von Ihnen festgelegten Zeitraums kein
umzuschichtendes Guthaben mehr vorhanden sein. Das
Fonds-Einstiegsmanagement bzw. Fonds-Ausstiegsma-
nagement endet in diesem Fall vorzeitig. Gegebenenfalls
ist auch der letzte tatsachlich umgeschichtete Geldbetrag
(beim Fonds-Einstiegsmanagement) bzw. die letzte tat-
sachlich umgeschichtete Anzahl von Fondsanteilen (beim
Fonds-Ausstiegsmanagement) gegenuber den vorheri-
gen reduziert.

Wenn sicherheitsorientiertes Guthaben in renditeorien-
tiertes Guthaben umgeschichtet werden soll (Fonds-Ein-
stiegsmanagement), bestimmen Sie von dem hierflr zur
Verfligung stehenden sicherheitsorientierten Guthaben
einen Geldbetrag. Bei der Einrichtung des vereinbarten
Fonds-Einstiegsmanagements teilen wir den von lhnen
bestimmten Geldbetrag Ihres sicherheitsorientierten Gut-
habens durch die Anzahl der Monate des von lhnen fir
das Fonds-Einstiegsmanagement festgelegten Zeitraums
und ermitteln so den Betrag, den wir zu Beginn eines je-
den Monats wahrend des von |hnen fiir das Fonds-Ein-
stiegsmanagement festgelegten Zeitraums dem sicher-
heitsorientierten Guthaben entnehmen. Den monatlich
umzuschichtenden Betrag rechnen wir entsprechend der
von lhnen gewahlten prozentualen Aufteilung auf die von
Ihnen gewahlten Investmentfonds in Anteileinheiten der
zugehdrigen Anlagestdcke um. Dabei legen wir die am
Stichtag des Vormonats festgestellten Werte der Anteil-
einheiten zu Grunde. Bei der Umrechnung wird kein Aus-
gabeaufschlag berechnet. Stichtag ist jeweils der letzte
Bdrsentag des Vormonats. So verfahren wir bis zum Ab-
lauf des von lhnen festgelegten Zeitraums, langstens je-
doch solange und soweit umzuschichtendes Guthaben
vorhanden ist, die von lhnen gewahlten Investmentfonds
von uns angeboten werden und hierfir Fondsanteile zur
Verfugung stehen. Fir die Festlegung der Fonds und de-
ren Anzahl gelten die Vereinbarungen wie bei einem
Fondswechsel (siehe § 13 Abs. 2 und 4). § 14 bleibt unbe-
rihrt. Uber das Risiko beim renditeorientierten Guthaben
informieren wir Sie in § 1 Abs. 4.

Wenn renditeorientiertes Guthaben in sicherheitsorien-
tiertes Guthaben umgeschichtet werden soll (Fonds-Aus-
stiegsmanagement), bestimmen Sie von dem hierfr zur
Verfugung stehenden renditeorientierten Guthaben eine
Anzahl der Anteileinheiten des/der von Ihnen dafir be-
zeichneten Fonds. Bei der Einrichtung des vereinbarten
Fonds-Ausstiegsmanagements teilen wir die von lhnen
bestimmte  Anzahl der Anteileinheiten des/der
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betreffenden Fonds durch die Anzahl der Monate des von
lhnen fir das Fonds-Ausstiegsmanagements festgeleg-
ten Zeitraums. So ermitteln wir die monatlich umzuschich-
tende Anzahl von Anteileinheiten pro Fonds, flirr den/die
das Fonds-Ausstiegsmanagement durchgefiihrt wird (im
Folgenden als der/die Ursprungsfonds bezeichnet). Diese
monatliche Anzahl von Anteileinheiten entnehmen wir zu
Beginn eines jeden Monats wahrend des von lhnen fir
das Fonds-Ausstiegsmanagement festgelegten Zeit-
raums dem Anlagestock des/der Ursprungsfonds, langs-
tens jedoch solange und soweit umzuschichtende Antei-
leinheiten vorhanden sind, und schichten den auf die ent-
nommenen Anteileinheiten entfallenden Geldwert in das
sicherheitsorientierte Guthaben um. Stichtag fur die Er-
mittlung des auf die entnommenen Anteileinheiten entfal-
lenden Geldwerts ist jeweils der letzte Borsentag des Vor-
monats. Aufgrund der Kursentwicklung der Fonds ergibt
sich bei regelmafig gleicher Anzahl von Anteileinheiten
fur jeden Monat ein anderer Geldwert, der in das sicher-
heitsorientierte Guthaben umgeschichtet wird. Deshalb
wird die Summe der monatlich ibertragenen Geldwerte
von dem zum Stichtag ermittelten Gegenwert der Anteil-
einheiten bei der Einrichtung des vereinbarten Fonds-
Ausstiegsmanagements abweichen. Sie haben die
Chance, bei Kurssteigerung der Wertpapiere einen Wert-
zuwachs zu erzielen; bei Kursriickgéngen tragen Sie das
Risiko der Wertminderung. Uber das Risiko beim rendite-
orientierten Guthaben informieren wir Sie in § 1 Abs. 4. In
jedem Fall behalten wir uns jedoch vor, den auf Anteilein-
heiten entfallenden Geldwert erst dann zu ermitteln und
eine Umschichtung in das sicherheitsorientierte Gutha-
ben erst dann durchzufiihren, wenn wir Vermdgensge-
genstande des betreffenden Anlagestocks des jeweiligen
Ursprungsfonds an die Fondsgesellschaft verdufern kon-
nen. Eine entsprechende VerauRRerung nehmen wir — un-
ter Wahrung der Interessen aller unserer Versicherungs-
nehmer — unverziglich vor. § 14 bleibt unberthrt.

Das Fonds-Einstiegsmanagement bzw. Fonds-Aus-
stiegsmanagement kénnen Sie abbrechen. Geht Ihr An-
trag auf Beendigung des Fonds-Einstiegsmanagements
bzw. Fonds-Ausstiegsmanagements zwei Tage vor dem
Stichtag (letzter Borsentag) eines Monats bei uns ein,
werden wir das Fonds-Einstiegsmanagement bzw.
Fonds-Ausstiegsmanagement zum unmittelbar folgenden
Monatsbeginn beenden, ansonsten erst zum darauf fol-
genden Monatsbeginn. Danach werden keine weiteren
Umschichtungen gemaf Absatz 3 b oder 3 ¢c mehr vorge-
nommen. Bis dahin durchgefiihrte Umschichtungen blei-
ben unberihrt. Das Fonds-Einstiegsmanagement bzw.
Fonds-Ausstiegsmanagement kdnnen Sie jederzeit zu ei-
nem spéteren Zeitpunkt vor Ablauf der Vermégensphase
erneut in Anspruch nehmen.

Fonds-Einstiegsmanagement (Absatz 3 b) und Fonds-
Ausstiegsmanagement (Absatz 3 ¢) kdnnen nicht gleich-
zeitig in Anspruch genommen werden. Besteht bereits ein
Fonds-Einstiegs- oder Ausstiegsmanagement, kann nicht
parallel ein weiteres durchgeflihrt werden. Mdéchten Sie
ein bestehendes Fonds-Einstiegsmanagement oder
Fonds-Ausstiegsmanagement &ndern, muss dies been-
det und anschlieRend ein neues eingerichtet werden.

Anderung der garantierten Leistung

Nach einer Umschichtung von Guthaben gemaf Absatz 2
oder 3 ist der im Antrag bzw. Versicherungsschein fir das
sicherheitsorientierte Guthaben angegebene garantierte
Betrag zum beispielhaften Beginn der Rentenzahlung
bzw. zum Beginn der Schlussphase nicht mehr giiltig.

Kosten

Anderungen zur Aufteilung des Anlagebeitrags geman
Absatz 1 werden kostenlos durchgefuhrt. Fir jede Um-
schichtung von Guthaben einschliefllich jenem der gold-
gebundenen Anlage in sicherheitsorientiertes Guthaben
gemal Absatz 2 berechnen wir Kosten in HOohe von
1,75 % des Umschichtungsbetrages, bei lebenslangen
Renten jedoch nur fir den Umschichtungsbetrag aus dem

(1)

(2)

-16 -

Einkommenstopf. Fir Umschichtungen in renditeorien-
tiertes Guthaben sowie flir Umschichtungen im Rahmen
des Fonds-Einstiegsmanagements bzw. des Fonds-Aus-
stiegsmanagements gemaf Absatz 3 werden diese Kos-
ten nicht erhoben. Allerdings sind wir berechtigt, fur die
Einrichtung und das Abbrechen des Fonds-Einstiegsma-
nagements bzw. Fonds-Ausstiegsmanagements Kosten
in Rechnung zu stellen (siehe § 20). Bei der Umschich-
tung von Guthaben in die goldgebundene Anlage erhéht
sich dieser Rickgabepreis um einen Zuschlag fir den
Kauf, siehe § 5 Abs. 2 GGAB VEPN.

Hinweis: Diese Klausel wird hinsichtlich der goldgebun-
denen Anlage erganzt mit den Besonderheiten des § 5
GGAB VEPN.

Anderung des Fonds-Anlagesplittings fiir den
Vermogenstopf

Mit jeder Sonderzahlung gemaf § 10 sowie zu jedem Zu-
teilungszeitpunkt von Uberschussanteilen gemall § 2
Abs. 4 b kdnnen Sie grundsatzlich die prozentuale Auftei-
lung des renditeorientierten Anlagebeitrags und der lau-
fenden Uberschussanteile (siehe § 2 Abs. 4 b) auf die In-
vestmentfonds und die goldgebundene Anlage — soweit
und solange diese angeboten werden — andern (Ande-
rung des Fonds-Anlagesplittings = Switch). Die in Antei-
leinheiten umzurechnenden renditeorientierten Anlage-
beitrage und Uberschussanteile fassen wir unter dem Be-
griff renditeorientierten Anlagebetrége zusammen. Bei ei-
ner Anderung des Fonds-Anlagesplittings kdnnen Sie aus
den zur Verfiigung stehenden Fonds insgesamt bis zu
zehn dieser Fonds wahlen. Sofern Sie die goldgebun-
dene Anlage wahlen, kénnen Sie dariber hinaus maximal
neun Investmentfonds auswahlen. Die Zahl der Anlage-
stocke aus den zur Verfligung stehenden Investment-
fonds, in die kinftig renditeorientierte Anlagebetrage in-
vestiert werden oder in denen renditeorientiertes Gutha-
ben vorhanden ist, darf zu keinem Zeitpunkt mehr als
zehn — bzw. neun, sofern die goldgebundene Anlage ge-
wahlt wurde — betragen. Sind im Rahmen einer Anderung
des Fonds-Anlagesplittings mehr als zehn Investment-
fonds — bzw. neun und die goldgebundene Anlage — (vor
und nach Anderung des Fonds-Anlagesplittings) beteiligt,
muss deshalb vor oder gleichzeitig mit der Anderung des
Fonds-Anlagesplittings ein Fondswechsel im Sinne von
Absatz 2 durchgefiihrt werden. Ist ein Fondswechsel erst
nach einem Zuteilungszeitpunkt von Uberschussanteilen
gewlinscht oder — aufgrund des friihestmoglichen Ter-
mins gemaf Absatz 2 — mdglich, wird die Anderung des
Fonds-Anlagesplittings erst zur n&chsten auf den Fonds-
wechsel folgenden Zuteilung von Uberschussanteilen
durchgefuhrt. Fir das Fonds-Anlagesplitting sind alle
ganzzahligen Prozentsatze, mindestens 10 % pro ge-
wahltem Fonds, zulassig. § 14 bleibt unberihrt.

Fondswechsel im Vermoégenstopf

Dariber hinaus kénnen Sie jederzeit die zugrunde zu le-
genden Anlagestdcke fir das renditeorientierte Guthaben
im Vermogenstopf einschliellich der goldgebundenen
Anlage neu bestimmen. Dazu wird der Geldwert des ren-
diteorientierten Guthabens entsprechend lhrer Festle-
gung ganz oder teilweise auf die neu bestimmten Anlage-
stdcke — soweit und solange hierfiir Fondsanteile zur Ver-
figung stehen — Ubertragen (Fondswechsel = Shift) und
in Anteileinheiten der neu bestimmten Anlagestécke um-
gerechnet. Bei der Umrechnung wird kein Ausgabeauf-
schlag berechnet. Sowohl bei der Ermittlung des Geld-
wertes des zu Ubertragenden renditeorientierten Gutha-
bens als auch bei der Ermittlung der Anzahl der Anteilein-
heiten des neu bestimmten Anlagestocks (der neu be-
stimmten Anlagestdcke) legen wir abweichend von
§ 11 Abs. 1 und 3 als Stichtag grundséatzlich den von
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Ihnen gewtlinschten Termin fir den Fondswechsel, je-
doch frihestens den zweiten Bérsentag, der auf den Ein-
gang lhres Antrags auf Fondswechsel bei uns, der Gene-
rali Deutschland Lebensversicherung AG, folgt, zu-
grunde. Bei einem Fondswechsel darf die Zahl der Anla-
gestocke aus den zur Verfligung stehenden Fonds, in die
kiinftig renditeorientierte Anlagebetrage investiert werden
oder in denen renditeorientiertes Guthaben vorhanden
ist, zu keinem Zeitpunkt mehr als insgesamt zehn bzw. —
neun, sofern die goldgebundene Anlage gewahlt wurde —
betragen (Absatz 1). Die teilweise oder vollstandige Uber-
tragung von renditeorientiertem Guthaben auf Anlagesto-
cke, die Ihrem Versicherungsvertrag bereits zugrunde lie-
gen, gilt ebenfalls als Fondswechsel. Bei einem Fonds-
wechsel bleiben die Daten zu lhrem Versicherungsver-
trag (Vertragsbeginn und Beginn der Schlussrente) un-
verandert. Wir behalten uns jedoch vor, einen Fonds-
wechsel erst dann durchzufiihren, wenn wir Vermdgens-
gegenstédnde der zugrunde liegenden Anlagestécke an
die Fondsgesellschaft verdaufern kénnen. Eine entspre-
chende Verauflerung nehmen wir — unter Wahrung der
Interessen aller unserer Versicherungsnehmer — unver-
zuglich vor. § 14 bleibt unberihrt.

Fondswechsel im Einkommenstopf

Sofern wir eine renditeorientierte Rente zahlen, kdnnen
Sie zu jedem kinftigen Monatsende das hierauf entfal-
lende renditeorientierte Guthaben zwischen den fiir den
Einkommenstopf verfiigbaren Garantiefonds tbertragen
(Fondswechsel = Shift). Dazu wird der Geldwert des in
dem einen Garantiefonds investierten Guthabens ent-
sprechend lhrer Festlegung ganz oder teilweise auf den
anderen Garantiefonds Ubertragen — soweit und solange
hierflir Fondsanteile zur Verfligung stehen (Fondswech-
sel) — und in Anteileinheiten dieses anderen Garantie-
fonds umgerechnet. Bei der Umrechnung wird kein Aus-
gabeaufschlag berechnet. Fir die Wertfeststellung des
renditeorientierten Guthabens legen wir dabei den Stich-
tag gemaf § 11 Abs. 3 zugrunde. Bei einem Fondswech-
sel andert sich im Allgemeinen der zukunftige Verlauf der
renditeorientierten Rente. Die bisherige Sockelrente
bleibt aber unverandert. Wir behalten uns jedoch vor, ei-
nen Fondswechsel erst dann durchzufiihren, wenn wir
Vermdgensgegenstande der zugrunde liegenden Anlage-
stocke an die Fondsgesellschaft verauern kdnnen. Eine
entsprechende VeraduRerung nehmen wir — unter Wah-
rung der Interessen aller unserer Versicherungsnehmer —
unverzuglich vor. § 14 bleibt unberihrt.

Keine Kosten fiir Anderungen des Fonds-Anlagesplit-
tings und Fondswechsel

Anderungen des Fonds-Anlagesplittings sowie Fonds-
wechsel werden kostenlos durchgefiihrt.

Zusatzliche Fonds

Investmentfonds, die bei Vertragsabschluss noch nicht
zur Auswahl standen, kénnen auf lhren Wunsch ebenfalls
in das Fonds-Anlagesplitting oder in Fondswechsel ein-
bezogen werden. Voraussetzung dabei ist, dass lhnen
diese Fonds fir lhren Vertrag zur Verfligung stehen und
dass hierfir bei uns Anlagestocke geflihrt werden. Die je-
weils aktuelle Liste der Fonds, die Sie lhrem Vertrag zu-
grunde legen kdnnen, kénnen Sie jederzeit kostenlos bei
uns anfordern. Fur einen Fondswechsel im Einkommens-
topf ist erforderlich, dass der neue Fonds die gleiche Ga-
rantiezusage wie der bisherige Garantiefonds besitzt; an-
dernfalls ist ein Fondswechsel im Einkommenstopf nicht
mdglich.

Gleichzeitige Anderungen

Anderungen des Fonds-Anlagesplittings sowie Fonds-
wechsel kdnnen gleichzeitig mit einer Anderung der Auf-
teilung des Anlagebeitrags auf renditeorientiertes und si-
cherheitsorientiertes Guthaben bzw. Umschichtung von
Guthaben gemal § 12 Abs. 1 und 2 durchgefiihrt wer-
den.
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Beabsichtigt eine Fondsgesellschaft einen lhrem Versi-
cherungsvertrag zugrunde liegenden Fonds zu schlief3en
und/oder die Ausgabe oder Rucknahme von Anteilen ei-
nes Fonds auszusetzten oder endglltig einzustellen und
kiindigt sie dies rechtzeitig vorher an, werden wir Sie hier-
Uber sowie Uber den geplanten Termin mindestens vier
Wochen vorher schriftlich informieren. Gleichzeitig wer-
den wir Sie bitten, einen Ersatzfonds fiir eine kostenlose
Anpassung des evtl. kiinftigen Anlagesplittings und einen
Fondswechsel im Sinne von § 13 Abs. 1 und 2 festzule-
gen. Sofern es sich bei dem Fonds, den die Fondsgesell-
schaft schlieBen wird bzw. zu dem sie Ausgabe oder
Rucknahme von Anteilen aussetzen oder endglltig ein-
stellen wird, um einen der fiir die renditeorientierte Ren-
tenzahlung erforderlichen Garantiefonds handelt, muss
der Ersatzfonds die gleiche Garantiezusage wie der bis-
herige Garantiefonds besitzen. Die jeweils aktuelle Liste
der Fonds, die fur lhren Vertrag in Frage kommen, ist bei
uns jederzeit erhéltlich. Erhalten wir vor dem Termin, zu
dem die Fondsgesellschaft die Ausgabe oder die Riick-
nahme von Anteilen aussetzt oder einstellt, von lhnen
keine Nachricht, werden wir gemaf untenstehendem Ab-
satz 2 verfahren. Bei der goldgebundenen Anlage kann
es sein, dass wir nicht mehr zu den anfangs vereinbarten
Rahmenbedingungen das Gold erwerben bzw. den Gold-
bestand verwalten kdnnen (siehe § 7 GGAB VEPN).

Wenn eine Fondsgesellschaft einen Ihrem Versiche-
rungsvertrag zugrunde liegenden Fonds schlie3t und/o-
der die Ausgabe oder Ricknahme von Anteilen eines
Fonds aussetzt oder endgliltig einstellt, ohne dies vorher
anzukundigen, sind wir berechtigt, den betroffenen Fonds
nach billigem Ermessen durch einen mdéglichst gleicharti-
gen, dem bisherigen Anlageprofil und einer eventuellen
Garantiezusage der Fondsgesellschaft entsprechenden
anderen Fonds zu ersetzen. Dies gilt auch fir den Fall
einer kurzfristigen Ankiindigung, so dass eine vorherige
Information nach Absatz 1 nicht mehr rechtzeitig moglich
ist. Steht uns bei der renditeorientierten Rentenzahlung
ein Ersatzfonds, der die gleiche Garantiezusage wie der
bisherige Garantiefonds besitzt, nicht zur Verfligung, sind
wir berechtigt, das betroffene renditeorientierte Guthaben
in unserem sonstigen Vermdgen anzulegen. Die kinftige
Rentenzahlung ist dann nicht mehr in der renditeorientier-
ten Form mdglich, auch nicht fiir neu hinzukommende
(Teil-)Renten.

Wenn eine Fondsgesellschaft einen Fonds auflést und
mit einem anderen Fonds zusammenlegt (Fondsfusion),
werden wir Sie hiertber schriftlich informieren. In diesem
Fall gilt der aufnehmende Fonds als Ersatzfonds.

Die Ersetzung des Fonds gemaRl Absatz 1, 2 oder 3 ist
fur Sie kostenlos. Der neue Fonds (Ersatzfonds) in Ihrem
Vertrag wird sowohl fiir die Umrechnung evtl. kinftiger
renditeorientierter Anlagebetrage (Anderung des Fonds-
Anlagesplittings) als auch fir die notwendige Ubertra-
gung der Anteileinheiten des renditeorientierten Gutha-
bens des betroffenen Fonds (Fondswechsel) verwendet.
Den Ersatzfonds und den Stichtag der Ubertragung wer-
den wir lhnen schriftlich mitteilen.

Sie kdnnen stattdessen innerhalb von vier Wochen nach
Erhalt unseres Schreibens kostenlos einen anderen
Fondswechsel gemal § 13 Abs. 2 sowie eine andere An-
passung des Fonds-Anlagesplittings fur evtl. kiinftige ren-
diteorientierter Anlagebetrage gemaflt § 13 Abs. 1 vor-
nehmen. Sofern es sich bei dem Fonds, den die Fonds-
gesellschaft schlielRen wird bzw. zu dem sie Ausgabe o-
der Ricknahme von Anteilen aussetzen oder endgiiltig
einstellen wird, um einen der fir die renditeorientierte
Rentenzahlung erforderlichen Garantiefonds handelt,
muss der von lhnen fir den anderen Fondswechsel ge-
wahlte Fonds bei uns zur Verfugung stehen und die glei-
che Garantiezusage wie der bisherige Garantiefonds be-
sitzen. Andernfalls ist ein anderer Fondswechsel fiir den
Garantiefonds nicht méglich. Die jeweils aktuelle Liste der
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Fonds, die fir lhren Vertrag in Frage kommen, ist bei uns
jederzeit erhaltlich.

Wir behalten uns in jedem Fall jedoch vor, den Wert des
renditeorientierten Guthabens des zu ersetzenden Fonds
erst dann zu ermitteln und einen Fondswechsel erst dann
durchzufiihren, wenn wir Vermdgensgegenstiande des
betreffenden Anlagestocks an die Fondsgesellschaft ver-
auRern kénnen. Eine entsprechende VerduRerung neh-
men wir — unter Wahrung der Interessen aller unserer
Versicherungsnehmer — unverziglich vor.

Sofern und solange nach der SchlieBung eines Fonds o-
der der Einstellung der Ausgabe von Anteilen eines
Fonds keine Anderung des Fonds-Anlagesplittings ge-
maR Absatz 1 oder 2 vorgenommen wurde, kénnen wir
die auf den betreffenden Fonds entfallenden evtl. kiinfti-
gen renditeorientierte Anlagebetrage gemaf § 13 Abs. 1
sowie evil. Ertragsausschiittungen der Fondsgesellschaft
gemal § 11 Abs. 2 als sicherheitsorientierte Anlagebe-
trdge verwenden und dem sicherheitsorientierten Gutha-
ben im Sinne von § 7 Abs. 1 zufiihren.

Uber sonstige Veranderungen bei den Investmentfonds,
wie beispielsweise Anderungen des Fondsnamens, wer-
den wir Sie im Rahmen unserer jahrlichen Mitteilung
Uber den Stand lhrer Versicherung unterrichten.

AuBer bei den in Absatz 1, 2 und 3 genannten Anlassen
werden wir Fondswechsel auf unsere Initiative hin nicht
durchflhren.

Kiindigung

Sie kénnen lhren Vertrag vor Beginn der Schlussphase
jederzeit zum Schluss eines jeden Monats in Textform
(z. B. Papierform oder E-Mail) — ganz oder teilweise —
kiindigen. Bei einer vollstandigen Kiindigung reduzieren
sich laufende (Teil-)Renten oder sie entfallen ganz. Bei
einer teilweisen Kindigung wird das Guthaben zunachst
dem Vermdgenstopf entnommen. Sofern bei einer teilwei-
sen Kiindigung auch eine Auszahlung aus dem Einkom-
menstopf erfolgt, vermindert sich die verbleibende Rente.
Eine verbleibende Rente berechnen wir nach anerkann-
ten Regeln der Versicherungsmathematik unter Zugrun-
delegung des verbleibenden Einkommenstopfs und der
ggf. bereits vorhandenen Altersruckstellung neu. Voraus-
setzung fiir die Weiterzahlung einer verbleibenden Rente
ist, dass sich eine monatliche Mindestrente von 25 €, bei
Zeitrenten fiir jede einzelne Rente, ergibt. Andernfalls ist
nur eine vollstdndige Kundigung mdglich. Bei teilweiser
Kindigung gelten die folgenden Regelungen in Absatz 2
bis 8 nur fur den gekiindigten Vertragsteil.

Auszahlungsbetrag

Wir zahlen nach Kiindigung den
¢ Rickkaufswert (Absatz 3),
e erhoht um die Uberschussbeteiligung (Absatz 5).

Riickkaufswert

Der Rickkaufswert ist nach § 169 des Versicherungsver-
tragsgesetzes (VVG) der nach anerkannten Regeln der
Versicherungsmathematik zum maRgebenden Kiindi-
gungstermin gemafR Absatz 1 berechnete Zeitwert der
Versicherung des Vertrags.

Herabsetzung des Riickkaufswertes im Ausnahmefall

Wir sind nach § 169 Absatz 6 VVG berechtigt, den nach
Absatz 3 ermittelten Wert, der auf das sonstige Siche-
rungsvermogen lhres Vertrags entfallt, angemessen her-
abzusetzen, soweit dies erforderlich ist, um eine Gefahr-
dung der Belange der Versicherungsnehmer, insbeson-
dere durch eine Gefahrdung der dauernden Erflllbarkeit

)

(6)

(7)

(8)

(1

)

@)

-18 -

der sich aus den Versicherungsvertrdgen ergebenden
Verpflichtungen, auszuschlieen. Die Herabsetzung ist
jeweils auf ein Jahr befristet.

Uberschussbeteiligung

Fir die Ermittlung des Auszahlungsbetrags nach Ab-
satz 2 setzt sich die Uberschussbeteiligung zusammen
aus

¢ den Ihrem Vertrag bereits zugeteilten Uberschussan-
teilen, soweit sie nicht bereits in dem nach den Absat-
zen 3 und 4 berechneten Betrag enthalten sind,

¢ dem Schluss-Uberschussanteil nach § 2 Abs. 7 und

e den lhrem Vertrag gemafl § 2 Abs. 8 zuzuteilenden
Bewertungsreserven, soweit bei Kiindigung vorhan-
den.

Hinweis

Wenn Sie lhren Vertrag kiindigen, kann das fur Sie Nach-
teile haben. In der Anfangszeit Ihrer Versicherung ist we-
gen der Verrechnung von Abschlusskosten (siehe § 16)
als Riickkaufswert nicht der gesamte Einmalbeitrag vor-
handen. Ferner ist zu berlcksichtigen, dass der Ruck-
kaufswert — soweit es sich beim Guthaben um renditeori-
entiertes Guthaben handelt — bei einer guten Fondsent-
wicklung hoéher sein wird als bei einer weniger guten
Fondsentwicklung (siehe § 1 Abs. 4). Nahere Informatio-
nen zum Rickkaufswert kdnnen Sie der Tabelle im An-
trag entnehmen.

Keine Riickkaufswertgarantie

Den Auszahlungsbetrag erbringen wir als Geldleistung o-
der — soweit es sich beim Guthaben um renditeorientier-
tes Guthaben (Fondsguthaben) im Vermdgenstopf han-
delt —in Wertpapieren der zugrunde liegenden Anlagesto-
cke. Die Bestimmungen in § 1 Abs. 9 sowie § 11 Abs. 4
und 5 gelten entsprechend. Aufgrund der Abhangigkeit
von der Wertentwicklung der Anlagestdcke kdnnen wir ei-
nen Rickkaufswert nicht garantieren.

Keine Beitragsriickzahlung

Die Rickzahlung des Einmalbeitrags oder von Sonder-
zahlungen koénnen Sie nicht verlangen.

Mit Ihrem Vertrag sind Kosten verbunden. Diese sind in
Ihrem Beitrag einkalkuliert. Es handelt sich um Ab-
schlusskosten sowie Ubrige Kosten. Zu den Abschluss-
kosten gehoren insbesondere Abschlussprovisionen fiir
den Versicherungsvermittler. Auf’erdem umfassen die
Abschlusskosten die Kosten flir die Antragspriifung und
Ausfertigung der Vertragsunterlagen, Sachaufwendun-
gen, die im Zusammenhang mit der Antragsbearbeitung
stehen, sowie Werbeaufwendungen. Die uUbrigen Kosten
entfallen auf die laufende Verwaltung. Die Hohe der ein-
kalkulierten Abschlusskosten sowie der Ubrigen Kosten
(Verwaltungskosten) kdnnen Sie den individuellen ,Anga-
ben zu lhrer Versicherung Vermégens- & Einkommens-
plan“ entnehmen, die Sie vor Antragstellung erhalten.

Die Abschlusskosten in Hohe von bis zu 2,5 % des Ein-
malbeitrags werden bei Vertragsbeginn vom Einmalbei-
trag einbehalten. Die Verwaltungskosten werden zum Teil
bei Vertragsbeginn fallig und zum Teil Uber die gesamte
Vertragslaufzeit verteilt.

Die beschriebene Kostenverrechnung hat zur Folge, dass
in der Anfangszeit lhres Vertrags ein geringerer Betrag
als der Einmalbeitrag fir einen Rickkaufswert vorhanden
ist (siehe § 15). Nahere Informationen kénnen Sie der Ta-
belle im Antrag entnehmen.
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Die vorgenannten Regelungen zum Einmalbeitrag gelten
entsprechend fur evtl. Sonderzahlungen gemaf § 10.

Der Versicherungsschutz gilt weltweit. Wenn Sie sich fir
langere Zeit aulerhalb der Bundesrepublik Deutschland
aufhalten, bitten wir Sie, uns eine im Inland ansassige
Person zu benennen, die bevollmachtigt ist, unsere Mit-
teilungen fiir Sie entgegenzunehmen (zustellungsbevoll-
machtigte Person).

Eine Anderung Ihrer Postanschrift miissen Sie uns unver-
zuglich (d. h. ohne schuldhaftes Z6gern) mitteilen. Ande-
renfalls kdnnen fiir Sie Nachteile entstehen. Wir sind be-
rechtigt eine an Sie zu richtende Erklarung mit einge-
schriebenem Brief an lhre uns zuletzt bekannte Anschrift
zu senden. In diesem Fall gilt unsere Erklarung drei Tage
nach Absendung des eingeschriebenen Briefes als zuge-
gangen. Dies gilt auch, wenn Sie den Vertrag in lhrem
Gewerbebetrieb abgeschlossen und Ihre gewerbliche
Niederlassung verlegt haben.

Bei Anderung lhres Namens gilt Absatz 1 entsprechend.

Sofern wir aufgrund gesetzlicher Regelungen zur Erhe-
bung, Speicherung, Verarbeitung und Meldung von Infor-
mationen und Daten zu lhrem Vertrag verpflichtet sind,
missen Sie uns die hierfir notwendigen Informationen,
Daten und Unterlagen

e bei Vertragsabschluss,
e bei Anderung nach Vertragsabschluss oder
e auf Nachfrage

unverzuglich (d. h. ohne schuldhaftes Zégern) zur Verfu-
gung stellen. Sie sind auch zur Mitwirkung verpflichtet, so-
weit der Status dritter Personen, die Rechte an ihrem Ver-
trag haben, fir Datenerhebungen und Meldungen maf-
geblich ist.

Notwendige Informationen im Sinne von Absatz 1 sind
beispielsweise Umsténde, die fur die Beurteilung

e |hrer persénlichen steuerlichen Anséassigkeit,

o der steuerlichen Ansassigkeit dritter Personen, die
Rechte an |hrem Vertrag haben und

e der steuerlichen Ansassigkeit des Leistungsempfan-
gers

mafgebend sein kdnnen.

Dazu z&hlen insbesondere die deutsche oder auslandi-
sche(n) Steueridentifikationsnummer(n), das Geburtsda-
tum, der Geburtsort und der Wohnsitz. Details zu in
Deutschland geltenden Steuerregelungen kénnen Sie
den Informationen fir den Versicherungsnehmer entneh-
men.

Falls Sie uns die notwendigen Informationen, Daten und
Unterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zur Verfigung stel-
len, gilt Folgendes: Bei einer entsprechenden gesetzli-
chen Verpflichtung melden wir lhre Vertragsdaten an die
zustandigen in- oder auslandischen Steuerbehdrden.
Dies gilt auch dann, wenn ggf. keine steuerliche Ansas-
sigkeit im Ausland besteht.

Eine Verletzung lhrer Auskunftspflichten gemaR den Ab-
satzen 1 und 2 kann dazu fuhren, dass wir unsere Leis-
tung nicht zahlen. Dies gilt solange, bis Sie uns die fiur die
Erflllung unserer gesetzlichen Pflichten notwendigen In-
formationen zur Verfligung gestellt haben.
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In folgenden Fallen stellen wir Innen pauschal zuséatzliche
Kosten gesondert in Rechnung:

e Durchfiihrung von Vertragsanderungen

e Bearbeitung von Abtretungen und Verpfandungen
e Anschriftermittlung

¢ Ausstellung eines Ersatz-Versicherungsscheins

e Versicherungsnehmerwechsel

e Einrichtung und Abbrechen des Fonds-Einstiegsma-
nagements oder Fonds-Ausstiegsmanagements (sie-
he § 12 Abs. 3)

§ 4 Abs. 4 und § 12 Abs. 5 bleiben unberthrt.

Die Hohe der Kosten kann sich wahrend der Vertragslauf-
zeit andern. Eine Ubersicht Uber die jeweils aktuellen
Kosten kénnen Sie bei uns anfordern.

Wir haben uns bei der Bemessung der Pauschale an dem
bei uns regelmaRig entstehenden Aufwand orientiert. So-
fern Sie uns nachweisen, dass die der Bemessung zu-
grunde liegenden Annahmen in lhrem Fall dem Grunde
nach nicht zutreffen, entfallt die Pauschale. Sofern Sie
uns nachweisen, dass die Pauschale der Hohe nach we-
sentlich niedriger zu beziffern ist, wird sie entsprechend
herabgesetzt.

Ihr Versicherungsvertrag unterliegt der Besteuerung und
der Abgabenordnung des Staates, in dem Sie I|hren
Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt haben. Dies gilt
auch im Falle lhres Umzugs in einen anderen Staat nach
Abschluss lhres Versicherungsvertrags. Wir sind berech-
tigt, Ihnen als Schuldner etwa anfallende Steuern und Ab-
gaben in vollem Umfang zu belasten.

Auf lhren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.

Es besteht — unbeschadet der Ubrigen Vertragsbestim-
mungen — Versicherungsschutz nur, soweit und solange
dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren
Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Em-
bargos der Europaischen Union oder der Bundesrepublik
Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch flr Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsank-
tionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Ame-
rika, soweit dem nicht Rechtsvorschriften der Europai-
schen Union oder der Bundesrepublik Deutschland ent-
gegenstehen.

Fur Klagen aus dem Vertrag gegen uns ist das Gericht
zustandig, in dessen Bezirk unser Geschéftssitz in Miin-
chen liegt. Zustandig ist auch das Gericht, in dessen Be-
zirk Sie zur Zeit der Klageerhebung lhren Wohnsitz ha-
ben. Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres
gewohnlichen Aufenthalts maRgeblich. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person, ist auch das Gericht
zustandig, in dessen Bezirk er seinen Sitz oder seine Nie-
derlassung hat.

Klagen aus dem Vertrag gegen Sie missen wir bei dem
Gericht erheben, das fir lhren Wohnsitz zustandig ist.
Wenn Sie keinen Wohnsitz haben, ist der Ort Ihres ge-
woéhnlichen Aufenthalts mafigeblich. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person, ist das Gericht
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zustandig, in dessen Bezirk er seinen Sitz oder seine Nie-
derlassung hat.

Verlegen Sie Ihren Wohnsitz oder den Ort lhres gewdhn-
lichen Aufenthalts in das Ausland, sind fiir Klagen aus
dem Vertrag die Gerichte des Staates zustandig, in dem
wir unseren Sitz haben. Dies gilt ebenso, wenn der Versi-
cherungsnehmer eine juristische Person ist, die ihren Sitz
ins Ausland verlegt.

Wir mochten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Unser
Kundenservice ist ausgezeichnet — lhre Anliegen nehmen
wir sehr ernst. Wenn Sie mit uns einmal nicht zufrieden
sind, stehen Ihnen derzeit insbesondere die nachfolgen-
den Beschwerdemdglichkeiten offen:

Sie kénnen sich mit lhren Fragen oder Beschwerden an
lhren Vermodgensberater wenden. Er (oder sie) ist gerne
bereit, Ihnen behilflich zu sein.

Unser Beschwerdemanagement

Bitte melden Sie sich jederzeit mit Ihrem Anliegen oder
lhrer Beschwerde direkt bei lhrer Kundenservice-Direk-
tion. Die Adresse und Telefonnummer finden Sie in dem
Begleitschreiben zu Ihrem Versicherungsschein. Dartber
hinaus konnen Sie sich auch Uber unsere Internetseite o-
der unsere E-Mailadresse an uns wenden. Diese lauten
derzeit:

www.generali.de/feedback
E-Mail: bittebesser.de@generali.com

Sollte Ihr Problem auf diesem Wege nicht zu l6sen sein,
schreiben Sie bitte unserem Vorstand. Die derzeitigen
Kontaktdaten sind:

Vorstand der

Generali Deutschland Lebensversicherung AG,
Adenauerring 7,

81737 Minchen
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Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit Ihnen lhr Anlie-
gen oder |hre Beschwerde klaren werden.

Versicherungsombudsmann

Wenn Sie aber mit unserer Entscheidung nicht einver-
standen sind, kdnnen Sie als unabhangigen und neutra-
len Schlichter den Versicherungsombudsmann anspre-
chen. Diesen erreichen Sie derzeit wie folgt:

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 08 06 32

10006 Berlin

www.versicherungsombudsmann.de

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Der Ombudsmann fiir Versicherungen ist eine unabhan-
gige Schlichtungsstelle. Er Uberpruft neutral, schnell und
unburokratisch die Entscheidungen der Versicherer. Fir
Sie als Verbraucher arbeitet er kostenfrei.

Versicherungsaufsicht

Sie kénnen sich mit Ihrer Beschwerde auch an die flir uns
zustandige Aufsicht wenden. Die derzeitigen Kontaktda-
ten sind:

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin)

Sektor Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer Str. 108

53117 Bonn

E-Mail: poststelle@bafin.de

Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre Ent-
scheidung in einzelnen Streitfallen nicht verbindlich.

Rechtsweg

Ihre Mdglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt
hiervon unberthrt.
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Besondere Bedingungen fir die Investition von Anlagebetragen in Gold

bei Rentenversicherungen nach Tarif VEPN

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bei lhrer Rentenversicherung nach Tarif VEPN kdnnen Sie wahlen, dass wir die Anlagebetrage des Versiche-
rungsvertrags teilweise oder vollstandig zum Erwerb von physischem Gold verwenden (goldgebundene Anlage).
Wenn Sie diese Mdglichkeit nutzen, gelten zusatzlich zu bzw. abweichend von den Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen (AVB) die nachfolgenden Bedingungen.

Was bedeutet der Erwerb von physischem Gold im Rahmen einer Rentenversicherung?
Welche Menge an Gold wird fur den Vertrag erworben, und wie ergibt sich daraus spater die Héhe der

Versicherungsleistungen?
Mit welchen Risiken ist eine Anlage in Gold verbunden?

Mit welchen Kosten ist die Anlage in physischem Gold im Rahmen der Rentenversicherung verbunden?
Kdénnen Sie die Héhe des in Gold zu investierenden Teils kiinftiger Anlagebeitrage andern oder Vertrags-

guthaben in Gold bzw. umgekehrt umschichten?

Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung eines Versicherungsvertrags mit goldgebundener Anlage vor Beginn

der Rentenzahlung?

Was passiert, wenn wir nicht mehr zu den anfangs vereinbarten Rahmenbedingungen das Gold erwerben

bzw. den Goldbestand verwalten kbnnen?

(1

)

Neben der Anlage in Investmentfonds oder der Anlage in
unserem sonstigen Sicherungsvermdgen kénnen Sie
bestimmen, dass wir die Anlagebetrage lhres Versiche-
rungsvertrags (= Anlagebeitrdge aus lhrem anfanglichen
Einmalbeitrag und aus Sonderzahlungen sowie eventuell
auch Teile der laufenden Uberschusszuteilungen) wah-
rend der Vermdgensphase ganz oder teilweise fur den
Erwerb von physischem Gold verwenden (goldgebunde-
ne Anlage). Insoweit ist lhre Versicherung dann unmit-
telbar an der Wertentwicklung des Edelmetalls Gold be-
teiligt. Unseren entsprechenden Goldbestand flihren wir
in einem besonderen Vermoégen (Gold-Anlagestock) als
internen Fonds gemal § 124 Abs. 2 Satz2 Nr. 1i. V. m.
§ 125 Abs. 5 Nr. 4 des Versicherungsaufsichtsgesetzes
(VAG) getrennt von unserem sonstigen Sicherungsver-
mogen (§ 125 Abs. 1 bis 4 VAG) und getrennt von allen
Anlagestocken fiir offene Investmentvermégen (§ 125
Abs. 5 Nr. 1 VAG). Haben Sie die goldgebundene Anla-
ge gewahlt, entspricht eine Anteileinheit am internen
Fonds genau 1 g Gold.

Soweit in den vorliegenden ,Besondere Bedingungen
fur die Investition von Anlagebetragen in Gold bei Ren-
tenversicherungen nach Tarif VEPN® nichts anderes be-
schrieben wird, gelten fir die goldgebundene Anlage die
in den AVB getroffenen Regelungen fir Investment-
fonds; die goldgebundene Anlage ist aber keine Anlage
in einen Investmentfonds einer eigenen Fondsgesell-
schaft. Solange ein Teil des lhrem Versicherungsvertrag
zugeordneten Anlagevermogens in Gold gefihrt wird,

(1
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§1
§2

§3
§ 4
§5

§6
§7

kénnen Sie darliber hinaus maximal neun Investment-
fonds auswahlen, andernfalls maximal zehn.

MaRgebender Preis fir die Zahl der Anteileinheiten am
internen Fonds fiir Gold, die wir lnrem Versicherungsver-
trag aus einem Anlagebetrag zuordnen, ist der Riickga-
bepreis in Euro je Anteileinheit (Gramm) am internen
Fonds, der fiir den Stichtag (letzter Bérsentag) des Vor-
monats, 12 Uhr mittags deutscher Zeit, unter einem ent-
sprechenden Link auf unserer Internetseite (derzeit unter
www.generali.de/goldanlage) verdffentlicht wird, erhéht
um einen Zuschlag fir den Kauf von 2,0 %. Fir jeden
Vertragsteil (Grundversicherung, jede Erhdéhungsversi-
cherung, Sonderzahlung) ermitteln wir die Ihrem Vertrag
zuzuordnende Menge an Gold auf 0,000 001 Anteilein-
heiten, also 0,000 001 Gramm =1 pg = 1 Mikrogramm,
genau.

Bei Beginn einer lebenslangen Rentenzahlung oder ei-
ner Zeitrente rechnen wir den gesamten oder einen Teil
des auf lhren Versicherungsvertrag entfallenden Gold-
bestands in einen Geldbetrag um und bilden hieraus —
zusammen mit eventuellem Guthaben aus den Invest-
mentfonds und dem {brigen nicht fondsgebundenen
Guthaben Ihres Versicherungsvertrags — die Rente.
MaRgebender Preis fiir die Ermittlung des Geldwerts des
auf lhren Versicherungsvertrag entfallenden Goldbe-
standes ist der Riickgabepreis in Euro fiur Gold, der fir
den Stichtag (letzter Bérsentag) des Monats vor Beginn
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der Rentenzahlung, 12 Uhr mittags deutscher Zeit, unter
einem entsprechenden Link auf unserer Internetseite
(derzeit unter www.generali.de/goldanlage) verdffentlicht
wird.

Bei Falligkeit einer Kapitalzahlung aus dem Versiche-
rungsvertrag, insbesondere bei Kiindigung, Ausiibung
des Kapitalwahlrechts oder Tod, erbringen wir — zu-
sammen mit dem eventuellen Guthaben aus den In-
vestmentfonds und dem Ubrigen nicht fondsgebundenen
Guthaben Ihres Versicherungsvertrags — den Geldwert
des auf ihn entfallenden Goldbestands. MaRgebender
Preis fir die Ermittlung des Geldwerts der auf Ihren Ver-
sicherungsvertrag entfallenden Anteile des Goldbe-
stands ist bei einer Kapitalabfindung oder Kiindigung der
Rickgabepreis in Euro fur Gold, der fir den Stichtag
(letzter Borsentag) des Monats, an dessen Ende die Ka-
pitalzahlung fallig ist, 12 Uhr mittags deutscher Zeit, un-
ter einem entsprechenden Link auf unserer Internetseite
(derzeit unter www.generali.de/goldanlage) verdffentlicht
wird. Endet der Versicherungsvertrag durch Tod der ver-
sicherten Person, gilt der Riickgabepreis in Euro fir
Gold, der fiir den Stichtag (letzter Borsentag) des Mo-
nats, der dem Todesfall vorangegangen ist, 12 Uhr mit-
tags deutscher Zeit, unter einem entsprechenden Link
auf unserer Internetseite (derzeit unter
www.generali.de/goldanlage) veroffentlicht wird.

Bis zur Falligkeit einer Kapitalzahlung kann der An-
spruchsberechtigte in Textform (z. B. Papierform oder E-
Mail) anstelle einer Geldzahlung bis zur Hohe der auf
den Versicherungsvertrag entfallenden Anteileinheiten
am internen Fonds die entsprechende Lieferung von
Gold verlangen, siehe § 4 Abs. 4. Hierfiir entstehen dem
Anspruchsberechtigten zusatzliche Kosten (siehe eben-
falls § 4 Abs. 4).

Wir bewahren unser Gold bei einem darauf spezialisier-
ten Dienstleister auf. Es ist nicht auszuschlieRen, dass
wir aufgrund unvorhersehbarer Umstande, deren Eintritt
wir nicht zu vertreten haben, voribergehend nicht auf
unseren Goldbestand zugreifen kénnen (beispielsweise
bei Insolvenz des Dienstleisters, bei dem wir unser Gold
lagern, bei technischen Defekten, Brandschaden usw.).
Fir diesen Fall behalten wir uns vor, eine féllige Versi-
cherungsleistung — soweit sie sich aus dem auf lhren
Versicherungsvertrag entfallenden Goldbestand ergibt —
erst dann zu erbringen, wenn wir wieder Zugriff auf un-
seren Goldbestand haben. Das gilt sowohl bei einer in
Geld wie auch bei einer in Form einer Goldlieferung
(siehe Absatz 4) zu erbringenden Versicherungsleistung.
Wahrend dessen finden die Bestimmungen Uber den
Stichtag fir die Berechnung des Goldwertes in Absatz 2
und 3 keine Anwendung.

Den von uns fir die goldgebundene Kapitalanlage auf-
gelegten internen Fonds (siehe § 1 Abs. 1) fihren wir
technisch ahnlich den Gbrigen fir lhren Vertrag zur Ver-
fugung stehenden Investmentfonds. Von diesen unter-
scheidet er sich jedoch dadurch, dass innerhalb des in-
ternen Fonds keinerlei Streuung des Kapitalanlageri-
sikos erfolgt, da der interne Fonds ausschlieRlich in das
Edelmetall Gold investiert. Sie tragen das mit der gold-
gebundenen Anlage verbundene Kapitalanlagerisiko. Da
wir die Entwicklung des Goldpreises nicht vorhersagen
kénnen, kénnen wir die Héhe einer kinftigen Teilrente,
Zeitrente, der Rente oder einer Kapitalabfindung sowie
die Hohe einer Todesfallleistung oder eines Riickkaufs-
wertes nicht garantieren. Sie haben die Chance, bei
Steigerung des Goldpreises einen Wertzuwachs zu er-
zielen; bei einem Rickgang des Goldpreises tragen Sie
das Risiko der Wertminderung. Das bedeutet, dass die
jeweilige Versicherungsleistung bei einer guten Entwick-
lung des Goldpreises hoher sein wird als bei einer weni-
ger guten Goldpreisentwicklung. Bei einer unglinstigen
Goldpreisentwicklung ist nicht ausgeschlossen, dass der
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auf lhren Vertrag entfallende Goldbestand weniger als
die Summe der hierfir aufgewandten Anlagebetrage
wert ist. Auch kurz vor Falligkeit einer Versicherungslei-
stung sind noch massive Schwankungen des Goldprei-
ses moglich, die die Hohe der Versicherungsleistungen
erheblich beeinflussen kdnnen.

Der interne Fonds ist kostenfrei. Die Entwicklung des
Goldpreises (siehe § 2) tbertragt sich somit ohne Minde-
rung durch Kosten auf den Wert einer Anteileinheit die-
ses Fonds, d. h. eines Gramms Gold. Sofern Sie die
goldgebundene Anlage wahlen, fallen im Rahmen des
Versicherungsvertrags jedoch zuséatzlich Kosten durch
einen Zuschlag fir den Kauf fiir hinzukommende Anteil-
einheiten am internen Fonds und in Form von laufenden
Verwaltungskosten fir die auf Ihren Vertrag bereits ins-
gesamt entfallenden Anteileinheiten am internen Fonds
(siehe Absétze 2 und 3) an.

Der Zuschlag fir den Kauf fir hinzukommende Anteilein-
heiten von 2,0 %, den wir bei Umrechnung von Anlage-
betragen in Gold auf den Rickgabepreis aufschlagen
(siehe § 2 Abs. 1), deckt die Kosten fir den tatsachli-
chen Erwerb des Goldes ab, insbesondere den Unter-
schied zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis fir Gold
auf dem Weltmarkt.

Auch fir die laufenden Verwaltungsaufwendungen in
Zusammenhang mit der Aufbewahrung und Sicherung
des Goldbestands (z. B. Bereithaltung entsprechender
Tresore, Wachschutz) entstehen flr Sie zusatzliche lau-
fende Verwaltungskosten. Sie werden zu Beginn eines
jeden Monats in Hohe von 1,0 %0 vom Geldwert der auf
Ihren Versicherungsvertrag entfallenden Anteileinheiten
am internen Fonds, also des auf Ihren Versicherungs-
vertrag entfallenden Goldbestandes, bemessen. Mal-
gebend sind hierbei der Goldbestand am Ende des ge-
rade abgelaufenen Monats und der Rickgabepreis flr
Gold in Euro, der fir den Stichtag (letzter Bérsentag)
dieses Vormonats, 12 Uhr mittags deutscher Zeit, unter
einem entsprechenden Link auf unserer Internetseite
(derzeit unter www.generali.de/goldanlage) verdffentlicht
wird. Wir verrechnen diesen Betrag durch eine entspre-
chende monatliche Minderung des auf |hren Versiche-
rungsvertrag entfallenden Goldbestandes. Sofern der
goldgebundenen Anlage keine weiteren Anlagebetrage
zugefihrt werden, mindert sich dadurch monatlich die
Anzahl der Anteileinheiten am internen Fonds und somit
die Menge an Gold, die auf den Vertrag entfallt.

Wiunscht der Anspruchsberechtigte bei Falligkeit einer
Kapitalzahlung statt der Kapitalzahlung die Auslieferung
der Menge Gold, die der auf lhren Versicherungsvertrag
entfallenden Menge an Gold entspricht (siehe §2
Abs. 4), so erfolgt die Auslieferung im Regelfall in Barren
zu jeweils 1.000 g. Auf Wunsch des Anspruchsberech-
tigten kénnen wir auch Goldbarren in Mengeneinheiten
von jeweils 500 g, 250 g, 100 g oder 50 g liefern lassen.
Einen dabei verbleibenden Restbetrag erbringen wir als
Geldbetrag. Fir die Lieferung von Gold entstehen lhnen
zusatzliche Kosten (Herstellungskosten der Goldbarren,
Verpackungs- und Versandkosten). Diese Kosten sind
umso hoher, je kleiner die jeweiligen Mengeneinheiten
sind. Die H6he der Kosten finden Sie in der jeweils aktu-
ellen Kostentabelle, die Sie bei uns anfordern kdénnen.
Gegebenenfalls miissen wir die auslieferbare Goldmen-
ge zuvor um den Teil mindern, der dem Geldbetrag ent-
spricht, den wir fir Sie auf die Ertrage Ihres Versiche-
rungsvertrags als Einkommensteuer sowie Solidaritats-
zuschlag und ggf. Kirchensteuer abzufiihren haben.
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Sofernin § 12 AVB
e zur Anderung der Aufteilung der Anlagebeitrige,
e zur Umschichtung von Guthaben,

e zum Fonds-Einstiegsmanagement oder Fonds-Aus-
stiegsmanagement,

e zur Anderung der garantierten Leistung und
¢ zu den Kosten von Guthabenumschichtungen

von ,Fonds®, ,fondsgebundenem Guthaben* oder
,Fondsguthaben® die Rede ist, gelten diese Regelungen
grundséatzlich auch fir die goldgebundene Anlage im
Versicherungsvertrag. Das nicht fondsgebundene Gut-
haben gemal den Regelungen des § 12 AVB ist nur das
in unserem sonstigen Sicherungsvermdgen angelegte
Guthaben.

Abweichend von den Regelungen in § 12 und § 13 AVB
gilt jedoch:

e Fur die Ermittlung des Werts einer vorhandenen
goldgebundenen Anlage gilt der fir den geman § 12
Abs. 2 AVB maRgebenden Tag, 12 Uhr mittags deut-
scher  Zeit, unter  einem entsprechenden
Link auf unserer Internetseite (derzeit unter
www.generali.de/goldanlage) veréffentlichte Rickga-
bepreis fiir Gold in Euro.

e Bei der Umschichtung von Guthaben in die goldge-
bundene Anlage erhoht sich dieser Riickgabepreis
um einen Zuschlag fir den Kauf von 2,0 %.

Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsneh-
mer gemal § 153 des Versicherungsvertragsgesetzes
(VVG) in der jeweils geltenden Fassung an den Uber-
schissen und an den Bewertungsreserven. Mit § 2 AVB
erlautern und vereinbaren wir mit lhnen die Uberschuss-
beteiligung lhres Rentenversicherungsvertrags. Die dort
vereinbarten Regelungen zu ,renditeorientiertem Gutha-
ben®, ,fondsgebundenem Guthaben® oder ,Fondsgutha-
ben“ gelten ebenso fir das goldgebundene Guthaben
des Versicherungsvertrags. Auf das goldgebundene
Guthaben fallen keine Bewertungsreserven an. Nicht
fondsgebundenes Guthaben gemal § 2 AVB ist nur das
in unserem sonstigen Sicherungsvermégen angelegte
Guthaben. Die Héhe der Uberschussanteilsatze legen
wir jedes Jahr fest und veréffentlichen sie in unserem
Geschaftsbericht (siehe § 2 Abs. 3 AVB). Die Héhe der
kiinftigen Uberschussbeteiligung kann nicht garantiert
werden. Sie kann auch null Euro betragen (siehe § 2
Abs. 9 AVB).

Mit § 2 Abs. 4 AVB ist geregelt, wie die Uberschussan-
teile vor Beginn einer Rentenzahlung ermittelt werden.
Uber die damit vereinbarten Uberschussanteile hinaus
erhalten Sie im Rahmen der goldgebundenen Anlage
weitere Kosteniberschussanteile vor Beginn der Ren-
tenzahlung.

e Zu jedem Zeitpunkt, zu dem wir Anlagebetrage oder
Umschichtungsbetrage des Versicherungsvertrags fiir
den Kauf von Gold verwenden, teilen wir lhrem Versi-
cherungsvertrag als weiteren Kostenliberschussanteil
den nicht garantierten Betrag zu, der sich zusatzlich
ergeben kann, wenn wir bei Ermittlung der auf lhren
Versicherungsvertrag gemall §2 Abs.1 bzw. §5
Abs. 2 entfallenen Anteileinheiten am internen Fonds
einen geringeren Zuschlag fur den Kauf als den dort
genannten ansetzen kénnen.
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e Zu jedem Monatsbeginn teilen wir lhrem Versiche-
rungsvertrag als weiteren Kosteniiberschussanteil ei-
nen Betrag im Verhéltnis der jahrlich festzulegenden
Uberschussanteilsatze zum Geldwert des auf lhren
Versicherungsvertrag entfallenden Goldbestandes zu.
MaRgebend sind hierbei der Goldbestand am Ende
des gerade abgelaufenen Monats und der Riickgabe-
preis fir Gold in Euro, der fir den Stichtag (letzter
Borsentag) dieses Vormonats, 12 Uhr mittags
deutscher Zeit, unter einem entsprechenden Link auf
unserer Internetseite (derzeit unter
www.generali.de/goldanlage) verdéffentlicht wird.

Diese weiteren Uberschussanteile verwenden wir zur
Erhdéhung des auf lhren Versicherungsvertrag entfallen-
den Goldbestandes.

Es kann der Fall eintreten, dass wir das aus den Anlage-
oder Umschichtungsbetragen zu erwerbende Gold nicht
mehr mit dem in §2 Abs. 1, §4 Abs. 2 und § 5 Abs. 2
genannten Zuschlag fiir den Kauf kostendeckend erwer-
ben kénnen. Grund hierfiir kdnnte beispielsweise sein,
dass unser Goldlieferant infolge einer gestiegenen Diffe-
renz zwischen An- und Verkaufspreisen fiir Gold auf
dem Weltmarkt einen gegenuber unserer anfanglichen
Annahme um mehr als 1,0 % des Riickgabepreises h6-
heren Zuschlag fiir den Kauf verlangt. Bei Uberschreiten
dieser Obergrenze werden wir die entsprechenden kuinf-
tigen Anlage- und Umschichtungsbetrége fur Ihren Ver-
sicherungsvertrag, die eigentlich fur die Anlage in Gold
vorgesehen waren, dem nicht fondsgebundenen (si-
cherheitsorientierten) Guthaben lhres Versicherungsver-
trags zuflihren bzw. solches Guthaben fiir Ilhren Vertrag
bilden. Eventuelle aus dem sicherheitsorientierten Gut-
haben zur Anlage in Gold vorgesehene Umschichtungs-
betrage werden wir dann nicht umschichten. Mit diesen
kiinftigen Anlage- oder Umschichtungsbetragen ist Ihr
Versicherungsvertrag dann nicht an die Wertentwicklung
von Gold gekoppelt.

Es kann der Fall eintreten, dass aufgrund von uns nicht
zu vertretender Anlésse die Kosten fiir die Verwaltung
des Goldbestandes so stark steigen, dass die in §4
Abs. 3 genannte Kostensatz-Obergrenze Uberschritten
wird. Grund hierfir kdnnte sein, dass der Dienstleister,
bei dem wir unser Gold lagern, beispielsweise infolge
gestiegener Lohn- oder Versicherungskosten eine ge-
genuber unserer anfanglichen Vereinbarung um monat-
lich mehr als 0,25 %o des Goldbestands hohere Vergi-
tung beansprucht. In diesem Fall werden wir den auf Ih-
ren Versicherungsvertrag entfallenden Goldbestand ver-
aulern und den erlésten Geldwert dem nicht fondsge-
bundenen (sicherheitsorientierten) Guthaben lhres Ver-
sicherungsvertrags zufiihren bzw. solches Guthaben fiir
Ihren Vertrag bilden. Diese Umschichtung erfolgt fiir Sie
kostenfrei. Auch diejenigen kiinftigen Anlage- oder Um-
schichtungsbetrége lhres Versicherungsvertrags, die ei-
gentlich fur die Anlage in Gold vorgesehen waren, fiih-
ren wir dann dem nicht fondsgebundenen Guthaben Ih-
res Versicherungsvertrags zu bzw. sie verbleiben dort.
Damit ist lhr Versicherungsvertrag dann nicht mehr an
die Wertentwicklung von Gold gekoppelt.

Sofern eine Anpassung gemaf Absatz 1 oder 2 erforder-
lich ist, werden wir Sie hiertiber mit mindestens vier Wo-
chen Frist in Textform informieren. Anstelle der Investiti-
on der kiinftigen Anlagebetrage bzw. des Geldwerts des
vorhandenen Goldbestandes in das nicht fondsgebun-
dene (sicherheitsorientierte) Guthaben lhres Versiche-
rungsvertrages kénnen Sie innerhalb von vier Wochen
nach Erhalt unseres Schreibens auch verlangen, dass
wir diese Betrage in einem Investmentfonds, der bei uns
fur lhren Vertrag dann zur Verfigung steht, anlegen.
Auch diese Umschichtung erfolgt fur Sie kostenfrei.
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GENERALI

Informationen fur den Versicherungsnehmer zum

Vermogens- & Einkommensplan

Allgemeine Informationen

Wer ist lhr Vertragspartner? Nr. 1
Was ist unsere Hauptgeschaftstatigkeit, und welche Aufsichtsbehdrde ist fur lhren Nr. 2
Versicherungsvertrag zustandig?

Sind Ihre Vertragsanspriiche abgesichert? Nr. 3
Welche Bedingungen gelten fir lhr Vertragsverhaltnis? Nr. 4

Welche Leistungen sichern wir Ihnen zu, in welcher Hohe sind sie garantiert und wann werden Nr. 5
sie fallig?

Wie hoch ist der Gesamtbeitrag zu Ihrem Versicherungsvertrag, und fallen fir Sie zusatzliche Nr. 6
Kosten an?

Was missen Sie Uber die Beitragszahlung wissen? Nr. 7
Welchen speziellen Risiken unterliegen die Investmentfonds oder die goldgebundene Anlage, Nr. 8
die Sie bei Inrem Versicherungsvertrag wahlen kdnnen?

Wann beginnen lhr Versicherungsvertrag und lhr Versicherungsschutz, und wie lange dauert Nr. 9
die Frist, wahrend der wir Ihren Antrag annehmen kénnen?

Koénnen Sie Ihre Vertragserklarung nach dem Vertragsabschluss noch widerrufen? Nr. 10
Welche Laufzeit hat Ihr Versicherungsvertrag? Nr. 11
Kdénnen Sie Ihren Versicherungsvertrag vorzeitig beenden? Nr. 12
Welches Recht ist auf Ihren Versicherungsvertrag anwendbar, und welches Gericht ist fr Nr. 13
eventuelle Klagen aus dem Vertrag zustandig?

In welcher Sprache sind die Vertragsbedingungen und Kundeninformationen verfasst, und in Nr. 14
welcher Sprache kommunizieren wir mit lhnen wahrend der Laufzeit des Vertrags?

An wen kdnnen Sie sich bei Fragen oder Beschwerden wenden? Nr. 15
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Besondere Informationen
Welche Kosten sind in lhren Beitrag eingerechnet und welche kénnen zusatzlich entstehen?

Welche Berechnungsgrundsatze und Malistabe gelten fur die Uberschussermittiung und
Uberschussbeteiligung?

Wie hoch ist der Riickkaufswert im Falle einer Kiindigung, und inwieweit sind diese Leistungen
bei Vertragsabschluss garantiert?

Welche Investmentfonds stehen lhnen fir die fondsgebundene Vermdgensanlage zur Verfi-
gung, wie ist ihr Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken und wie lauten ihre Anlagegrundsatze, -
ziele und -risiken? Was ist in dieser Hinsicht bei der Anlage im internen Fonds fiir die goldge-
bundene Anlage von Bedeutung?

Wie werden Nachhaltigkeitsrisiken und potenziell negative Auswirkungen auf Nachhaltigkeits-
faktoren bei der Generali Deutschland Lebensversicherung AG fiir das sonstige Sicherungsver-
mogen berucksichtigt und welche Auswirkungen kénnen Nachhaltigkeitsrisiken auf das Ergeb-
nis des sonstigen Sicherungsvermdgens haben?

Welche Steuerregelungen gelten allgemein fir den Vermdgens- & Einkommensplan?
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Ihr Versicherer ist die Generali Deutschland Lebensversiche-
rung AG mit Sitz in Minchen, Amtsgericht Minchen -
HRB 257068.

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Antonio Cangeri

Vorstand: Christoph Schmallenbach (Vorsitzender),
Helmut Gaul, Stefan Lehmann, Ulrich Ostholt,
Uli Rothaufe

Hausanschrift: Adenauerring 7, 81737 Mlnchen
Internet: www.generali.de

Unsere Hauptgeschaftstatigkeit ist der Betrieb aller Arten der
Lebensversicherung. Die flr uns und fir Ihren Versicherungs-
vertrag zustandige Aufsichtsbehdrde ist die

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht

— Bereich Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht —
Hausanschrift: Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn
Postanschrift: Postfach 12 53, 53002 Bonn

Zur Absicherung der Anspriiche aus einer Lebensversicherung
besteht ein gesetzlicher Sicherungsfonds, der bei der Protektor
Lebensversicherungs-AG, Wilhelmstr. 43 / 43 G, 10117 Berlin,
www.protektor-ag.de, errichtet ist. Im Sicherungsfall wird die
Aufsichtsbehodrde die Vertrage auf den Sicherungsfonds tiber-
tragen. Durch den Fonds sind die Anspriche der Versiche-
rungsnehmer, der versicherten Personen, der Bezugsberech-
tigten und sonstiger aus dem Versicherungsvertrag begtinstig-
ter Personen geschiitzt. Die Generali Deutschland Lebensver-
sicherung AG gehort dem Sicherungsfonds an.

Fur lhr Vertragsverhaltnis gelten die Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen fiir den Vermdgens- & Einkommensplan
und ggf. die Besonderen Bedingungen fiir die Investition von
Anlagebetragen in Gold bei Rentenversicherungen nach Tarif
VEPN. Alle Vertragsbedingungen und Kundeninformationen
werden Ihnen vor Antragstellung in Textform mitgeteilt.

Art und Falligkeit unserer Leistungen haben wir in den fur lhren
Vertrag mafigebenden Allgemeinen Versicherungsbedingun-
gen festgelegt.

Die individuellen Leistungsangaben zu lhrer Rentenversiche-
rung und die weiteren fir lhren Versicherungsvertrag malRgeb-
lichen Daten kénnen Sie dem Antrag entnehmen. Dort geben
wir auch an, welche Leistungen unter welchen Voraussetzun-
gen garantiert sind.

Zu diesen garantierten Leistungen kénnen noch Leistungen
aus der Uberschussbeteiligung hinzukommen, die wir vorab in
ihrer Hohe nicht angeben kénnen, da sie von der zukinftigen
Uberschussentwicklung unseres Unternehmens abhangen.
Falls wir zu Beginn einer sicherheitsorientierten Rentenzahlung
einen Rentenzuschlag aus der Uberschussbeteiligung bilden,
kénnen wir seine Héhe nicht fir die gesamte Dauer unserer
Rentenzahlung garantieren. Denn wir legen hierbei zukunftige,
noch nicht zugeteilte Uberschussanteile unter der Annahme
zugrunde, dass die maRRgebenden Uberschussanteil-Satze un-
verandert bleiben. Auch nach Beginn einer renditeorientierten
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Rentenzahlung kdnnen wir nur die Hohe der enthaltenen So-
ckelrente garantieren, denn bei dieser Form der Rentenzah-
lung hangt der Verlauf der Rentenhéhe ganz wesentlich von
der Entwicklung der ihr zugrunde liegenden Investmentfonds
ab.

Soweit wir das Gesamtguthaben gemaR der Vereinbarung mit
Ihnen in Investmentfonds oder Gold angelegt haben, bieten wir
Ihnen vor Beginn der Schlussphase eine unmittelbare Beteili-
gung an der Wertentwicklung eines oder mehrerer besonderer
Vermogen. Diese Vermdgenswerte werden bei unserer Gesell-
schaft in einer oder mehreren gesonderten Abteilungen unse-
res Sicherungsvermogens getrennt vom sonstigen Siche-
rungsvermogen Uberwiegend in Wertpapieren (Fondsanteile)
angelegt und in Anteileinheiten aufgeteilt. Haben Sie die gold-
gebundene Anlage gewahlt, entspricht eine Anteileinheit am in-
ternen Fonds genau 1 g Gold. Der Fachbegriff fiir diese beson-
deren Vermdgen lautet ,Anlagestdcke”. Die auf lhre Renten-
versicherung insgesamt entfallenden Anteileinheiten bilden
das Fondsguthaben lhres Versicherungsvertrags; vom Wert
dieses Fondsguthabens und der ggf. auf Ihren Versicherungs-
vertrag entfallenden Menge an Gold hangen die Versiche-
rungsleistungen ab.

Fir das Fondsguthaben und die goldgebundene Anlage tragen
Sie das damit verbundene Kapitalanlagerisiko.

Da die Entwicklung dieser Wertpapiere in den Investmentfonds
nicht vorauszusehen ist, kdnnen wir die Hohe der sich hieraus
ergebenden Leistungen vor Beginn der Rentenzahlung nicht
garantieren. Sie haben die Chance, im Falle von Kurssteige-
rungen der Wertpapiere einen Wertzuwachs zu erzielen; bei
entsprechenden Riickgangen tragen Sie das Risiko der Wert-
minderung. Das bedeutet, dass unsere Leistungen bei einer
guten Fondsentwicklung héher sein werden als bei einer weni-
ger guten Entwicklung.

Auch die Wertentwicklung von Gold und damit auch die eines
goldgebundenen Anlagevermdgens ist nicht vorauszusehen.
Daher kénnen wir auch hier die Héhe der sich hieraus erge-
benden Leistungen vor Beginn der Rentenzahlung nicht garan-
tieren. Unsere Leistungen hangen von der Wertentwicklung
des Goldes ab; bei einer guten Wertentwicklung von Gold wer-
den unserer Leistungen hoher sein als bei einer weniger guten
Entwicklung.

Soweit von lhnen gewahlt, wird lhr Beitrag ganz oder teilweise
in unserem sonstigen Sicherungsvermoégen angelegt (sicher-
heitsorientiertes Guthaben = nicht fonds- oder goldgebunde-
nes Guthaben). Wenn Sie eine Rente in Anspruch nehmen, le-
gen wir ab dann den Geldwert des entsprechenden fur die Ver-
rentung vorgesehenen Teils des Fondsguthabens bzw. des
Goldvermdgens neben dem sicherheitsorientierten Guthaben
in unserem sonstigen Sicherungsvermdgen an. Das erfolgt, so-
weit eine sicherheitsorientierte Rentenzahlung vereinbart ist.
Den fiir eine renditeorientierte Rentenzahlung vorgesehenen
Teil des Guthabens legen wir in den vereinbarten Garantie-
fonds an. Je nach deren Wertentwicklung wird das fur die kinf-
tigen Rentenzahlungen noch vorhandene Guthaben in den Ga-
rantiefonds wahrend der Einkommensphase in das Siche-
rungskapital oder zurlick umgeschichtet; das Sicherungskapi-
tal ist Teil unseres sonstigen Sicherungsvermdégens. Aus den
angelegten Mitteln und den daraus erzielten Kapitalertrégen er-
bringen wir wahrend der Rentenzahlung die zugesagten Leis-
tungen und decken die Kosten fir die Verwaltung des Vertrags.
Wir garantieren lhnen bereits bei Vertragsabschluss mit einem
Rentenfaktor sowohl fur die sicherheitsorientierte Rentenzah-
lung und einem Rentenfaktor fiur die renditeorientierte Renten-
zahlung eine jeweilige Hohe, die wir lhnen ab Beginn einer
Rentenzahlung auf Basis des garantierten Rentenfaktors min-
destens zahlen. Die Hohe der Rentenfaktoren ist vom jeweili-
gen Termin des Rentenbeginns und bei vorgezogenen (Teil-)
Renten auch davon abhéangig, inwieweit Sie eine sicherheits-
orientierte oder eine renditeorientierte Rentenzahlung wun-
schen.
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Im Antrag nennen wir den gesamten tariflichen Einmalbeitrag
zu lhrem Versicherungsvertrag. Inkassogebiihren entstehen
Ihnen nicht. Zusatzliche Kosten entstehen beispielsweise, falls
Sie anstelle einer Geldzahlung die Leistung in Wertpapieren
der gewahlten Investmentfonds oder die entsprechende Liefe-
rung von Goldbarren wiinschen.

Vereinbarungsgemal zahlen Sie lhren Beitrag in einem einzi-
gen Betrag.

Ihr Einmalbeitrag wird sofort nach Abschluss lhres Versiche-
rungsvertrags fallig, jedoch nicht vor dem im Versicherungs-
schein angegebenen Versicherungsbeginn.

Sofern Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, bu-
chen wir den Einmalbeitrag von dem uns angegebenen Konto
ab.

Soweit es sich beim Guthaben um Fondsguthaben handelt,
hangt die Hohe unserer Versicherungsleistungen wesentlich
von der Entwicklung der von lhnen gewahlten Investmentfonds
ab (siehe Nr. 5). Fir die Zusammensetzung der in den Invest-
mentfonds enthaltenen Vermdgenswerte sind die jeweiligen
Fondsgesellschaften verantwortlich; als Versicherer haben wir
hierauf keinen Einfluss.

Soweit es sich beim Anlagevermégen um Anteile am Goldver-
mogen handelt, ist die Entwicklung des Goldpreises (siehe
Nr. 5) mafdgeblich fiir die Héhe unserer Versicherungsleistun-
gen; als Versicherer haben wir hierauf keinen Einfluss.

Eine Ubersicht aller zur Verfiigung stehenden Investmentfonds
der Vermogensphase und Uber die goldgebundene Anlage fin-
den Sie im Dokument ,Fondsspezifische Informationen fir den
Versicherungsnehmer®. Die fiir die Einkommensphase zur Ver-
fugung stehenden Garantiefonds finden Sie unter Nr. 19 der
vorliegenden Unterlage. Dort beschreiben wir jeweils auch die
Anlagegrundsatze, -ziele und -risiken der Investmentfonds,
und wir gehen auf die Risiken der goldgebundenen Anlage ein.
Ferner finden Sie dort konkrete Angaben zur bisherigen Wert-
entwicklung der einzelnen Investmentfonds und des Goldprei-
ses. Diese Daten erlauben allerdings keine Prognosen fiir die
Zukunft.

Den Beginn des Versicherungsvertrags sowie den vereinbar-
ten Beginn der Schlussphase finden Sie im Antrag.

Ihr Versicherungsschutz beginnt, sobald wir lhren Versiche-
rungsschein ausgestellt haben, friihestens jedoch zu dem ver-
einbarten Versicherungsbeginn. Bitte beachten Sie jedoch,
dass wir grundsatzlich erst dann zu einer Leistung verpflichtet
sind, wenn wir lhren Einmalbeitrag erhalten haben.

Wenn Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat fiir den Beitrag er-
teilt haben, gilt Ihr Einmalbeitrag zum Falligkeitstermin (Ab-
schluss des Versicherungsvertrags) als gezahlt, wenn zum Ab-
buchungstermin Deckung auf dem Konto vorhanden ist. Uber
den Abbuchungstermin informieren wir Sie in unserem An-
schreiben zum Versicherungsschein. Hat unser Abbuchungs-
versuch keinen Erfolg, so gilt der Einmalbeitrag als nicht ge-
zahlt.
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Folgen einer nicht rechtzeitigen Zahlung des Einmalbei-
trags

Zahlen Sie Ihren Einmalbeitrag nicht rechtzeitig, beginnt un-
sere Leistungspflicht frihestens zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie
den Beitrag zahlen. Falls also vor diesem Zeitpunkt ein Versi-
cherungsfall eintreten sollte, haben Sie keinen Anspruch auf
unsere Leistung. Gleichwohl sind wir bereits ab dem vereinbar-
ten Versicherungsbeginn zur Leistung verpflichtet, wenn Sie
uns nachweisen, dass Sie die nicht rechtzeitige Beitragszah-
lung nicht zu vertreten haben.

Sollten Sie Ihren Einmalbeitrag nicht rechtzeitig zahlen, kénnen
wir auch vom Vertrag zurlicktreten, solange Sie die Zahlung
nicht bewirkt haben. Unser Ruicktrittsrecht ist allerdings ausge-
schossen, wenn Sie uns nachweisen, dass Sie die Nichtzah-
lung nicht zu vertreten haben.

Annahmefrist fiir lhren Antrag

Ihren Antrag kénnen wir innerhalb von sechs Wochen anneh-
men. Diese Annahmefrist beginnt mit Ihrer Antragsunterzeich-
nung.

Sie koénnen lhre Vertragserklarung innerhalb von 30 Tagen
ohne Angabe von Griinden in Textform (z. B. durch Brief, Fax
oder E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, wenn Sie die Versi-
cherungsbedingungen, das Produktinformationsblatt, die vor-
liegenden Informationen fiir den Versicherungsnehmer, die Be-
lehrung uber das Widerrufsrecht und die Folgen eines Wider-
rufs im Antrag sowie den Versicherungsschein erhalten haben.
Um die Frist zu wahren gentgt es, wenn Sie |hren Widerruf
rechtzeitig absenden. Der Widerruf ist zu richten an die Gene-
rali Deutschland Lebensversicherung AG, Sachsenring 91,
50677 KdIn bzw. — bei einem Widerruf per Fax — an die Telefax-
Nummer 0221/33 95 78 28.

Widerrufsfolgen

Sobald Ihr Widerruf wirksam wird, sind Sie nicht mehr an Ihren
Versicherungsantrag gebunden. Sollten wir Ihnen zu diesem
Zeitpunkt bereits Versicherungsschutz geboten haben, endet
dieser. Den Teil Ihres Beitrags, der auf die Zeit bis zum Zugang
des Widerrufs entfallt, konnen wir einbehalten; daftir zahlen wir
Ihnen einen gegebenenfalls vorhandenen Ruickkaufswert ein-
schlieBlich Uberschussbeteiligung. Dies gilt jedoch nur, wenn
Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor Ab-
lauf der Widerrufsfrist beginnt. Haben Sie eine solche Zustim-
mung nicht erteilt oder beginnt der Versicherungsschutz erst
nach Ablauf der Widerrufsfrist, erstatten wir lhnen lhren ge-
samten Beitrag. Wir zahlen den lhnen jeweils zustehenden Be-
trag unverzuglich, spatestens 30 Tage nach Zugang des Wi-
derrufs.

Ihr Rentenversicherungsvertrag nach Tarif VEPN lauft grund-
satzlich solange, wie die versicherte Person lebt. Sie endet al-
lerdings vorher grundsatzlich bei einer vollstandigen Kapitalab-
findung. Stirbt die versicherte Person, wahrend wir eine zeitlich
befristete Rente (Zeitrente) zahlen, erlischt die Rentenversi-
cherung erst mit Ablauf der (letzten) Zeitrente.

Vor dem Beginn der Schlussphase kénnen Sie Ihren Vertrag
ganz oder teilweise kiindigen; die mafgeblichen Termine
hierzu finden Sie in dem zugehorigen Paragrafen der AVB. Fir
den Fall einer teilweisen Kiindigung nennen wir dort auch die
Mindestbetrage, welche die verbleibenden Leistungen und
Guthaben noch erreichen mussen.
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Bitte beachten Sie jedoch, dass die Kindigung fir Sie mit
Nachteilen verbunden sein kann. Informationen zur Hohe des
Rickkaufswertes erhalten Sie unter der nachfolgenden Nr. 18.

Auf lhren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung, u. a. das Versicherungsvertragsge-
setz (VVG).

Dem Paragrafen ,Wo ist der Gerichtsstand?” in den Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen kénnen Sie entnehmen, wel-
ches Gericht jeweils zustandig ist, falls Sie oder wir eine Klage
aus dem Versicherungsvertrag erheben.

Wir teilen Ihnen alle Vertragsbedingungen und Kundeninforma-
tionen in deutscher Sprache mit. Auch wahrend der Vertrags-
laufzeit verstandigen wir uns mit lhnen in Deutsch.

Bei Fragen oder Beschwerden zu lhrer Versicherung wenden
Sie sich bitte an Ihren Vermdgensberater. Er (oder sie) ist
gerne bereit, Ihnen behilflich zu sein.

Und wenn Sie einmal mit uns nicht zufrieden sind?

Bitte melden Sie sich jederzeit mit Ihrem Anliegen oder |hrer
Beschwerde direkt bei Ihrer Kundenservice-Direktion. Die Ad-
resse und Telefonnummer finden Sie in dem Begleitschreiben
zu Ihrem Versicherungsschein. Darliber hinaus kénnen Sie
sich auch Uber unsere Internetseite an uns wenden:

www.generali.de/feedback

Sollte Ihr Problem auf diesem Wege nicht zu I6sen sein, schrei-
ben Sie bitte unserem Vorstand:

Vorstand der

Generali Deutschland Lebensversicherung AG,
Adenauerring 7,

81737 Minchen

Wir sind sicher, dass wir gemeinsam mit lhnen |hr Anliegen o-
der lhre Beschwerde klaren werden.

Wenn Sie aber mit unserer Entscheidung nicht einverstanden
sind, kdnnen Sie als unabhangigen und neutralen Schlichter
den Versicherungsombudsmann ansprechen:

Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin

Weitere Kontaktwege und Informationen hierzu finden Sie auf
www.versicherungsombudsmann.de.

Der Ombudsmann fir Versicherungen ist eine unabhéngige
Schlichtungsstelle. Er tGberprift neutral, schnell und unbirokra-
tisch die Entscheidungen der Versicherer. Fir Sie als Verbrau-
cher arbeitet er kostenfrei.

Sie konnen lhre Beschwerde auch an die

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin),
Bereich Versicherungs- und Pensionsfondsaufsicht,
Graurheindorfer Str. 108,

53117 Bonn,
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richten. Die BaFin ist allerdings keine Schiedsstelle und ihre
Entscheidung in einzelnen Streitfallen nicht verbindlich.

Ihre Méglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt hiervon
unberihrt.

Wir mochten, dass Sie mit uns zufrieden sind. Unser Kunden-
service ist ausgezeichnet — Ihre Anliegen nehmen wir sehr
ernst.

Die Abschlusskosten sowie die Gbrigen Kosten (Verwaltungs-
kosten) haben wir bei der Kalkulation lhres Einmalbeitrags be-
reits bericksichtigt. Weitere Angaben, auch zu mdglichen
sonstigen Kosten, enthalt Nr. 3 in den ,Angaben zu lhrer Ver-
sicherung — Vermdgens- & Einkommensplan®, die Sie vor An-
tragsunterzeichnung erhalten.

Der Versicherungsschutz, den wir lhnen fir die gesamte Ver-
tragslaufzeit zusagen, erfordert von uns eine vorsichtige Tarif-
kalkulation. Wir miissen insbesondere fiir eine ungiinstige Ent-
wicklung der versicherten Risiken und fiir Kostensteigerungen
ausreichend Vorsorge treffen. Unsere vorsichtigen Annahmen
hierzu fiihren zu Uberschiissen, an denen wir Sie und die an-
deren Versicherungsnehmer beteiligen. Dies gilt auch fir die
Ertrage, die wir aus den Kapitalanlagen in unserem sonstigen
Sicherungsvermdgen erzielen. Charakteristisch fiir die Renten-
versicherung nach Tarif VEPN sind zudem die langfristigen Ga-
rantien, die wir lhnen vor allem zu den lebenslangen Renten-
zahlungen geben. Da wir in diesem Fall fir das sicherheitsori-
entierte Guthaben Ihrer Versicherung sowie das eventuell er-
forderliche Sicherungskapital bei renditeorientierter Renten-
zahlung eine Mindestverzinsung garantieren, missen wir aus-
reichend Vorsorge fur Veranderungen der Kapitalmarkte tref-
fen.

Soweit lhre Rentenversicherung nach Tarif VEPN fonds- oder
goldgebunden ist, hangt der Ertrag des Vertrags mafigeblich
von der Entwicklung der Anlagestocke ab, an der Sie unmittel-
bar beteiligt sind (vgl. Nr. 5). Auch die Ertrage, welche die
Fondsgesellschaften aus den hierin enthaltenen Vermdgens-
werten ausschutten, flieken unmittelbar den jeweiligen Anlage-
stdcken zu und ergeben damit zusatzliche Anteileinheiten flr
lhren Vertrag.

Wie entstehen die Uberschiisse?

Uberschisse erzielen wir in der Regel aus dem Kapitalanla-
ge-, dem Risiko- und dem Kostenergebnis. Die Uberschiisse
sind umso groRer, je erfolgreicher unsere Kapitalanlagepolitik
ist, je glinstiger der Risikoverlauf ist und je sparsamer wir wirt-
schaften.

Kapitalanlageergebnis

Damit wir unsere Verpflichtungen aus den Versicherungsver-
tragen jederzeit erfullen kénnen, miissen wir eine Deckungs-
ruckstellung bilden und Mittel in entsprechender Héhe anlegen
(z. B. in festverzinslichen Wertpapieren, Hypotheken, Darle-
hen, Aktien und Immobilien). Dies tGberwachen unser Verant-
wortlicher Aktuar und unser Treuhander des Sicherungsvermé-
gens. Bei der Berechnung der Deckungsruckstellung wird flr
die sicherheitsorientierten Leistungen ein Zinssatz von 0,0 %
zugrunde gelegt. Dies bedeutet, dass sich die entsprechenden
Vermogenswerte mindestens in dieser Héhe verzinsen mus-
sen. In der Regel Ubersteigen die Kapitalertrage diesen Min-
destzins, da wir das Kapital nach den Prinzipien méglichst gro-
Rer Rentabilitdt und Sicherheit anlegen. Auflerdem beachten
wir den wichtigen Grundsatz der Mischung und Streuung.
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Dadurch lassen sich bei gleichem Risiko héhere Renditen er-
zielen, weil sich Ertragsschwankungen teilweise untereinander
ausgleichen.

Soweit es sich beim Guthaben |hres Rentenversicherungsver-
trags nach Tarif VEPN um sicherheitsorientiertes Guthaben o-
der das eventuell erforderliche Sicherungskapital bei rendite-
orientierter Rentenzahlung handelt, entstehen Uberschiisse im
Wesentlichen durch die Ertrdge aus den Kapitalanlagen in un-
serem sonstigen Sicherungsvermogen.

Auf das Kapitalanlageergebnis wirken sich natirlich auch die
Aufwendungen fir das Management der Kapitalanlagen, Ab-
schreibungen, Zuschreibungen und die Realisierung von Be-
wertungsreserven aus. Kapitalanlagen des sonstigen Siche-
rungsvermégens durfen hdchstens mit ihren Anschaffungs- o-
der Herstellungskosten bewertet werden. Einen Einfluss auf
die Bewertung hat auch, ob wir die Kapitalanlagen dauerhaft
halten wollen (Anlagevermdgen) oder nur voriibergehend (Um-
laufvermdgen). Bei Kapitalanlagen des Umlaufvermdgens ist
im Falle einer Wertminderung tberschussmindernd auf den
Wert zum Bilanzstichtag abzuschreiben. Bei Kapitalanlagen
des Anlagevermdgens muss dagegen nur bei einer voraus-
sichtlich dauerhaften Wertminderung abgeschrieben werden.
Wourden in der Vergangenheit Abschreibungen vorgenommen
und steigt der Wert der Kapitalanlagen wieder, dann ist der
Wertansatz in der Bilanz entsprechend zu erhéhen (sog. Wer-
taufholungsgebot). Dies fihrt zu einem hoéheren Uberschuss.
Obergrenze fir diese Zuschreibung sind bei beiden Vermo-
gensarten die Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Auch
dies ist eine Auspragung des Vorsichtsprinzips.

Wir méchten dies an einem Beispiel verdeutlichen:

Wenn wir fir 100.000 € Aktien einer Gesellschaft gekauft
haben, sind diese in der Bilanz auch dann mit 100.000 € an-
zusetzen, wenn sie zum Bilanzstichtag einen Wert von
150.000 € haben, unabhangig davon, ob es sich um Anlage-
oder Umlaufvermdgen handelt. Betragt der Wert der Aktien
zum Bilanzstichtag dagegen nur noch 80.000 €, dann ist bei
Aktien des Umlaufvermdgens dieser Betrag fiir den Wertan-
satz in der Bilanz mafgebend. Bei Aktien des Anlagevermé-
gens besteht dagegen nur dann eine Verpflichtung zur Ab-
schreibung auf 80.000 €, wenn eine voraussichtliche dauer-
hafte Wertminderung vorliegt. Bei voriibergehender Wert-
minderung kénnen die Aktien weiterhin mit 100.000 € in der
Bilanz ausgewiesen werden. Wurde eine Abschreibung im
Umlauf- oder Anlagevermdgen auf 80.000 € vorgenommen
und steigt der Kurswert der Aktien bis zum nachsten Bilanz-
stichtag wieder auf z. B. 120.000 € an, dann ist eine Zu-
schreibung von 20.000 € vorzunehmen und in der Bilanz
sind wieder die urspringlichen Anschaffungskosten von
100.000 € auszuweisen.

Steigt der Wert der Kapitalanlagen Uber die Anschaffungskos-
ten hinaus, entstehen Bewertungsreserven. Diese bilden einen
Puffer, um kurzfristige Ausschlage an den Kapitalmarkten aus-
zugleichen. Weitere Erlduterungen hierzu finden Sie im Para-
grafen ,Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?” der Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen.

¢ Risikoergebnis

Bei der Tarifkalkulation haben wir vorsichtige Annahmen Uber
den Eintritt von Versicherungsféllen zugrunde gelegt. Dadurch
wird sichergestellt, dass die vertraglichen Leistungen langfristig
auch dann noch erfullt werden kénnen, wenn sich die versi-
cherten Risiken ungunstig entwickeln. Ist der Risikoverlauf da-
gegen in der Realitat glinstiger als kalkuliert, entstehen Risiko-
Uberschiisse. Bei Rentenversicherungen nach Tarif VEPN wird
insbesondere sichergestellt, dass die vertraglichen Rentenleis-
tungen langfristig auch dann noch erfillt werden kénnen, wenn
die durchschnittliche Lebenserwartung aller Rentenversicher-
ten steigt. Ist die Dauer des Rentenbezugs dagegen in der Re-
alitat kirzer als kalkuliert, entstehen hier Risikolberschisse.

o Kostenergebnis

Ebenso haben wir auch Annahmen tber die zukiinftige Kosten-
entwicklung getroffen. Wirtschaften wir sparsamer als kalku-
liert, entstehen Kostenliberschiisse.
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Wie werden die Uberschiisse ermittelt und festgestellt?

Die Uberschiisse werden nach den Vorschriften des Handels-
gesetzbuches ermittelt und jahrlich im Rahmen unseres Jah-
resabschlusses festgestellt. Der Jahresabschluss wird von ei-
nem unabhangigen Wirtschaftsprifer geprift und ist unserer
Aufsichtsbehdrde einzureichen.

Wie beteiligen wir unsere Versicherungsnehmer an den
Uberschiissen, und wie erfolgt die Uberschussbeteiligung
lhres Vertrags?

Die von uns erwirtschafteten Uberschiisse kommen zum ganz
Uberwiegenden Teil den Versicherungsnehmern zugute. Der
ubrige Teil wird an die Aktionare ausgeschuttet bzw. den Ruick-
lagen des Unternehmens zugefiihrt. Uber die Grundsétze und
MalRstabe fir die Uberschussbeteiligung der Versicherungs-
nehmer gibt lhnen der zugehdérige Abschnitt des Paragrafen
»Wie erfolgt die Uberschussbeteiligung?“ der Allgemeinen Ver-
sicherungsbedingungen Auskunft.

Da die verschiedenen Versicherungsarten in unterschiedli-
chem Umfang zum Uberschuss beitragen, fassen wir gleichar-
tige Versicherungen zu Bestandsgruppen zusammen. Kriterien
fur die Bildung einer solchen Gruppe sind die Art der Kapital-
anlage und das versicherte Risiko. Danach werden z. B. kon-
ventionelle, d. h. nicht fondsgebundene Rentenversicherun-
gen, fondsgebundene Rentenversicherungen und Risikoversi-
cherungen jeweils eigenen Gruppen zugeordnet. Darliber hin-
aus haben wir nach engeren Gleichartigkeitskriterien innerhalb
der Bestandsgruppen Untergruppen gebildet; diese werden
Gewinnverbande genannt.

Ihr Vertrag erhélt Anteile an den Uberschiissen des in lhrem
Versicherungsschein genannten Gewinnverbandes innerhalb
der dort ebenfalls aufgeflihrten Bestandsgruppe. Wir teilen Ih-
rem Vertrag in der Regel laufende Uberschussanteile zu. Dar-
Uber hinaus kann bei Beginn einer Rentenzahlung, bei einer
Kapitalabfindung und bei einer vorzeitigen Beendigung lhres
Vertrags ein Schluss-Uberschussanteil hinzukommen. Auler-
dem kann bei vollstandiger Inanspruchnahme des Vermé-
genstopfs, bei vorherigem Tod der versicherten Person sowie
bei einer Kiindigung eine Beteiligung an den Bewertungsreser-
ven fallig werden. Wahrend einer Rentenzahlung kann sich un-
ter den in dem Paragrafen ,Wie erfolgt die Uberschussbeteili-
gung?“ der AVB genannten Voraussetzungen eine Beteiligung
an eventuell vorhandenen Bewertungsreserven ergeben.

Die Héhe der Uberschussanteil-Satze wird jedes Jahr vom Vor-
stand unseres Unternehmens auf Vorschlag des Verantwortli-
chen Aktuars festgelegt. Wir veréffentlichen die Uberschussan-
teil-Satze in unserem Geschéaftsbericht. Den Geschaftsbericht
kénnen Sie bei uns jederzeit anfordern. Sie finden ihn auch auf
unserer Internetseite: www.generali.de.

Die Héhe der kiinftigen Uberschussbeteiligung ist nicht
garantiert.

Wie verwenden wir die laufenden Uberschussanteile Ihres
Vertrags?

In der Anlage zum Antrag haben wir dargelegt, wie wir die
Uberschussanteile zu Ihrem Vermégens- & Einkommensplan
verwenden. Erlduterungen zur Uberschussverwendung kon-
nen Sie dem zugehdrigen Paragrafen der AVB entnehmen.

Versicherungsmathematische Hinweise:

Die Bemessungsgroken fiir die Uberschussanteile werden
nach versicherungsmathematischen Regeln mit den Rech-
nungsgrundlagen der Tarifkalkulation ermittelt. Die Kalkulation
der bei Vertragsabschluss garantierten Leistungen der Renten-
versicherung nach Tarif VEPN basiert auf Sterbewahrschein-
lichkeiten der Sterbetafeln der Deutschen Aktuarvereinigung
(DAV) 2004 R (Manner/Frauen) fir Versicherungen mit tGber-
wiegendem Erlebensfallcharakter (Basistafel mit Trendfunk-
tion) ohne weitere Zu- und Abschlage, wegen der gesetzlichen
Anforderung, Beitrdge und Leistungen unabhangig vom Ge-
schlecht zu berechnen, ausgehend von einem Verhaltnis 48 %
Manner und 52 % Frauen gewichtet zu einer ,mittleren”
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Sterbewahrscheinlichkeit. Als Rechnungszins werden fiir die
sicherheitsorientierten Leistungen im Vermdgenstopf, im Ein-
kommenstopf und in der Schlussphase 0,0 % p. a. angesetzt.

Unter Nr. 12 haben wir bereits auf die grundsatzlichen Voraus-
setzungen hingewiesen, unter denen Sie lhren Vertrag kiindi-
gen kénnen.

Bei einer vollstandigen Kiindigung erhalten Sie grundsétzlich
den Ruickkaufswert, ggf. erhéht um Leistungen aus der Uber-
schussbeteiligung.

Die Informationen zu diesem Punkt haben wir fir Sie unter der
Uberschrift ,Fondsspezifische Informationen flir den Versiche-
rungsnehmer” zusammengefasst. Dort finden Sie die fiir den
Vermogenstopf lhres Versicherungsvertrags verfugbaren In-
vestmentfonds und ihre Wertentwicklung in den letzten Jahren.

Fir den Einkommenstopf stehen als Basis fiir die renditeorien-
tierte Rentenzahlung die im Folgenden beschriebenen Garan-
tiefonds zur Verfuigung. Die allgemeinen Aussagen in den
.Fondsspezifische Informationen fiir den Versicherungsneh-
mer*“ gelten hierfir ebenso.

DWS Funds Invest ZukunftsStrategie

WKN: DWSONY — ISIN: LU0313399957

Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg)

Anlagepolitik

Der Fonds DWS Funds Invest ZukunftsStrategie kann flexibel
in verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Optionsanleihen,
Partizipations- und Genussscheine, Aktien, Aktien- und In-
dexzertifikate, Aktienanleihen, Optionsscheine, Geldmarktin-
strumente, liquide Mittel und in Anteile an Organismen fiir ge-
meinsame Anlagen in Wertpapieren, die von einem Unterneh-
men der DWS / Deutsche Bank Gruppe oder anderen Emitten-
ten aufgelegt wurden, bzw. bdrsengehandelte und EU-
richtlinienkonforme Fonds (ETF — Exchange Traded Funds) in-
vestieren sowie in die jeweiligen Derivate aller vorherigen In-
strumente bzw. Derivate auf Indizes.

Sofern das Fondsvermdgen in Anteile an Organismen fir ge-
meinsame Anlagen in Wertpapieren investiert wird, kénnen ins-
besondere Anteile an in- und auslandischen Aktienfonds, ge-
mischten Wertpapierfonds, Wertpapierrentenfonds, Fonds
nach Teil | des Gesetzes vom 17. Dezember 2010, die in den
internationalen Rohstoffbereich investieren, Geldmarktfonds
sowie Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur erworben
werden. Je nach Einschatzung der Marktlage kann das Fonds-
vermodgen auch vollstandig in einer dieser Fondskategorien o-
der einem der o0.g. Wertpapiere bzw. Derivate angelegt wer-
den.

Das Fondsvermogen kann dariber hinaus in allen anderen zu-
lassigen Vermogenswerten angelegt werden.

Der Fonds folgt einer dynamischen Wertsicherungsstrategie,
bei der laufend marktabhangig zwischen der Wertsteigerungs-
komponente (z. B. bestehend aus risikoreicheren Fonds wie
Aktien- und riskanteren Rentenfonds, Direktanlagen in oder
Derivate auf risikoreichere Komponenten wie Aktien und ris-
kantere Rentenpapiere) und der Kapitalerhaltkomponente
(z. B. bestehend aus weniger risikoreichen Renten-/Geldmarkt-
publikumsfonds bzw. Direktanlagen in oder Derivate auf weni-
ger risikoreiche Renten-/Geldmarktpapiere) umgeschichtet
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wird. So wird versucht, einen Mindestwert sicherzustellen und
zugleich eine mdglichst hohe Partizipation an Kurssteigerun-
gen in den Wertsteigerungskomponenten zu erreichen. Ziel ist,
dem Anleger eine Partizipation an steigenden Méarkten zu er-
lauben und dennoch gleichzeitig das Verlustrisiko im Fall sin-
kender Markte zu begrenzen. Die Absicherung des Mindest-
wertes bei paralleler Wahrnehmung von Kursgewinnchancen
wird durch Umschichtungen zwischen der Wertsteigerungs-
komponente und der Kapitalerhaltkomponente je nach Markt-
lage vorgenommen. Bei steigenden Kursen steigt im Allgemei-
nen auch der Anteil der Wertsteigerungskomponente im
Fonds. Im Gegenzug wird der Anteil der Kapitalerhaltkompo-
nente reduziert. In Zeiten fallender Markte wird demgegentber
der Anteil der Wertsteigerungskomponente reduziert und der
Anteil der Kapitalerhaltkomponente erhoht.

Der Fonds verfligt Gber einen Mechanismus, der am Ende ei-
nes jeden Monats einen Mindestwert von 80 % des Netto-In-
ventarwerts vom letzten Bewertungstag des Vormonats si-
chert. Der Mechanismus und seine Auswirkung auf den Garan-
tiewert sind unten unter ,Garantie“ naher beschrieben.

Um einen Schutz vor extremen Verlusten der risikoreicheren
Komponenten innerhalb eines sehr kurzen Zeitraumes, in dem
es der Gesellschaft nicht mdéglich ist, entsprechende Gegenge-
schéfte zu tatigen, zu gewahrleisten, legt der Fonds auch re-
gelmaRig in derivative Instrumente an, die in einem solchen
Verlustfall die Wertverluste ab einer gewissen Grenze kompen-
sieren.

DWS Funds Invest NachhaltigkeitsStrategie Aktien
Global LC

WKN: DWSO0DC — ISIN: LU0275643053
Risikoklasse 4
Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg)

Anlagepolitik
Ziel der Anlagepolitik des Fonds DWS Funds Invest Nachhal-

tigkeitsStrategie Aktien Global ist die Erwirtschaftung einer
Wertsteigerung in Euro.

Dabei kann der Fonds in solche Anlagen investieren, die sich
nach Ansicht des Fondsmanagements durch einen hohen Er-
trags- bzw. Substanzwert auszeichnen. Hierzu kdénnen zum
Beispiel Kennzahlen wie das Kurs-Buchwert- oder das Kurs-
Cash-Flow-Verhéltnis und andere zu Hilfe genommen werden.

Darlber hinaus kann der Fonds auch in alle nachfolgend be-
schriebenen Anlageklassen investieren.

Der Fonds DWS Funds Invest NachhaltigkeitsStrategie Aktien
Global kann flexibel in verzinsliche Wertpapiere, Wandelanlei-
hen, Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheine, Ak-
tien, Aktien- und Indexzertifikate, Aktienanleihen, Options-
scheine, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und in Anteile an
Organismen fir gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, die von
einem Unternehmen der DWS / Deutsche Bank Gruppe oder
anderen Emittenten aufgelegt wurden, bzw. bérsengehandelte
und EU-richtlinienkonforme Fonds (ETF — Exchange Traded
Funds) investieren sowie in die jeweiligen Derivate aller vorhe-
rigen Instrumente bzw. Derivate auf Indizes.

Das Fondsvermdégen wird Uberwiegend in Wertpapieren inter-
nationaler Emittenten angelegt, deren Schwerpunkt auf kolo-
gischen und sozialen Gesichtspunkten sowie Corporate Gover-
nance (ESG) liegt. Im Rahmen des Wertpapierauswahlprozes-
ses der speziellen ESG-Strategie des Fonds wird die Perfor-
mance jedes potenziellen Emittenten unabhéangig von seinem
finanziellen und wirtschaftlichen Erfolg anhand verschiedener
ESG-Kriterien bewertet. Diese beziehen sich unter anderem
auf folgende Themen:

o  Umwelt
e Soziales
e Corporate Governance

Fir Bewertungszwecke hat die DWS ihre eigene Bewertungs-
methodik (DWS ESG Engine) entwickelt und implementiert,
welche als umfassendes ESG-Analyse-Tool dient. Die DWS
ESG Engine analysiert, integriert und verarbeitet ESG-Daten
aus verschiedenen Quellen — beispielsweise intern erfasste
ESG-Daten, externe Daten von mehreren fiihrenden ESG-
Datenanbietern sowie Daten aus 6ffentlich zuganglichen Quel-
len — in Bezug auf die Einhaltung der vorgegebenen ESG-
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Kriterien durch die jeweiligen Emittenten. Die erfassten Daten
werden anhand einer mehrstufigen Bewertungsmethode beur-
teilt. Unter anderem werden die Kategorien ,Kontroverse Sek-
toren®, ,Kontroverse Waffen, ,Einhaltung von Normen* und die
Bewertung innerhalb einer Vergleichsgruppe zur allgemeinen
ESG-Qualitat und zum Klimarisiko einbezogen. Die DWS ESG
Engine ermittelt folglich ein eigenes kombiniertes Rating, ein
.Best-in-Class“-Rating einzelner Emittenten im Vergleich zu ih-
ren Vergleichsgruppen. Emittenten, die im Hinblick auf die vor-
genannten Bewertungskriterien und ihre Branchenkollegen
schlechter abschneiden, werden im Allgemeinen nicht in den
Anlageprozess einbezogen.

Die DWS ESG Engine erméglicht damit ein automatisiertes
und individuelles Screening nach Emittenten, die von Anlegern
maoglicherweise als kontrovers erachtet werden oder die erheb-
liche ESG bezogene Risiken und/oder Chancen bergen, wel-
ches durch ein Best-in-Class-Screening erweitert wird. Der
Fondsmanager stltzt die Wertpapierauswahl auf solche Emit-
tenten, die in der aus der Anwendung der DWS ESG Engine
resultierenden Bewertung als positiv eingestuft werden. Aus-
fuhrliche Informationen zur Funktionsweise der DWS ESG En-
gine, ihrer Integration in den Anlageprozess und die Auswahl-
kriterien konnen auf der Website www.dws.com/solutions/esg
abgerufen werden.

Zusatzlich zu der auf ESG-Daten basierten Wertpapierauswabhl
wird ein Dialog im Hinblick auf eine Verbesserung der Corpo-
rate Governance und ein nachhaltiges und soziales Manage-
ment mit den Emittenten eingeleitet. Dieser Dialog kann auch
durch Stimmrechtsvertretung ausgetibt werden (,Engage-
ment“-Strategie). Diese Engagement-Strategie wird in Uberein-
stimmung mit Artikel 48 des o.g. Gesetzes von 2010 umge-
setzt.

Sofern das Fondsvermoégen in Anteile an Organismen fiir ge-
meinsame Anlagen in Wertpapieren investiert wird, kdbnnen ins-
besondere Anteile an in- und auslandischen Aktienfonds, ge-
mischten Wertpapierfonds, Wertpapierrentenfonds, Fonds
nach Teil | dieses Gesetzes von 2010, die in den internationa-
len Rohstoffbereich investieren, Geldmarktfonds sowie Geld-
marktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur erworben werden. Je
nach Einschatzung der Marktlage kann das Fondsvermdgen
auch vollsténdig in einer dieser Fondskategorien oder einem
der o0.g. Wertpapiere bzw. Derivate angelegt werden.

Das Fondsvermoégen kann dariiber hinaus in allen anderen zu-
lassigen Vermdgenswerten angelegt werden.

Der Fonds folgt einer dynamischen Wertsicherungsstrategie,
bei der laufend marktabhéangig zwischen der Wertsteigerungs-
komponente (z. B. bestehend aus risikoreicheren Fonds wie
Aktien- und riskanteren Rentenfonds, Direktanlagen in oder
Derivate auf risikoreichere Komponenten wie Aktien und ris-
kantere Rentenpapiere) und der Kapitalerhaltkomponente
(z. B. bestehend aus weniger risikoreichen Renten-/Geldmarkt-
publikumsfonds bzw. Direktanlagen in oder Derivate auf weni-
ger risikoreiche Renten-/ Geldmarktpapiere) umgeschichtet
wird. So wird versucht, einen Mindestwert sicherzustellen und
zugleich eine mdoglichst hohe Partizipation an Kurssteigerun-
gen in den Wertsteigerungskomponenten zu erreichen. Ziel ist,
dem Anleger eine Partizipation an steigenden Markten zu er-
lauben und dennoch gleichzeitig das Verlustrisiko im Fall sin-
kender Markte zu begrenzen. Die Absicherung des Mindest-
wertes bei paralleler Wahrnehmung von Kursgewinnchancen
wird durch Umschichtungen zwischen der Wertsteigerungs-
komponente und der Kapitalerhaltkomponente je nach Markt-
lage vorgenommen. Bei steigenden Kursen steigt im Allgemei-
nen auch der Anteil der Wertsteigerungskomponente im
Fonds. Im Gegenzug wird der Anteil der Kapitalerhaltkompo-
nente reduziert. In Zeiten fallender Markte wird demgegeniiber
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der Anteil der Wertsteigerungskomponente reduziert und der
Anteil der Kapitalerhaltkomponente erhdht.

Der Fonds verfugt Gber einen Mechanismus, der am Ende ei-
nes jeden Monats einen Mindestwert von 80 % des Netto-In-
ventarwerts am letzten Bewertungstag des Vormonats sichert.
Der Mechanismus und seine Auswirkung auf den Garantiewert
sind unten unter dem nachfolgenden Abschnitt ,Garantie” na-
her beschrieben.

Um einen Schutz vor extremen Verlusten der risikoreicheren
Komponenten innerhalb eines sehr kurzen Zeitraumes, in dem
es der Gesellschaft nicht mdglich ist, entsprechende Gegenge-
schéfte zu tatigen, zu gewahrleisten, legt der Fonds auch re-
gelmaRig in derivative Instrumente an, die in einem solchen
Verlustfall die Wertverluste ab einer gewissen Grenze kompen-
sieren.

Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem &kologische und
soziale Merkmale beworben werden. Er ist als Produkt gemafn
Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 (iber nach-
haltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst-
leistungssektor einzustufen.

Die Angaben zur Transparenz bei Férderung 6kologischer und
sozialer Merkmale kénnen Sie dem Verkaufsprospekt und der
Information nach Artikel 10 der EU-Transparenzverordnung
der DWS entnehmen. Sie finden beide Dokumente auch auf
unserer Internetseite (www.generali.de/fondsauswahl).

Garantie fiir die Fonds DWS Funds Invest ZukunftsStrate-
gie und DWS Funds Invest NachhaltigkeitsStrategie Aktien
Global LC

Die Verwaltungsgesellschaft DWS Investment S.A. garantiert
fur die Fonds DWS Funds Invest ZukunftsStrategie und DWS
Funds Invest NachhaltigkeitsStrategie Aktien Global jeweils,
dass der Anteilwert des jeweiligen Fonds zuzuglich etwaiger
Ausschuttungen (,Garantiewert") am Ende eines jeden Monats
nicht unter 80 % des am letzten Bewertungstag des Vormonats
ermittelten Netto-Inventarwertes liegt. Sollte der Garantiewert
nicht erreicht werden, wird die DWS Investment S.A. den Dif-
ferenzbetrag aus eigenen Mitteln in das Fondsvermdgen ein-
zahlen. Der Garantiewert wird jeweils am letzten Bewertungs-
tag eines Monats ermittelt und gilt fiir den letzten Bewertungs-
tag des jeweils folgenden Kalendermonats. Der Garantiewert
entspricht 80 % des Netto-Inventarwertes am letzten Bewer-
tungstag des jeweiligen Vormonats. Sobald mit dem Ende ei-
nes Monats fur den Folgemonat ein neuer Garantiewert ermit-
telt wurde, verliert der vorherige Garantiewert seine Giiltigkeit.

Die Garantie dient ausschlieRlich einer kurzfristigen Absiche-
rung eines Mindest-Netto-Inventarwertes. Langfristig ergibt
sich hieraus keine wirksame Absicherung des Netto-Inventar-
wertes. Anleger sollten sich bewusst sein, dass die Wertsiche-
rung sich nur auf den Garantiezeitpunkt bezieht. Der Anteilwert
kann bis zum jeweiligen Garantiezeitpunkt bei Verkaufen auch
unter dem jeweils geltenden Garantieniveau liegen. Sofern
steuerliche Anderungen innerhalb des Garantiezeitraums die
Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflussen, ermaRigt
sich die Garantie um den Betrag, den diese Differenz ein-
schliellich entgangener markt- und laufzeitgerechter Wieder-
anlage pro Anteil ausmacht. Die genaue H6he des jeweiligen
Garantiewertes und der jeweils giiltige Garantiezeitpunkt kon-
nen bei der Verwaltungsgesellschaft und den Zahlstellen er-
fragt werden und werden in den Halbjahres- und Jahresberich-
ten verdffentlicht.

Die dem Versicherungsnehmer aus dem Versicherungsver-
trag von uns, der Generali Deutschland Lebensversiche-
rung AG, garantierten Leistungen bleiben von den o. g. Ein-
schrankungen unberihrt.
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Fondsiibersicht mit den Anlageschwerpunkten und der Wertentwicklung der Garantiefonds in den letzten Jahren

Bitte entnehmen Sie dem Dokument ,Fondsspezifische Informationen fiir den Versicherungsnehmer* die allgemeinen Fakten
zur Wertentwicklung, die auch fiir diese Dachfonds mit Garantie giiltig sind.

Fonds / Fondskiirzel | Anlageschwerpunkt

Wertentwicklung in Prozent fiir das Jahr

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Dachfonds mit Garantie

Nachhaltigkeits-
Strategie Aktien
Global LC

die Anforderungen der Garantiezusage

DWS Funds Invest |GQ | Garantiefonds, speziell zugeschnitten auf| -5,4| +8,6/+15,9| +9,4| +2,0| +4,6| +55| -6,7|+17,2| -6,8
ZukunftsStrategie die Anforderungen der Garantiezusage
DWS Funds Invest |GT | Garantiefonds, speziell zugeschnitten auf| -5,2| +3,0| -2,2| +44| -7,1] +4,1| +28| -6,8/+16,9|-10,8

Sofern Guthaben in unserem sonstigen Sicherungsvermdgen
investiert ist (sicherheitsorientiertes Guthaben), bericksichti-
gen wir bei der Kapitalanlage Nachhaltigkeitsrisiken und ver-
meiden Investitionen in Vermdgenswerte mit potenziell negati-
ven Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. Unsere Kapi-
talanlage unterliegt den gruppenweiten ESG-Richtlinien. Dies
bedeutet, dass nicht in Sektoren und Firmen investiert werden
darf, wenn auf sie die nachstehend genannten Belange zutref-
fen. Bereits getétigte Investitionen unterliegen bei Eintritt dieser
Umsténde einer besonderen Beobachtung.

Folgende Aspekte und/oder Geschéaftsbereiche sind hierbei im
Rahmen der ESG-Belange insbesondere relevant:

e Beteiligungen an Unternehmen, die méglicherweise gegen
die Grundséatze des ,,Global Compact® der Vereinten Natio-
nen verstollen,

o die Beteiligung an Unternehmen, die schwere Umweltscha-
den verursachen oder mit Korruption und Bestechung in
Verbindung gebracht werden,

o die Beteiligung an Unternehmen, die an Investitionen in die
Kohle- und Teersandindustrie sowie Rustungs- und Waf-
fenindustrie beteiligt sind oder, die an der Herstellung und
Verbreitung kontroverser Waffen wie Streubomben, Anti-
personen-Landminen, Atomwaffen sowie biologische und
chemische Waffen beteiligt sind.

Zudem sind wir Mitglied bei der ,Net-Zero Asset Owner Alli-
ance”. Diese Allianz zielt darauf ab, ihre Portfolios auf ein
1,5°C-Szenario anzupassen. Die Mitglieder haben sich ver-
pflichtet, ihre Anlageportfolios bis zum Jahr 2050 auf Netto-
Null-Emissionen umzustellen einhergehend mit einem maxi-
malen Temperaturanstieg von 1,5°C Uber vorindustriellem Ni-
veau.

Auch haben wir Anfang 2019 eine technische Note herausge-
geben, welche besagt, dass kohlebezogene Aktivitaten nicht
erweitert werden und keine neuen Investments in ,Kohle* ge-
tatigt werden. Zudem soll die bestehenden Investitionen im
Kohlesektor abgebaut werden.

Nachteilige Nachhaltigkeitsrisiken, die sich auf Investitionsent-
scheidungen fiir die Kapitalanlage auswirken kénnen, wie zum
Beispiel Veranderung der Vermdogenswerte durch Klimawandel
oder durch Verscharfung von Regulierungen finden bei der In-
vestitionsentscheidung Berilicksichtigung und werden regelma-
Rig neu bewertet und hinterfragt.
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Investitionen in nachhaltige Investments bringen, wie alle In-
vestments, Chancen und Risiken mit sich. Der Wert einer An-
lage und Ertrage daraus kénnen sinken oder steigen.

Die nachstehenden Angaben lber die Steuerregelungen gel-
ten insoweit, als sich die Rentenversicherungen im Privatver-
mogen befinden und das deutsche Steuerrecht Anwendung fin-
det. Letzteres setzt grundséatzlich voraus, dass der Versiche-
rungsnehmer seinen Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthalt
in Deutschland hat.

Bei den Ausfuhrungen handelt es sich lediglich um allgemeine
Angaben. Verbindliche Auskunfte Gber die steuerliche Behand-
lung von Beitrdgen oder Versicherungsleistungen diirfen lhnen
auler dem zustandigen Finanzamt nur die im Steuerbera-
tungsgesetz bezeichneten Personen (insbesondere Steuerbe-
rater) erteilen. Unsere Vermittler sind nicht befugt, Sie steuer-
lich zu beraten. Fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit dieser
Informationen sowie fir Angaben von Vermittlern zu steuerli-
chen Fragen ubernehmen wir keine Haftung.

Die Ausfihrungen entsprechen dem Stand April 2021 der
Steuergesetzgebung. Die Anwendung der Steuerregelungen
auf den jeweiligen Vertrag kann sich auch wéhrend der Laufzeit
des Vertrags noch andern. Insbesondere kann sich aus der An-
derung von Gesetzen, Verordnungen und Verwaltungsanwei-
sungen oder auch der Rechtsprechung wahrend der weiteren
Vertragslaufzeit sowie durch einvernehmliche Vertragsande-
rungen eine abweichende steuerliche Behandlung ergeben.

A Einkommensteuer

Private Rentenversicherungen nach Tarif VEPN gelten steuer-
lich als ,Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht” (§ 20
Abs. 1 Nr. 6 EStG — Einkommensteuergesetz).

Der Beitrag zu diesen Versicherungen kann demnach bei der
Veranlagung zur Einkommensteuer nicht als Sonderausgabe
gemaf § 10 Abs. 1 Nr. 2 b) EStG abgezogen werden.

Laufende lebenslange Rentenzahlungen aus diesen Versiche-
rungen unterliegen als sonstige Einklnfte nach § 22 Nr. 1
Satz 3 a) bb) EStG nur mit dem Ertragsanteil der Einkommen-
steuer. Die HOhe des Ertragsanteils hangt vom vollendeten Le-
bensjahr der versicherten Person bei Rentenbeginn (Renten-
beginnalter) ab. Nachfolgend sind fiir einige Rentenbeginnalter
(in Jahren) die zugehdorigen Ertragsanteile beispielhaft angege-
ben:

Rentenbeginnalter |55|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|70
Ertragsanteil (in %) |26]24]23]22]22[21]|20][19]18[18]17[15

Mit dem Ertragsanteil werden nur die Ertrage aus den laufen-
den lebenslangen Renten erfasst; in den Renten enthaltene Er-
trage, die wahrend der Zeit bis zum Beginn der Rentenzahlung
erzielt wurden, bleiben steuerfrei.
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Kapitalleistungen, die bei Tod der versicherten Person erbracht
werden, sind stets einkommensteuerfrei. Im Falle der (Teil-)
Kapitalabfindung einer Rentenzahlung oder einer Kapitalaus-
zahlung bei Kindigung ist der Unterschiedsbetrag zwischen
der jeweiligen Versicherungsleistung und dem auf sie entrich-
teten Beitrag (Kapitalertrage) einkommensteuerpflichtig. Das
gilt auch, soweit dieser Unterschiedsbetrag aus der goldgebun-
denen Kapitalanlage resultiert. 15 % des Unterschiedsbetrags
sind steuerfrei oder dirfen nicht bei der Ermittlung der Ein-
kiinfte abgezogen werden, soweit der Unterschiedsbetrag aus
Investmentertragen von Publikumsfonds stammt. Diese Rege-
lungen gelten auch bei Zahlung einer Zeitrente, und zwar un-
abhangig davon, ob die versicherte Person des Vertrags noch
lebt. Alle steuerpflichtigen Kapitaleinkiinfte im Privatvermdgen
unterliegen grundsatzlich der so genannten Abgeltungsteuer.
Dies bedeutet, dass wir als Schuldner der Kapitalertrage die
Steuer einbehalten und an das Finanzamt abfiihren mussen
und dass damit die zugehérige Steuerschuld grundsatzlich ab-
gegolten ist. Die Abgeltungsteuer setzt sich zusammen aus der
Kapitalertragsteuer in Hohe von 25 % und dem hierauf entfal-
lenden Solidaritatszuschlag von 5,5 %. Sollte der Steuerpflich-
tige allerdings einen personlichen Einkommensteuersatz von
weniger als 25 % haben, kann er die einbehaltene Steuer in
seiner Einkommensteuererklarung geltend machen und sich
die zu viel gezahlte Steuer vom Finanzamt erstatten lassen.

Falls Sie einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft an-
gehdren, erhoht sich die Abgeltungsteuer noch um die Kirchen-
steuer (KiSt). Sie betragt 9 % der Kapitalertragsteuer bzw. —
bei einem Wohnsitz in Bayern oder Baden-Wiurttemberg — 8 %.
Von diesem Betrag sind wiederum 25 % als Sonderausgaben
steuerlich absetzbar. Dadurch ermaRigt sich der Kapitalertrag-
steuersatz von 25 % auf 24,45 % bei einem KiSt-Satz von 9 %
bzw. auf 24,51 % bei einem KiSt-Satz von 8 %. Wir sind ge-
setzlich verpflichtet, vor der Auszahlung steuerpflichtiger Kapi-
talertrdge beim Bundeszentralamt fur Steuern (BZSt) anzufra-
gen, ob Sie einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft
angehoren. Falls Sie nicht moéchten, dass das BZSt uns lhre
Religionszugehdorigkeit mitteilt, kdnnen Sie dem beim BZSt wi-
dersprechen. Dazu steht lhnen der amtlich vorgeschriebene
Vordruck unter www.formulare-bfinv.de unter dem Stichwort
,Kirchensteuer' zur Verfugung. Diese ,Sperrvermerkserkla-
rung“ ist von Ihnen ausgefillt und unterschrieben rechtzeitig
beim BZSt einzureichen. lhre Erklarung ist rechtzeitig, falls sie
spatestens zwei Monate vor unserer Abfrage beim BZSt ein-
geht. Bis auf Weiteres ist damit die Ubermittlung Ihrer Religi-
onszugehdrigkeit fur die aktuelle und alle folgenden Abfragen
gesperrt. Wir fihren daraufhin keine Kirchensteuer fir Sie ab.
Stattdessen informiert das BZSt das fir Sie zustéandige Finanz-
amt Uber lhre Sperre. Dieses wird Sie dann auffordern, Anga-
ben zur Abgeltungsteuer zu machen, falls Sie Ihrer Erklarungs-
pflicht zur Abgabe einer Steuererklarung zum Zwecke der Ver-
anlagung der Kirchensteuer nicht nhachgekommen sind. Die
sich insgesamt ergebende Steuerschuld verringert sich oder
entfallt sogar ganz, wenn der Steuerpflichtige uns einen
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Freistellungsauftrag fir die Kapitalertrage oder eine Nichtver-
anlagungsbescheinigung einreicht. Ein Freistellungsauftrag
kann bis zur Hohe des so genannten Sparer-Pauschbetrags
von 801 € fir Ledige bzw. 1.602 € flir zusammen veranlagte
Ehegatten / eingetragene Lebenspartner erteilt werden.

Erfolgt eine Kapitalauszahlung bzw. eine Rentenzahlung aus
einer Zeitrente nach Vollendung des 62. Lebensjahres des
Steuerpflichtigen und nach Ablauf von zwoélf Jahren seit Ver-
tragsabschluss, unterliegt nur die Halfte des maRgebenden
Unterschiedsbetrags der Besteuerung, dann allerdings mit
dem personlichen Steuersatz (§ 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG).
Auch in einem solchen steuerlich begtinstigten Fall unterliegen
zunachst 100 % der Ertrage, d. h. der volle Unterschiedsbe-
trag, dem pauschalen Steuerabzug. Dieser hat aber keine ab-
geltende Wirkung. Vielmehr kénnen Sie im Rahmen der Ein-
kommensteuerveranlagung eine Versteuerung des halftigen
Ertrags mit dem personlichen Steuersatz geltend machen und
insoweit eine Steuererstattung erwirken.

Leistungserhdhungen aus Sonderzahlungen gelten steuerlich
als neu abgeschlossene Rentenversicherungen nach dem
hierflir vorgesehenen Tarif.

Rentenleistungen i.S.v. § 22 Nr. 1 Satz 3 a) bb) EStG sind von
uns gemal § 22a EStG der Deutschen Rentenversicherung
Bund als zentrale Stelle jahrlich mitzuteilen, die wiederum die
Finanzverwaltung entsprechend informiert.

B  Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer)

Anspriiche oder Leistungen aus dem Vermdgens- & Einkom-
mensplan unterliegen der Erbschaftsteuer (Schenkungsteuer),
wenn sie aufgrund einer Schenkung des Versicherungsneh-
mers oder bei dessen Tod als Erwerb von Todes wegen (z. B.
aufgrund eines Bezugsrechts oder als Teil des Nachlasses) er-
worben werden.

Erhalt der Versicherungsnehmer die Versicherungsleistung, ist
sie weder erbschaft- noch schenkungsteuerpflichtig.

C  Versicherungsteuer

Beitrage zum Vermdgens- & Einkommensplan sind in Deutsch-
land nach § 4 Abs. 1 Nr. 5 a) Versicherungsteuergesetz von
der Versicherungsteuer befreit.

Verlegt der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz ins Aus-
land, kénnen die dort geltenden Regelungen fiir eine Besteue-
rung von Beitrdgen zu einer Versicherung dazu fiihren, dass
der Versicherungsnehmer auf die Beitrage zu einer Rentenver-
sicherung Versicherungsteuer bezahlen muss.
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GENERALI

Fondsspezifische Informationen fiir den Versicherungsnehmer

Die Beschreibungen der Anlagegrundsatze, -ziele und -risiken
der im Folgenden aufgefiihrten Investmentfonds wurden mit
den jeweiligen Verwaltungsgesellschaften der Investment-
fonds zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Informationen abge-
stimmt (Stand Juni 2021). Hierfiir sind diese Gesellschaften al-
leine verantwortlich. Weitergehende Informationen, insbeson-
dere allgemeine Informationen darlber, wie Nachhaltigkeitsri-
siken als potenzielle negative Auswirkung auf Nachhaltigkeits-
faktoren in der Anlage berlcksichtigt werden sowie auch tUber
die mit den jeweiligen Investmentanlagen verbundenen Risi-
ken, kdnnen Sie den aktuellen Verkaufsprospekten der Gesell-
schaften, erganzt durch den jeweiligen letzten gepriiften Jah-
resbericht und den jeweiligen Halbjahresbericht, entnehmen.
Fir deren Vollstandigkeit und Richtigkeit haftet der jeweilige
Herausgeber. Bitte beachten Sie, dass im Hinblick auf alle
diesbeziiglichen Informationen der aktuelle Verkaufsprospekt
allein maf3geblich ist, den Sie bei uns oder den Fonds-Verwal-
tungsgesellschaften in elektronischer oder gedruckter Form
anfordern kdnnen. Diesen finden Sie auch auf unserer Internet-
seite (www.generali.de/fondsauswahl) und auch auf der Inter-
netseite der jeweiligen Fonds-Verwaltungsgesellschaft. In den
Verkaufsprospekten finden Sie auch Angaben dartiber, in wel-
cher Hohe die Fonds-Verwaltungsgesellschaften Kosten flr die
Verwaltung der Fonds berechnen. Die Fonds-Verwaltungsge-
sellschaften zahlen aus den von ihr in die Fonds eingerechne-
ten Kosten wiederkehrend Vergltungen in Héhe von monatlich
umgerechnet bis zu 0,1 % des jeweiligen Fondsvermoégens an
uns oder an unsere Kooperationspartner fiir die Vermittlung
und Betreuung von Versicherungen. Die Vergitung bezieht
sich auf die jeweils in unseren Anlagestdcken vorhandenen
Vermogenswerte der einzelnen Fonds. Die Hohe der Vergu-
tung zu einem bestimmten Fonds werden wir Ihnen auf Nach-
frage mitteilen. Eine uns von den Fonds-Verwaltungsgesell-
schaften gezahlte Vergitung erhoht die Uberschisse, an de-
nen Sie beteiligt werden. Die Vergutungen der Fonds-Verwal-
tungsgesellschaft fir die von ihr in die ,Champions Select"-
Fonds eingerechneten Kosten flieRen teilweise lhrem betreu-
enden Vermogensberater zu. Soweit es sich beim Anlagever-
mogen um Anteile am internen Fonds fiir die goldgebundene
Anlage handelt [nur zuldssig bei Versicherungen nach Tarif
VAN, VASPN und VEPN], zahlen wir an diese Kooperations-
partner auf das Goldvermdgen aus den von uns fiir die Aufbe-
wahrung und Sicherung des Goldbestandes eingerechneten
Kosten wiederkehrend eine Verglitung in Hohe von monatlich
umgerechnet 0,06 %.

Die einzelnen Investmentfonds unterscheiden sich hinsichtlich
ihrer Anlageziele und der damit verbundenen Chancen und Ri-
siken. Angaben hierzu enthalten die nach gesetzlichen Vorga-
ben gestalteten ,Wesentlichen Anlegerinformationen“ der
Fonds-Verwaltungsgesellschaften. Hierbei handelt es sich um
ein Informationsblatt, in dem in Gbersichtlicher und verstandli-
cher Form Anlageziele, Kosten und Wertentwicklung sowie Ri-
siko- und Ertragsprofil eines Investmentfonds dargestellt wer-
den. Danach wird jeder Investmentfonds auf einer Risiko-Skala
von 1 (geringeres Risiko bei typischerweise geringerem Ertrag)
bis 7 (hdheres Risiko bei typischerweise héherem Ertrag) nach
folgender Systematik eingestulft:

-34-

Risiko- und Ertragsprofil
<—— Typischerweise geringerer Ertrag
<—— Geringeres Risiko

L+ [ 2 [ 3 [ 4] 5 [ 6 |7 |

Typischerweise héherer Ertrag ——

Hoheres Risiko —»

Die Berechnung des Risiko- und Ertragsprofils beruht auf his-
torischen bzw. simulierten Daten. Dieser Risikoindikator unter-
liegt Veranderungen; die Einstufung des Fonds kann sich im
Laufe der Zeit verandern und kann nicht garantiert werden.
Auch ein Fonds, der in die niedrigste Risikoklasse 1 eingestuft
wird, stellt keine véllig risikolose Anlage dar.

Zu jedem der folgenden Fonds ist die Risikoklasse angegeben,
in welche der Fonds gemaf dieser Risiko-Skala eingestuft ist.

Die ,Wesentlichen Anlegerinformationen® finden Sie auf der In-
ternetseite der jeweiligen Fonds-Verwaltungsgesellschaft.

Details zu jedem einzelnen Fonds kdnnen Sie ferner den von
den Fonds-Verwaltungsgesellschaften veroffentlichten ,Fonds-
fakten” entnehmen. Auch diese finden Sie auf der Internetseite
der jeweiligen Fonds-Verwaltungsgesellschaft sowie auf unse-
rer Internetseite: www.generali.de/fondsauswahl.

DWS
Garantiefonds:

DWS Funds Global Protect 90

WKN DWS1TH — ISIN LU0828003284

Risikoklasse 3

Investmentgesellschaft: DWS Funds SICAV (Luxemburg)
Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg)

Garantiefonds mit einer 90 %igen Garantie des hdchsten bis-
her erreichten Anteilwertes

Die DWS Investment S.A. garantiert, dass der Anteilwert des
Fonds zuziglich etwaiger Ausschittungen nicht unter 90 %
des héchsten erreichten Netto-Inventarwertes liegt. Sollte der
Garantiewert nicht erreicht werden, wird die DWS Invest-
ment S.A. den Differenzbetrag aus eigenen Mitteln in das
Fondsvermdgen einzahlen.

Der Garantiewert wird taglich ermittelt:

Der Garantiewert entspricht 90 % des hdchsten Netto-Inven-
tarwertes. Dadurch wird die Hohe der gegebenen Garantie auf
jeweils 90 % des hochsten Netto-Inventarwertes kontinuierlich
nach oben nachgezogen. Mit dem jeweils zusatzlichen Errei-
chen einer weiteren ,Lock-In“-Schwelle kbnnen so nacheinan-
der verschiedene Garantiewerte erreicht werden, an denen alle
Anteilinhaber partizipieren, so dass die Gleichbehandlung aller
Anteilinhaber gewahrleistet ist und der Anteilinhaber an dem
héchsten erreichten Garantiewert partizipiert.

Sofern steuerliche Anderungen innerhalb des Garantiezeit-
raums die Wertentwicklung des Fonds negativ beeinflussen,
ermafigt sich die Garantie um den Betrag, den diese Differenz
einschlief3lich entgangener markt- und laufzeitgerechter Wie-
deranlage pro Anteil ausmacht.

Einzelheiten zu der Garantie und zu dem aktuellen Garantieni-
veau konnen bei der DWS Investment GmbH, Mainzer Land-
stralle 11 - 17, 60329 Frankfurt am Main, oder bei der DWS In-
vestment S.A., Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxem-
burg, erfragt werden. Sie finden aulRerdem Erwahnung in den
Jahres- und Halbjahresberichten des Fonds.
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Bei der beschriebenen Garantiezusage der DWS Invest-
ment S.A. zu dem Garantiefonds DWS Funds Global Pro-
tect 90 handelt es sich nicht um eine Garantiezusage der
Generali Deutschland Lebensversicherung AG. Die Gene-
rali Deutschland Lebensversicherung AG haftet nicht bei
Nichterfiillung der Garantiezusage der DWS Invest-
ment S.A. Bei der DWS Funds SICAV und der DWS Invest-
ment S.A. handelt es sich um Investment- bzw. Verwal-
tungsgeselischaften nach luxemburgischem Recht, die
anderen aufsichtsrechtlichen Bestimmungen unterliegen
als deutsche Lebensversicherer.

Aus der Garantiezusage der DWS Investment S.A. im Rahmen
des Garantiefonds DWS Funds Global Protect 90 resultiert ein
bestimmter Mindestwert je Anteileinheit des auf den Garantie-
fonds entfallenden Fondsguthabens Ihres Versicherungsver-
trags. Inhalt und Umfang der Garantiezusage der DWS Invest-
ment S.A. ergeben sich aus deren vorstehender Beschreibung
sowie aus dem Verkaufsprospekt der DWS Funds SICAV.

Die Garantiezusage der DWS Investment S.A. bezieht sich
nicht auf eine absolute Hbhe des auf den Garantiefonds
DWS Funds Global Protect 90 entfallenden Fondsguthabens
und auch nicht auf eine bestimmte Anzahl von Anteileinheiten.
Insbesondere bleibt die tarifliche Entnahme von Anteileinheiten
aus dem Fondsguthaben fiir vorgezogene Teilrenten bzw. Teil-
kapitalabfindungen von der Garantiezusage der DWS Invest-
ment S.A. unberihrt. Diese Entnahme kann dazu flihren, dass
das auf den Garantiefonds DWS Funds Global Protect 90 ent-
fallende Deckungskapital nur noch wenige Anteileinheiten um-
fasst und der Geldwert des Deckungskapitals trotz des garan-
tierten Mindestwertes je Anteileinheit im Verhaltnis zu den An-
lagebetragen gering ausfallt.

Sollte der garantierte Mindestwert je Anteileinheit nicht erreicht
werden, wird die DWS Investment S.A. den Differenzbetrag
aus eigenen Mitteln in das Fondsvermdgen einzahlen (vgl. vor-
stehende Fondsbeschreibung). Kommt die DWS Invest-
ment S.A. dennoch ihren Verpflichtungen nicht nach, haftet die
Generali Deutschlang Lebensversicherung AG nicht. Sie wird
in diesem Fall auch keine Zahlungen tibernehmen, soweit sie
sich aus dem von der DWS Investment S.A. erbrachten Betrag
nicht ergeben.

Dachfonds:

Champions Select Balance VC

WKN DWS 2W3 — ISIN DEO0OODWS2W30
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Champions Select Balance strebt langfristig eine mdglichst
hohe Wertentwicklung in Euro an. Der Anlageprozess basiert
auf den langfristigen Kapitalmarktannahmen der DWS. Es
kommen Zielfonds von DWS und anderen Anbietern aus ver-
schiedenen Anlageklassen zum Einsatz, die Uber besonders
attraktive Merkmale verfligen, so genannte ,Champions®.
Hierzu zahlen z .B. ein konsistenter Investmentprozess und
gute externe Fondsratings. Die Wertentwicklung von Champi-
ons Select Balance kann aufgrund des Anteils Aktienanlagen
kapitalmarktbedingt erhéhten Wertschwankungen unterliegen.

Champions Select Dynamic VC

WKN DWS 2W1 — ISIN DEOOODWS2W14
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Champions Select Dynamic strebt langfristig eine moglichst
hohe Wertentwicklung in Euro an. Der Anlageprozess basiert
auf den langfristigen Kapitalmarktannahmen der DWS. Es
kommen Zielfonds von DWS und anderen Anbietern aus ver-
schiedenen Anlageklassen zum Einsatz, die tUber besonders
attraktive Merkmale verfiigen, so genannte ,Champions®.
Hierzu zahlen z. B. ein konsistenter Investmentprozess und
gute externe Fondsratings. Die Wertentwicklung von Champi-
ons Select Dynamic kann aufgrund des meist sehr hohen An-
teils Aktienanlagen kapitalmarktbedingt erh6hten Wertschwan-
kungen unterliegen.
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DWS Multi Opportunities LD
WKN DWS 12A — ISIN LU0989117667
Risikoklasse 4

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg)

Der Dachfonds DWS Multi Opportunities strebt als Anlageziel
einen moglichst hohen Wertzuwachs in Euro an. Um dies zu
erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 25% in Anteile
an in- und auslandischen Aktienfonds, gemischten Wertpapier-
fonds, Wertpapierrentenfonds und geldmarktnahen Wertpa-
pierfonds. Daneben kann das Fondsvermégen in Aktien, ver-
zinslichen Wertpapieren, Aktienzertifikaten, Wandelschuldver-
schreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Options-
scheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Wertpa-
piere sowie in Partizipations- und Genussscheinen angelegt
werden. Dabei wird auf eine internationale Streuung geachtet.
Die Anlagepolitik wird des Weiteren durch den Einsatz geeig-
neter Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert von der Ent-
wicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhangt, z.B. eines
Wertpapiers) umgesetzt.

Aktienfonds (TRC - Trend Risk Control):

DWS TRC Deutschland

WKN DWS 08N — ISIN DEOOODWSO08N1
Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Mindestens 85 % des Wertes des Sondervermdgens werden
in Anteilen des Masterfonds DWS Deutschland angelegt. Dar-
Uber hinaus wird eine Kombination geeigneter Anlageinstru-
mente zur teilweisen Absicherung des Aktienmarktrisikos des
Masterfonds eingesetzt. Bis zu 80 % des Aktienmarktrisikos
des Masterfonds kdnnen so in Abhangigkeit von der Marktein-
schatzung abgesichert werden.

DWS TRC Global Growth

WKN DWS 1W8 — ISIN DEOOODWS1W80
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Mindestens 85 % des Wertes des Sondervermdgens werden
in Anteilen des Masterfonds DWS Global Growth angelegt.
Dartber hinaus wird eine Kombination geeigneter Anlagein-
strumente zur teilweisen Absicherung des Aktienmarktrisikos
des Masterfonds eingesetzt. Bis zu 80 % des Aktienmarkitrisi-
kos des Masterfonds kénnen so in Abhangigkeit von der
Markteinschatzung abgesichert werden.

DWS TRC ESG Top Asien

WKN DWS 08Q — ISIN DEOOODWS08Q4
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Mindestens 85 % des Fondsvermégens werden in Anteilen des
Masterfonds DWS ESG Top Asien angelegt. Ziel der Anlage-
politik des DWS ESG Top Asien ist es, einen nachhaltigen
Wertzuwachs zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der
Fonds vor allem in Qualitatsaktien von Unternehmen, die ihren
Sitz oder Geschaftsschwerpunkt in Asien haben und die haupt-
sachlich ihren Umsatz in dieser Region erzielen. Dabei soll die
Auswahl der Aktienwerte folgende Aspekte berlicksichtigen:
starke Marktstellung, glnstige Bilanzrelationen, Uberdurch-
schnittliche Qualitat des Unternehmensmanagements, strate-
gische Ausrichtung des Unternehmens und aktionarsorien-
tierte Informationspolitik. Neben dem Investment in den Mas-
terfonds kann der DWS TRC ESG Top Asien in Bankguthaben
und Derivate zur Absicherung anlegen. Daruber hinaus wird
eine Kombination geeigneter Anlageinstrumente zur teilweisen
Absicherung des Aktienmarktrisikos des Masterfonds einge-
setzt. Bis zu 80 % des Aktienmarktrisikos des Masterfonds
kénnen so abgesichert werden. Die Ermittlung des Aktien-
marktrisikos erfolgt in regelmaRigen Abstanden.

Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem 6kologische und
soziale Merkmale beworben werden. Er ist als Produkt geman
Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 Uber
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nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanz-

dienstleistungssektor einzustufen.

Die Angaben zur Transparenz bei Férderung 6kologischer und
sozialer Merkmale kdnnen Sie dem Verkaufsprospekt und der
Information nach Artikel 10 der EU-Transparenzverordnung
der DWS entnehmen. Sie finden beide Dokumente auch auf
unserer Internetseite (www.generali.de/fondsauswahl).

DWS TRC Top Dividende

WKN DWS 08P — ISIN DEO0ODWS08P6
Risikoklasse 4

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Mindestens 85 % des Wertes des Sondervermégens werden
in Anteilen des Masterfonds DWS Top Dividende angelegt.
Dariber hinaus wird eine Kombination geeigneter Anlagein-
strumente zur teilweisen Absicherung des Aktienmarktrisikos
des Masterfonds eingesetzt. Bis zu 80 % des Aktienmarkirisi-
kos des Masterfonds kdénnen so in Abhangigkeit von der
Markteinschatzung abgesichert werden.

Aktienfonds:

DWS Akkumula LC

WKN 847 402 — ISIN DE0008474024
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Den Klassiker unter den DWS-Aktienfonds zeichnet eine fle-
xible, nicht starr an Index-Gewichtungen orientierte Anlagepo-
litik aus — die Titelauswahl ist Stock Picking pur nach funda-
mentalem Ansatz. Das Fondsmanagement konzentriert sich
auf Standardwerte, so genannte Blue Chips, rund um den Glo-
bus und achtet dabei auf eine der Marktlage angemessenen
Mischung substanzstarker und wachstumsorientierter Unter-
nehmen.

DWS Aktien Strategie Deutschland GLC

[nur zulassig bei Basisrentenversicherungen nach Tarif BRVA und BRSN]
WKN DWS 254 — ISIN DEO0OODWS2S44

Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Der Fonds investiert vorwiegend in deutschen Standardwerten
(Blue Chips) und wachstumsstarken mittleren (Mid Caps) und
kleineren Werten (Small Caps). Die zugrundeliegende Bench-
mark ist der HDAX. Die Anteilsklasse GLC nutzt eine nur fur
den Einsatz bei Basis- und Riesterrenten mdgliche steuerliche
Begunstigung.

DWS Aktien Strategie Deutschland LC

[nicht zulassig bei Basisrentenversicherungen nach Tarif BRVA und BRSN]
WKN 976 986 — ISIN DE0009769869

Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Der Fonds investiert vorwiegend in deutschen Standardwerten
(Blue Chips) und wachstumsstarken mittleren (Mid Caps) und
kleineren Werten (Small Caps). Die zugrundeliegende Bench-
mark ist der HDAX.

DWS Deutschland GLC

[nur zuldssig bei Basisrentenversicherungen nach Tarif BRVA und BRSN]
WKN DWS 2S2 — ISIN DEO0ODWS2S28

Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Der Fonds investiert in substanzstarke deutsche Standard-
werte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimi-
schung ausgewahlter Small Caps und Mid Caps. Die Anteils-
klasse GLC nutzt eine nur fiir den Einsatz bei Basis- und Ries-
terrenten mdégliche steuerliche Beglinstigung.
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DWS Deutschland LC

[nicht zulassig bei Basisrentenversicherungen nach Tarif BRVA und BRSN]
WKN 849 096 — ISIN DE0008490962

Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Der Fonds investiert in substanzstarke deutsche Standard-
werte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimi-
schung ausgewahlter Small Caps und Mid Caps.

DWS Emerging Markets Typ O ND

[nicht zulassig bei Basisrentenversicherungen nach Tarif BRVA und BRSN]
WKN 977 301 — ISIN DE0009773010

Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Aktien von Unternehmen in Emerging Markets, die nach Ein-
schatzung der Fonds-Verwaltungsgesellschaft (ber eine
starke Marktposition und Uberdurchschnittlich gute Wachs-
tumsperspektiven verfligen. Zu den Risiken einer Anlage in
Schwellenlandern vgl. Verkaufsprospekt.

DWS European Opportunities LD

WKN 847 415 — ISIN DE0008474156

Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH
Ausgewahlte europaische Unternehmen mit mittlerer (Mid
Caps), daneben mit kleiner Marktkapitalisierung (Small Caps).
DWS Eurovesta

WKN 849 084 — ISIN DE0008490848

Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

DWS Eurovesta investiert hauptsachlich in europaische Aktien.

DWS Global Growth LD

WKN 515 244 — ISIN DE0005152441
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

DWS Global Growth ist der Fonds fir Wachstumswerte — Ak-
tien von Unternehmen, die ein Uberdurchschnittlich hohes
strukturelles Wachstum aufweisen und, was wichtiger ist, nach
Einschatzung des Fondsmanagements uberdurchschnittlich
gute Wachstumsperspektiven haben. Die Aktienauswahl er-
folgt nach strenger fundamentaler Analyse. Das Fondsma-
nagement kann zusatzlich, je nach Markteinschatzung, flexibel
Titel aus Schwellenlandern dem Portfolio beimischen.

DWS Global Value LD

WKN 939 853 — ISIN LU0133414606

Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg)

DWS Global Value bietet dem Anleger eine Selektion von nach
Einschatzung der Fonds-Verwaltungsgesellschaft glinstig be-
werteten Aktien rund um den Globus, die Nachholpotenzial bie-
ten kénnten. Das Fondsmanagement konzentriert sich auf Ti-
tel, deren Kursniveau von anderen Marktteilnehmern als zu
niedrig eingeschatzt wird und bei deren Bewertung die Akteure
einen zu kurzen Horizont zugrunde legen. DWS Global Value
— das ist Stock Picking mit Langfrist-Charakter und Schwer-
punkt auf nach Einschatzung der Fonds-Verwaltungsgesell-
schaft unterbewerteten Aktien.

DWS Invest Il European Top Dividend LD
WKN: DWS1D9 — ISIN: LU0781237705
Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg)

Der Fonds bietet eine Aktienanlage mit Chance auf laufenden
Ertrag. Das Management investiert vorrangig in Aktien hochka-
pitalisierter europaischer Unternehmen, die neben einer
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Uberdurchschnittlichen Dividendenrendite auch ein prognosti-
ziertes Dividendenwachstum sowie eine angemessene Aus-
schittungsquote (Anteil der Dividendenausschiittung am Jah-
resuberschuss) aufweisen. Das alles reicht aber noch nicht
aus, auch Fundamentaldaten wie Bilanzqualitdt und Ge-
schaftsmodell missen stimmen. Erst wenn diese Priifung po-
sitiv ausgefallen ist, hat eine Aktie die Chance, in das Portfolio
aufgenommen zu werden.

DWS Invest Top Euroland LD
WKN 552 517 — ISIN LU0145647052
Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg)

Mindestens 75 % des Teilfondsvermdgens werden in Aktien
von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europai-
schen Wirtschafts- und Wéahrungsunion (EWU) investiert. Bei
der Suche nach den Marktfiihrern von heute und morgen kann
das Fondsmanagement sowohl Large als auch Small und Mid
Caps berlcksichtigen, der Schwerpunkt liegt dabei auf hoch
kapitalisierten Werten. Es werden rund 40 bis 60 Aktien in das
Portfolio genommen, die nach Einschatzung des Fondsmana-
gements uberdurchschnittliches Gewinnpotenzial aufweisen.

DWS Osteuropa
WKN 974 527 — ISIN LU0062756647
Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg)
Aktien ausgewahlter Unternehmen Mittel- und Osteuropas so-
wie Russlands und der Turkei. Zu den Risiken aufgrund der
Spezialisierung auf einen bestimmten geografischen Bereich
vgl. Verkaufsprospekt.

DWS Top Dividende LD

WKN 984 811 — ISIN DE0009848119

Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

DWS Top Dividende bietet eine Aktienanlage mit Chance auf
laufenden Ertrag. Das Management investiert weltweit in Ak-
tien, vorrangig hochkapitalisierte Werte, die eine héhere Divi-
dendenrendite als der Marktdurchschnitt erwarten lassen.
DWS Top Europe LD

WKN 976 972 — ISIN DE0009769729

Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Aktien von europaischen Unternehmen mit nach Einschatzung
der Fonds-Verwaltungsgesellschaft wertorientierter Unterneh-
mensfiihrung, solider finanzieller Basis, starker Marktstellung
und guten Perspektiven.

DWS US Growth

WKN 849 089 — ISIN DE0008490897
Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Das Fondsmanagement investiert vorrangig in grof3e und mit-
telgroRe US-amerikanische Aktien mit guten Wachstumsper-
spektiven. Aktien kanadischer und mexikanischer Unterneh-
men kénnen beigemischt werden.

DWS Vermogensbildungsfonds | LD

WKN 847 652 — ISIN DE0008476524
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs
gegenuber dem Vergleichsmalfistab (MSCI World TR Net) zu
erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsach-
lich in Aktien in- und auslandischer Aussteller. Diese Aktien sol-
len dabei vornehmlich von gro3en Unternehmen verschiedener
Gewerbezweige und von mittelgroen und kleinen Gesell-
schaften stammen, die nach Aufbau und Struktur auf langere
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Sicht gesehen eine glinstige Entwicklung und gute Ertragnisse
erhoffen lassen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der
einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Der Uberwie-
gende Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten
wird voraussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das
Fondsmanagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in
der Benchmark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investie-
ren, um besondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio
wird voraussichtlich nicht unbedingt eine dhnliche Gewichtung
wie die Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds
kann erheblich von der Benchmark abweichen (z. B. indem
nicht in der Benchmark enthaltene Positionen gehalten wer-
den, sowie durch eine erhebliche Untergewichtung oder Uber-
gewichtung). Der tatsachliche Spielraum ist dabei normaler-
weise relativ hoch. Eine Abweichung spiegelt im Allgemeinen
die Einschatzung der besonderen Marktlage durch den Fonds-
manager wider. Diese kann zu einer defensiven und engeren
oder zu einer aktiveren und breiteren Positionierung im Ver-
gleich zur Benchmark fiihren.

Aktienfonds (Nachhaltigkeitsfonds):
DWS ESG Investa GLC

[nur zulassig bei Basisrentenversicherungen nach Tarif BRVA und BRSN]
WKN DWS 2S7 — ISIN DEOOODWS2S77

Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index.
Die Anteilsklasse GLC nutzt eine nur fiir den Einsatz bei Basis-
und Riesterrenten mdégliche steuerliche Beglinstigung.

Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem 6kologische und
soziale Merkmale beworben werden. Er ist als Produkt gemafn
Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 (iber nach-
haltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst-
leistungssektor einzustufen.

Die Angaben zur Transparenz bei Férderung ékologischer und
sozialer Merkmale kénnen Sie dem Verkaufsprospekt und der
Information nach Artikel 10 der EU-Transparenzverordnung
der DWS entnehmen. Sie finden beide Dokumente auch auf
unserer Internetseite (www.generali.de/fondsauswahl).

DWS ESG Investa LD

[nicht zulassig bei Basisrentenversicherungen nach Tarif BRVA und BRSN]
WKN: 847400 — ISIN: DE0008474008

Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index.

Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem &kologische und
soziale Merkmale beworben werden. Er ist als Produkt geman
Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 (ber nach-
haltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst-
leistungssektor einzustufen.

Die Angaben zur Transparenz bei Forderung 6kologischer
und sozialer Merkmale kénnen Sie dem Verkaufsprospekt
und der Information nach Artikel 10 der EU-
Transparenzverordnung der DWS entnehmen. Sie finden
beide Dokumente auch auf unserer Internetseite (www.ge-
nerali.de/fondsauswahl).DWS ESG Top Asien LC

WKN 976 976 — ISIN DE0009769760
Risikoklasse 6
Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Aktien von Unternehmen des asiatisch-pazifischen Raums inkl.
Japan, die sich nach Einschatzung der Fonds-Verwaltungsge-
sellschaft durch eine solide Finanzbasis, langfristige Ertrags-
starke, starke Marktstellung und gute Wachstumsperspektiven
auszeichnen.

Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem &kologische und
soziale Merkmale beworben werden. Er ist als Produkt geman
Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 (ber nach-
haltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst-
leistungssektor einzustufen.
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Die Angaben zur Transparenz bei Forderung 6kologischer
und sozialer Merkmale kénnen Sie dem Verkaufsprospekt
und der Information nach Artikel 10 der EU-
Transparenzverordnung der DWS entnehmen. Sie finden
beide Dokumente auch auf unserer Internetseite (www.ge-
nerali.de/fondsauswahl).DWS ESG Top World

WKN 976 979 — ISIN DE0009769794
Risikoklasse 5
Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Aktien von im Regelfall 50 — 60 Unternehmen weltweit, die sich
an langfristigen Wachstumstrends orientieren.

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs
gegenuber dem VergleichsmafRstab (MSCI AC World (NR)) zu
erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vor allem
in Aktien in- und auslandischer Aussteller. Die Auswahl der Ak-
tienwerte soll folgende Aspekte berticksichtigen: eine starke
Marktstellung der Unternehmen, solide Bilanzrelationen und
eine hohe Qualitdt des Unternehmensmanagements mit Aus-
richtung auf die Erwirtschaftung langfristig steigender Ertrage.
Die strategische Ausrichtung des Unternehmens soll sich an
langfristigen Wachstumstrends orientieren. Es werden neben
dem finanziellen Erfolg auch 6kologische und soziale Aspekte
und die Grundsatze guter Unternehmensfiihrung (Environmen-
tal, Social und Corporate Governance - ESG-Aspekte) bei der
Auswahl der Anlagen berucksichtigt. Das Portfolio umfasst
hierbei im Regelfall ca. 40 bis 60 Einzeltitel. Der iberwiegende
Teil der Wertpapiere des Fonds oder deren Emittenten wird vo-
raussichtlich Bestandteil der Benchmark sein. Das Fondsma-
nagement wird nach eigenem Ermessen in nicht in der Bench-
mark enthaltene Wertpapiere und Sektoren investieren, um be-
sondere Anlagechancen zu nutzen. Das Portfolio wird voraus-
sichtlich nicht unbedingt eine ahnliche Gewichtung wie die
Benchmark aufweisen. Die Positionierung des Fonds kann er-
heblich von der Benchmark abweichen (z.B. indem nicht in der
Benchmark enthaltene Positionen gehalten werden, sowie
durch eine erhebliche Untergewichtung oder Ubergewichtung).
Der tatsachliche Spielraum ist dabei normalerweise relativ
hoch. Eine Abweichung spiegelt im Allgemeinen die Einschat-
zung der besonderen Marktlage durch den Fondsmanager wi-
der. Diese kann zu einer defensiven und engeren oder zu einer
aktiveren und breiteren Positionierung im Vergleich zur Bench-
mark fihren.

Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem 6kologische und
soziale Merkmale beworben werden. Er ist als Produkt geman
Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 tber nach-
haltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst-
leistungssektor einzustufen.

Die Angaben zur Transparenz bei Férderung 6kologischer und
sozialer Merkmale kdnnen Sie dem Verkaufsprospekt und der
Information nach Artikel 10 der EU-Transparenzverordnung
der DWS entnehmen. Sie finden beide Dokumente auch auf
unserer Internetseite (www.generali.de/fondsauswahl).

DWS Invest ESG Equity Income LD

WKN: DWS2NY — ISIN: LU1616932940

Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg)

DWS Invest ESG Equity Income bietet eine Aktienanlage mit
Chance auf laufenden Ertrag. Das Management berlcksichtigt
bei der Aktienselektion in hochkapitalisierte globale Unterneh-
men ein gutes ESG-Rating (Faktoren hinsichtlich Umwelt, So-
zialem und Unternehmensfiihrung), Ausschlusskriterien, CO2-
Rating und Normeneinhaltung sowie eine Uberdurchschnittli-
che Dividendenrendite, ein prognostiziertes Dividendenwachs-
tum und eine angemessene Ausschiittungsquote.

Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem 6kologische und
soziale Merkmale beworben werden. Er ist als Produkt geman
Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 (iber nach-
haltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst-
leistungssektor einzustufen.

Die Angaben zur Transparenz bei Férderung 6kologischer und
sozialer Merkmale kdnnen Sie dem Verkaufsprospekt und der
Information nach Artikel 10 der EU-Transparenzverordnung
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der DWS entnehmen. Sie finden beide Dokumente auch auf
unserer Internetseite (www.generali.de/fondsauswahl).

DWS SDG Global Equities LD

WKN 515 246 — ISIN DE0005152466
Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Der Fonds investiert in Unternehmen, die einen positiven Bei-
trag zur Erreichung mindestens eines der 17 Nachhaltigkeits-
ziele der UN (Sustainable Development Goals, sog. SDG) leis-
ten. Im Gesamtportfolio des Fonds wird angestrebt, dass
durchschnittlich 50 % der Unternehmensertrdge zur Errei-
chung der 17 Ziele beitragen. Alle im Fonds enthaltenen Unter-
nehmen erflillen zusatzlich die definierten Umwelt-, Sozial- und
Unternehmensfihrung-Standards (ESG-Standards) der DWS.

Mit diesem Fonds wird eine nachhaltige Kapitalanlage ange-
strebt. Er ist als Produkt gemaR Artikel 9 der Verordnung (EU)
2019/2088 uber nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflich-
ten im Finanzdienstleistungssektor einzustufen.

Die Angaben zu den Nachhaltigkeitszielen des Fonds kdnnen
Sie dem Verkaufsprospekt und der Information nach Artikel 10
der EU-Transparenzverordnung der DWS entnehmen. Sie fin-
den beide Dokumente auch auf unserer Internetseite (www.ge-
nerali.de/fondsauswahl). .

Aktienfonds (Themenfonds):

DWS Global Natural Resources Equity Typ O

[nicht zuldssig bei Basisrentenversicherungen nach Tarif BRVA und BRSN]
WKN 847 412 — ISIN DE0008474123

Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Aktien, Wandel- und Optionsanleihen von Unternehmen der
Rohstoffbranche.

DWS Invest Global Infrastructure LD

WKN DWS O0TN — ISIN LU0363470237

Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg)

DWS Invest Global Infrastructure investiert vordergriindig in
Aktien von Emittenten aus dem globalen Infrastruktursektor.
Dazu gehdren folgende Segmente: Transport (Stral3en, Flug-
und Seehéafen sowie Schienenverkehr), Energie (Gas- und
Stromubertragung, -vertrieb und -erzeugung), Wasser (Bewas-
serung, Trinkwasser und Abwasser) und Kommunikation
(Rundfunk- und Mobilfunkmasten, Satelliten, Glasfaser- und
Kupferkabel).

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LD
WKN DWS OTP — ISIN LU0363470401
Risikoklasse 7

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg)

Anlage in Aktien aussichtsreicher Unternehmen weltweit mit
Geschéftsfeld im Edelmetallsektor.

Gemischte Fonds:

DWS Balance

WKN 847 419 — ISIN DE0008474198
Risikoklasse 4

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Mindestens 35 % des Wertes des Sondervermégens miissen
in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Davon mus-
sen mindestens 51 % der entsprechenden Investmentquote in
auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wertpa-
piere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt ihres
Erwerbs Uber einen Investment-Grade Status verfiigen. Bis zu
65 % des Wertes des Sondervermdégens kénnen in Aktien an-
gelegt werden. Bis zu 10 % des Wertes des Sondervermdgens
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durfen in Zertifikaten auf Rohstoffe und Rohstoffindizes ange-
legt werden.

DWS Defensiv LC

WKN DWS 1UR — ISIN DEOOODWS1UR?
Risikoklasse 4

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Mindestens 65 % des Wertes des Sondervermdgens missen
in verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Davon mus-
sen mindestens 51 % der entsprechenden Investmentquote in
auf Euro lautende oder gegen den Euro abgesicherte Wertpa-
piere von Emittenten angelegt werden, die zum Zeitpunkt ihres
Erwerbs Uber einen Investment-Grade Status verfugen. Bis zu
35 % des Wertes des Sondervermogens durfen in Aktien sowie
Zertifikaten auf Rohstoffe und Rohstoffindizes angelegt wer-
den.

DWS Sachwerte

nicht zulassig bei Basisrentenversicherungen nach Tarif BRVA und BRSN]
WKN DWS 0W3 - ISIN DEOOODWS0W32

Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Der Fonds investiert vor allem in Aktien einschlief3lich Immobi-
lienaktien, inflationsindexierte Anleihen, Anleihen mit variab-
lem Zinssatz sowie Zertifikate auf Rohstoffindizes.

DWS Top Portfolio Offensiv

WKN 984 801 — ISIN DE0009848010
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines maoglichst
hohen Wertzuwachses. Mindestens 60 % des Sondervermoé-
gens mussen in Aktien, Aktienfonds bzw. Aktienzertifikaten an-
gelegt werden. Bis zu 40 % des Sondervermogens dirfen in
verzinslichen Wertpapieren wie zum Beispiel Staatsanleihen,
Unternehmensanleihen beziehungsweise Wandelanleihen in-
und auslandischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten bezie-
hungsweise Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt wer-
den. Bis zu 10 % des Sondervermdgens dirfen in Zertifikate
auf Rohstoffe und Rohstoffindizes investiert werden.

Gemischte Fonds (Nachhaltigkeitsfonds):

DWS ESG Multi Asset Dynamik LD

WKN: DWS2WC — ISIN: LU1790031394
Risikoklasse 5
Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg)

Der Fonds DWS ESG Multi Asset Dynamic investiert je nach
Borsensituation flexibel an den internationalen Aktien- und
Rentenmarkten. ESG bedeutet hierbei Berlicksichtigung von
Faktoren hinsichtlich Umwelt, Sozialem und Unternehmensfiih-
rung.

Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem 6kologische und
soziale Merkmale beworben werden. Er ist als Produkt geman
Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 tber nach-
haltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst-
leistungssektor einzustufen.

Die Angaben zur Transparenz bei Férderung 6kologischer und
sozialer Merkmale kénnen Sie dem Verkaufsprospekt und der
Information nach Artikel 10 der EU-Transparenzverordnung
der DWS entnehmen. Sie finden beide Dokumente auch auf
unserer Internetseite (www.generali.de/fondsauswahl)..
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Rentenfonds:

DWS Covered Bond Fund LD

WKN 847 653 — ISIN DE0008476532
Risikoklasse 2

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt europdische Covered
Bonds. Der Fonds investiert z. B. in deutsche Pfandbriefe, spa-
nische Cedulas und franzdsische Obligations Foncieres. Der
Fonds investiert ausschlieBlich in Euro-denominierte Anlagen.
Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement.

DWS Euro Bond Fund LD

WKN 847 651 — ISIN DE0008476516
Risikoklasse 3

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Rentenfonds mit Anlageschwerpunkt Euroland. Der Fonds in-
vestiert in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten
und Covered Bonds. Des Weiteren sind unter anderem Anla-
gen in Unternehmensanleihen (z. B. sogenannte Financials),
Nachranganleihen und Anleihen aus Schwellenlandern mdog-
lich. Der Fonds investiert ausschlieRlich in Euro-denominierte
Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanagement.

DWS Eurorenta

WKN 971 050 — ISIN LU0003549028

Risikoklasse 3

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg)

Europaischer Rentenfonds mit Fokus auf europaische Staats-
anleihen. Des Weiteren sind z. B. Anlagen in Unternehmens-
anleihen, Covered Bonds und Anleihen aus Schwellenlandern
moglich. Flexibles Wahrungsmanagement unter Ausnutzung
der europaischen Devisenmarkte und der Zinskonvergenz. Ak-
tives Durations- und Laufzeitenmanagement.

DWS Eurozone Bonds Flexible LD

WKN 847 403 — ISIN DE0008474032
Risikoklasse 3

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Euroland-Rentenfonds. Der Fonds investiert in Staatsanleihen,
Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered Bonds. Des
Weiteren sind z. B. Anlagen in Unternehmensanleihen, Finan-
cials, Nachranganleihen und Anleihen aus Schwellenlandern
moglich. Der Fonds investiert ausschlielich in Euro-denomi-
nierte Anlagen. Aktives Durations- und Laufzeitenmanage-
ment.

DWS Invest Emerging Markets Corporates LDH
WKN DWS 00B — ISIN LU0507269834
Risikoklasse 4

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg)

Global investierender Emerging-Market-Unternehmensanlei-
henfonds. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen aus
Schwellenlandern. Investitionen erfolgen sowohl in Anleihen
mit Investment-Grade-Rating als auch in High-Yield-Anleihen.
Der Fonds investiert vornehmlich in USD-denominierte Anlei-
hen.

DWS Invest Global Bonds LD
WKN DWS 045 — ISIN LU0616845144
Risikoklasse 3

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg)

Weltweit investierender Rentenfonds. Der Fonds investiert in
Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Covered
Bonds. Des Weiteren sind z. B. Anlagen in Unternehmensan-
leihen, Financials, Nachranganleihen und Anleihen aus
Schwellenlandern méglich. Aktives Durations- und Laufzeiten-
management.
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Rentenfonds (Nachhaltigkeitsfonds)

DWS ESG Zinseinkommen

WKN: DWS 037 — ISIN: LU0649391066

Risikoklasse 3

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg)

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Be-
zugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik
ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um
dies zu erreichen, investiert der Fonds in auf Euro lautende o-
der gegen den Euro abgesicherte Staats- und Unternehmens-
anleihen sowie Covered Bonds. Der Fokus liegt dabei auf Emit-
tenten bester Bonitat. Nachranganleihen und Asset Backed
Securities kdnnen beigemischt werden. Es werden neben dem
finanziellen Erfolg auch 6kologische und soziale Aspekte und
die Grundsatze guter Unternehmensfihrung (Environmental,
Social und Corporate Governance - ESG-Aspekte) bei der Aus-
wahl der Anlagen bertiicksichtigt. Die Auswahl der einzelnen In-
vestments liegt im Ermessen des Fondsmanagements.

Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem 6kologische und
soziale Merkmale beworben werden. Er ist als Produkt geman
Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 Uber nach-
haltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst-
leistungssektor einzustufen.

Die Angaben zur Transparenz bei Férderung 6kologischer und
sozialer Merkmale kdnnen Sie dem Verkaufsprospekt und der
Information nach Artikel 10 der EU-Transparenzverordnung
der DWS entnehmen. Sie finden beide Dokumente auch auf
unserer Internetseite (www.generali.de/fondsauswahl).

DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LD

WKN 551 874 — ISIN LU0145656475

Risikoklasse 2

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg)

Euroland-Rentenfonds mit Fokus auf Anleihen mit einer durch-
schnittlichen Laufzeit von null bis drei Jahren. Der Fonds inves-
tiert dabei in Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten
und Covered Bonds. Des Weiteren sind z. B. Anlagen in Unter-
nehmensanleihen, Financials, Nachranganleihen und Anleihen
aus Schwellenlandern maoglich. Der Fonds investiert aus-
schlieRlich in Euro-denominierte Anlagen.

Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem 6kologische und
soziale Merkmale beworben werden. Er ist als Produkt geman
Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 tber nach-
haltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst-
leistungssektor einzustufen.

Die Angaben zur Transparenz bei Férderung 6kologischer und
sozialer Merkmale kénnen Sie dem Verkaufsprospekt und der
Information nach Artikel 10 der EU-Transparenzverordnung
der DWS entnehmen. Sie finden beide Dokumente auch auf
unserer Internetseite (www.generali.de/fondsauswahl).

Absolute-Return-Fonds:

DWS Concept Kaldemorgen SCR

WKN DWS K45 — ISIN LU1254423079

Risikoklasse 4

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg)

DWS Concept Kaldemorgen ist ein Multi-Asset-Fonds mit inte-
griertem Risikomanagement. Durch die flexible Allokation von
Aktien und Anleihen in Verbindung mit dem Einsatz von Wah-
rungs- und Absicherungsstrategien soll die risikoadjustierte
Rendite langfristig maximiert werden. Das Fondsmanagement
strebt eine angemessene Beteiligung an steigenden Markten
und einen gewissen Schutz des Kapitals bei fallenden Markten
an. Die Schwankungsbreite des Fondsanteilswertes und még-
liche Verluste in einem Kalenderjahr sollen im einstelligen Pro-
zentbereich gehalten werden (keine Garantie).
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Kurzlaufende Rentenfonds (geldmarktnahe Fonds):

DWS Euro Flexizins NC

WKN 847 423 — ISIN DE0008474230
Risikoklasse 2

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment GmbH

Das Fondsvermoégen kann zu mind. 70 % in festverzinsliche
Anleihen oder Anleihen mit variablem Zinssatz sowie Geld-
marktinstrumente investiert werden, die Uber eine gute bis sehr
gute Bonitat verfiigen. Bis zu 5 % der Wertpapiere dirfen zum
Erwerbszeitpunkt nicht Gber ein Investment-Grade-Rating ver-
fugen. Maximal 10 % kénnen in ABS und MBS investiert wer-
den. Diese mussen uber ein Investment-Grade-Rating verfu-
gen.

DWS Floating Rate Notes LC

WKN 971 730 — ISIN LU0034353002

Risikoklasse 2

Verwaltungsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg)

Anlageziel ist eine von Zins- und Wahrungsschwankungen
weitgehend unabhangige geldmarktnahe Wertentwicklung in
Euro. Dazu investiert der Fonds vorwiegend in variabel verzins-
liche Anleihen sowie Kurzlaufer und Termingelder. Aktives
Laufzeitenmanagement im kirzeren Segment. Zinseszinsef-
fekt durch Thesaurierung der Ertrage.

Generali Investments
Dachfonds:

Generali Komfort Balance
WKN 921 700 — ISIN LU0100842029
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft:
Generali Investments Luxembourg S.A. (Luxemburg)

Der gemischte Dachfonds Generali Komfort Balance strebt als
Hauptziel der Anlagepolitik die Erwirtschaftung eines méglichst
hohen Wertzuwachses an, wobei Ausgewogenheit und Sub-
stanzerhalt hierbei im Vordergrund stehen. Die Dachfondsmit-
tel werden in der Regel in Aktien- und Rentenfonds angelegt,
die je nach Marktlage héher bzw. niedriger gewichtet werden
koénnen. Daneben kann der Dachfonds Generali Komfort Ba-
lance auch Anteile an gemischten Wertpapierfonds und Geld-
marktfonds erwerben. Je nach Marktlage kann auch vollstéandig
in einen der vorgenannten Fondstypen angelegt werden. Der
Dachfonds richtet sich an Anleger, die eine ausgewogene An-
lage suchen, welche Stabilitat und laufende Zinszuflisse aus
Rentenfonds mit den Chancen aus Aktienfonds kombiniert. Die
Anlagen in Aktien- und Rentenfonds sollen in der Regel in ei-
nem etwa ausgewogenen Gleichgewicht (Balance) gehalten
werden. Dabei ist den Anlegern eine breite Diversifikation
durch die Anlage in Renten- und Aktienfonds renommierter in-
ternationaler Fondsgesellschaften sowie eine Fokussierung
auf den Euro-Raum wichtig. Das Anlageergebnis hangt stark
von der Entwicklung der Aktienmarkte ab. Bei negativer Mark-
tentwicklung sind auch Verluste mdglich.

Generali Komfort Dynamik Europa
WKN 921 702 — ISIN LU0100847093
Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft:
Generali Investments Luxembourg S.A. (Luxemburg)

Der Uberwiegend in europaische Aktienfonds investierende
Dachfonds Generali Komfort Dynamik Europa strebt als Haupt-
ziel der Anlagepolitik die Erwirtschaftung eines mdoglichst ho-
hen Wertzuwachses an. Im Vordergrund stehen hierbei die
Chancen, die der europaische Wirtschaftsraum bietet, wobei in
besonderem Male solche Aktienfonds beriicksichtigt werden
sollen, die innerhalb des europaischen Rahmens von Wachs-
tumstrends in Branchen, wie beispielsweise Medien und Tele-
kommunikation, profitieren. Daneben kann der Dachfonds
auch Anteile an Rentenfonds, gemischten Wertpapierfonds
und Geldmarktfonds erwerben. Je nach Marktlage kann auch
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vollstandig in einen der vorgenannten Fondstypen angelegt
werden. Der Dachfonds wendet sich an Anleger, die von den
Chancen des zusammenwachsenden Europaischen Wirt-
schaftsraums sowie von weltweiten Wachstumstrends durch
Anlagen an den europaischen Aktienmarkten profitieren wol-
len. Das Anlageergebnis hangt stark von der Entwicklung der
Aktienmarkte ab. Bei negativer Marktentwicklung sind auch
Verluste mdglich.

Generali Komfort Dynamik Global
WKN 921 705 — ISIN LU0100847929
Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft:
Generali Investments Luxembourg S.A. (Luxemburg)

Der an den Chancen der internationalen Aktienmarkte ausge-
richtete Dachfonds Generali Komfort Dynamik Global strebt als
Hauptziel der Anlagepolitik die Erwirtschaftung eines moglichst
hohen Wertzuwachses an. Der Fokus richtet sich hierbei auf
international anlegende Fonds, die erfolgreich interessante
Themen und Trends aufgreifen und in die jeweils fihrenden in-
ternationalen Unternehmen investieren. Daneben kann der
Dachfonds auch Anteile an Rentenfonds, gemischten Wertpa-
pierfonds und Geldmarktfonds erwerben. Je nach Marktlage
kann auch vollstéandig in einen der vorgenannten Fondstypen
angelegt werden. Dieser Dachfonds wendet sich an Anleger,
die von den weltweiten Chancen der groRen Wachstumstrends
und der internationalen Aktienmarkte profitieren wollen. Das
Anlageergebnis hangt stark von der Entwicklung der Aktien-
markte ab. Bei negativer Marktentwicklung sind auch Verluste
moglich.

Generali Komfort Wachstum
WKN 921 701 — ISIN LU0100846798
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft:
Generali Investments Luxembourg S.A. (Luxemburg)

Der an den Chancen der Aktienmarkte, jedoch mit einer sub-
stantiellen Beimischung von Rentenfonds ausgerichtete Dach-
fonds Generali Komfort Wachstum strebt als Hauptziel der An-
lagepolitik die Erwirtschaftung eines mdglichst hohen Wertzu-
wachses an. Der Fokus richtet sich hierbei auf die wirtschaftli-
chen Wachstumstrends innerhalb des zusammenwachsenden
Euro-Raumes, wobei der Anteil an Aktienfonds — je nach Markt-
lage — in der Regel hoher als der Anteil an Rentenfonds ist.
Daneben kann der Dachfonds auch Anteile an gemischten
Wertpapierfonds und Geldmarktfonds erwerben. Je nach
Marktlage kann auch vollstandig in einen der vorgenannten
Fondstypen angelegt werden. Anleger in diesen Dachfonds su-
chen eine wachstumsorientierte Anlage, die die mit Anlagen in
Aktienfonds verbundenen Renditechancen mit der Stabilitat
und den laufenden Zinszuflissen aus Anlagen in Rentenfonds
kombiniert. Das Verhaltnis der Anlagen Aktien- und Renten-
fonds soll von einem hoéheren Anteil an Aktienfonds und einem
geringeren Anteil an Rentenfonds bestimmt sein. Dabei ist den
Anlegern eine breite Diversifikation durch die Anlage in Ren-
ten- und Aktienfonds renommierter internationaler Fondsge-
sellschaften sowie eine Fokussierung auf den Euro-Raum
wichtig. Das Anlageergebnis hangt stark von der Entwicklung
der Aktienmarkte ab. Bei negativer Marktentwicklung sind auch
Verluste moglich.

Generali Smart Funds Best Managers Conservative EX
WKN A2D N31-ISIN LU1580345228
Risikoklasse 3

Verwaltungsgesellschaft:
Generali Investments Luxembourg S. A. (Luxemburg)

Generali Smart Funds Best Managers Conservative ist ein Teil-
fonds des Generali Smart Funds Dachfondskonzeptes. Der
Fonds strebt als Hauptziel der Anlagepolitik die Erwirtschaftung
eines moglichst hohen Wertzuwachses an, wobei Ausgewo-
genheit und Substanzerhalt im Vordergrund stehen. Der Fonds
legt u.a. in gemischte Wertpapierfonds, Absolute-Return- oder
Total-Return-Fonds an, die je nach Marktlage héher bzw. nied-
riger gewichtet werden kdnnen. Daneben kénnen auch Fonds
berlcksichtigt werden, die Anteile an Aktien-, Renten- oder
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Geldmarktfonds sowie als Beimischung an Immobilienfonds,
Rohstofffonds, Zertifikatefonds oder Zertifikate erwerben. Je
nach Marktlage kann auch vollstédndig in eine der vorgenannten
Fondstypen angelegt werden. Zur Absicherung des Marktrisi-
kos kann der Fonds Derivate, insbesondere jedoch Futures auf
Finanzindizes einsetzen. Die Anlage kann in Vermdgenswer-
ten, die auf Euro oder andere Wéahrungen lauten, erfolgen. Das
Teilfondsvermégen darf auch aus Investitionen in einer einzi-
gen dieser Wahrungen bestehen. Um das Wahrungsrisiko zu
reduzieren, kénnen Vermogenswerte, die nicht auf die Teil-
fondswahrung lauten, gegen die Teilfondswahrung abgesichert
werden. Der Fonds richtet sich an Anleger, die eine konserva-
tive Anlage suchen, welche im Rahmen gemischter Wertpa-
pierfonds Stabilitat und laufende Zinszuflisse aus Rentenanla-
gen mit den Chancen aus Aktienmarktanlagen kombiniert. Be-
zogen auf das Gesamtportfolio Generali Smart Funds Best Ma-
nagers Conservative sollen die Rentenanlagen in der Regel
héher gewichtet sein als die Aktienanlagen. Dabei ist den An-
legern eine breite Diversifikation durch die Anlage in Misch-
und Absolute-Return- oder Total-Return-Fonds renommierter
internationaler Fondsgesellschaften sowie eine internationale
Ausrichtung wichtig. Anleger in diesen Teilfonds streben eine
langerfristige Anlage von mindestens 5 Jahren oder langer an.

Generali Smart Funds Best Selection EX
WKN A2D N4D - ISIN LU1580346895
Risikoklasse 5

Verwaltungsgesellschaft:
Generali Investments Luxembourg S. A. (Luxemburg)

Generali Smart Funds Best Selection ist ein Teilfonds des Ge-
nerali Smart Funds Dachfondskonzeptes. Der Fonds ist grund-
satzlich an den Chancen der Aktienmarkte ausgerichtet, nutzt
dabei jedoch auch eine substantielle Beimischung an Renten-
fonds. Generali Komfort Best Selection strebt als Hauptziel der
Anlagepolitik die Erwirtschaftung eines mdéglichst hohen Wert-
zuwachses an. Das Anlagespektrum ist hierbei global ausge-
richtet, wobei der Anteil an Aktienfonds — je nach Marktlage —
in der Regel hoher als der Anteil an Rentenfonds ist. Dabei
deckt der Fonds ein breites Spektrum an Marktsegmenten ab,
fur die jeweils die in der aktuellen Marktlage aussichtsreichsten
Fonds selektiert werden. Hierbei kénnen auch Fonds berlick-
sichtigt werden, die auf den Geldmarkt, Immobilien oder Roh-
stoffe ausgerichtet sind. Je nach Marktlage kann auch zeit-
weise vollstandig in Aktien- oder Rentenfonds investiert wer-
den. Dabei ist den Anlegern eine breite Diversifikation durch
die Anlage in Renten- und Aktienfonds renommierter internati-
onaler Fondsgesellschaften sowie eine breite weltweite Fache-
rung der Anlagen wichtig. Das Anlageergebnis hangt stark von
der Entwicklung der Aktienmarkte ab. Bei negativer Marktent-
wicklung sind auch Verluste mdglich.

Aktienfonds (Nachhaltigkeitsfonds):

GIS SRI Ageing Population DX
WKN: A2ACGG - ISIN: LU1234787460
Risikoklasse 6

Verwaltungsgesellschaft:

Generali Investments Luxembourg S. A. (Luxemburg)

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung
durch Anlagen in Aktien von mit Umwelt-, Sozial- und Unter-
nehmensfihrung-Kriterien (ESG-Kriterien) konformen Unter-
nehmen, die Uber einen Analyseprozess ausgewahlt werden.
Dieser wird vom Anlageverwalter iber Sektoren hinweg defi-
niert und befolgt. Diese Sektoren werden als diejenigen identi-
fiziert, die vom langfristigen demografischen Trend der Bevol-
kerungsalterung profitieren kdnnten. Der Fonds muss mindes-
tens 90 % seines Nettovermdgens in bérsennotierte Aktien von
europaischen Unternehmen investieren, die ESG-Kriterien
konform sind. Fir die Zwecke des Fonds sind europaische Un-
ternehmen solche, die in Europa boérsennotiert oder eingetra-
gen sind. Der Fonds kann auch bis zu 10 % seines Nettover-
mogens in Geldmarktinstrumente, Staatsanleihen, Unterneh-
mensanleihen, Wandelanleihnen und Genussrechte von euro-
paischen Unternehmen investieren, ohne dass der Schwer-
punkt dabei auf nachhaltiger Entwicklung liegen muss. Der
Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu
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Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfolio-
managements und zu Anlagezwecken einsetzen.

Mit diesem Fonds wird eine nachhaltige Kapitalanlage ange-
strebt. Er ist als Produkt gemaR Artikel 9 der Verordnung (EU)
2019/2088 (ber nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflich-
ten im Finanzdienstleistungssektor einzustufen.

Die Angaben zu den Nachhaltigkeitszielen des Fonds kénnen
Sie dem Verkaufsprospekt und der Information nach Artikel 10
der EU-Transparenzverordnung der DWS entnehmen. Sie fin-
den beide Dokumente auch auf unserer Internetseite (www.ge-
nerali.de/fondsauswahl).

Gemischte Fonds:

Generali AktivMix Ertrag
WKN 415 630 — ISIN DE0004156302
Risikoklasse 2

Verwaltungsgesellschaft:
Generali Investments Partners S.p.A. SGR

Der Fonds Generali AktivMix Ertrag strebt als Anlageziel eine
mittel- bis langfristig mdglichst stetige Wertentwicklung sowie
unabhangig von der Marktsituation ein positives Ergebnis in je-
dem Kalenderjahr an. Langfristig soll die Wertentwicklung tber
der Wertentwicklung des Geldmarktes liegen. Hierzu legt der
Fonds hauptsachlich in Geldmarkttitel und festverzinsliche
Wertpapiere, in bdrsengehandelte Immobilienaktien (REITs)
aus dem Euro-Raum sowie ergéanzend in Aktien von Unterneh-
men an, die Uberwiegend im Euro-Raum ansassig sind. Der
Schwerpunkt im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere
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liegt dabei auf Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und eu-
ropdischen Pfandbriefen. Je nach Marktsituation kann das
Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios aktiv veran-
dern. Der Fonds kann Derivatgeschéft tatigen, um Vermdgens-
positionen abzusichern oder in der Absicht, hdhere Wertzu-
wachse zu erzielen. Dadurch erhohte Chancen gehen mit er-
hohten Verlustrisiken einher. Dieser Fonds eignet sich fur An-
leger mit mittelfristigem Anlagehorizont.

Geldmarktfonds:

Generali Geldmarkt Euro
WKN 531 770 — ISIN DE0005317705
Risikoklasse 1

Verwaltungsgesellschaft:
Generali Investments Partners S.p.A. SGR

Dieser Fonds investiert mindestens 85 % seines Wertes in
Geldmarktinstrumente erstklassiger Aussteller bzw. Schuldner,
Geldmarktfondsanteile sowie Bankguthaben. Als Anlageziel
strebt er dabei einen langfristig attraktiven Wertzuwachs an.
Der Fonds richtet sich an Anleger, die eine sicherheitsorien-
tierte Anlage suchen und bietet die Moéglichkeit, bei marktge-
rechter Verzinsung eine jederzeit verfligbare Liquiditatsreserve
zu halten. Anleihen und Geldmarktinstrumente bieten eine lau-
fende Verzinsung, Kurschancen und geringe Wertschwankun-
gen. Bei negativer Marktentwicklung sind auch Verluste nicht
ausgeschlossen. Die Gesellschaft darf fir das Sondervermo-
gen auch Schuldverschreibungen, Namensschuldverschrei-
bungen sowie sonstige verbriefte Schuldtitel erwerben. Aktien
durfen nicht fir das Sondervermdgen erworben werden.
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Fondsiibersicht mit den Anlageschwerpunkten und der Wertentwicklung der Fonds in den letzten Jahren

Um Ihnen einen Eindruck zu geben, mit welchen Chancen und Risiken die Entwicklung des Fondsguthabens lhrer Versicherung
verbunden ist, haben wir nachfolgend die Wertentwicklung der Fonds jeweils zum Jahresende dargestellt. Dabei haben wir die
letzten zehn Jahre bzw. die — grundsatzlich vollen — Jahre seit Auflage des Fonds berlicksichtigt. Fonds ohne Angaben zur Wer-
tentwicklung wurden erst vor einiger Zeit aufgelegt. Deshalb kénnen wir hierzu noch keine Angaben zur Wertentwicklung eines
vollstandigen Kalenderjahres machen.

Die Wertentwicklung fiir die einzelnen Jahre wurde nach der Methode des Bundesverbandes Deutscher Investment-Gesellschaf-
ten e. V. (BVI-Methode) errechnet. Sie beruht auf der Annahme eines einmalig angelegten Betrags ohne Berlcksichtigung eines
Ausgabeaufschlags. Ertragsausschittungen werden zum Anteilwert am Ausschittungstag wiederangelegt. Die Angaben zur bis-
herigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen fiir die Zukunft. Selbstverstandlich besteht das Risiko, dass zukiinftig auch
hoéhere Verluste entstehen kdnnen — aber auch die Chance auf bessere Ergebnisse. Hierbei ist zu bertcksichtigen, dass sich
Wertverluste, aber auch Gewinne am Ende des Ansparvorganges absolut betrachtet starker auswirken als zu Beginn, da sie das
gesamte angesparte Fondsguthaben beeinflussen.

Alle wichtigen Fondsdaten und die aktuelle Wertentwicklung der fur Ihren Vertrag gewahlten Investmentfonds haben wir auf un-
serer Homepage www.generali.de fiir Sie zusammengestellt.

Fonds / Fondskiirzel | Anlageschwerpunkt Wertentwicklung in Prozent fiir das Jahr
2011| 2012| 2013 2014| 2015 2016 2017| 2018| 2019| 2020

Garantiefonds

DWS Funds Global |WK| Garantiefonds mit einer 90 %igen Garan- +43| +1,2| +0,1| +0,7| -2,3| +24| -43
Protect 90 tie des hochsten bisher erreichten Anteil-

wertes
Dachfonds
Champions Select |XA | Schwerpunkt auf Anlagen mit hohem und -7,0(+20,8| +6,4
Balance VC Anlagen mit weniger hohem Wertsteige-

rungspotenzial
Champions Select |XB | Schwerpunkt auf Anlagen mit hohem -95(+255| +7,4
Dynamic VC Wertsteigerungspotenzial
DWS Multi WP | Multi-Asset-Dachfonds, weltweit +14,00 -0,3| +6,3| -0,9| -6,7(+12,2| -3,5

Opportunities LD

Generali Komfort |AH | Euro-Wahrungsraum; ca. 50 % Renten-/ | -6,8/+ 14,0/ + 11,6|/ +4,5| +5,5| +0,0| +5,4|-10,0{+12,7| +2,6
Balance 50 % Aktienfonds mit Fokus auf den
Euro-Wahrungsraum

Generali Komfort |AJ | Europa; ca. 100 % europaische Aktien- | - 13,7+ 18,5|+17,5| +4,3|+12,6| -1,7|+10,8| - 15,3|+22,8 -0,9
Dynamik Europa fonds mit einer Beimischung von

Themenfonds
Generali Komfort AK | global; ca. 100 % internationale Aktien- -10,4|+ 11,9+ 19,5/+159| +9,2| +43| +6,7| -9,6|+28,4| +6,7
Dynamik Global fonds mit einer Beimischung von

Themenfonds

Generali Komfort |Al | Euro-Wahrungsraum; ca. 30 % Renten-/ | - 11,8|+ 18,2|+ 15,5 +3,3| +7,2| -0,7| +7,6| -13,2|+16,6| +1,8
Wachstum 70 % Aktienfonds mit Fokus auf den
Euro-Wahrungsraum

Generali Smart AX | global, Anlage u. a. in gemischte Wertpa- +1,0f -51 +45| -0,1
Funds pierfonds, Absolute-Return- oder Total-

Best Managers Return-Fonds

Conservative EX

Generali Smart AW/ globale Aktienmarkte mit Beimischung +13,1{+10,4| +6,9| +7,2| -11,1(+20,5| +4,6
Funds von Rentenfonds; ggf. auch auf Geld-

Best Selection EX markt, Immobilien oder Rohstoffe ausge-

richtete Fonds

Aktienfonds (TRC — Trend Risk Control)

DWS TRC WB | mindestens 85 % des Fondsvermdgens +254|+225| -20| +53| +6,3|+159|-17,5| +7,2| -21
Deutschland in Anteilen des DWS Deutschland

DWS TRC WN | mindestens 85 % des Fondsvermdgens +72 +12| +4,6| +88| -44|+19,9/+10,5
Global Growth in Anteilen des DWS Global Growth

DWS TRC ESG WC | mindestens 85 % des Fondsvermdgens +6,4| -54 +6,9| +1,7| +4,0/+19,7| -12,1|+10,2| +9,3
Top Asien in Anteilen des DWS ESG Top Asien LC

DWS TRC WD | mindestens 85 % des Fondsvermdgens +21 +4,7(+10,7| +55| +5,7| -0,5| -4,0/{+10,3| -14,1
Top Dividende in Anteilen des DWS Top Dividende LD
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Fonds / Fondskiirzel

Anlageschwerpunkt

Wertentwicklung in Prozent fiir das Jahr

2011 2012| 2013| 2014| 2015| 2016 2017| 2018| 2019| 2020
Aktienfonds
DWS Akkumula LC |EL | weltweite Aktienanlage, flexible -10,1|+11,2|+17,8|+ 20,9|+ 13,2| +5,4| +8,4| -52|+32,9| +49
Rentenbeimischung
DWS Aktien Strate- | WX| Aktien aus dem HDAX-Index -21,2|+31,8| +55
gie Deutschland
GLC"
DWS Aktien Strate- | Gl | Aktien aus dem HDAX-Index -17,5/+32,7|+ 37,8 +5,9(+294| +0,6/+21,2| -22,0/+31,4| +53
gie Deutschland
LC?
DWS Deutschland |WY| deutsche Standardwerte (Blue Chips) -26,7|+24,3| +4,8
GLC" aus dem DAX-Index
DWS Deutschland |WF | deutsche Standardwerte (Blue Chips) -16,4|+36,9|+30,3| +4,2|+156| +7,5/+18,9| -24,2|+23,9| +4,6
LC? aus dem DAX-Index
DWS Emerging EZ | Aktien in Emerging Markets -21,5(+121| -6,3|+10,6| -3,0{+12,6/+21,4| -12,0|/+25,0] +6,2
Markets Typ O ND 2
DWS European El | mittlere europaische Unternehmen mit -17,7(+ 27,4/ + 29,4+ 10,8/ + 21,9| +0,1|+ 19,0 - 19,4|+ 40,5|+ 16,4
Opportunities LD Schwerpunkt Deutschland
DWS Eurovesta EH | europaische ,Blue Chips*®, Orientierung -19,3|+18,4|+21,5| +2,9|+13,4| -24|+11,1| -16,2|+ 34,0 +9,4
am DOW JONES STOXX 50
DWS Global Growth | WI | Wachstumswerte, Beimischung flexibler -5,6|+14,2|+ 15,4+ 15,3| +8,0] +5,9|+10,6| -5,7|+37,4[+16,9
LD Titel aus Schwellenlandern
DWS Global Value |ES | Aktienfonds fiir die globale -7,9] +9,4|+253|+23,1| +9,4|+11,8/ +3,3| -11,9|+25,1| -6,0
LD substanzorientierte Anlage
DWS Invest Il WS | Aktien Europa dividendenorientiert +244| +57| +6,6/ +2,9| +8,3|-10,5/+18,7| -3,2
European Top
Dividend LD
DWS Invest WL | europaische Wirtschafts- und Wahrungs- | - 18,1|+ 27,8| + 26,7| +1,7|+14,9] -3,0/+10,0| - 16,7|+32,9| +7,0
Top Euroland LD union
DWS Osteuropa GH | ausgewahlte Unternehmen Mittel- und -23,6(/+17,3| -5,3|-23,7(-10,9/+27,0{ +6,2| -9,6/+30,0|-17,1
Osteuropas, Russlands sowie der Turkei
DWS Top Dividende| GJ | Aktien von Unternehmen mit hoher +51| +75|+125|+17,7|+12,7 +7,3| +0,6| -29(+20,0] -9,5
LD Marktkapitalisierung (,Blue Chips*®)
DWS Top Europe ED | ausgewahlte europaische Unternehmen | - 15,6+ 23,2| + 20,0| +6,3|+ 13,0 -1,5/+11.2| -16,7|+30,4| +0,7
LD mit ,wertorientiertem Management”
DWS US Growth GA | groBe US-amerikanische Werte -1,6(+11,1|+29,1(+27,4|+ 11,0 +9,5| +8,1| +£0,0/+39,0(+24,9
DWS Vermogens- |EK | internationale Aktien, -11,0|/+11,1|+ 16,8|+ 19,9|+ 11,6/ +5,8| +9,3| -56|+32,4| +6,0
bildungsfonds | LD vorwiegend Standardwerte
Aktienfonds (Nachhaltigkeitsfonds)
DWS ESG Investa |WW,| deutsche Aktien ,Blue Chips* -244|+253| +7,6
GLC"
DWS ESG Investa |EG | deutsche Aktien ,Blue Chips*” -19,2{+32,1|+34,6| +2,6|+18,1| +2,7|+ 14,6/ -24,6/+24,9| +74
LD 2
DWS ESG Top EF | ausgewahlte Aktien aus dem asiatisch- | - 16,9|+12,9| +3,8|+14,1| +7,2| +6,7|+22,0| - 12,9|+24,4|+ 13,1
Asien LC pazifischen Raum
DWS ESG Top EE | ausgewahlte ,Qualitatstitel”, die von glo- -6,4| +98|+16,7|+20,7|+10,0| +6,3| +9,2| -6,8|+34,6| +2,3
World balen Trends profitieren
DWS Invest ESG XC | Aktienanlage mit Chance auf laufenden -1,1|1+22,6| +0,1
Equity Income LD Ertrag unter Berlicksichtigung eines gu-
ten ESG-Ratings
DWS SDG Global GZ | Unternehmen, die einen positiven Bei- -17,5|+11,4|+19,4| +1,6/+12,8| +1,4|+10,5| -13,4|+31,6/+ 15,9
Equities LD trag zur Erreichung mindestens eines
der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele leisten
GIS SRI Ageing AY | langfristige Kapitalwertsteigerung durch -51/+16,7| -9,4|+27,7| -3,1

Population DX

Anlagen in Aktien von mit ESG-Kriterien
konformen Unternehmen
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Fonds / Fondskiirzel

Anlageschwerpunkt

Wertentwicklung in Prozent fiir das Jahr
2011 2012| 2013| 2014| 2015| 2016 2017| 2018| 2019| 2020

Aktienfonds (Themenfonds)

DWS Global Natural| GL | Aktien, Wandel- und Optionsanleihen -29,8| -05]-22,2| +54|-10,8[+21,9| +0,4|-12,7|{+11,9| -10,5
Resources Equity von Unternehmen der Rohstoffbranche
TypO?
DWS Invest Global [WV| Aktien von Emittenten aus dem globalen | - 11,3| +4,6| +9,0{+34,9| -6,0/+ 11,1 -0,3| -5,2(+30,4|-11,1
Infrastructure LD Infrastruktursektor
DWS Invest Gold W | Aktien weltweit aussichtsreicher Unter- -20,5( -12,4| -51,8| -2,8/-19,8/+61,0| -7,2| -3,2|+44,1(+17,0
and Precious Met- |A | nehmen mit Geschéftsfeld im Edelmetall-
als Equities LD sektor
Gemischte Fonds
DWS Balance GK| mindestens 35 % in verzinsliche Wertpa- -51 +7,4| +7,8|+10,5| +3,3| +1,9| +43| -7,0/+13,7| +2,2
piere, Rentenzertifikate, Rentenfonds;
bis zu 65 % in Aktien, Aktienfonds bzw.
Aktienzertifikate; bis zu 10 % in Zertifi-
kate auf Rohstoffe und Rohstoffindizes
DWS Defensiv LC |W | mindestens 65 % in verzinsliche Wertpa- +76| +14| +05| +2,2| -52| +6,7| +3,6
M | piere, Rentenzertifikate, Rentenfonds;
bis zu 35 % in Aktien, Aktienfonds, Akti-
enzertifikate sowie Zertifikate auf Roh-
stoffe und Rohstoffindizes
DWS Sachwerte ? | GU| Sachwerte -6,1 +1,3| +2,3| +99| +2,8/ +3,0/ +38| -6,8/+12,9| +54
DWS Top Portfolio |WO| mindestens 60 % in Aktien, Aktienzertifi- | + 6,8|+ 17,0/ + 14,1|+ 13,8/ +5,3| +3,2| +5,8| -8,3|+19,6/ +6,0
Offensiv katen, Aktienfonds; bis zu 40 % in ver-
zinsliche Wertpapiere; bis zu 10 % in
Zertifikate auf Rohstoffe und Rohstoffin-
dizes
Generali AL | Anlage in den klassischen wertstabilen -1,9| +36| +1,5/ +2,0] +1,1] +0,3|] +0,9| -1,8 +3,8/ +0,5
AktivMix Ertrag Anlagesegmenten Renten, Geldmarkt
und immobilienorientierte Wertpapiere
Gemischte Fonds (Nachhaltigkeitsfonds)
DWS ESG Multi XD | Vereinbarung von gréRtmoglichem Ertrag +19,5| +15
Asset Dynamic LD mit 6kologischen und sozialen Kriterien
Rentenfonds
DWS Covered Bond |GM | Staatsanleihen und 6ffentliche Pfand- +15/+11,4| +3,3| +9,5| -0,2| +1,6|/ +0,0/ -0,3| +2,2| +0,8
Fund LD briefe
DWS Euro Bond EN |Euro-Anleihen vorwiegend europaischer +2,5(+13,4| +1,7|+11,9| +0,0| +3,5| +0,7[ -1,1| +58| +3,5
Fund LD Emittenten
DWS Eurorenta EM | marktbreiter europaischer Rentenfonds +1,3| +9,3| -05/+11,8/ +1,8/ +3,7( -0,2| -0,7] +6,2| +3,0
DWS Eurozone GN | Euro-Rentenwerte guter Bonitat -11] +7,5 +29| +2,2| -0,6| +1,4| +0,8| -3,2| +50| +2,1
Bonds Flexible LD
DWS Invest GX | Fondsinvestitionen in Unternehmensan- +3,7(+17,5| -2,5| +3,3|] -2,3|+11,8| +6,8/ -10,0| +9,2| +4,7
Emerging Markets leihen aus Schwellenlandern
Corporates LDH
DWS Invest Global |WQ| weltweit investierender Rentenfonds -1,00 +0,7( +0,7| -49| +2,1| -1,5

Bonds LD
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Fonds / Fondskiirzel | Anlageschwerpunkt Wertentwicklung in Prozent fiir das Jahr
2011 2012| 2013| 2014| 2015| 2016 2017| 2018| 2019| 2020

Rentenfonds (Nachhaltigkeitsfonds)

DWS Invest GW | Euroland-Rentenfonds mit Fokus auf An- | +1,9| +6,9] +34| +1,2| -03| +1,0/ +0,4| -15/ +0,6| +1,0
ESG Euro Bonds leihen mit einer durchschnittlichen Lauf-

(Short) LD zeit von bis zu drei Jahren

DWS ESG WG | auf Euro lautende oder gegen den Euro +49| +20 +25 -08] +1,5 +04| -2,5| +44| +0,9
Zinseinkommen abgesicherte verzinsliche Wertpapiere:

Staatsanleihen, Unternehmensanleihen
und Covered Bonds

Absolute-Return-Fonds
DWS Concept WU | Aktien internationaler Aussteller, fest- +88 +1,1 -3,0(+13,3] -1,9
Kaldemorgen SCR sowie variabel verzinsliche Wertpapiere

und Geldmarktinstrumente

Kurzlaufende Rentenfonds (geldmarktnahe Fonds)

DWS Euro Flexizins | GP | Euro-Geldmarktinstrumente +1,0| +06| +0,8 +0,6/ +0,2 +2,2 -0,1 -04| +0,2| +0,1
NC

DWS Floating Rate | GY | Variabel verzinsliche Anleihen sowie +1,1 +14| +0,7| +0,5| -0,2| +0,7] +0,3| -1,4| +0,9| -0,3
Notes LC Kurzlaufer und Termingelder

Geldmarktfonds

Generali Geldmarkt | AM| Geldmarktinstrumente +1,6| +2,0| +0,3| +0,0/ -0,2| -0,2| -0,5 -0,6| -06| -0,6
Euro

" nur zuléssig bei Basisrentenversicherungen nach Tarif BRVA und BRSN
2 nicht zulassig bei Basisrentenversicherungen nach Tarif BRVA und BRSN

Anlage in Gold [nur zulissig bei Versicherungen nach Tarif VAN, VASPN und VEPN]

Um lhnen einen Eindruck zu vermitteln, mit welchen Chancen und Risiken fiir Sie eine Anlage in das Edelmetall Gold innerhalb
Ihres Versicherungsvertrags verbunden ist, haben wir in der folgenden Tabelle die jahrliche Entwicklung des Goldpreises in Euro
jeweils zum Jahresende dargestellt.

Obwohl die in der Tabelle fir die letzten zehn Jahre jeweils genannten Wertentwicklungen nur in einzelnen Jahren negativ waren,
ist eine Kapitalanlage in Gold fir Sie selbst langfristig mit einem erheblichen Investitionsrisiko verbunden. So sank der Goldpreis
von Anfang der 1980er-Jahre bis 2004 quasi kontinuierlich. Zu bedenken ist ebenfalls, dass eine Kapitalanlage in Gold mittelbar
auch mit einem Wechselkursrisiko des Euro gegeniiber dem US-Dollar verbunden ist, weil Gold weltweit primar in US-Dollar
gehandelt wird.

Die Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine Prognosen flr die Zukunft. Selbstverstandlich besteht das Risiko,
dass zukinftig auch héhere Verluste entstehen kénnen — aber auch die Chance auf bessere Ergebnisse. Hierbei ist zu bertick-
sichtigen, dass sich Wertverluste, aber auch Gewinne am Ende des Ansparvorganges absolut betrachtet starker auswirken als
zu Beginn, da sie das gesamte angesparte goldgebundene Guthaben beeinflussen.

Die in der folgenden Tabelle genannten Wertentwicklungen beriicksichtigen nicht, dass bei der goldgebundenen Kapitalanlage
im Versicherungsvertrag zusatzlich zu seinen ohnehin angesetzten Kosten bei Erwerb von Gold ein Aufschlag auf den Rickga-
bepreis anfallt, insbesondere weil auf dem Weltmarkt ein Unterschiedsbetrag zwischen Kauf- und Verkaufspreis existiert, und wir
fur die Aufwendungen in Zusammenhang mit der Aufbewahrung und Sicherung des Goldbestands weitere laufende Kosten ein-
behalten, z. B. fir das Vorhalten der Tresore, Wachschutz, Diebstahlversicherung. Beides mindert die effektive Wertentwicklung
der goldgebundenen Anlage.

Kiirzel | Anlageschwerpunkt Risikoklasse Wertentwicklung?®) in Prozent fiir das Jahr
2011| 2012 2013| 2014 2015| 2016 2017| 2018 2019| 2020
ZA Kapitalanlage in Gold 3 +15,3| +3,7| -30,8| +13,1| -1,2| +12,7| -1,4| +3,0| +21,3| +13,4

3) des Goldpreises in Euro, abgeleitet aus der Zeitreihe BBEX3.D.XAU.EUR.EA.AC.C04 der Deutschen Bundesbank
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Ubersicht der sonstigen Kosten

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

neben den in den maligebenden Versicherungsbedingungen zu bestimmten vertraglichen Gestaltungs-
moglichkeiten explizit aufgefuhrten Kosten stellen wir lhnen in folgenden Fallen pauschal zusatzliche
Kosten gesondert in Rechnung, sofern dies in den Versicherungsbedingungen vorgesehen oder nach
gesetzlichen Vorschriften zulassig ist:

Mahnung bei Nichtzahlung von Folgebeitragen 4,00 €
Rucklaufer im Lastschriftverfahren (ab 2. Ricklaufer innerhalb von 6 Monaten) 6,40 €
Durchflihrung von Vertragsanderungen (z. B. Daueranderungen, Terminverschiebungen) 25,00 €
Bearbeitung von Abtretungen und Verpfandungen 8,00 €
Anschriftermittiung 0,00 €
Ausstellung eines Ersatz-Versicherungsscheins 4,00 €
Versicherungsnehmerwechsel 8,00 €
Wiederinkraftsetzung 4,00 €
Einrichtung und Abbrechen des Ablaufmanagements, Fonds-Einstiegsmanagements oder 6,00 €

Fonds-Ausstiegsmanagements

Erbringung einer Kapital-Versicherungsleistung in Goldbarren anstatt eines Geldbetrags
(nur mdglich, soweit die Wertentwicklung des Versicherungsvertrags vereinbarungsgemafn
an die Wertentwicklung von Gold gekoppelt war und eine Lieferung von Gold in den Ver-
tragsbedingungen als Option vorgesehen ist):

— Herstellungskosten der auszuliefernden Goldbarren

— je Goldbarren zu 500 g 16,40 €
— je Goldbarren zu 250 g 13,80 €
— je Goldbarren zu 100 g 10,70 €
— je Goldbarren zu 50 g 9,50 €
— Verpackungs- und Versandkosten der Goldbarren an eine Anschrift in Deutschland
— bei einem Goldwert bis 20.000 € 65,03 €
— bei einem Goldwert tber 20.000 € bis 25.000 € 79,31 €
— bei einem Goldwert Uber 25.000 € bis 250.000 € 147,14 €

Bei einem héheren Goldwert erhdhen sich die Verpackungs- und Versandkosten ent-
sprechend der Anzahl der erforderlichen Teillieferungen. Bei einer Lieferung ins Aus-
land — sofern eine solche Gberhaupt moglich ist — fallen héhere Versandkosten an. Bitte
wenden Sie sich bei Bedarf hierzu direkt an uns.

Die Héhe der Kosten kann sich wahrend der Laufzeit des Versicherungsvertrags dndern. Eine Ubersicht
Uber die jeweils aktuellen Kosten kénnen Sie bei uns anfordern.

Stand: Méarz 2020 -47 - Kostentabelle (07.20)
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— Informationen fur unsere Kunden uber Mallhahmen

zum Umgang mit und zur Vermeidung von Interessenkonflikten

Die Generali Deutschland Lebensversicherung (GEDL) ist Tell
eines der grof3ten europaischen Versicherungskonzerne. Sie
handelt im besten Interesse ihrer Kunden, wenn sie ihre Pro-
dukte verkauft und verwaltet. Mogliche Interessenkonflikte
vermeidet sie soweit wie mdglich schon im Vorfeld. Daher er-
warten wir von unseren Mitarbeitern und Vertriebspartnern je-
derzeit Sorgfalt, Redlichkeit, rechtmaRiges und professionel-
les Handeln. Das Kundeninteresse beachten wir in ganz be-
sonderem MaRe. Unser Handeln muss im Einklang mit dem
Code of Conduct stehen, den Verhaltensrichtlinien der inter-
nationalen Generali Gruppe.

Von Mitarbeitern der GEDL erwarten wir, dass sie sich an
diese Grundsatze halten. Das Gleiche gilt fiir Dritte wie bei-
spielsweise Vertriebspartner, die in unserem Namen handeln.
Der Code of Conduct legt konkrete Verhaltensregeln fur die
Betroffenen fest, wie zum Beispiel:

e Was tun wir, um Bestechung zu verhindern?

e Wie schiutzen wir Vermdégenswerte und geschéaftliche In-
formationen?

¢ Wie schitzen wir die Beziehung zu unseren Kunden?

Damit Interessenkonflikte gar nicht erst entstehen, haben wir
intern Vorkehrungen getroffen. So erkennen wir schon im Vor-
feld, wenn etwas nicht unseren Richtlinien entspricht.

Dennoch kénnen wir nicht vollstandig ausschlieen, dass es
zu einem Interessenkonflikt kommen kann. Diese Einzelfalle
bearbeiten wir stets unter strenger Berucksichtigung der Kun-
deninteressen. Insbesondere die hier aufgefihrten Sachver-
halte unterliegen dem Code of Conduct:

e Vermittlung von Produkten aus Umsatzinteresse der
GEDL bzw. Provisionsinteresse der Vermittler

e Erhalt oder Verteilung von Zuwendungen. Beispiel: An-
nahme bzw. Auszahlung von Folgeprovisionen oder geld-
werten Vorteilen von Dritten bzw. an Dritte

e Erfolgsbezogene Vergiitungen von Mitarbeitern und Ver-
mittlern

e Zuwendungen an unsere Mitarbeiter und Vermittler

e Beziehungen unseres Hauses zu Beteiligten am Finanz-
markt und Nutzung von Informationen, die nicht 6ffentlich
bekannt sind

-48 -

e personliche Beziehungen unserer Mitarbeiter oder der
Geschéftsleitung oder der mit diesen verbundenen Perso-
nen oder

e Mitwirkung dieser Personen in Aufsichts- oder Beiraten

Die GEDL setzt alles daran, Konflikte im Zusammenhang mit
derartigen Sachverhalten von vornherein auszuschliel3en.

Die Integritéat und Kundenorientierung der GEDL zeigt sich im
professionellen Umgang mit Interessenkonflikten. In der Ge-
nerali Deutschland Gruppe gibt es eine unabhangige Compli-
ance-Stelle, fur die die Geschaftsleitung direkt verantwortlich
ist. Sie identifiziert mdogliche Interessenskonflikte und berat
die Geschaftsleitung, damit der Code of Conduct in allen Ge-
schéftsbereichen eingehalten wird.

Im Einzelnen hat die GEDL folgende MalRnahmen zur Ver-
meidung von Interessenkonflikten ergriffen:

e Sie arbeitet mit Verfahren und Kontrollprozessen, die ge-
eignet sind, beim Vertrieb von Versicherungsprodukten die
Kundeninteressen zu wahren. Als Grundlage dient der
Verhaltenskodex des Gesamtverbands der Deutschen
Versicherungswirtschaft e. V.

e Bevor sie neue Produkte einfiihrt, durchlaufen diese einen
komplexen Produktprifungsprozess. Auch die vertriebli-
che Einflhrung ist entsprechend geregelt.

e Sie befolgt genaue Vorgaben uber die Annahme oder Ab-
gabe von Zuwendungen und wie diese offengelegt wer-
den.

e Sie beriicksichtigt alle Regelungen zum Umgang mit ver-
traulichen Informationen.

e Private Geschéfte der Mitarbeiter unterliegen besonderen
Regeln, die auch Uberwacht werden.

e Die Mitarbeiter werden intensiv geschult, damit sie die
Regelwerke kennen und anwenden.

e Sie hat ein angemessenes Vergutungssystem eingerich-
tet. Es stellt unter anderem sicher, dass Kundeninteressen
nicht beeintrachtigt werden, wenn z. B. Vermittler eine
Verglitung erhalten.

Kundeninformation nach IDD (07.20) / 1



Deutsche
Vermoégensberatung

Umgang mit und Auswirkungen
von Nachhaltigkeitsrisiken

Nachhaltigkeitsrisiken bei der Vermittlung und Beratung von

Versicherungsanlageprodukten

Der Umgang von Nachhaltigkeitsrisiken in der Versicherungsver-
mittlung von Versicherungsanlageprodukten bei der DVAG und
den jeweiligen Vermodgensberatern betrifft verschiedene Ebenen:
die Zusammenarbeit mit unserem Produktpartner Generali
Deutschland Lebensversicherung AG und die Versicherungsver-
mittlung dieser Produkte durch unsere Vermdgensberater selbst.

Die Zusammenarbeit mit unserem Produktpartner
Generali Deutschland Lebensversicherung AG

Unser Produktpartner Generali Deutschland Lebensver-
sicherung AG wahlt hinsichtlich seiner eigenen Kooperatio-
nen/Investments Unternehmen aus, die Verbesserungen
hinsichtlich ihres ESG-bezogenen Verhaltens und ihrer
Best Practices zeigen.

Unser Produktpartner Generali Deutschland Lebensversi-
cherung AG befindet sich z.B. in einem stetigen Austausch
mit dem Management dieser Unternehmen, um hinsichtlich
ESG-relevanter Themen mit ihnen zu diskutieren, sie her-
auszufordern und zu beeinflussen.

Des Weiteren missen Produktgeber fur Investmentfonds
zumindest Unterzeichner der Prinzipien des Nachhaltigen
Investierens der Vereinten Nationen sein (UN PRI). Auch gilt
fur die vermittelten Versicherungsanlageprodukte, dass
ESG-Kriterien und Aspekte flr nachhaltiges Investieren in
die Investmentanalysen einflieRen und bei Anlageentschei-
dungen der Produktgeber Berlcksichtigung finden.

Das Vorgehen in der Versicherungsvermittlung und
-beratung selbst

In der Versicherungsvermittlung und-beratung von Versi-
cherungsanlageprodukten stehen unseren Kunden auch
solche mit Nachhaltigkeitsfokus zur Verfugung. Hierbei
wird das Beduirfnis unserer Kunden beriicksichtigt, auch Pro-
dukte erwerben zu kénnen, die bestimmte Umwelt- und/
oder soziale und/oder gesellschaftliche Aspekte erfillen.

Diese Versicherungsanlageprodukte kdnnen im Rahmen
der Versicherungsberatung geeignet sein, abhangig von
den Anlagezielen, den Anlageerfahrungen oder der Risiko-
toleranz der Kunden. In der Versicherungsberatung ist die
Erdrterung von Nachhaltigkeitspraferenzen der Kunden
jedoch fir die Kunden nicht verpflichtend.

Rendite-Auswirkungen

Nachhaltigkeitsrisiken kénnen sowohl positive als auch
negative Einflisse auf die kiinftige Wertentwicklung haben.
Wichtig ist daher, dass den Risiken Aufmerksamkeit ge-
schenkt wird.

Die Einzelheiten der Produkte sind auf der folgenden Webseite abrufbar:
www.dvag.de/dvag/das-unternehmen/produktpartner.html

ESG-Nachh (07.21)



Datenschutzhinweise

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie Uiber die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch die Generali Deutschland Lebens-
versicherung AG und die lhnen nach dem Datenschutzrecht zuste-
henden Rechte.

Generali Deutschland Lebensversicherung AG
Adenauerring 7

81737 Munchen

Telefon: 089 5121-0

Fax: 089 5121-1400

E-Mail: service@generali.de

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter
der o.g. Adresse mit dem Zusatz Datenschutzbeauftragter oder per
E-Mail unter:

datenschutzbeauftragter.de@generali.com

Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten unter Beachtung
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Be-
stimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller
weiteren maBgeblichen Gesetze. Darliber hinaus hat sich unser
Unternehmen auf die ,Verhaltensregeln fir den Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft”
(Code of Conduct Datenschutz) verpflichtet, die die oben genannten
Gesetze fur die Versicherungswirtschaft prazisieren. Diese kdnnen Sie
im Internet unter https://www.generali.de/datenschutz abrufen.

Fordern Sie Informationen z. B. zu unserem Unternehmen oder zu
Produkten oder Leistungen unseres Unternehmens an, bendtigen wir
die von Ihnen hierbei gemachten Angaben flir die Bearbeitung lhres
Anliegens. Falls Sie eine Beratung wiinschen, benétigen wir lhre An-
gaben zur Weitergabe an unseren Vertriebspartner.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, bendtigen wir die
von lhnen hierbei gemachten Angaben flir den Abschluss des Ver-
trages und zur Einschatzung des von uns zu ibernehmenden Risikos.
Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese
Daten zur Durchfihrung des Vertragsverhéltnisses, z. B. zur Policie-
rung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Leistungsfall bendtigen
wir etwa, um prifen zu kdnnen, ob ein Versicherungsfall eingetreten
und wie hoch der Schaden ist.

Die Bearbeitung lhres Anliegens bzw. der Abschluss und die
Durchfiihrung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbei-
tung lhrer personenbezogenen Daten nicht méglich.

Daruber hinaus bendtigen wir lhre personenbezogenen Daten zur
Erstellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. fur die
Entwicklung neuer Tarife oder zur Erfiillung aufsichtsrechtlicher Vor-
gaben.

Rechtsgrundlage flr diese Verarbeitungen personenbezogener Daten
fuir vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.
Soweit daflir besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B.
lhre Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebensversicherungs-
vertrages) erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9
Abs. 2 a)i. V. m. Art. 7 DSGVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen
Datenkategorien, geschieht dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 )
DSGVO i. V. m. § 27 BDSG. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit
widerrufen werden. Dies gilt auch fur den Widerruf von Einwilligungs-
erklarungen, die gegebenenfalls vor der Geltung der DSGVO, also vor
dem 25.05.2018, uns gegenuber erteilt worden sind.

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns
oder von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO). Dies kann insbe-
sondere erforderlich sein:

— zur Gewahrleistung der [T-Sicherheit und des IT-Betriebs,
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— zur Werbung fir unsere eigenen Versicherungsprodukte sowie fir
Markt- und Meinungsumfragen,

— zur Verhinderung und Aufklarung von Straftaten; insbesondere
nutzen wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf
Versicherungsmissbrauch hindeuten kénnen.

Dartiber hinaus verarbeiten wir lhre personenbezogenen Daten
zur Erflllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichts- und
geldwéscherechtlicher Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher
Aufbewahrungspflichten oder unserer Beratungspflicht. Als Rechts-
grundlage fur die Verarbeitung dienen in diesem Fall die jeweiligen
gesetzlichen Regelungen i. V. m. Art. 6 Abs. 1 ¢) DSGVO.

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten fiir einen oben nicht ge-
nannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen dartiber zuvor informieren.

Rickversicherer:

Von uns tbernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versiche-
rungsunternehmen (Riickversicherer). Daflir kann es erforderlich sein,
Ihre Vertrags- und ggf. Leistungsfalldaten an einen Riickversicherer zu
Ubermitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild tber das Risiko oder
den Versicherungsfall machen kann. Dariiber hinaus ist es méglich,
dass der Rickversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner be-
sonderen Sachkunde bei der Risiko- oder Leistungspriifung sowie bei
der Bewertung von Verfahrensablaufen unterstitzt. Wir Gbermitteln
Ihre Daten an den Ruckversicherer nur soweit dies fur die Erfillung
unseres Versicherungsvertrages mit lhnen erforderlich ist bzw. im zur
Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlichen Umfang.
Nahere Informationen kdnnen Sie von unseren Rickversicherern

— Generali Deutschland AG, Adenauerring 7, 81737 Minchen
— General Reinsurance AG, Theodor-Heuss-Ring 11, 50668 Kdln

— Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft
in Minchen, KéniginstraBe 107, 80802 Muinchen

— Swiss Re Europe S.A., Niederlassung Deutschland, Arabella-
straBe 30, 81925 Miinchen

erhalten.

Vermittler/Vermégensberater:

Soweit sich im Rahmen der Bearbeitung lhres Anliegens die Notwen-
digkeit zur Einbeziehung eines Vermittlers/Vermdgensberaters ergibt,
verarbeitet Ihr Vermittler/Vermdgensberater die zum Abschluss und
zur Durchfiihrung des Vertrages bendtigten Antrags- und Vertrags-
daten. Gleiches gilt, wenn Sie hinsichtlich lhrer Versicherungsver-
trage von einem Vermittler/Vermdgensberater betreut werden. Auch
Ubermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie betreuenden
Vermittler/Vermdgensberater, soweit diese die Informationen zu lhrer
Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienst-
leistungsangelegenheiten bendtigen.

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe:

An die Muttergesellschaft unseres Konzerns kdnnen wir Daten auf-
grund gesetzlicher Verpflichtung nach dem Geldwéschegesetz tber-
tragen; darliber hinaus nehmen spezialisierte Unternehmen bzw.
Bereiche unserer Unternehmensgruppe nehmen bestimmte Datenver-
arbeitungsaufgaben fiur die in der Gruppe verbundenen Unternehmen
zentral wahr. Soweit ein Versicherungsvertrag zwischen lhnen und
einem oder mehreren Unternehmen unserer Gruppe besteht, kdnnen
Ilhre Daten etwa zur zentralen Verwaltung von Anschriftendaten, fur
den telefonischen Kundenservice, zur Vertrags- und Leistungsbear-
beitung, fur In- und Exkasso oder zur gemeinsamen Postbearbeitung
zentral durch ein Unternehmen der Gruppe verarbeitet werden. In
unserer Dienstleisterliste bei den Vertragsbedingungen und Kunden-
informationen, die wir Ihnen vor Antragstellung in Textform mitge-
teilt haben, sowie in der jeweils aktuellen Version im Internet unter
https://www.generali.de/datenschutz finden Sie die Unternehmen,
die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen.
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Externe Dienstleister:

Wir bedienen uns zur Erfullung unserer vertraglichen und gesetzlichen
Pflichten zum Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung der von uns
eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur
vorlibergehende Geschaftsbeziehungen bestehen, kénnen Sie der
Ubersicht in den Vertragsbedingungen und Kundeninformationen, die
Sie vor Antragstellung erhalten haben, sowie in der jeweils aktuellen
Version auf unserer Internetseite unter
https://www.generali.de/datenschutz entnehmen.

Weitere Empféanger:

Darlber hinaus kénnen wir lhre personenbezogenen Daten an weitere
Empfanger Ubermitteln, wie etwa an Behdrden zur Erflillung gesetz-
licher Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungstrager, Finanzbe-
hérden oder Strafverfolgungsbehérden).

Wir 16schen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie fiir die oben
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vor-
kommen, dass personenbezogene Daten flr die Zeit aufbewahrt
werden, in der Anspriiche gegen unser Unternehmen geltend ge-
macht werden kdnnen (gesetzliche Verjahrungsfrist von drei oder bis
zu dreiBig Jahren). Zudem speichern wir lhre personenbezogenen
Daten, soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Entsprechende
Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter anderem
aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwé-
schegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahren.

Sie kénnen unter der o. g. Adresse Auskunft Gber die zu lhrer Person
gespeicherten Daten verlangen. Darliber hinaus kénnen Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Léschung lhrer
Daten verlangen. lhnen kann weiterhin ein Recht auf Einschrénkung
der Verarbeitung lhrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von
lhnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gédngigen und
maschinenlesbaren Format zustehen.

Sie haben das Recht, einer Verarbeitung lhrer personenbezo-
genen Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen.

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interes-
sen, konnen Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich
aus lhrer besonderen Situation Griinde ergeben, die gegen die
Datenverarbeitung sprechen.

Soliten Sie Widerspruch einlegen, werden wir lhre personen-
bezogenen Daten nicht mehr verarbeiten; es sei denn, wir
kénnen zwingende schutzwiirdige Griinde fiir die Verarbei-
tung nachweisen, die lhre Interessen, Rechte und Freiheiten
liberwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausiibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen.

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte méglichst
an den vorgenannten Verantwortlichen fiir die Datenverarbei-
tung gerichtet werden.

-51-

Sie haben die Mdoglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den oben
genannten Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzauf-
sichtsbehdrde zu wenden. Die fir uns zustandige Datenschutzauf-
sichtsbehérde ist:

Bayerisches Landesamt fur Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Postfach 1349
91504 Ansbach

Um |hre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrages bzw.
bei Eintritt des Versicherungsfalls ggf. zu tberpriifen und bei Bedarf
zu erganzen, kdnnen wir im daflr erforderlichen Umfang personen-
bezogene Daten mit dem von Ihnen benannten friiheren Versicherer
austauschen.

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister auBerhalb des
Europaischen Wirtschaftsraums (EWR) Gbermitteln, dann tun wir dies
nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein angemes-
senes Datenschutzniveau bestétigt wurde oder andere angemessene
Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Daten-
schutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden
sind.
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Verhaltensregeln fiir den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche

Versicherungswirtschaft (Code of Conduct)

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.
(GDV) mit Sitz in Berlin ist die Dachorganisation der privaten Versiche-
rer in Deutschland. Ihm gehd&ren Uber 450 Mitgliedsunternehmen an.
Diese bieten als Risikotrager Risikoschutz und Unterstiitzung sowohl
fur private Haushalte als auch fur Industrie, Gewerbe und 6ffentliche
Einrichtungen. Der Verband setzt sich fiir alle die Versicherungswirt-
schaft betreffenden Fachfragen und fiir ordnungspolitische Rahmen-
bedingungen ein, die den Versicherern die optimale Erflllung ihrer
Aufgaben ermdglichen.

Die Versicherungswirtschaft ist von jeher darauf angewiesen, in
groBem Umfang personenbezogene Daten der Versicherten zu ver-
wenden. Sie werden zur Antrags-, Vertrags- und Leistungsabwicklung
erhoben, verarbeitet und genutzt, um Versicherte zu beraten und zu
betreuen sowie um das zu versichernde Risiko einzuschéatzen, die
Leistungspflicht zu priifen und Versicherungsmissbrauch im Interes-
se der Versichertengemeinschaft zu verhindern. Versicherungen kén-
nen dabei heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen
Datenverarbeitung erflllen.

Die Wahrung der informationellen Selbstbestimmung und der Schutz
der Privatsphére sowie die Sicherheit der Datenverarbeitung sind fur
die Versicherungswirtschaft ein Kernanliegen, um das Vertrauen der
Versicherten zu gewabhrleisten. Alle Regelungen zur Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten muissen nicht nur im Einklang mit den Bestim-
mungen der Europdischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO),
des Bundesdatenschutzgesetzes und aller einschlagigen bereichs-
spezifischen Vorschriften (ber den Datenschutz stehen, sondern die
beigetretenen Unternehmen der Versicherungswirtschaft verpflichten
sich dariiber hinaus, den Grundséatzen der Transparenz, der Erforder-
lichkeit der verarbeiteten Daten und der Datenminimierung in beson-
derer Weise nachzukommen.

Hierzu hat der GDV im Einvernehmen mit seinen Mitgliedsunternehmen
die folgenden Verhaltensregeln fiir den Umgang mit den personen-
bezogenen Daten der Versicherten aufgestellt. Sie schaffen fiir die
Versicherungswirtschaft weitestgehend einheitliche Standards und
férdern die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Regelungen.
Unternehmen, die die brancheninternen Verhaltensregeln anwenden,
stellen damit nach Auffassung der unabhangigen Datenschutzbe-
hérden des Bundes und der Lander sicher, dass die Vorgaben der
Datenschutz-Grundverordnung fir die Versicherungswirtschaft bran-
chenspezifisch konkretisiert werden. Die Mitgliedsunternehmen des
GDV, die diesen Verhaltensregeln gemas Artikel 30 beigetreten sind,
verpflichten sich damit zu deren Einhaltung.

Die Verhaltensregeln sollen den Versicherten der beigetretenen Un-
ternehmen die Gewahr bieten, dass Datenschutz- und Datensicher-
heitsbelange bei der Gestaltung und Bearbeitung von Produkten und
Dienstleistungen berlicksichtigt werden. Der GDV versichert seine
Unterstiitzung bei diesem Anliegen. Die beigetretenen Unternehmen
weisen ihre Flihrungskréfte und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an, die Verhaltensregeln einzuhalten. Antragsteller und Versicherte
werden Uber die Verhaltensregeln informiert.

Dartiber hinaus sollen mit den Verhaltensregeln zuséatzliche Einwilligun-
gen moglichst entbehrlich gemacht werden. Grundséatzlich sind solche
nur noch fiir die Verarbeitung von besonders sensiblen Arten personen-
bezogener Daten — wie Gesundheitsdaten — sowie fiir die Verarbeitung
personenbezogener Daten zu Zwecken der Werbung oder der Markt-
und Meinungsforschung erforderlich. Fir die Verarbeitung von beson-
ders sensiblen Arten personenbezogener Daten — wie Gesundheitsda-
ten — hat der GDV gemeinsam mit den zusténdigen Aufsichtsbehdrden
Mustererkldrungen mit Hinweisen zu deren Verwendung erarbeitet. Die
beigetretenen Unternehmen sind von den Datenschutzbehérden auf-
gefordert — angepasst an ihre Geschéftsablaufe — Einwilligungstexte zu
verwenden, die der Musterklausel entsprechen.

Die vorliegenden Verhaltensregeln konkretisieren und erganzen die
datenschutzrechtlichen Regelungen fiir die Versicherungsbranche. Als
Spezialregelungen fur die beigetretenen Mitgliedsunternehmen des
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GDV erfassen sie die wichtigsten Verarbeitungen personenbezogener
Daten, welche die Unternehmen im Zusammenhang mit der Begriin-
dung, Durchfiihrung, Beendigung oder Akquise von Versicherungsver-
trédgen sowie zur Erflllung gesetzlicher Verpflichtungen vornehmen.

Da die Verhaltensregeln geeignet sein missen, die Datenverarbeitung
aller beigetretenen Unternehmen zu regeln, sind sie moglichst allge-
meingultig formuliert. Deshalb kann es erforderlich sein, dass die ein-
zelnen Unternehmen diese in unternehmensspezifischen Regelungen
konkretisieren. Das mit den Verhaltensregeln erreichte Datenschutz-
und Datensicherheitsniveau wird dabei nicht unterschritten. Dartiber
hinaus ist es den Unternehmen unbenommen, Einzelregelungen mit
datenschutzrechtlichem Mehrwert, z. B. fiir besonders sensible Daten
wie Gesundheitsdaten oder fir die Verarbeitung von Daten im Inter-
net, zu treffen. Haben die beigetretenen Unternehmen bereits solche
besonders datenschutzfreundliche Regelungen getroffen oder beste-
hen mit den zusténdigen Aufsichtsbehdrden spezielle Vereinbarungen
oder Absprachen zu besonders datenschutzgerechten Verfahrens-
weisen, behalten diese selbstverstandlich auch nach dem Beitritt zu
diesen Verhaltensregeln ihre Gltigkeit.

Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die Vorschriften
der DSGVO und des Bundesdatenschutzgesetzes. Unberiihrt bleiben
die Vorschriften zu Rechten und Pflichten von Beschéftigten der Ver-
sicherungswirtschaft.

Fur die Verhaltensregeln gelten die Begriffsbestimmungen der Daten-
schutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes.

Dariber hinaus sind:

Unternehmen:

die Mitgliedsunternehmen des GDV, soweit sie das Versicherungsge-
schéft als Erstversicherer betreiben sowie mit diesem in einer Gruppe
von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen verbun-
dene Erstversicherungsunternehmen, einschlieBlich Pensionsfonds,
die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind,

Versicherungsverhiltnis:

Versicherungsvertrag einschlieBlich der damit im Zusammenhang
stehenden vorvertraglichen MaBnahmen und rechtlichen Verpflich-
tungen,

Betroffene Personen:

Versicherte, Antragsteller oder weitere Personen, deren personen-
bezogene Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschéft
verarbeitet werden,

Versicherte:
— Versicherungsnehmer und Versicherungsnehmerinnen des Unter-
nehmens,

— versicherte Personen einschlieBlich der Teilnehmer an Gruppenver-
sicherungen,

Antragsteller:

Personen, die ein Angebot angefragt haben oder einen Antrag auf
Abschluss eines Versicherungsvertrages stellen, unabhangig davon,
ob der Versicherungsvertrag zustande kommt,

weitere Personen:

auBerhalb des Versicherungsverhaltnisses stehende betroffene Per-
sonen, wie Geschadigte, Zeugen und sonstige Personen, deren Daten
das Unternehmen im Zusammenhang mit der Begriindung, Durchfih-
rung oder Beendigung eines Versicherungsverhaltnisses verarbeitet,

Geschadigte:
Personen, die einen Schaden erlitten haben oder erlitten haben kénn-
ten, wie z. B. Anspruchsteller in der Haftpflichtversicherung,

Datenverarbeitung:

Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen, Speichern, Anpassen oder
Veréndern, Auslesen, Abfragen, Verwenden, Offenlegen durch Uber-
mitteln, Verbreiten oder Bereitstellen in einer anderen Form, Abgleichen
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oder Verkniipfen oder Einschrénken der Verarbeitung sowie Loschen
oder Vernichten personenbezogener Daten,

Datenerhebung:
das Beschaffen von Daten Uber die betroffenen Personen,

Automatisierte Verarbeitung:
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten
unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen,

Automatisierte Entscheidung:

eine Entscheidung gegentiber einer einzelnen Person, die auf eine
ausschlieBlich automatisierte Verarbeitung gestitzt wird, ohne dass
eine inhaltliche Bewertung und darauf gestitzte Entscheidung durch
eine naturliche Person stattgefunden hat,

Stammdaten:

die allgemeinen Daten der betroffenen Personen: Name, Adres-
se, Geburtsdatum, Geburtsort, Kundennummer, Beruf, Familien-
stand, gesetzliche Vertreter, Angaben Uber die Art der bestehenden
Vertrage (wie Vertragsstatus, Beginn- und Ablaufdaten, Versiche-
rungsnummer(n), Zahlungsart, Rollen der betroffenen Person (z. B.
Versicherungsnehmer, versicherte Person, Beitragszahler, Anspruch-
steller), sowie Kontoverbindung, Telekommunikationsdaten, Authen-
tifizierungsdaten fir die elektronische oder telefonische Kommuni-
kation, Werbesperren und andere Widerspriiche, Werbeeinwilligung
und Sperren fir Markt- und Meinungsforschung, Vollmachten und
Betreuungsregelungen, zustandige Vermittler und mit den genannten
Beispielen vergleichbare Daten,

Dienstleister:
andere Unternehmen oder Personen, die eigenverantwortlich Aufga-
ben fir das Unternehmen wahrnehmen,

Auftragsverarbeiter:
eine natiirliche oder juristische Person, Einrichtung oder andere Stelle,
die personenbezogene Daten im Auftrag des verantwortlichen Unter-
nehmens verarbeitet,

Vermittler:

selbststandig handelnde nattirliche Personen (Handelsvertreter) und
Gesellschaften, welche als Versicherungsvertreter, oder -makler im
Sinne des § 59 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) Versicherungsver-
trage vermitteln oder abschlieBen.

Schutzwiirdige Interessen:

Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, insbe-
sondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind
handelt.

Art. 1 Geltungsbereich

(1) 'Die Verhaltensregeln gelten fiir die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsgeschéft
durch die Unternehmen. 2Dazu gehért neben dem Versicherungsver-
héltnis insbesondere die Erfiillung gesetzlicher Anspriiche, auch wenn
ein Versicherungsvertrag nicht zustande kommt, nicht oder nicht mehr
besteht. 3Zum Versicherungsgeschaft gehéren auch die Gestaltung
und Kalkulation von Tarifen und Produkten.

(2) Unbeschadet der hier getroffenen Regelungen gelten die gesetz-
lichen Vorschriften zum Datenschutz, insbesondere die EU-Daten-
schutz-Grundverordnung und das Bundesdatenschutzgesetz.

Art. 2 Zwecke der Verarbeitung

(1) 'Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt fiir die Zwe-
cke des Versicherungsgeschafts grundsatzlich nur, soweit dies zur
Begriindung, Durchfiihrung und Beendigung von Versicherungsver-
héltnissen erforderlich ist, insbesondere zur Bearbeitung eines An-
trags, zur Beurteilung des zu versichernden Risikos, zur Erfullung der
Beratungspflichten nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG),
zur Prifung einer Leistungspflicht und zur internen Priifung des frist-
gerechten Forderungsausgleichs. 2Sie erfolgt auch zur Priifung und
Regulierung der Anspriiche Geschadigter in der Haftpflichtversiche-
rung, zur Priifung und Abwicklung von Regressforderungen, zum Ab-
schluss und zur Durchfiihrung von Rulckversicherungsvertragen, zur
Entwicklung von Tarifen, Produkten und Services, zur Erstellung von
Statistiken, fur versicherungsrelevante Forschungszwecke, z. B. Un-
fallforschung, zur Missbrauchsbek&mpfung oder zur Erfullung gesetz-
licher und aufsichtsrechtlicher Verpflichtungen oder zu Zwecken der
Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung.
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(2) 'Die personenbezogenen Daten werden grundsétzlich im Rah-
men der den betroffenen Personen bekannten Zweckbestimmung
verarbeitet. °Eine Anderung oder Erweiterung der Zweckbestimmung
erfolgt nur, wenn sie rechtlich zulassig ist und die betroffenen Perso-
nen nach Artikel 7 bzw. 8 dieser Verhaltensregeln dartber informiert
wurden oder wenn die betroffenen Personen eingewilligt haben.

Art. 3 Grundsatze zur Qualitédt der Datenverarbeitung

(1) Die Unternehmen verpflichten sich, alle personenbezogenen
Daten in rechtmaBiger und den schutzwirdigen Interessen der be-
troffenen Person entsprechender und nachvollziehbarer Weise zu
verarbeiten.

(2) 'Die Datenverarbeitung richtet sich an dem Ziel der Datenmini-
mierung und Speicherbegrenzung aus. 2Personenbezogene Daten
werden vorbehaltlich der Zwecke Forschung und Statistik nach MaB-
gabe des Art. 5 Abs. 1 lit. ) DSGVO in einer Form gespeichert, die
die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermdglicht,
wie es flir die Zwecke der Verarbeitung erforderlich ist. 3lnsbesondere
werden die Méglichkeiten zur Anonymisierung und Pseudonymisie-
rung genutzt, soweit dies méglich ist und der Aufwand nicht unver-
héltnismaBig zu dem angestrebten Schutzzweck ist. Dabei wird die
Anonymisierung der Pseudonymisierung vorgezogen.

(3) 'Das Unternehmen tragt dafiir Sorge, dass die vorhandenen per-
sonenbezogenen Daten richtig und erforderlichenfalls auf dem aktu-
ellen Stand gespeichert sind. 2Es werden alle angemessenen MaB-
nahmen daflir getroffen, dass nicht zutreffende oder unvollstandige
Daten unverzuglich berichtigt, geléscht oder in der Verarbeitung ein-
geschrankt werden.

(4) 'Die MaBnahmen nach den vorstehenden Absatzen werden doku-
mentiert. 2Grundsétze hierfir werden in das Datenschutzkonzept der
Unternehmen aufgenommen (Art. 4 Abs. 2).

Art. 4 Grundsatze der Datensicherheit

(1) 'Zur Gewihrleistung der Datensicherheit werden die erforderlichen
technisch-organisatorischen MaBnahmen unter Berucksichtigung
des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art,
des Umfangs, der Umstande und der Zwecke der Verarbeitung sowie
der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schwere der
mit der Verarbeitung verbundenen Risiken fir die Rechte und Frei-
heiten natlrlicher Personen getroffen, um ein dem Risiko angemes-
senes Schutzniveau zu gewéhrleisten. 2Dabei werden angemessene
MaBnahmen getroffen, die insbesondere gewahrleisten kénnen, dass

1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen
koénnen (Vertraulichkeit). Mittel hierzu sind insbesondere Berech-
tigungskonzepte, Pseudonymisierung oder Verschlisselung per-

sonenbezogener Daten.

. personenbezogene Daten wahrend der Verarbeitung unversehrt,
vollstandig und aktuell bleiben (Integritat).

. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfligung stehen und
ordnungsgemas verarbeitet werden kénnen (Verfligbarkeit, Belast-
barkeit).

. jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet
werden kdénnen (Authentizitat).

. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen
Daten in welcher Weise eingegeben, Gbermittelt und verandert hat
(Revisionsféhigkeit).

. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten vollstandig, aktuell und in einer Weise dokumentiert sind,
dass sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden kdnnen (Trans-
parenz).

(2) 'Die in den Unternehmen veranlassten MaBnahmen werden in
ein umfassendes, die Verantwortlichkeiten regelndes Datenschutz-
und -sicherheitskonzept integriert, welches unter Einbeziehung der
betrieblichen Datenschutzbeauftragten erstellt wird. 2Es beinhaltet
insbesondere Verfahren zur regelmaBigen Uberpriifung und Bewer-
tung der Wirksamkeit der getroffenen MaBnahmen.

Art. 5 Einwilligung

(1) "Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten auf eine Ein-
willigung sowie — soweit erforderlich — auf eine Schweigepflichtent-
bindungserklarung der betroffenen Personen gestitzt wird, stellt das
Unternehmen sicher, dass diese freiwillig, in informierter Weise und
unmissversténdlich bekundet wird, wirksam und nicht widerrufen ist.
2Soweit besondere Kategorien personenbezogener Daten - insbe-
sondere Daten Uber die Gesundheit — verarbeitet werden, muss die
diesbeziigliche Einwilligung ausdriicklich abgegeben sein.
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(2) 'Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten von Minder-
jahrigen auf eine Einwilligung sowie — soweit erforderlich — auf eine
Schweigepflichtentbindungserklarung gestitzt wird, werden diese
Erkldrungen von dem gesetzlichen Vertreter eingeholt. 2Friihestens
mit Vollendung des 16. Lebensjahres werden diese Erklarungen bei
entsprechender Einsichtsfahigkeit des Minderjahrigen von diesem
selbst eingeholt.

(3) 'Das einholende Unternehmen bzw. der die Einwilligung einho-
lende Vermittler stellt sicher und dokumentiert, dass die betroffenen
Personen zuvor Uber die Verantwortliche(n), den Umfang, die Form
und den Zweck der Datenverarbeitung sowie die Mdglichkeit der
Verweigerung und die Widerruflichkeit der Einwilligung und deren
Folgen informiert sind. 2Art. 7 Abs. 3 dieser Verhaltensregeln bleibt
unberthrt.

(4) 'Die Einwilligung und die Schweigepflichtentbindung kénnen je-
derzeit mit Wirkung fiir die Zukunft ohne Angabe von Grlinden wider-
rufen werden. ?Die betroffenen Personen werden (iber die Méglichkei-
ten und Folgen des Widerrufs einer Einwilligungserklarung informiert.
3Mégliche Folge eines wirksamen Widerrufs kann insbesondere sein,
dass eine Leistung nicht erbracht werden kann.

(5) Wird die Einwilligung schriftlich oder elektronisch zusammen mit
anderen Erklarungen eingeholt, wird sie so hervorgehoben, dass sie
ins Auge fallt.

(6) 'Eine Einwilligung kann schriftlich, elektronisch oder miindlich er-
teilt werden. 2Das Unternehmen wird die Erklérung so dokumentieren,
dass der Inhalt der jeweils erteilten Einwilligungserklarung nachgewie-
sen werden kann. 3Auf Verlangen wird den betroffenen Personen der
Erklarungsinhalt zur Verfiigung gestellt.

(7) Wird die Einwilligung mindlich eingeholt, ist dies den betroffenen
Personen unverzuglich schriftlich oder in Textform zu bestéatigen.

Art. 6 Besondere Kategorien personenbezogener Daten

(1) 'Besondere Kategorien personenbezogener Daten im Sinne der
EU-Datenschutz-Grundverordnung (insbesondere Angaben Uber
die Gesundheit) werden auf gesetzlicher Grundlage (insbesondere
Art. 6 i. V. m. Art. 9 Datenschutz-Grundverordnung) oder mit Ein-
willigung der betroffenen Personen nach Artikel 5 und - soweit
erforderlich — aufgrund einer Schweigepflichtentbindung erhoben
und verarbeitet. 2Eine Einwilligung muss sich ausdriicklich auf diese
Daten beziehen.

(2) 'Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener
Daten auf gesetzlicher Grundlage ist zuléssig, insbesondere wenn
es zur Geltendmachung, Austibung oder Verteidigung von Rechtsan-
spriichen erforderlich ist. ?Das gilt beispielsweise fir die Priifung und
Abwicklung der Anspriiche von Versicherten sowie von Geschadigten
in der Haftpflichtversicherung.

(8) Dartiber hinaus kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten
betroffener Personen ohne deren Einwilligung erfolgen zur Geltend-
machung, Prifung und Abwicklung von gesetzlich geregelten Re-
gressforderungen einerseits des Unternehmens oder andererseits
eines Dritten, der gegenuber den betroffenen Personen eine Leistung
erbracht hat, wie beispielsweise zur Prifung und Abwicklung der
Regressforderungen eines Sozialversicherungstrégers, Arbeitgebers
oder privaten Krankenversicherers.

(4) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener
Daten kann im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben auch dann zu-
lassig sein, soweit es zur Gesundheitsvorsorge bzw. -versorgung er-
forderlich ist.

(5) Ebenso kann die Verarbeitung von Gesundheitsdaten ohne Ein-
willigung erfolgen zum Schutz lebenswichtiger Interessen der be-
troffenen oder anderer Personen, wenn diese aus kdrperlichen oder
rechtlichen Griinden auBerstande sind, ihre Einwilligung zu geben,
insbesondere wenn fir diese Personen Assistance-Leistungen (z.
B. Notrufdienste, Krankentransport aus dem Ausland oder Koordi-
nation der medizinischen Behandlung) vereinbart und sie im Leis-
tungsfall auBer Stande sind, ihre Einwilligung abzugeben, z. B. weil
nach einem Unfall ein Krankentransport fiir eine bewusstlose Person
ndtig ist.

(6) Die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Da-
ten erfolgt auch auf gesetzlicher Grundlage zu statistischen Zwecken
sowie zu Forschungszwecken nach MaBgabe von Artikel 10 dieser
Verhaltensregeln.
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Art. 7 Grundsatze zur Datenerhebung und Informationen bei
Datenerhebung bei der betroffenen Person

(1) 'Personenbezogene Daten werden in nachvollziehbarer Weise er-
hoben. ?Bei Versicherten und Antragstellern werden die Mitwirkungs-
pflichten nach §§ 19, 31 VVG bertiicksichtigt.

(2) 'Personenbezogene Daten weiterer Personen im Sinne dieser Ver-
haltensregeln werden erhoben und verarbeitet, wenn es zur Geltend-
machung, Auslibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen oder
zur Erfiillung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. 2Das gilt
insbesondere fir die Erhebung von Daten von Zeugen oder von Ge-
schéadigten anldsslich einer Leistungsprifung und -erbringung in der
Haftpflichtversicherung und fir Datenverarbeitungen zur Erflillung
von Direktanspriichen in der Kfz-Haftpflichtversicherung oder zur Er-
flillung von gesetzlichen Meldepflichten. ®Daten nach Satz 1 kénnen
auch erhoben und verarbeitet werden, wenn dies im Zusammenhang
mit der Begriindung, Durchfiihrung oder Beendigung eines Versiche-
rungsverhéltnisses erforderlich ist und die schutzwiirdigen Interessen
dieser Personen nicht Giberwiegen, beispielsweise wenn Daten eines
Rechtsanwalts oder einer Reparaturwerkstatt zur Korrespondenz im
Leistungsfall benétigt werden.

(3) 'Die Unternehmen stellen sicher, dass die betroffenen Personen
zur Gewahrleistung der Transparenz und zur Wahrung ihrer Rechte
Uber Folgendes unterrichtet werden:

a) die Identitat des Verantwortlichen (Name, Sitz, Kontaktdaten, Ver-
tretungsberechtigte),

b) die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten,

c) die Zwecke und Rechtsgrundlagen (ggf. einschlieBlich der berech-
tigten Interessen) der Datenverarbeitung,

d) ggf. Empfanger oder die Kategorien von Empféngern der personen-
bezogenen Daten,

e) ggf. beabsichtigte Ubermittlungen der personenbezogenen Daten
in ein Drittland oder an eine internationale Organisation nach MaB-
gabe des Art. 13 Abs. 1 lit. f) DSGVO,

f) die Speicherdauer (oder deren Kriterien) der personenbezogenen
Daten,

g) dieim Abschnitt VIl dieser Verhaltensregeln geregelten Rechte der
betroffenen Personen einschlieBlich der Beschwerdemdglichkei-
ten bei einer Aufsichtsbehdrde sowie Uber ein ggf. bestehendes
Widerspruchsrecht,

h) wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht: Uber das
Recht zum Widerruf der Einwilligung und dessen Folgen,

i) eine ggf. gesetzlich oder vertraglich bestehende oder fir einen Ver-
tragsschluss erforderliche Pflicht zur Angabe der Daten und die
Folgen der Nichtangabe und

j) bei Einsatz automatisierter Entscheidungen aussagekraftige Infor-
mationen Uber die eingesetzte Logik, Tragweite und Auswirkungen
dieser Verarbeitung.

°Die Information unterbleibt, wenn und soweit die betroffenen Perso-
nen bereits auf andere Weise Kenntnis von ihr erlangt haben.

Art. 8 Datenerhebung ohne Mitwirkung der betroffenen
Personen

(1) 'Daten werden ohne Mitwirkung der betroffenen Personen erho-
ben, wenn dies im Zusammenhang mit der Begriindung, Durchfiihrung
oder Beendigung von Versicherungsverhéltnissen und insbesondere
auch zur Prifung und Bearbeitung von Leistungsanspriichen erfor-
derlich ist. ?Das gilt beispielsweise, wenn der Versicherungsnehmer
bei Gruppenversicherungen zuléssigerweise die Daten der versicher-
ten Personen oder bei Lebens- und Unfallversicherungen die Daten
der Bezugsberechtigten angibt oder er in der Haftpflichtversicherung
Angaben Uber den Geschadigten oder Zeugen macht. 3Ohne Mitwir-
kung der betroffenen Person kénnen personenbezogene Daten auch
zu Zwecken nach Art. 10 Abs. 1 erhoben werden.

(2) 'Die Erhebung von Gesundheitsdaten oder genetischen Daten bei
Dritten erfolgt — soweit erforderlich — mit wirksamer Schweigepflicht-
entbindungserklarung der betroffenen Personen und nach MaBgabe
des § 213 VWG und § 18 GenDG, soweit diese Vorschriften anzuwen-
den sind. 2Die Erhebung von besonderen Kategorien personenbezo-
gener Daten bei Dritten kann auch erforderlich sein in den in Artikel 6
Absatz 2 bis 5 dieser Verhaltensregeln genannten Fallen.
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(3) 'Das Unternehmen, das personenbezogene Daten ohne Mit-
wirkung der betroffenen Personen erhebt, stellt sicher, dass die be-
troffenen Personen innerhalb einer im Einzelfall angemessenen Frist,
langstens jedoch innerhalb eines Monats, nach der ersten Erlangung
der Daten informiert werden uber:

a) die Identitat des Verantwortlichen (Name, Sitz, Kontaktdaten, Ver-
tretungsberechtigte),

b) die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten,

c) die Zwecke und Rechtsgrundlagen (ggf. einschlieBlich der berech-
tigten Interessen) der Datenverarbeitung,

d) die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden,

e) ggf. Empfanger oder die Kategorien von Empfangern der perso-
nenbezogenen Daten,

f) ggf. beabsichtigte Ubermittlungen der personenbezogenen Daten
in ein Drittland oder an eine internationale Organisation nach MaB-
gabe des Art. 14 Abs. 1 lit. f) DSGVO,

g) die Speicherdauer (oder deren Kriterien) der personenbezogenen
Daten,

h) die im Abschnitt VIII dieser Verhaltensregeln geregelten Rechte
der betroffenen Personen einschlieBlich der Beschwerdemdglich-
keiten bei einer Aufsichtsbehorde,

i) wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht: (iber das Recht
zum Widerruf der Einwilligung und dessen Folgen,

j) die Quelle der personenbezogenen Daten bzw. ob sie aus einer
offentlich zugénglichen Quelle stammen und

k) bei Einsatz automatisierter Entscheidungen aussagekraftige Infor-
mationen Uber die eingesetzte Logik, Tragweite und Auswirkungen
dieser Verarbeitung.

2Falls die Daten zur Kommunikation mit den betroffenen Personen
verwendet werden sollen, erfolgt die Information spatestens mit der
ersten Mitteilung an sie, zum Beispiel in Fallen der Benennung von
Bezugsberechtigten in der Lebensversicherung bei Eintritt des Leis-
tungsfalls oder in Fallen der Benennung von Berechtigten flr Notfélle,
wenn dieser eintritt. 3Falls die Offenlegung an einen anderen Empfan-
ger beabsichtigt ist, erfolgt die Information spatestens zum Zeitpunkt
der ersten Offenlegung.

(4) 'Die Information unterbleibt, wenn und soweit die betroffenen Per-
sonen bereits Uber die Informationen verfligen, sich die Erteilung der
Informationen als unmdglich erweist oder die Information einen unver-
héltnisméaBigen Aufwand erfordern wiirde, insbesondere wenn Daten
fur statistische oder wissenschaftliche Zwecke verarbeitet werden
oder wenn gespeicherte Daten aus allgemein zuganglichen Quellen
entnommen sind und eine Benachrichtigung wegen der Vielzahl der
betroffenen Falle unverhaltnismaBig ist. 2Die Information unterbleibt
auch, wenn die Daten nach einer Rechtsvorschrift oder ihnrem Wesen
nach, insbesondere wegen des Uberwiegenden berechtigten Inter-
esses eines Dritten, geheim gehalten werden miissen. Dies betrifft
beispielsweise Félle in der Lebensversicherung, in denen sich der
Versicherungsnehmer wiinscht, dass ein Bezugsberechtigter nicht
informiert wird.

(5) "Ebenso unterbleibt die Information nach MaBgabe des § 33
Abs. 1 Nr. 2 Bundesdatenschutzgesetz in Verbindung mit Art. 23 Abs.
1 lit. j) DSGVO, wenn:

sie die Geltendmachung, Auslibung oder Verteidigung zivilrecht-
licher Anspriiche beeintrachtigen wiirde oder die Verarbeitung von
personenbezogenen Daten aus zivilrechtlichen Vertragen beinhaltet
und der Verhiitung von Schaden durch Straftaten dient, sofern nicht
das berechtigte Interesse der betroffenen Person an der Informa-
tionserteilung Uberwiegt oder

- das Bekanntwerden der Informationen die behordliche Strafverfol-
gung gefahrden wiirde.

2Daher erfolgt regelmé&Big keine Information tber Datenerhebungen
zur Aufklarung von Widersprichlichkeiten gemaB Artikel 15 dieser
Verhaltensregeln.

(6) 'In den Fallen des Absatzes 5 ergreift das Unternehmen geeignete
MaBnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen
Personen (z. B. Priifung und gegebenenfalls Veranlassung weiterer
Zugriffsbeschrankungen). 2Sofern das Unternehmen von einer Infor-
mation absieht, dokumentiert es die Griinde dafir.
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Art. 9 Verarbeitung von Stammdaten in der Unternehmens-
gruppe

(1) Wenn das Unternehmen einer Gruppe von Versicherungs- und
Finanzdienstleistungsunternehmen angehért, kénnen die Stamm-
daten von Antragstellern, Versicherten und weiteren Personen sowie
Angaben Uber den Zusammenhang mit bestehenden Vertragen zur
zentralisierten Bearbeitung von bestimmten Verfahrensabschnitten im
Geschéftsablauf (z. B. Telefonate, Post, Inkasso) in einem von Mitglie-
dern der Gruppe gemeinsam nutzbaren Datenverarbeitungsverfahren
verarbeitet werden, wenn sichergestellt ist, dass die technischen und
organisatorischen MaBnahmen nach MaBgabe des Art. 4 dieser Ver-
haltensregeln (z. B. Berechtigungskonzepte) den datenschutzrecht-
lichen Anforderungen entsprechen und die Einhaltung dieser Ver-
haltensregeln durch den oder die fir das Verfahren Verantwortlichen
gewabhrleistet ist.

(2) 'Stammdaten werden aus gemeinsam nutzbaren Datenverarbei-
tungsverfahren nur weiterverarbeitet, soweit dies fir den jeweiligen
Zweck erforderlich ist. 2Dies ist technisch und organisatorisch zu ge-
wahrleisten.

(3) 'Erfolgt eine gemeinsame Verarbeitung von Daten gemaB Ab-
satz 1, werden die Versicherten dariiber bei Vertragsabschluss oder
bei Neueinrichtung eines solchen Verfahrens in Textform informiert.
2Dazu hélt das Unternehmen eine aktuelle Liste aller Unternehmen der
Gruppe bereit, die an einer zentralisierten Bearbeitung teilnehmen und
macht diese in geeigneter Form bekannt.

(4) Nimmt ein Unternehmen fir ein anderes Mitglied der Gruppe wei-
tere Datenverarbeitungen vor oder finden gemeinsame Verarbeitun-
gen mehrerer Mitglieder der Gruppe statt, richtet sich dies nach Artikel
21 bis 22a dieser Verhaltensregeln.

Art. 10 Statistik, Tarifkalkulation und Pramienberechnung

(1) 'Die Versicherungswirtschaft errechnet auf der Basis von
Statistiken und Erfahrungswerten mit Hilfe versicherungsmathe-
matischer Methoden die Wahrscheinlichkeit des Eintritts von Versi-
cherungsféllen sowie deren Schadenhdhe und entwickelt auf dieser
Grundlage Tarife. 2Dazu werten Unternehmen neben Daten aus Ver-
sicherungsverhdltnissen, Leistungs- und Schadenféllen auch andere
Daten von Dritten (z. B. des Kraftfahrtbundesamtes) aus.

(2) 'Die Unternehmen stellen durch geeignete technische und or-
ganisatorische MaBnahmen sicher, dass die Rechte und Freiheiten
der betroffenen Personen gemaB der Datenschutz-Grundverord-
nung gewahrt werden, insbesondere dass die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten auf das fir die jeweilige Statistik notwendige
MaB beschrinkt wird. 2Zu diesen MaBnahmen gehért die frithzeitige
Anonymisierung oder Pseudonymisierung der Daten, sofern es még-
lich ist, den Statistikzweck auf diese Weise zu erfillen.

(3) 'Eine Ubermittlung von Daten an den Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft e. V., den Verband der Privaten Kran-
kenversicherung e. V. oder andere Stellen zur Errechnung unterneh-
menstibergreifender Statistiken oder Risikoklassifizierungen erfolgt
grundsétzlich nur in anonymisierter oder — soweit fiir den Statistikzweck
erforderlich — pseudonymisierter Form. 2Ein Riickschluss auf die betrof-
fenen Personen durch diese Verbande erfolgt nicht. 3Absatz 2 gilt ent-
sprechend. *Fir Kraftfahrt- und Sachversicherungsstatistiken kénnen
auch Datensétze mit personenbeziehbaren Sachangaben wie z. B. Kfz-
Kennzeichen, Fahrzeugidentifikationsnummern oder Standortdaten
von Risikoobjekten wie beispielsweise Gebduden Ubermittelt werden.

(4) 'Fur Datenverarbeitungen zu statistischen Zwecken kénnen Un-
ternehmen auch besondere Kategorien personenbezogener Daten,
insbesondere Gesundheitsdaten, verarbeiten, wenn dies fir den je-
weiligen Statistikzweck erforderlich ist und die Interessen des Unter-
nehmens an der Verarbeitung die Interessen der betroffenen Perso-
nen an einem Ausschluss von der Verarbeitung erheblich tGiberwiegen.
2Das gilt z. B. fiir Statistiken zur Entwicklung und Uberpriifung von Ta-
rifen oder zum gesetzlich vorgeschriebenen Risikomanagement. 2Die
Unternehmen treffen in diesen Fallen angemessene und spezifische
MaBnahmen zur Wahrung der Interessen der betroffenen Personen
und insbesondere der in Artikel 3 und 4 geregelten Grundsatze.
4Zu den spezifischen MaBnahmen gehéren wegen der besonderen
Schutzbedurftigkeit der Daten beispielsweise:

— die Sensibilisierung der an den Verarbeitungen beteiligten Mitarbei-
ter und Dienstleister,

— die Pseudonymisierung personenbezogener Daten nach Absatz 2
Satz 2,
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— die Beschrédnkung des Zugangs zu den personenbezogenen Daten
innerhalb der Unternehmen oder beim Dienstleister und

— Verschlusselung beim Transport personenbezogener Daten.

SAlle personenbezogenen Daten werden anonymisiert, sobald dies
nach dem Statistikzweck méglich ist, es sei denn, der Anonymisie-
rung stehen berechtigte Interessen der betroffenen Personen ent-
gegen. ®Bis dahin werden die Identifikationsmerkmale, mit denen
Einzelangaben einer betroffenen Person zugeordnet werden kénnten,
gesondert gespeichert. "Diese Identifikationsmerkmale diirfen mit den
Einzelangaben nur zusammengeflihrt werden, soweit der Statistik-
zweck dies erfordert.

(5) 'Die betroffenen Personen kénnen der Verarbeitung ihrer perso-
nenbezogenen Daten fir eine Statistik widersprechen, wenn aufgrund
ihrer persénlichen Situation Griinde vorliegen, die der Verarbeitung ihrer
Daten zu diesem Zweck entgegenstehen. 2Das Widerspruchsrecht be-
steht nicht, wenn die Verarbeitung zur Erfullung einer im 6ffentlichen
Interesse liegenden Aufgabe (z. B. der Beantwortung von Anfragen der
Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht) erforderlich ist.

(6) 'Zur Ermittlung der risikogerechten Pramie werden Tarife nach
Absatz 1 auf die individuelle Situation des Antragstellers angewandt.
2Dariiber hinaus kann eine Bewertung des individuellen Risikos des
Antragstellers durch spezialisierte Risikoprifer, z. B. Arzte, in die Pré-
mienermittlung einflieBen. *Hierzu werden auch personenbezogene
Daten einschlieBlich ggf. besonderer Kategorien personenbezogener
Daten, wie Gesundheitsdaten, verwendet, die nach MaBgabe dieser
Verhaltensregeln verarbeitet worden sind.

(7) Die Versicherungswirtschaft verarbeitet personenbezogene Daten
entsprechend den vorstehenden Abséatzen auch flr Zwecke der wis-
senschaftlichen Forschung, zum Beispiel zur Unfallforschung.

Art. 11 Scoring
Fur das Scoring gelten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 12 Bonitatsdaten

Fur die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Bonitatsdaten gel-
ten die gesetzlichen Regelungen.

Art. 13 Automatisierte Einzelentscheidungen

(1) Automatisierte Entscheidungen, die fir die betroffenen Personen
eine rechtliche Wirkung nach sich ziehen oder sie in dhnlicher Weise
erheblich beeintrachtigen, werden nur unter den in Absatz 2, 3 und 4
genannten Voraussetzungen getroffen.

(2) 'Eine Entscheidung, die fiir den Abschluss oder die Erfiillung
eines Versicherungsvertrags mit der betroffenen Person oder im
Rahmen der Leistungserbringung erforderlich ist, kann automatisiert
erfolgen. 2Eine Erforderlichkeit ist insbesondere in folgenden Féllen
gegeben:

1. Entscheidungen gegenuber Antragstellern Uber den Abschluss

und die Konditionen eines Versicherungsvertrages,

. Entscheidungen gegeniiber Versicherungsnehmern Uber Leis-
tungsfalle im Rahmen eines Versicherungsverhaltnisses,

. Entscheidungen Uber die Erfillung von Merkmalen bei verhaltens-
bezogenen Tarifen, z. B. das Fahrverhalten honorierende Rabatte
in der Kfz-Versicherung.

(3) 'Automatisierte Entscheidungen Uber Leistungsanspriiche nach
einem Versicherungsvertrag, z. B. Entscheidungen gegeniiber mitver-
sicherten Personen oder Geschédigten in der Haftpflichtversicherung,
sind auch dann zuléssig, wenn dem Begehren der betroffenen Per-
son stattgegeben wird. 2Die Entscheidung kann im Rahmen der Leis-
tungserbringung nach einem Versicherungsvertrag auch automatisiert
ergehen, wenn die Entscheidung auf der Anwendung verbindlicher
Entgeltregelungen fiir Heilbehandlungen beruht und das Unternehmen
fur den Fall, dass dem Antrag nicht vollumfanglich stattgegeben wird,
angemessene MaBnahmen zur Wahrung der berechtigten Interessen
der betroffenen Person trifft, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung
des Eingreifens einer Person seitens des Unternehmens, auf Darlegung
des eigenen Standpunktes und auf Anfechtung der Entscheidung zahlt.

(4) Dariliber hinaus kann eine automatisierte Entscheidung mit aus-
driicklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgen.

(5) 'Besondere Kategorien personenbezogener Daten werden im
Rahmen einer automatisierten Entscheidungsfindung verarbei-
tet, wenn die betroffenen Personen ihre Einwilligung erteilt haben.
2Automatisierte Entscheidungen mit besonderen Kategorien perso-
nenbezogener Daten sind auch ohne Einwilligung in den Fallen des
Absatzes 3 mdglich.
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(6) 'Sofern automatisierte Entscheidungen zu Lasten der betroffenen
Personen getroffen werden, wird mindestens das Folgende veran-
lasst: Das Unternehmen teilt den betroffenen Personen mit, dass eine
automatisierte Entscheidung getroffen wurde. Dabei werden ihnen,
sofern sie nicht bereits informiert wurden, aussagekréftige Informa-
tionen Uber die involvierte Logik sowie die Tragweite und die ange-
strebten Auswirkungen der automatisierten Entscheidungsfindung
mitgeteilt. *Auf Verlangen werden den betroffenen Personen auch die
wesentlichen Griinde der Entscheidungsfindung mitgeteilt und erlau-
tert, um ihnen die Darlegung ihres Standpunktes, das Eingreifen einer
Person seitens des Unternehmens und die Anfechtung der Entschei-
dung zu erméglichen. “Dies umfasst auch die verwendeten Daten-
arten sowie ihre Bedeutung fiir die automatisierte Entscheidung. °Die
betroffenen Personen haben das Recht, die Entscheidung anzufech-
ten. ®Dann wird die Entscheidung auf dieser Grundlage in einem nicht
ausschlieBlich automatisierten Verfahren erneut gepriift. “Artikel 28
Absatz 1 dieser Verhaltensregeln gilt entsprechend.

(7) Der Einsatz automatisierter Entscheidungsverfahren wird doku-
mentiert.

(8) 'Die Unternehmen stellen sicher, dass technische und organisa-
torische MaBnahmen getroffen werden, damit Faktoren, die zu un-
richtigen personenbezogenen Daten fiihren, korrigiert werden kénnen
und das Risiko von Fehlern minimiert wird. 2In Hinblick auf Gesund-
heitsdaten werden auch die gesetzlichen Vorgaben der §§ 37 Abs. 2,
22 Abs. 2 BDSG beachtet.

Art. 14 Hinweis- und Informationssystem (HIS)

(1) 'Die Unternehmen der deutschen Versicherungswirtschaft — mit
Ausnahme der privaten Krankenversicherer — nutzen ein Hinweis- und
Informationssystem (HIS) zur Unterstiitzung der Risikobeurteilung im
Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklarung bei der Leistungspriifung so-
wie bei der Bek&mpfung der missbrauchlichen Erlangung von Ver-
sicherungsleistungen. 2Der Betrieb und die Nutzung des HIS erfolgen
auf Basis von Interessenabwégungen und festgelegten Einmelde-
kriterien.

(2) 'Das HIS wird getrennt nach Versicherungssparten betrieben.
2In allen Sparten wird der Datenbestand in jeweils zwei Datenpools
getrennt verarbeitet: in einem Datenpool fiir die Abfrage zur Risiko-
prifung im Antragsfall (A-Pool) und in einem Pool fir die Abfrage zur
Leistungspriifung (L-Pool). ®Die Unternehmen richten die Zugriffs-
berechtigungen fiir ihre Mitarbeiter entsprechend nach Sparten und
Aufgaben getrennt ein.

(3) 'Die Unternehmen melden Daten zu Fahrzeugen, Immobilien oder
Personen an den Betreiber des HIS, wenn ein erhohtes Risiko vorliegt
oder wenn eine Auffalligkeit festgestellt wurde, soweit dies zur gegen-
wartigen oder kiinftigen Aufdeckung oder zur Verhinderung der miss-
brauchlichen Erlangung von Versicherungsleistungen erforderlich ist
und nicht Uberwiegende schutzwiirdige Rechte und Freiheiten der be-
troffenen Personen dagegen sprechen. 2Eine Einwilligung der betrof-
fenen Personen ist nicht erforderlich. 3Vor einer Einmeldung von Daten
zu Personen erfolgt eine Abwagung der Interessen der Unternehmen
und des Betroffenen. “Bei Vorliegen der festgelegten Meldekriterien ist
regelmaBig von einem tberwiegenden berechtigten Interesse des Un-
ternehmens an der Einmeldung auszugehen. 5Die Abwagung ist hin-
reichend aussagekréftig zu dokumentieren. *Besondere Kategorien
personenbezogener Daten, wie z. B. Gesundheitsdaten, werden nicht
an das HIS gemeldet. "Wenn erhéhte Risiken in der Personenversi-
cherung als ,Erschwernis“ gemeldet werden, geschieht dies ohne die
Angabe, ob sie auf Gesundheitsdaten oder einem anderen Grund,
z. B. einem geféhrlichen Beruf oder Hobby, beruhen. 8Personenbezo-
gene Daten Uber strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten werden
ebenfalls nicht an das HIS gemeldet, es sei denn, die Verarbeitung
wird unter behdrdlicher Aufsicht vorgenommen oder dies ist nach dem
Unionsrecht oder dem nationalen Recht, das geeignete Garantien fiir
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen vorsieht, zuldssig.

(4) 'Die Unternehmen informieren die Versicherungsnehmer bereits
bei Vertragsabschluss in allgemeiner Form liber das HIS unter Angabe
des Verantwortlichen mit dessen Kontaktdaten. 2Sie benachrichtigen
spatestens anlasslich der Einmeldung die betroffenen Personen mit
den nach Art. 8 Absatz 3 relevanten Informationen. Eine Benachrich-
tigung kann in den Féllen des Art. 8 Abs. 5 dieser Verhaltensregelun-
gen unterbleiben.

(5) 'Ein Abruf von Daten aus dem HIS kann bei Antragstellung und
im Leistungsfall erfolgen, nicht jedoch bei Auszahlung einer Kapital-
lebensversicherung im Erlebensfall. 2Der Datenabruf ist nicht die allei-
nige Grundlage fiir eine Entscheidung im Einzelfall. *Die Informationen
werden lediglich als Hinweis daflir gewertet, dass der Sachverhalt einer
naheren Priifung bedarf. “Alle Datenabrufe erfolgen im automatisierten
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Abrufverfahren und werden protokolliert fiir Revisionszwecke und den
Zweck, stichprobenartig deren Berechtigung priifen zu kénnen.

(6) 'Soweit zur weiteren Sachverhaltsaufklarung erforderlich, kénnen
im Leistungsfall auch Daten zwischen dem einmeldenden und dem
abrufenden Unternehmen ausgetauscht werden, wenn kein Grund zu
der Annahme besteht, dass die betroffene Person ein schutzwiirdiges
Interesse am Ausschluss der Ubermittlung hat. 2So werden beispiels-
weise Daten und Gutachten tber Kfz- oder Geb&dude-Schaden bei dem
Unternehmen angefordert, welches einen Schaden in das HIS einge-
meldet hatte. *Der Datenaustausch wird dokumentiert. “Soweit der
Datenaustausch nicht gemaB Artikel 15 dieser Verhaltensregeln erfolgt,
werden die betroffenen Personen tber den Datenaustausch informiert.
SEine Information ist nicht erforderlich, solange die Aufklirung des
Sachverhalts dadurch gefahrdet wiirde oder wenn die betroffenen Per-
sonen auf andere Weise Kenntnis vom Datenaustausch erlangt haben.

(7) 'Die im HIS gespeicherten Daten werden spétestens am Ende des
4. Jahres nach dem Vorliegen der Voraussetzung flr die Einmeldung
geldscht. 2Zu einer Verlangerung der Speicherdauer auf maximal
10 Jahre kommt es in der Lebensversicherung im Leistungsbereich
oder bei erneuter Einmeldung innerhalb der regularen Speicherzeit
gemaB Satz 1. 3Daten zu Antrégen, bei denen kein Vertrag zustande
gekommen ist, werden im HIS spatestens am Ende des 3. Jahres nach
dem Jahr der Antragstellung geléscht.

(8) Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft gibt
unter Beachtung datenschutzrechtlicher Vorgaben einen detaillierten
Leitfaden zur Nutzung des HIS an die Unternehmen heraus.

Art. 15 Aufklarung von Widerspriichlichkeiten

(1) 'Die Unternehmen kénnen jederzeit bei entsprechenden Anhalts-
punkten priifen, ob bei der Antragstellung oder bei Aktualisierungen
von Antragsdaten wahrend des Versicherungsverhaltnisses unrichtige
oder unvollstandige Angaben gemacht wurden und damit die Risiko-
beurteilung beeinflusst wurde oder ob falsche oder unvollstandige
Sachverhaltsangaben bei der Feststellung eines entstandenen Scha-
dens gemacht wurden. 2Zu diesem Zweck nehmen die Unternehmen
Datenerhebungen und -verarbeitungen vor, soweit dies zur Aufklarung
der Widerspriichlichkeiten erforderlich ist. °Bei der Entscheidung,
welche Daten die Unternehmen benétigen, um ihre Entscheidung auf
ausreichender Tatsachenbasis zu treffen, kommt ihnen ein Beurtei-
lungsspielraum zu.

(2) "Im Leistungsfall kann auch ohne Vorliegen von Anhaltspunk-
ten die Priifung nach Abs. 1 erfolgen. 2Dies umfasst die Einholung
von Vorinformationen (z. B. Zeitrdume, in denen Behandlungen oder
Untersuchungen stattfanden), die es dem Unternehmen ermdglichen
einzuschatzen, ob und welche Informationen im Weiteren tatséchlich
fur die Prufung relevant sind.

(3) 'Datenverarbeitungen zur Uberpriifung der Angaben zur Risiko-
beurteilung bei Antragstellung erfolgen nur innerhalb von funf Jahren,
bei Krankenversicherungen innerhalb von drei Jahren nach Vertrags-
schluss. 2Die Angaben kénnen auch nach Ablauf dieser Zeit noch
Uberpriuft werden, wenn der Versicherungsfall vor Ablauf der Frist
eingetreten ist. 3Fir die Priifung, ob der Versicherungsnehmer bei
der Antragstellung vorsétzlich oder arglistig unrichtige oder unvoll-
standige Angaben gemacht hat, verlangert sich dieser Zeitraum auf
10 Jahre.

(4) Ist die Erhebung und Verarbeitung von besonderen Kategorien
personenbezogener Daten, insbesondere von Daten Uber die Ge-
sundheit, nach Absatz 1 erforderlich, werden die betroffenen Perso-
nen entsprechend ihrer Erklarung im Versicherungsantrag vor einer
Datenerhebung bei Dritten nach § 213 Abs. 2 VVG unterrichtet und
auf ihr Widerspruchsrecht hingewiesen oder von den betroffenen Per-
sonen wird zuvor eine eigensténdige Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklarung eingeholt.

(5) 'Die Méglichkeit, die Abgabe der Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklarung zu verweigern, bleibt unbenommen und
das Unternehmen informiert die betroffene Person diesbeziiglich.
2\erweigert die betroffene Person die Abgabe der Einwilligungs- und
Schweigepflichtentbindungserklérung, obliegt es der betroffenen Per-
son als Voraussetzung flr die Schadenregulierung alle erforderlichen
Informationen zu beschaffen und dem Unternehmen zur Verfligung
zu stellen. ®Das Unternehmen hat in diesem Fall darzulegen, welche
Informationen es bei Verweigerung der Einwilligungs- und Schweige-
pflichtentbindungserklérung fir erforderlich hélt.

Art. 16 Datenaustausch mit anderen Versicherern

(1) 'Ein Datenaustausch zwischen einem Vorversicherer und seinem
nachfolgenden Versicherer wird zur Erhebung tarifrelevanter oder
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leistungsrelevanter Angaben unter Beachtung des Artikels 8 Abs. 1
vorgenommen. 2Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Angaben
erforderlich sind:

1. bei der Risikoeinschétzung zur Uberpriifung von Schadenfreiheits-
rabatten, insbesondere der Schadensfreiheitsklassen in der Kfz-

Haftpflichtversicherung und Vollkaskoversicherung,

. zur Ubertragung von Anspriichen auf Altersvorsorge bei Anbieter-
oder Arbeitgeberwechsel,

. zur Ubertragung von Altersriickstellungen in der Krankenversiche-
rung auf den neuen Versicherer,

. zur Erganzung oder Verifizierung der Angaben der Antragsteller
oder Versicherten.

8In den Fallen der Nummern 1 und 4 ist der Datenaustausch zum
Zweck der Risikoprifung nur zuléssig, wenn die betroffenen Personen
bei Datenerhebung im Antrag Uber den mdglichen Datenaustausch
und dessen Zweck und Gegenstand informiert werden. “Nach einem
Datenaustausch zum Zweck der Leistungsprifung werden die be-
troffenen Personen vom Daten erhebenden Unternehmen Uber einen
erfolgten Datenaustausch im gleichen Umfang informiert. SArtikel 15
dieser Verhaltensregeln bleibt unberihrt.

(2) Ein Datenaustausch mit anderen Versicherern auBerhalb der fir
das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft
(HIS) getroffenen Regelungen erfolgt dariiber hinaus, soweit dies zur
Antrags- und Leistungsprifung und -erbringung, einschlieBlich der
Regulierung von Schaden bei gemeinsamer, mehrfacher oder kom-
binierter Absicherung von Risiken, des gesetzlichen Ubergangs einer
Forderung gegen eine andere Person oder zur Regulierung von Scha-
den zwischen mehreren Versicherern Uiber bestehende Teilungs- und
Regressverzichtsabkommen erforderlich ist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass ein Uberwiegendes schutzwirdiges Interesse
der betroffenen Person dem entgegensteht.

(3) Der Datenaustausch wird dokumentiert.

Art. 17 Dateniibermittlung an Riickversicherer

(1) 'Um jederzeit zur Erfilllung ihrer Verpflichtungen aus den Versi-
cherungsverhéltnissen in der Lage zu sein, geben Unternehmen einen
Teil ihrer Risiken aus den Versicherungsvertragen an Rickversicherer
weiter. 2Zum weiteren Risikoausgleich bedienen sich in einigen Fallen
diese Riickversicherer ihrerseits weiterer Riickversicherer. *Zur ord-
nungsgemaBen Begriindung, Durchfiihrung oder Beendigung des
Rulckversicherungsvertrages werden in anonymisierter oder — soweit
dies fur die vorgenannten Zwecke nicht ausreichend ist — pseudony-
misierter Form Daten aus dem Versicherungsantrag oder —verhaltnis,
insbesondere Versicherungsnummer, Beitrag, Art und Hohe des Ver-
sicherungsschutzes und des Risikos sowie etwaige Risikozuschlage
weitergegeben.

(2) 'Personenbezogene Daten erhalten die Riickversicherer nur, so-
weit dies

a) flr den Abschluss oder die Erfiillung des Versicherungsvertrages
erforderlich ist oder

b) zur Sicherstellung der Erfillbarkeit der Verpflichtungen des Unter-
nehmens aus den Versicherungsverhéltnissen erfolgt und kein
Grund zu der Annahme besteht, dass ein liberwiegendes schutz-
wurdiges Interesse der betroffenen Person dem Unternehmens-
interesse entgegensteht.

2Dies kann der Fall sein, wenn im Rahmen des konkreten Ruickver-
sicherungsverhaltnisses die Ubermittlung personenbezogener Daten
an Ruickversicherer aus folgenden Griinden erfolgt:

a) Die Ruckversicherer fiihren z. B. bei hohen Vertragssummen oder
bei einem schwer einzustufenden Risiko im Einzelfall die Risiko-
prifung und die Leistungsprifung durch.

Die Ruckversicherer unterstlitzen die Unternehmen bei der Risi-
ko- und Schadenbeurteilung sowie bei der Bewertung von Ver-
fahrensablaufen.

(¢]
-

Die Ruckversicherer erhalten zur Bestimmung des Umfangs der
Rickversicherungsvertrége einschlieBlich der Prifung, ob und in
welcher Héhe sie an ein und demselben Risiko beteiligt sind (Ku-
mulkontrolle) sowie zu Abrechnungszwecken Listen Uber den Be-
stand der unter die Riickversicherung fallenden Vertrage.

ko2

Die Risiko- und Leistungsprifung durch den Erstversicherer wird
von den Ruckversicherern stichprobenartig oder in Einzelféllen
kontrolliert zur Priifung ihrer Leistungspflicht gegenliber dem Erst-
versicherer.
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(3) 'Die Unternehmen vereinbaren mit den Riickversicherern, dass
personenbezogene Daten von diesen nur zu den in Absatz 2 ge-
nannten Zwecken sowie mit diesen kompatiblen Zwecken (z. B.
Statistiken und wissenschaftliche Forschung) verwendet werden.
2AuBerdem vereinbaren sie, ob der Riickversicherer eine gesetzlich
erforderliche Information an die betroffene Person selbst vornimmt
oder ob das Unternehmen die Information des Riickversicherers an
die betroffene Person weiterleitet. 3Im Fall der Weiterleitung verein-
baren sie auch, wie die Information erfolgt. “Soweit die Unternehmen
einer Verschwiegenheitspflicht geméas § 203 StGB unterliegen, ver-
pflichten sie die Riickversicherer hinsichtlich der Daten, die sie nach
Absatz 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren und weitere Ruck-
versicherer sowie Stellen, die fUr sie tatig sind, zur Verschwiegenheit
zu verpflichten.

(4) Besondere Kategorien personenbezogener Daten, insbesondere
Gesundheitsdaten, erhalten die Rickversicherer nur, wenn die Vor-
aussetzungen des Artikels 6 dieser Verhaltensregeln erfillt sind.

Art. 18 Verwendung von Daten fiir Zwecke der Werbung

(1) Personenbezogene Daten werden fir Zwecke der Werbung nur
auf der Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 lit. a) oder f) Datenschutz-
Grundverordnung und unter Beachtung von § 7 UWG verarbeitet.

(2) 'Betroffene Personen kénnen der Verwendung ihrer personenbe-
zogenen Daten zu Zwecken der Direktwerbung widersprechen. 2Die
personenbezogenen Daten werden dann nicht mehr flr diese Zwecke
verarbeitet. ®Das Unternehmen trifft zur Umsetzung geeignete techni-
sche und organisatorische MaBnahmen.

Art. 19 Marktumfragen

(1) Die Unternehmen fihren Markt- und Meinungsumfragen unter
besonderer Beriicksichtigung der schutzwdirdigen Interessen der be-
troffenen Personen durch.

(2) 'Soweit die Unternehmen andere Stellen mit Markt- und Meinungs-
umfragen beauftragen, ist diese Stelle unter Nachweis der Einhaltung
der Datenschutzstandards auszuwihlen. ?Vor der Datenweitergabe
sind die Einzelheiten des Vorhabens vertraglich nach den Vorgaben
der Artikel 21, 22 oder 22a dieser Verhaltensregeln zu regeln. ®Dabei
ist insbesondere festzulegen:

a) dass die Ubermittelten und zuséatzlich erhobenen Daten frihest-
mdglich pseudonymisiert und sobald nach dem Zweck der Um-
frage moglich anonymisiert werden,

b) dass die Auswertung der Daten sowie die Ubermittlung der Ergebnis-
se der Markt- und Meinungsumfragen an die Unternehmen in mog-
lichst anonymisierter oder in pseudonymisierter Form, wenn dies fir
die Zwecke erforderlich ist (z. B. Folgebefragungen), erfolgen.

(3) 'Soweit die Unternehmen selbst personenbezogene Daten zum
Zweck der Durchfiihrung von Markt- und Meinungsumfragen ver-
arbeiten oder nutzen, werden die Daten friihestmdglich pseudonymi-
siert und sobald nach dem Zweck der Umfrage méglich anonymisiert.
2Die Ergebnisse werden ausschlieBlich in méglichst anonymisierter
oder in pseudonymisierter Form, wenn dies fur die Zwecke erforder-
lich ist (z. B. Folgebefragungen), gespeichert oder genutzt.

(4) Soweit im Rahmen der Markt- und Meinungsumfragen geschaft-
liche Handlungen vorgenommen werden, die als Werbung zu werten
sind, beispielsweise wenn bei der Datenerhebung auch absatzfor-
dernde AuBerungen erfolgen, richtet sich die Verarbeitung personen-
bezogener Daten dafiir nach den in Artikel 18 dieser Verhaltensregeln
getroffenen Regelungen.

Art. 20 Dateniibermittlung an selbststandige Vermittler

(1) 'Eine Ubermittlung personenbezogener Daten erfolgt an den be-
treuenden Vermittler nur, soweit es zur bedarfsgerechten Vorbereitung
oder Bearbeitung eines konkreten Antrags bzw. Vertrags oder zur ord-
nungsgemaBen Durchfliihrung der Versicherungsangelegenheiten der
betroffenen Personen erforderlich ist. 2Die Vermittler werden auf ihre
besonderen Verschwiegenheitspflichten hingewiesen.

(2) "Vor der erstmaligen Ubermittlung personenbezogener Daten
an einen Versicherungsvertreter oder im Falle eines Wechsels vom
betreuenden Versicherungsvertreter auf einen anderen Versiche-
rungsvertreter informiert das Unternehmen die Versicherten oder
Antragsteller vorbehaltlich der Regelung des Absatz 3 mdglichst
friihzeitig, mindestens aber zwei Wochen vor der Ubermittlung ihrer
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personenbezogenen Daten Uber den bevorstehenden Datentransfer,
die Identitat (Name, Sitz) des neuen Versicherungsvertreters und ihr
Widerspruchsrecht. 2Die Benachrichtigung erfolgt nicht, wenn der
Wechsel von der betroffenen Person selbst gewiinscht ist. °Eine Infor-
mation durch den bisherigen Versicherungsvertreter steht einer Infor-
mation durch das Unternehmen gleich. *Im Falle eines Widerspruchs
findet die Dateniibermittlung grundsétzlich nicht statt. 5In diesem Fall
wird die Betreuung durch einen anderen Versicherungsvertreter oder
das Unternehmen selbst angeboten.

(3) Eine Ausnahme von Absatz 2 besteht, wenn die ordnungsgeméaBe
Betreuung der Versicherten im Einzelfall oder wegen des unerwar-
teten Wegfalls der Betreuung der Bestand der Vertragsverhaltnisse
geféhrdet ist.

(4) '"Personenbezogene Daten von Versicherten oder Antragstellern
dirfen an einen Versicherungsmakler oder eine Dienstleistungsgesell-
schaft von Versicherungsmaklern Gibermittelt werden, wenn die Ver-
sicherten oder Antragsteller dem Makler daflr eine Maklervollmacht
oder eine vergleichbare Bevollméchtigung erteilt haben, die die Da-
tenlibermittlung abdeckt. 2Fir den Fall des Wechsels des Maklers gilt
zudem Absatz 2 entsprechend.

(5) 'Eine Ubermittlung von Gesundheitsdaten durch das Unterneh-
men an den betreuenden Vermittler erfolgt grundsétzlich nicht, es sei
denn, es liegt eine Einwilligung der betroffenen Personen vor. Gesetz-
liche Ubermittlungsbefugnisse bleiben hiervon unberiihrt.

Art. 21 Pflichten bei der Verarbeitung im Auftrag

(1) 'Sofern ein Unternehmen personenbezogene Daten gemaB Ar-
tikel 28 Datenschutz-Grundverordnung im Auftrag verarbeiten lasst
(z. B. elektronische Datenverarbeitung, Scannen und Zuordnung von
Eingangspost, Adressverwaltung, Antrags- und Vertragsbearbeitung,
Schaden- und Leistungsbearbeitung, Sicherstellung der korrekten
Verbuchung von Zahlungseingéngen, Zahlungsausgang, Entsorgung
von Dokumenten), wird der Auftragnehmer mindestens gemas Art. 28
Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung verpflichtet. 2Es wird nur ein
solcher Auftragnehmer ausgewabhlt, der hinreichende Garantien dafir
bietet, dass geeignete technische und organisatorische MaBnahmen
so durchgefiihrt werden, dass die Verarbeitung im Einklang mit der
Datenschutz-Grundverordnung erfolgt und den Schutz der Rechte
der betroffenen Personen gewahrleistet. ®Das Unternehmen verlangt
alle erforderlichen Informationen zum Nachweis und zur Uberpriifung
der Einhaltung der beim Auftragnehmer getroffenen technischen und
organisatorischen MaBnahmen, zum Beispiel durch geeignete Zerti-
fikate. “Die Ergebnisse werden dokumentiert.

(2) "Jede Datenverarbeitung beim Auftragsverarbeiter erfolgt nur fiir
die Zwecke und im Rahmen der dokumentierten Weisungen des Un-
ternehmens. 2Vertragsklauseln sollen den Beauftragten fiir den Daten-
schutz vorgelegt werden, die bei Bedarf beratend mitwirken.

(3) 'Das Unternehmen hélt eine aktuelle Liste der Auftragnehmer be-
reit. 2Ist die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten
nicht Hauptgegenstand des Auftrags oder werden viele verschiede-
ne Auftragnehmer (z. B. Dienstleister zur Aktenvernichtung an ver-
schiedenen Unternehmensstandorten oder regionale Werkstatten) mit
gleichartigen Aufgaben betraut, kdnnen die Auftragsverarbeiter — un-
beschadet interner Dokumentationspflichten - in Kategorien zusam-
mengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe. ®Dies gilt auch
fur Auftragnehmer, die nur gelegentlich tétig werden. “Die Liste wird
in geeigneter Form bekannt gegeben. ®*Werden personenbezogene
Daten bei den betroffenen Personen erhoben, sind sie grundséatzlich
bei Erhebung Uber die Liste zu unterrichten.

(4) Ein Vertrag oder ein anderes Rechtsinstrument im Sinne von
Art. 28 Abs. 3 und 4 Datenschutz-Grundverordnung zur Verarbeitung
im Auftrag ist schriftlich abzufassen, was auch in einem elektroni-
schen Format erfolgen kann.

Art. 22 Datenverarbeitung durch Dienstleister ohne Auftrags-
verarbeitung

(1) 'Ohne Vereinbarung einer Auftragsverarbeitung kénnen perso-
nenbezogene Daten an Dienstleister zur eigenverantwortlichen Auf-
gabenerfillung Ubermittelt und von diesen verarbeitet werden, so-
weit dies fir die Zweckbestimmung des Versicherungsverhéltnisses
mit den Betroffenen erforderlich ist. 2Das ist insbesondere méglich,
wenn Sachverstandige mit der Begutachtung eines Versicherungs-
falls beauftragt sind oder wenn Dienstleister zur Ausfuihrung der ver-
traglich vereinbarten Versicherungsleistungen, die eine Sachleistung
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beinhalten, eingeschaltet werden, z. B. Krankentransportdienstleis-
ter, Haushaltshilfen, Schllisseldienste und dhnliche Dienstleister.

(2) 'Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
und deren Verarbeitung zur eigenverantwortlichen Erflllung von Da-
tenverarbeitungs- oder sonstigen Aufgaben kann auch dann erfolgen,
wenn dies zur Wahrung der berechtigten Interessen des Unternehmens
erforderlich ist und die schutzwirdigen Interessen der betroffenen Per-
sonen nicht (iberwiegen. ?Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn
Dienstleister Aufgaben libernehmen, die der Geschéftsabwicklung des
Unternehmens dienen, wie beispielsweise die Risikoprifung, Schaden-
und Leistungsbearbeitung und Inkasso, sofern dies keine Auftragsver-
arbeitung ist und die Voraussetzungen der Absétze 4 bis 8 erfllt sind.

(3) 'Die Ubermittlung von personenbezogenen Daten an Dienstleister
nach Absatz 2 unterbleibt, soweit die betroffene Person aus Griin-
den, die sich aus ihrer besonderen personlichen Situation ergeben,
dieser widerspricht und eine Prifung ergibt, dass seitens des Uber-
mittelnden Unternehmens keine zwingenden schutzwirdigen Griinde
fur die Verarbeitung beim Dienstleister vorliegen, die die Interessen
der betroffenen Person (iberwiegen. 2Die Ubermittlung an den Dienst-
leister erfolgt trotz des Widerspruchs auch dann, wenn sie der Gel-
tendmachung, Ausiibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen
dient. ®Die betroffenen Personen werden in geeigneter Weise auf ihre
Widerspruchsmdglichkeit hingewiesen.

(4) Das Unternehmen schlieBt mit den Dienstleistern, die nach Ab-
satz 2 tatig werden, eine vertragliche Vereinbarung, die mindestens
folgende Punkte enthalten muss:

— Eindeutige Beschreibung der Aufgaben des Dienstleisters;

— Sicherstellung, dass die Ubermittelten Daten nur im Rahmen der
vereinbarten Zweckbestimmung verarbeitet oder genutzt werden;

— Gewadhrleistung eines Datenschutz- und Datensicherheitsstan-
dards, der diesen Verhaltensregeln entspricht;

— Verpflichtung des Dienstleisters, dem Unternehmen alle Auskiinfte
zu erteilen, die zur Erflllung einer beim Unternehmen verbleiben-
den Auskunftspflicht erforderlich sind oder der betroffenen Person
direkt Auskunft zu erteilen.

(5) Diese Aufgabenauslagerungen nach Absatz 2 werden doku-

mentiert.

(6) 'Unternehmen und Dienstleister vereinbaren in den Fillen des
Absatzes 2 zusétzlich, dass betroffene Personen, welche durch die
Ubermittlung ihrer Daten an den Dienstleister oder die Verarbeitung
ihrer Daten durch diesen einen Schaden erlitten haben, berechtigt
sind, von beiden Parteien Schadenersatz zu verlangen. 2Vorrangig
tritt gegeniiber den betroffenen Personen das Unternehmen fur den
Ersatz des Schadens ein. 3Die Parteien vereinbaren, dass sie gesamt-
schuldnerisch haften und sie nur von der Haftung befreit werden kén-
nen, wenn sie nachweisen, dass keine von ihnen flr den erlittenen
Schaden verantwortlich ist.

(7) 'Das Unternehmen hélt eine aktuelle Liste der Dienstleister nach
Absatz 2 bereit, an die Aufgaben im Wesentlichen tUbertragen werden.
2Ist die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten nicht
Hauptgegenstand des Vertrages, kénnen die Dienstleister in Kate-
gorien zusammengefasst werden unter Bezeichnung ihrer Aufgabe.
SDies gilt auch fiir Stellen, die nur einmalig tatig werden. “Die Liste
wird in geeigneter Form bekannt gegeben. SWerden personenbezo-
gene Daten bei den Betroffenen erhoben, sind sie grundsétzlich bei
Erhebung Uber die Liste zu unterrichten.

(8) Das Unternehmen stellt sicher, dass die Rechte der betroffenen
Personen gemaB Artikel 23 bis 24c durch die Einschaltung des Dienst-
leisters nach Absatz 2 nicht geschmalert werden.

(9) Ubermittlungen von personenbezogenen Daten an Rechtsanwilte,
Steuerberater und Wirtschaftspriifer im Rahmen von deren Aufgaben-
erflllungen bleiben von den zuvor genannten Regelungen unberihrt.

(10) 'Besondere Arten personenbezogener Daten diirfen in diesem
Rahmen nur verarbeitet werden, wenn die betroffenen Personen ein-
gewilligt haben oder eine gesetzliche Grundlage vorliegt. 2Soweit die
Unternehmen einer Verschwiegenheitspflicht gemaB § 203 StGB un-
terliegen, verpflichten sie die Dienstleister hinsichtlich der Daten, die
sie nach den Abséatzen 1 und 2 erhalten, Verschwiegenheit zu wahren
und weitere Dienstleister sowie Stellen, die fir sie tatig sind, zur Ver-
schwiegenheit zu verpflichten.

Art. 22a Gemeinsam verantwortliche Stellen

(1) Eine Gruppe von Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunter-
nehmen kann fiir gemeinsame Geschaftszwecke gemeinsame Daten-
verarbeitungsverfahren nach MaBgabe des Art. 26 Datenschutz-
Grundverordnung einrichten.
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(2) 'Die Unternehmen legen bei gemeinsamen Datenverarbeitungs-
verfahren mit zwei oder mehr Verantwortlichen in einer vertraglichen
Vereinbarung in transparenter Form fest, wer von ihnen welche Ver-
pflichtung gemaB der Datenschutz-Grundverordnung erfllt, insbe-
sondere welche Stelle welche Funktionen zur Erflllung der Rechte der
betroffenen Personen (ibernimmt. 2Geregelt werden auch die Verant-
wortlichkeiten fur die Information der betroffenen Personen.

(3) Das Unternehmen hélt eine aktuelle Liste der Zwecke der gemein-
samen Datenverarbeitungsverfahren mit den jeweils verantwortlichen
Unternehmen bereit und gibt sie den betroffenen Personen in geeig-
neter Form bekannt.

(4) Betroffene Personen kdnnen ihre datenschutzrechtlich begriin-
deten Rechte gegeniber jedem einzelnen Verantwortlichen geltend
machen.

Art. 23 Auskunftsanspruch

(1) Betroffene Personen haben das Recht zu erfahren, ob sie betref-
fende personenbezogene Daten verarbeitet werden und sie kénnen
Auskunft Gber die beim Unternehmen Uber sie gespeicherten Daten
verlangen.

(2) Verarbeitet ein Unternehmen eine groBe Menge von Informatio-
nen Uber die betroffene Person oder wird ein Auskunftsersuchen im
Hinblick auf die zu beauskunftenden personenbezogenen Daten un-
spezifisch gestellt, erteilt das Unternehmen zunéchst Auskunft Gber
die zur betroffenen Person gespeicherten Stammdaten sowie zusam-
menfassende Informationen Uber die Verarbeitung und bittet die be-
troffene Person zu prazisieren, auf welche Information oder welche
Verarbeitungsvorgénge sich ihr Verlangen bezieht.

(3) '"Der betroffenen Person wird entsprechend ihrer Anfrage Aus-
kunft erteilt. 2Die Auskunft wird so erteilt, dass sich die betroffene
Person uber Art und Umfang der Verarbeitung bewusst werden und
ihre RechtméBigkeit tiberpriifen kann. 3Es wird sichergestellt, dass die
betroffene Person alle gesetzlich vorgesehenen Informationen erhalt.
“Im Falle einer (geplanten) Weitergabe wird der betroffenen Person
auch uber die Empfanger oder die Kategorien von Empféngern, an die
ihre Daten weitergegeben werden (sollen), Auskunft erteilt.

(4) 'Es wird sichergestellt, dass nur die berechtigte Person die Aus-
kunft erhalt. 2Daher wird die Auskunft, auch wenn ein Bevollmach-
tigter sie verlangt, der betroffenen Person oder ihrem gesetzlichen
Vertreter erteilt.

(5) 'Eine Auskunft erfolgt schriftlich oder in anderer Form, insbeson-
dere auch elektronisch, beispielsweise in einem Kundenportal. 2Im
Falle einer elektronischen Antragstellung werden die Informationen in
einem géngigen elektronischen Format zur Verfiigung gestellt. °Dies
erfolgt nicht, wenn etwas anderes gewiinscht ist oder die Authentizi-
t4t des Empfangers oder die sichere Ubermittiung nicht gewéhrleistet
werden kann. “Sie kann auf Verlangen der betroffenen Personen auch
miindlich erfolgen, aber nur sofern die Identitét der betroffenen Per-
sonen nachgewiesen wurde.

(6) 'Durch die Auskunft diirfen nicht die Rechte und Freiheiten wei-
terer Personen beeintrachtigt werden. 2Geschéftsgeheimnisse des
Unternehmens kénnen berticksichtigt werden.

(7) 'Eine Auskunft kann unterbleiben, wenn die Daten nach einer
Rechtsvorschrift oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen des
Uberwiegenden berechtigten Interesses eines Dritten geheim gehalten
werden missen oder wenn das Bekanntwerden der Information die
Strafverfolgung gefihrden wiirde. 2Eine Auskunft unterbleibt ferner
Uber Daten, die nur deshalb gespeichert sind, weil sie aufgrund ge-
setzlicher oder satzungsmaBiger Aufbewahrungsvorschriften nicht
geldscht werden dirfen oder die ausschlieBlich Zwecken der Datensi-
cherung oder Datenschutzkontrolle dienen, wenn die Auskunftsertei-
lung einen unverhaltnismaBigen Aufwand erfordern wiirde sowie eine
Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete technische und
organisatorische MaBnahmen ausgeschlossen ist. 3Ein Beispiel sind
wegen Aufbewahrungspflichten in der Verarbeitung eingeschrénkte
Daten und zugriffsgeschitzte Sicherungskopien (Backups).

(8) 'In Fallen des Absatzes 7 werden die Griinde der Auskunftsverwei-
gerung dokumentiert. °Die Ablehnung der Auskunftserteilung wird ge-
geniiber der betroffenen Person begriindet. ®Die Begriindung erfolgt
nicht, soweit durch die Mitteilung der tatséchlichen oder rechtlichen
Grinde fir die Auskunftsverweigerung der damit verfolgte Zweck
gefahrdet wiirde, insbesondere wenn die Mitteilung der Grinde die
Uberwiegenden berechtigten Interessen Dritter oder die Strafverfol-
gung beeintrachtigen wirde.
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(9) Im Falle einer Ruckversicherung (Artikel 17), Datenverarbeitung
durch Dienstleister ohne Auftragsverarbeitung (Artikel 22) oder einer
Verarbeitung durch gemeinsam Verantwortliche (Artikel 22a) nimmt
das Unternehmen die Auskunftsverlangen entgegen und erteilt auch
alle Auskiinfte, zu denen der Riickversicherer, Dienstleister oder alle
Verantwortlichen verpflichtet sind oder es stellt die Auskunftserteilung
durch diese sicher.

Art. 23a Recht auf Dateniibertragbarkeit

(1) Die betroffene Person bekommt vom Unternehmen die von ihr
bereitgestellten personenbezogenen Daten Ubertragen, wenn deren
Verarbeitung auf ihrer Einwilligung oder auf einem Vertrag mit ihr be-
ruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

(2) 'Das Recht umfasst die Daten, die die betroffene Person gegen-
iber dem Unternehmen angegeben oder bereitgestellt hat. 2Das sind
insbesondere die Daten, die von der betroffenen Person in Antragen
angegeben wurden, wie Name, Adresse und die zum zu versichern-
den Risiko erfragten Angaben sowie alle weiteren im Laufe des Ver-
sicherungsverhéltnisses gemachten personenbezogenen Angaben,
zum Beispiel bei Schadenmeldungen bereitgestellte Daten.

(3) Die betroffene Person erhalt die Daten in einem strukturierten,
gangigen und maschinenlesbaren Format.

(4) Die betroffenen Personen kénnen auch verlangen, dass die per-
sonenbezogenen Daten vom Unternehmen direkt an einen anderen
Verantwortlichen Gbermittelt werden, soweit dies technisch machbar
ist und die Anforderungen an die Sicherheit der Ubermittlung erfiillt
werden kénnen.

(5) Die Daten werden nicht direkt einem anderen Verantwortlichen zur
Verfligung gestellt, wenn die Rechte und Freiheiten anderer Personen
beeintrachtigt wiirden.

Art. 24 Anspruch auf Berichtigung

Erweisen sich die gespeicherten personenbezogenen Daten als un-
richtig oder unvollstandig, werden diese berichtigt.

Art. 24a Anspruch auf Einschrankung der Verarbeitung

(1) Das Unternehmen schrankt auf Verlangen der betroffenen Perso-
nen die Verarbeitung von deren Daten ein:

a) solange die Richtigkeit bestrittener Daten Uberprift wird,

b) wenn die Verarbeitung unrechtméBig ist und die betroffenen Per-
sonen die weitere Speicherung der Daten verlangen,

c) wenn das Unternehmen die personenbezogenen Daten fir die
Zwecke der Verarbeitung nicht l&anger benétigt, die betroffenen
Personen sie jedoch zur Geltendmachung, Auslibung oder Ver-
teidigung von Rechtsanspriichen benétigen oder

d) wenn die betroffenen Personen der Verarbeitung widersprochen ha-
ben, solange nicht feststeht, ob die berechtigten Griinde des Unter-
nehmens gegeniiber denen der betroffenen Personen tberwiegen.

(2) Machen die betroffenen Personen ihr Recht auf Einschrénkung
der Verarbeitung geltend, werden die Daten wahrenddessen nur noch
verarbeitet:

a) mit Einwilligung der betroffenen Personen,

b) zur Geltendmachung, Ausiibung oder Verteidigung von Rechts-
ansprichen,

c) zum Schutz der Rechte einer anderen natiirlichen oder juristischen
Person oder

d) aus Grinden eines wichtigen o&ffentlichen Interesses der Europai-
schen Union oder eines ihrer Mitgliedstaaten.

(3) Betroffene Personen, die eine Einschrankung der Verarbeitung
erwirkt haben, werden vom Unternehmen unterrichtet, bevor die
Einschrankung aufgehoben wird.

Art. 24b L6schung

(1) 'Personenbezogene Daten werden unverziiglich geléscht, wenn
die Erhebung oder Verarbeitung von Anfang an unzulassig war, die
Verarbeitung sich auf Grund nachtréglich eingetretener Umsténde als
unzuldssig erweist oder die Kenntnis der Daten durch das Unterneh-
men zur Erflillung des Zwecks der Verarbeitung nicht mehr erforderlich
ist. 2Eine Léschung erfolgt auch, wenn sie zur Erfiillung einer rechtli-
chen Verpflichtung erforderlich ist oder wenn die personenbezogenen
Daten in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft
an ein Kind gemaB Art. 8 Abs. 1 der Datenschutz-Grundverordnung
erhoben worden sind.

(2) 'Die Priifung des Datenbestandes auf die Notwendigkeit einer L6-
schung nach Absatz 1 erfolgt in regelméaBigen Abstanden, mindestens
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einmal jahrlich. 2Auf Verlangen der betroffenen Person wird unverziig-
lich gepruft, ob die von dem Verlangen erfassten Daten zu I6schen
sind.

(3) 'Eine Léschung nach Absatz 2 erfolgt nicht, soweit die Daten er-
forderlich sind:

a) zur Erflllung einer rechtlichen Verpflichtung des Unternehmens,
insbesondere zur Erflllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten,

b) fur die in Artikel 10 genannten Verarbeitungen firr statistische Zwecke,

c) firim offentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaft-
liche oder historische Forschungszwecke (z. B. zur Aufarbeitung
des Holocaust) oder

d) zur Geltendmachung, Auslibung oder Verteidigung von Rechts-
ansprlchen.

2Eine Léschung von Daten unterbleibt auch dann, wenn die Daten
nicht automatisiert verarbeitet werden, sie wegen der besonderen Art
der Speicherung nicht oder nur mit unverhaltnismaBigem Aufwand
geldscht werden kdnnen und das Interesse der betroffenen Perso-
nen an der Léschung als gering anzusehen ist. ®In diesem Fall oder
wenn personenbezogene Daten nur noch zur Erfillung gesetzlicher
Aufbewahrungspflichten gespeichert werden missen, wird deren Ver-
arbeitung nach dem Grundsatz der Datenminimierung eingeschrénkt.

Art. 24c Benachrichtigungen liber Berichtigung, Einschrankung
der Verarbeitung und Léschung

(1) 'Das Unternehmen benachrichtigt alle Empfénger, insbesondere
Riickversicherer und Versicherungsvertreter Uber eine auf Verlangen
der betroffenen Person erforderliche Berichtigung, Einschréankung der
Verarbeitung oder Léschung der Daten, es sei denn, dies erweist sich
als unmdglich oder ist mit einem unverhaltnismaBigen Aufwand ver-
bunden. ?Das ist zum Beispiel auch der Fall, wenn der Empfinger
die Daten aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung bereits geldscht
haben muss. 3Auf Verlangen unterrichtet das Unternehmen die be-
troffene Person Uber diese Empfanger.

(2) Soweit die Berichtigung, L6schung oder Sperrung der Daten auf-
grund eines Verlangens der betroffenen Personen erfolgte, werden
diese nach der Ausfiihrung hierliber unterrichtet.

(8) Sonstige Mitteilungspflichten bei Berichtigungen oder Léschun-
gen personenbezogener Daten sowie bei Einschrdnkungen der Ver-
arbeitung ohne Verlangen der betroffenen Person bleiben hiervon
unberuhrt.

Art. 24d Frist

'Das Unternehmen kommt den Rechten geméB Art. 23 bis 24b dieser
Verhaltensregeln méglichst unverziglich, jedenfalls innerhalb eines
Monats nach Eingang des Antrags auf Ausiibung des Rechts der be-
troffenen Person nach. 2Die Frist kann um weitere 2 Monate verlangert
werden, wenn dies unter Berticksichtigung der Komplexitat und der
Anzahl von Antragen erforderlich ist. ®In diesem Fall unterrichtet das
Unternehmen die betroffene Person innerhalb eines Monats nach Ein-
gang des Antrags Uber die Fristverlangerung und nennt die Griinde
fur die Verzégerung.

Art. 25 Verantwortlichkeit

(1) Die Unternehmen gewéhrleisten als Verantwortliche, dass die An-
forderungen des Datenschutzes und der Datensicherheit beachtet
werden.

(2) 'Beschiftigte, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten
betraut sind, werden zur Vertraulichkeit hinsichtlich personenbezoge-
ner Daten, zur Einhaltung des Datenschutzes und der diesbeztglichen
Weisungen des Unternehmens sowie zur Wahrung gesetzlicher Ge-
heimhaltungspflichten verpflichtet. 2Sie werden dariiber unterrichtet,
dass VerstoBe gegen datenschutzrechtliche Vorschriften auch als
Ordnungswidrigkeit geahndet oder strafrechtlich verfolgt werden und
Schadensersatzanspriiche nach sich ziehen kénnen. Verletzungen
datenschutzrechtlicher Vorschriften durch Beschéftigte kénnen ent-
sprechend dem jeweils geltenden Recht arbeitsrechtliche Sanktionen
nach sich ziehen.

(3) Die Verpflichtung der Beschaftigten nach Absatz 2 Satz 1 gilt auch
Uber das Ende des Beschéftigungsverhéltnisses hinaus.

Art. 26 Transparenz

(1) 'Texte, die sich an betroffene Personen richten, werden informativ,
transparent, versténdlich und prézise sowie in klarer und einfacher
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Sprache formuliert. 2Sie werden den betroffenen Personen in leicht
zuganglicher Form zur Verfigung gestellt.

(2) 'Die Unternehmen fiihren ein Verzeichnis (iber die eingesetzten
Datenverarbeitungsverfahren (Verarbeitungsverzeichnis). 2Sie ma-
chen es den Datenschutz-Aufsichtsbehdrden auf Anforderung zu-
ganglich. *Uberdies ist das Verarbeitungsverzeichnis eine interne
Grundlage der Unternehmen zur Erflllung der Informations- und Aus-
kunftspflichten gegeniliber den betroffenen Personen.

Art. 26a Datenschutz-Folgenabschatzung

(1) Die Unternehmen priifen insbesondere vor dem erstmaligen oder
maBgeblich erweiterten Einsatz folgender Verarbeitungen die Erfor-
derlichkeit einer Datenschutz-Folgenabschéatzung:

a) Verfahren mit automatisierten Einzelentscheidungen, die sich auf Ver-
fahren zur systematischen und umfassenden Auswertung mehrerer
personlicher Merkmale der betroffenen Personen stiitzen, wenn sie
eine Rechtswirkung gegeniiber den betroffenen Personen entfalten
oder diese in ahnlicher Weise erheblich beeintréchtigen, wie beispiels-
weise Verfahren zur automatisierten Risiko- oder Leistungsprifung.

b) Verfahren mit umfangreichen Verarbeitungen besonderer Katego-
rien von personenbezogenen Daten, zum Beispiel Verfahren zur
Risiko- oder Leistungspriifung in der Krankenversicherung, zur
Risikoprufung in der Lebensversicherung oder zur Leistungspri-
fung in der Berufsunfahigkeitsversicherung oder

c) Verfahren zur Pramienberechnung unter Verwendung verhaltens-
basierter Daten betroffener Personen (z. B. fir sog. Telematiktarife
in der Kraftfahrtversicherung oder mit Daten aus Wearables).

(2) 'Die Entscheidung dariiber, ob eine Datenschutzfolgenabschat-
zung vorgenommen wird oder nicht und die Griinde daflr werden
dokumentiert. 2Die Unternehmen stellen durch geeignete organisa-
torische MaBnahmen sicher, dass bei der Durchfiihrung der Daten-
schutz-Folgenabschatzungen der Rat der Beauftragten fiir den Da-
tenschutz eingeholt wird.

Art. 27 Beauftragte fiir den Datenschutz

(1) 'Die Unternehmen oder eine Gruppe von Versicherungs- und Finanz-
dienstleistungsunternehmen benennen entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften Beauftragte fiir den Datenschutz. 2Sie sind weisungsun-
abhangig und Uberwachen die Einhaltung der anwendbaren nationalen
und internationalen Datenschutzvorschriften sowie dieser Verhaltens-
regeln. ®Das Unternehmen trégtder Unabhéngigkeit vertraglich Rechnung.

(2) Die Beauftragten Uiberwachen die Einhaltung der Datenschutz-
Grundverordnung und anderer datenschutzrechtlicher Vorschriften
einschlieBlich der im Unternehmen bestehenden Konzepte fiir den
Schutz personenbezogener Daten und werden zu diesem Zweck vor
der Einrichtung oder nicht nur unbedeutenden Verdnderung eines Ver-
fahrens zur automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten
rechtzeitig unterrichtet und wirken hieran beratend mit.

(3) 'Dazu kdénnen sie in Abstimmung mit der jeweiligen Unterneh-
mensleitung alle Unternehmensbereiche zu den notwendigen Daten-
schutzmaBnahmen veranlassen. 2Insoweit haben sie ungehindertes
Kontrollrecht im Unternehmen.

(4) Die Beauftragten fir den Datenschutz unterrichten und beraten die
Unternehmen und die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
tatigen Beschéftigten Uber die jeweiligen besonderen Erfordernisse
des Datenschutzes.

(5) "Daneben kénnen sich alle betroffenen Personen jederzeit mit An-
regungen, Anfragen, Auskunftsersuchen oder Beschwerden im Zu-
sammenhang mit Fragen des Datenschutzes oder der Datensicherheit
auch an die Beauftragten fiir den Datenschutz wenden. 2Anfragen,
Ersuchen und Beschwerden werden vertraulich behandelt. *Die fiir
die Kontaktaufnahme erforderlichen Daten werden in geeigneter Form
bekannt gegeben.

(6) Die fur den Datenschutz verantwortlichen Geschaftsflihrungen
der Unternehmen unterstltzen die Beauftragten fur den Datenschutz
bei der Austibung ihrer Tatigkeit und arbeiten mit ihnen vertrauens-
voll zusammen, um die Einhaltung der anwendbaren nationalen und
internationalen Datenschutzvorschriften und dieser Verhaltensregeln
zu gewabhrleisten.

(7) Die Unternehmen stellen den Datenschutzbeauftragten die fir die
Aufgabenerfiillung und die zur Erhaltung des Fachwissens erforder-
lichen Ressourcen zur Verfiigung.

(8) 'Die Datenschutzbeauftragten arbeiten mit der fiir das Unter-
nehmen zustandigen Aufsichtsbehdrde zusammen. 2Sie kénnen sich
dazu jederzeit mit der jeweils zustdndigen datenschutzrechtlichen
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Aufsichtsbehdrde vertrauensvoll beraten und stehen der Aufsichts-
behérde in allen Angelegenheiten des Datenschutzes als Ansprech-
partner zur Verfiigung.

Art. 28 Beschwerden und Reaktion bei VerstoBen

(1) 'Die Unternehmen werden Beschwerden von Versicherten oder
sonstigen betroffenen Personen wegen VerstdBen gegen datenschutz-
rechtliche Regelungen sowie diese Verhaltensregeln unverztglich bear-
beiten und innerhalb einer Frist von einem Monat beantworten oder einen
Zwischenbescheid geben. 2Ein Bericht tiber die ergriffienen MaBnahmen
kann auch noch bis zu drei Monaten nach Antragstellung erteilt werden,
wenn diese Fristverlangerung unter Berticksichtigung der Komplexitat
und der Anzahl von Antrégen erforderlich ist. *Die firr die Kontaktaufnah-
me erforderlichen Daten werden in geeigneter Form bekannt gegeben.
4Kann der verantwortliche Fachbereich nicht zeitnah Abhilfe schaffen, hat
er sich umgehend an den Beauftragten flir den Datenschutz zu wenden.

(2) Die Geschéftsfihrungen der Unternehmen werden bei begriinde-
ten Beschwerden so schnell wie mdglich Abhilfe schaffen.

(3) 'Sollte dies einmal nicht der Fall sein, kénnen sich die Beauftrag-
ten fir den Datenschutz an die zusténdige Aufsichtsbehdrde fiir den
Datenschutz wenden. 2Sie teilen dies den betroffenen Personen unter
Benennung der zustandigen Aufsichtsbehdrde mit.

Art. 29 Meldung von Verletzungen des Schutzes personen-
bezogener Daten

(1) "Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener
Daten, z. B. wenn sie unrechtmaBig Ubermittelt worden oder Dritten
unrechtmaBig zur Kenntnis gelangt sind, informieren die Unternehmen
unverziglich und mdglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihnen die
Verletzung bekannt wurde, die zustandige Aufsichtsbehérde, es sei
denn, die Verletzung flhrt voraussichtlich nicht zu einem Risiko fur
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen. 2Risiken fiir die
Rechte und Freiheiten betroffener Personen bestehen insbesondere
dann, wenn zu beflirchten ist, dass die Verletzung zu einem Identitats-
diebstahl, einem finanziellen Verlust oder einer Rufschadigung fihrt.

(2) 'Das Unternehmen dokumentiert Verletzungen des Schutzes per-
sonenbezogener Daten einschlieBlich aller im Zusammenhang damit
stehenden Fakten, Auswirkungen und ergriffenen AbhilfemaBnahmen.
2Diese Dokumentation erméglicht der Aufsichtsbehérde die Uberprii-
fung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Artikels.

(3) 'Die betroffenen Personen werden benachrichtigt, wenn die Da-
tenschutzverletzung voraussichtlich ein hohes Risiko fir ihre persén-
lichen Rechte und Freiheiten zur Folge hat. Dies erfolgt unverziiglich.
3Dabei wird entsprechend der Gefahrenlage entschieden, ob zunéchst
MaBnahmen zur Sicherung der Daten oder zur Verhinderung kiinftiger
Verletzungen ergriffen werden. “Wiirde eine Benachrichtigung unver-
héltnisméaBigen Aufwand erfordern, z. B. wegen der Vielzahl der be-
troffenen Félle oder wenn eine Feststellung der betroffenen Personen
nicht in vertretbarer Zeit oder mit vertretbarem technischem Aufwand
méglich ist, tritt an ihre Stelle eine Information der Offentlichkeit.

(4) 'Die Benachrichtigung der betroffenen Personen unterbleibt, wenn
der Verantwortliche durch geeignete technische und organisatorische
MaBnahmen sichergestellt hat, dass das hohe Risiko flir die Rechte
und Freiheiten der betroffenen Personen aller Wahrscheinlichkeit nach
nicht oder nicht mehr besteht. 2Die Benachrichtigung der betroffe-
nen Personen unterbleibt auch, soweit durch die Benachrichtigung
Informationen offenbart wiirden, die nach einer Rechtsvorschrift oder
ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der Giberwiegenden berech-
tigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden mussen,
es sei denn, dass die Interessen der betroffenen Personen an der
Benachrichtigung, insbesondere unter Berlicksichtigung drohender
Schéden, gegenliber dem Geheimhaltungsinteresse Uberwiegen.

(5) Die Benachrichtigung der betroffenen Personen beschreibt
in klarer einfacher Sprache die Art der Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten und enthalt zumindest:

a) den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
oder einer sonstigen Anlaufstelle fir weitere Informationen,

b) eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung
des Schutzes personenbezogener Daten,

c) eine Beschreibung der vom Unternehmen ergriffenen oder vorge-
schlagenen MaBnahmen zur Behebung der Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Daten und gegebenenfalls MaBnahmen
zur Abmilderung ihrer mdglichen nachteiligen Auswirkungen.

(6) Die Unternehmen verpflichten ihre Auftragsverarbeiter, sie unver-
zUglich Uber Vorfalle nach Absatz 1 bei diesen zu unterrichten.
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(7) 'Die Unternehmen erstellen ein Konzept fir den Umgang mit
Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten. 2Sie stellen
sicher, dass alle Verletzungen den betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten zur Kenntnis gelangen. 3Die betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten berichten unmittelbar der héchsten Managementebene des
Unternehmens.

Art. 30 Beitritt

(1) 'Die Unternehmen, die diesen Verhaltensregeln beigetreten sind,
verpflichten sich zu deren Einhaltung ab dem Zeitpunkt des Beitritts.
2Der Beitritt der Unternehmen wird vom GDV dokumentiert und in ge-
eigneter Form bekanntgegeben.

(2) Versicherungsnehmer, deren Vertrage vor dem Beitritt des Unter-
nehmens zu diesen Verhaltensregeln bereits bestanden, werden Gber
den Beitritt zu diesen Verhaltensregeln Gber den Internetauftritt des
Unternehmens sowie spatestens mit der néchsten Vertragspost in
Textform informiert.

-62-

(3) "Hat ein Unternehmen seinen Beitritt zu diesen Verhaltensregeln
erklart, ist die jeweils giiltige Fassung wirksam. 2Eine Riicknahme des
Beitritts ist jederzeit méglich durch Erklarung gegentiber dem GDV.
3Wenn ein Unternehmen die Riicknahme des Beitritts erklért, wird dies
durch die Léschung des Unternehmens in der Beitrittsliste vom GDV
dokumentiert und in Form einer aktualisierten Beitrittsliste in geeig-
neter Weise bekannt gegeben. “Das Unternehmen wird zudem die
fir das Unternehmen zustandige Datenschutzbehérde und die Ver-
sicherten Uber die Rlicknahme informieren.

Art. 31 Evaluierung

Diese Verhaltensregeln werden bei jeder ihren Regelungsgehalt be-
treffenden Rechtsanderung in Bezug auf diese, spatestens aber drei
Jahre nach Anwendungebeginn der DatenschutzGrundverordnung
insgesamt evaluiert.

Art. 32 Inkrafttreten

Diese Fassung der Verhaltensregeln gilt ab dem 1. August 2018 und
ersetzt die Fassung vom 7. September 2012.
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Ubersicht der Dienstleister
der Generali Deutschland Lebensversicherung AG
gemaB Art. 21 und 22 der Verhaltensregeln zum Umgang mit personenbezogenen Daten

Die Liste der Dienstleister gibt Ihnen einen Einblick, mit welchen Dienstleistern wir zusammenarbeiten. lhre personenbezogenen Daten werden selbst-
verstéandlich nur im Einzelfall und bei Bedarf unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen an einzelne Dienstleister tibermittelt. Dienstleister, die
nur einmalig fUr uns tétig werden oder bei denen die Datenverarbeitung nicht Hauptgegenstand des Vertrages ist, werden in Kategorien genannt.

Dienstleister, die fiir uns im Einzelfall Inre Gesundheitsdaten und weitere gesetzlich geschiitzte Daten verarbeiten, sind in einer separaten Uber-

sicht benannt.

Dienstleister, die im Wege der Auftragsverarbeitung flr uns tatig sind:

Dienstleister Gegenstand/Zweck der Beauftragung

ATLAS Dienstleistungen fir Vermdgensberatung GmbH

Dienstleistungen, z. B.
Antragserfassung, Provisionsverteilung, Abrechnung fur die Deutsche
Vermdgensberatung, IT-Betreuung

Deutsche Bausparkasse Badenia AG

— Immobilienkredite
— Sicherungsvermogen
— Darlehensgeschaft

European Bank for Fund Services GmbH

Depotflihrung

GDV Dienstleistungs-GmbH

— Datentransfer mit Vermittlern und Dienstleistern zur Erfullung gesetzlicher
Meldepflichten sowie
— unterstiitzende Tétigkeit im Rahmen des Unfallmeldedienstes

Generali Deutschland AG

— Leistungsbearbeitung im Schadenfall

— Schadenmanagement

— Beratung und Unterstltzung im Zusammenhang mit der Erbringung
von IT- und Telekommunikations-Leistungen

Generali Deutschland Services GmbH

— Abuwicklung Zahlungsverkehr

— Druck, Versand und Logistik einschlieBlich Scannen der Eingangspost
— Schriftverkehr mit Kunden und Vertriebspartnern

— Unterstutzung beim Kundenservice

Generali Shared Services S.c.a.r.l.,
Zweigniederlassung Deutschland
Diverse IT-Dienstleister

Erbringung von IT- und Telekommunikations-Leistungen, u. a.
— Bereitstellung von Hard- und Software

— Betrieb eines Rechenzentrums

— Netzwerk-Betrieb

— Telekommunikation

— Beratung und Unterstiitzung

VVS Vertriebsservice fiir Vermégensberatung GmbH

Vertriebsunterstitzung undVerkaufsférderung

Adressermittler

Berichtigung Adressbesténde

Akten- und Datenvernichter

Entsorgung von Akten und Datentréagern

IT- und Telekommunikationsunternehmen, IT-Berater

— IT- und Telekommunikations-Leistungen
— Beratung

Letter-Shops, Post- und Paketdienste, Druckereien

— Serienbrief-Erstellung
— Druck und Versand

Markt- und Meinungsforschungsunternehmen

— Kundenzufriedenheitsbefragungen
— Markt- und Meinungsforschung
— Marketingaktivitaten

Ubersetzer

Ubersetzungen

Wirtschaftsauskunfteien

Einholung von Auskiinften bei Antragstellung und bei der Leistungsbearbeitung
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Dienstleister, die fur uns Datenverarbeitung ohne Auftragsverarbeitung erbringen:

Beratungsunternehmen Unternehmensberatung

Generali Deutschland AG Erbringung von Leistungen, u. a.

— Konzernrevision

— Recht und Datenschutzbeauftragter
— Kundenmanagement und -marketing
— Fachliche Systementwicklung

— Controlling
— Rechnungswesen
Arzte, Psychologen, Psychiater, Riickversicherer und — (Sachverstandigen-)Gutachten bei Antragsstellung, im Leistungsfall
allgemeine Gutachter/Sachverstandige — Medizinische Untersuchungen
Inkasso-Unternehmen Forderungseinzug
Rechtsanwélte Anwaltliche Leistungen
Reha-Dienste, Dienstleister flr Hilfs- und Pflege- Assistance-Leistungen
leistungen, Krankenh&user, Mobilitatsdienstleister
Wirtschaftsprifer Buchprifung
Europ Assistance Services GmbH Vermittlung von Dienstleistungen in Zusammenhang mit Pflegefallen

Gemeinsame Verarbeitung von Daten innerhalb der Unternehmensgruppe

Konzerngesellschaften, die in gemeinsamen Datenbanken Ihre Stammdaten (z. B. Name und Anschrift) verarbeiten und die gemeinsame Daten-
verarbeitungsverfahren nutzen (Art. 9 der Verhaltensregeln zum Umgang mit personenbezogenen Daten):

— Advocard Rechtsschutzversicherung AG

— Deutsche Bausparkasse Badenia AG

— ENVIVAS Krankenversicherung AG

— Europ Assistance Service GmbH

— Generali Deutschland AG

— Generali Deutschland Gesellschaft fir bAV mbH
— Generali Deutschland Krankenversicherung AG
— Generali Deutschland Pensionskasse AG

— Generali Deutschland Pensor Pensionsfonds AG
— Generali Deutschland Services GmbH

— Generali Deutschland Unterstiitzungskasse e. V.
— Generali Deutschland Versicherung AG

— Generali Pensionsfonds AG

— Generali Pensions- und SicherungsManagement GmbH
— Generali Treuhand e. V.

-64 -
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GENERALI

Anlage zur Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserkléarung

Liste der Dienstleister

Die Generali Deutschland Lebensversicherung AG arbeitet unter Verwendung von Gesundheitsdaten und weiterer nach § 203 StGB geschutzter
Daten derzeit mit den folgenden Stellen (Unternehmen/Personen) zusammen:

Unternehmen/Dienstleister

ATLAS Dienstleistungen fir Vermégensberatung GmbH

Deutsche Bausparkasse Badenia AG

Europ Assistance Services GmbH

GDV Dienstleistungs-GmbH

Generali Deutschland AG

Generali Deutschland Gesellschaft fiir bAV mbH

Generali Shared Services S.c.a.r.l., Zweigniederlassung Deutschland
Diverse IT-Dienstleister

Generali Deutschland Krankenversicherung AG

Generali Deutschland Services GmbH

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV)
VVS Vertriebsservice fir Vermodgensberatung GmbH

Nicht zum Konzern gehdrende Versicherungsunternehmen

TA 14 201201 GEDL

Ubertragene Aufgaben

Dienstleistungen, z. B. Antragserfassung , Provisionsverteilung,
Abrechnung fir die Deutsche Vermdgensberatung, IT-Betreuung

— Immobilienkredite
— Sicherungsvermdgen
— Darlehensgeschaft

Vermittlung von Dienstleistungen in Zusammenhang mit Pflegeféllen

— Datentransfer mit Vermittlern und Dienstleistern zur Erfillung
gesetzlicher Meldepflichten
— unterstitzende Tétigkeit im Rahmen des Unfallmeldedienstes

Erbringung von Leistungen, u. a.

— Konzernrevision

— Recht und Datenschutzbeauftragter

— Kundenmanagement & -marketing

— Fachliche Systementwicklung

— Controlling

— Rechnungswesen

— Erbringung von IT- und Telekommunikations-Leistungen, hier v. a.
Beratung und Unterstiitzung

Betriebliche Altersversorgung, z. B. versicherungsmathematische Gut-
achten zu Pensionszusagen, Ausarbeitung Versorgungsordnungen

Erbringung von IT- und Telekommunikations-Leistungen, u. a.
— Bereitstellung von Hard- und Software

— Betrieb eines Rechenzentrums

— Netzwerk-Betrieb

— Telekommunikation

— Beratung und Unterstiitzung

Leistungsbearbeitung bei Krankentagegeld

— Abwicklung Zahlungsverkehr

— Druck, Versand und Logistik einschlieBlich Scannen der Eingangs-
post

— Schriftverkehr mit Kunden und Vertriebspartnern

— Unterstlitzung beim Kundenservice

Fihren von Branchenstatistiken
Vertriebsunterstitzung und Verkaufsférderung

Konsortialgeschéft federflihrend und nicht-federfiihrend
— im Rahmen des Ubertragungsabkommens bAV
— im Rahmen des Versorgungsausgleichs
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Darliber hinaus arbeitet die Generali Deutschland Lebensversicherung AG mit folgenden Stellen zusammen, die Gesundheitsdaten und weitere

nach § 203 StGB geschitzte Daten erheben, verarbeiten und nutzen:

Adressermittler

Akten- und Datenvernichter

Arzte, Psychologen, Psychiater, Riickversicherer und allgemeine

Gutachter/Sachversténdige

Behorden, z. B. Gericht, Finanzamt

Beratungsunternehmen

IT- und Telekommunikations-Unternehmen, IT-Berater

Letter-Shops, Post- und Paketdienste, Druckereien

Markt- und Meinungsforschungsunternehmen

Rechtsanwalte

Reha-Dienste, Dienstleister fir Hilfs- und Pflegeleistungen,
Krankenhauser, Mobilitatsdienstleister

Ubersetzer

Wirtschaftsauskunfteien

Wirtschaftsprifer

Berichtigung Adressbesténde

Entsorgung von Akten und Datentréagern

— (Sachversténdigen-)Gutachten bei Antragstellung, im Leistungsfall

— medizinische Untersuchungen

— Verfahren im Rahmen des Versorgungsausgleichs
— Abflihrung von Kapitalertragsteuer

— Bearbeitung von Rentenbezugsmitteilungen
Unternehmensberatung

— IT- und Telekommunikationsdienstleistungen
— Beratung

— Serienbrief-Erstellung
— Druck und Versand

— Kundenzufriedenheitsbefragungen
— Markt- und Meinungsforschung
— Marketingaktivitaten

Anwaltliche Leistungen

Assistance-Leistungen

Ubersetzungen

Einholung von Auskinften bei Antragstellung und bei der
Leistungsbearbeitung

Buchfiihrung
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TA14 (04.21)/ 2



	Vermögens- & Einkommensplan
	Versicherungsbedingungen und Informationen für den Versicherungsnehmer
	Allgemeine Versicherungsbedingungen für den Vermögens- & Einkommensplan
	Besondere Bedingungen für die Investition von Anlagebeträgen in Gold bei Rentenversicherungen nach Tarif VEPN
	Informationen für den Versicherungsnehmer zum Vermögens- & Einkommensplan
	Fondsspezifische Informationen für den Versicherungsnehmer
	Übersicht der sonstigen Kosten
	Generali Deutschland Gruppe – Informationen für unsere Kunden über Maßnahmen zum Umgang mit und zur Vermeidung von Interessenkonflikten
	Umgang mit und Auswirkungen von Nachhaltigkeitsrisiken
	Datenschutzhinweise
	Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft (Code of Conduct)
	Übersicht der Dienstleister der Generali Deutschland Lebensversicherung AG
	Anlage zur Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung Liste der Dienstleister



